
 

Klicken Sie auf eine beliebige Datei im PDFPaket, um sie   anzuzeigen. 
  In PDFPaketen sind unterschiedliche Dateien und 

Formate in einer Datei zusammengefasst – ideal zum 
Verteilen und für die gemeinsame Bearbeitung. 

  Inhaltlich verwandte Dateien lassen sich problemlos 
anzeigen und drucken. 

  In PDFPaketen bleiben die 
Originalsicherheitseinstellungen aller Dokumente erhalten. 

 
Hinweis: In älteren PDFProgrammen werden die Dateien als Anhänge  gespeichert. 

Dieses PDFPaket enthält mehrere Dateien, die  
zu einer PDFDatei zusammengefasst wurden. 
Zum Anzeigen, Konvertieren und Verwalten der enthaltenen
Dateien können Sie Nuance Power PDF verwenden. 





1 / 122 
 


 
 
 
 
 
  


Abschlussbericht zum Vorhaben 
 


 „Sicherstellung der individuellen 
Wirksamkeit von Gehörschutz als 


Beitrag zur Inklusion von Personen 
mit Hörminderung (LÄRMINKLU)“ 


(FF-FP 410) 
 


Laufzeit: 01.06.2017 – 31.03.2021 
Bericht zum 16.07.2021 


 
Peter Sickert (LGC-PS) 


Dr. Sandra Dantscher (IFA) 
  


Lärm-und 
Gehörschutz 


Consult 


 


LGC
PS 







2 / 122 
 


 


Inhaltsverzeichnis 
 


Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................................... 2 
Kurzfassung deutsch ................................................................................................................................ 6 
Kurzfassung englisch ............................................................................................................................... 8 
1. Problemstellung ................................................................................................................................. 10 
2. Forschungszweck/-ziel ....................................................................................................................... 12 
3. Methodik ......................................................................................................................................... 14 
3.1. Planung der Arbeits- und Zeitabläufe ........................................................................................... 14 
3.2. Arbeitspaket 1 (Nutzung der Praxisabschläge) ............................................................................ 15 
3.2.1. Literaturstudie .......................................................................................................................... 15 
3.2.2. Akquise von teilnehmenden Firmen ......................................................................................... 16 
3.2.3. Datenschutzerklärung .............................................................................................................. 16 
3.2.4. Einverständniserklärung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ................................................ 17 
3.2.5. Befragung zur Benutzung von Gehörschutz in den teilnehmenden Firmen .............................. 17 
3.2.6. Test zum Sprachverstehen mit passiv dämmendem Gehörschutz in den teilnehmenden Firmen
 19 
3.2.7. Untersuchung zum Sprachverstehen mittels Sprachaudiometrie im Labor ............................... 22 
3.2.8. Abhängigkeit des Sprachverstehens vom Grad der Hörminderung .......................................... 23 
3.2.9. Beitrag des IFA zum Arbeitspaket 1: ........................................................................................ 23 
3.3 Arbeitspaket 2 (Gehörschützer mit elektronischen Zusatzfunktionen) .......................................... 24 
3.3.1 Trageversuche mit pegelabhängig dämmenden Gehörschützern............................................. 24 
3.3.2 Test zum Sprachverstehen mit pegelabhängig dämmendem Gehörschutz in den teilnehmenden 
Firmen 26 
3.3.3 Untersuchungen zum Sprachverstehen mittels Sprachaudiometrie mit aktiv dämmendem 
Gehörschutz im Labor ............................................................................................................................ 27 
3.3.4 Bestimmung der Grenzen des Nutzens pegelabhängig dämmender Gehörschützer ................ 28 
3.3.5 Beitrag des IFA zum Arbeitspaket 2 ......................................................................................... 28 
3.4 Methodik im Arbeitspaket 3 (Individuelle Schalldämmung von Gehörschutz) ............................... 28 
3.4.1 Messsysteme zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung von Gehörschutz .................. 28 
3.4.2 Tonaudiometrische Messungen im Labor und im Audiomobil ................................................... 29 
3.4.3 Tonaudiometrische Messungen durch Betriebsärzte ................................................................ 31 
3.4.4 Nutzbarkeit der audiometrischen Methode in der arbeitsmedizinischen Vorsorge .................... 33 
3.4.5 Beitrag des IFA zum Arbeitspaket 3 ......................................................................................... 34 
3.5 Methodik im Arbeitspaket 4 (Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz) ............................................... 35 
3.6 Methodik im Arbeitspaket 5 (Individualprävention Lärm) .............................................................. 38 
4. Ergebnisse des Gesamtvorhabens ................................................................................................. 40 
4.1 Ergebnisse des Arbeitspaketes 1 (Praxisschalldämmung) ........................................................... 40 
4.1.1 Ergebnisse der Befragungen .................................................................................................... 40 







3 / 122 
 


4.1.1.1 Vorhandene Datensätze und Gruppierung nach Branchen ................................................... 40 
4.1.1.2 Darstellung der Ergebnisse .................................................................................................. 41 
4.1.1.3 Weitergehende Auswertung ................................................................................................. 47 
4.1.1.3.1 Branchenabhängigkeiten ...................................................................................................... 47 
4.1.1.3.2 Beurteilung der Schalldämmwerte in Bezug auf die Exposition ............................................. 49 
4.1.1.3.3 Zusammenhang zwischen Auftreten von einzelnen lauten Spitzenschalldruckpegeln und 
Tinnitus 51 
4.1.2 Ergebnisse der Tests zum Sprachverstehen mit passiv dämmendem Gehörschutz im 
Feldversuch ........................................................................................................................................... 51 
4.1.2.1 Vorhandene Datensätze ....................................................................................................... 51 
4.1.2.2 Darstellung der Ergebnisse .................................................................................................. 52 
4.1.2.3 Weitergehende Auswertung ................................................................................................. 55 
4.1.2.3.1 Vergleich des Testmaterials ................................................................................................. 55 
4.1.2.3.2 Einfluss der betrieblichen Testsituation ................................................................................. 55 
4.1.2.3.3 Vergleich passiver Kapselgehörschutz aus 4.2 mit Gehörschutz aus 4.1 ............................. 56 
4.1.2.3.4 Vergleich Satz- und Wort-Score ........................................................................................... 58 
4.1.2.4 Diskussion der Ergebnisse ................................................................................................... 59 
4.1.3 Ergebnisse zur Sprachaudiometrie im Labor ............................................................................ 60 
4.1.3.1 Kurz-Studien ......................................................................................................................... 60 
4.1.3.2 Systematischer Vergleich verschiedener Gehörschützer (OLSA) ......................................... 60 
4.1.3.3 Geplante Wiederholung des systematischen Vergleichs mit älteren Testpersonen ............... 61 
4.2 Ergebnisse des Arbeitspaketes 2 (elektronische Zusatzausrüstung) ........................................... 61 
4.2.1 Testergebnisse zum Sprachverstehen beim Hörtest mit aktiv dämmendem Gehörschutz in den 
beteiligten Firmen ................................................................................................................................... 61 
4.2.1.1 Vorhandene Datensätze ....................................................................................................... 61 
4.2.1.2 Darstellung der Ergebnisse .................................................................................................. 61 
4.2.1.3 Weitergehende Auswertung ................................................................................................. 62 
4.2.1.3.1 Vergleich verschiedener Gehörschutz-Modelle ..................................................................... 62 
4.2.1.3.2 Vergleich Satz- und Wort-Score ........................................................................................... 63 
4.2.2 Ergebnisse zur Sprachaudiometrie im Labor mit pegelabhängig dämmenden Gehörschützer . 64 
4.2.3 Charakteristika von pegelabhängig dämmenden Gehörschützern ............................................ 65 
4.2.4 Diskussion der Ergebnisse ....................................................................................................... 66 
4.2.5 Empfehlungen zur Auswahl eines pegelabhängig dämmenden Gehörschützers ...................... 67 
4.3 Ergebnisse des Arbeitspaketes 3 (Individuelle Schalldämmung) ................................................. 67 
4.3.1 Tonaudiometrische Messungen im Labor und im Audiomobil ................................................... 67 
4.3.1.1 Wiederholbarkeit der Hörschwellen ...................................................................................... 67 
4.3.1.2 Unsicherheit der resultierenden Schalldämmwerte ............................................................... 69 
4.3.1.3 Einfluss von Störgeräuschen auf die Schalldämmwerte und die Reproduzierbarkeit ............ 70 
4.3.1.4 Einfluss der Pegelschrittweite ............................................................................................... 72 
4.3.2 Tonaudiometrische Messungen durch Betriebsärzte ................................................................ 73 
4.3.2.1 Vorhandene Datensätze ....................................................................................................... 73 
4.3.2.2 Darstellung der Ergebnisse .................................................................................................. 74 







4 / 122 
 


4.3.2.3 Korrelation von Hörverlust und Schalldämmung ................................................................... 77 
4.3.3 Befragung der Ärzte und Ärztinnen zur praktischen Nutzbarkeit .............................................. 78 
4.3.4 Verhältnis von audiometrischen Messungen und Baumusterprüfung ....................................... 79 
4.3.4.1 Streuung ............................................................................................................................... 79 
4.3.4.2 Praxisabschläge ................................................................................................................... 79 
4.3.4.3 Signalhörbarkeit.................................................................................................................... 80 
4.3.5 Praxistauglichkeit der Audiometrie für die Bestimmung der individuellen Schalldämmung ....... 82 
4.3.6 Sensibilität der Audiometrie gegenüber tieffrequenten Leckagen ............................................. 83 
4.3.7 Anforderungen an die audiometrischen Systeme in den betrieblichen Einrichtungen ............... 84 
4.3.8 Erarbeitung des Standes der Technik zu den Messverfahren zur Bestimmung der individuellen 
Schutzwirkung in Deutschland und Europa ............................................................................................ 84 
4.4 Ergebnisse des Arbeitspaketes 4 (Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz) ...................................... 89 
4.4.1 Alternativverfahren: Zulassung von Hörgeräten für den Lärm-Arbeitsplatz zum Anschluss an 
Gehörschutz-Otoplastiken ...................................................................................................................... 89 
4.4.2 Erhöhtes Sicherheitsniveau bei der Versorgung mit Komplettsystemen (Hörgerät mit PSA-
Zulassung und -Funktion) ....................................................................................................................... 91 
4.4.3 Einbeziehung des Deutsche Hörgeräte Instituts (DHI) in die Zulassung von Lärmarbeitsplatz-
Hörgeräten ............................................................................................................................................. 92 
4.4.4 Empfohlenes Zulassungsverfahren für Hörgeräte am Lärm-Arbeitsplatz .................................. 93 
4.5 Ergebnisse des Arbeitspaketes 5 (IP Lärm) ................................................................................. 93 
4.5.1 Verwendete Verfahren zur Individualprävention Lärm .............................................................. 93 
4.5.2 Versicherungsrechtliche Voraussetzungen für die Durchführung des IP Lärm-Verfahrens ....... 94 
4.5.3 Untersuchungsergebnisse zu den Hauptverfahren ................................................................... 95 
4.5.3.1 IP Lärm-Verfahren 1 - Individuelle Betreuung am Arbeitsplatz (Betriebsbesuchsverfahren) . 95 
4.5.3.2 IP Lärm-Verfahren 2 - Durchführung spezieller Lärmseminare (Seminarverfahren) .............101 
4.5.4 IP Lärm im Rahmen der Betriebsbetreuung durch die Präventionsabteilungen der UVT .........104 
4.5.5 Vorgehensweisen der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (UVTöH) bei der 
Individualprävention Lärm .....................................................................................................................105 
4.5.6 Diskussion der Vor- und Nachteile der Verfahren ....................................................................106 
4.5.7 Erfahrungen der Durchführenden ............................................................................................107 
4.5.8 Empfehlungen für geeignete IP Lärm-Verfahren .....................................................................107 
4.5.9 Vergleich der durchgeführten IP-Maßnahmen der UVT mit den Vorgaben im UV-Net der DGUV
 109 
4.5.10 Aktuelle Weiterentwicklung von IP-Verfahren bei DGUV und UVT ..........................................111 
5. Auflistung der für das Vorhaben relevanten Veröffentlichungen, Schutzrechtsanmeldungen und 
erteilten Schutzrechte von nicht am Vorhaben beteiligten Forschungsstellen ........................................112 
6. Bewertung der Ergebnisse hinsichtlich des Forschungsziels und praktischer Relevanz .................113 
6.1 Ergebnisse des Arbeitspaketes 1 hinsichtlich des Forschungsziels und praktischer Relevanz für 
die UVT .................................................................................................................................................113 
6.2 Ergebnisse des Arbeitspaketes 2 hinsichtlich des Forschungsziels und praktischer Relevanz für 
die UVT .................................................................................................................................................113 
6.3 Ergebnisse des Arbeitspaketes 3 hinsichtlich des Forschungsziels und praktischer Relevanz für 
die UVT .................................................................................................................................................114 







5 / 122 
 


6.4 Ergebnisse des Arbeitspaketes 4 hinsichtlich des Forschungsziels und praktischer Relevanz für 
die UVT .................................................................................................................................................115 
6.5 Ergebnisse des Arbeitspaketes 5 hinsichtlich des Forschungsziels und praktischer Relevanz für 
die UVT .................................................................................................................................................115 
7. Aktueller Umsetzungs- und Verwertungsplan ....................................................................................116 
8. Anhang/Anhänge ..............................................................................................................................117 
9. Veröffentlichungen aus dem Projekt ...............................................................................................118 
9.1. Eigene Veröffentlichungen ..........................................................................................................118 
9.2. Im Rahmen des Projekts erarbeitete Schriften ............................................................................118 
10. Literaturverzeichnis ....................................................................................................................119 
11. Danksagung ...............................................................................................................................121 
Unterschriftenseite ................................................................................................................................122 
 


  







6 / 122 
 


Kurzfassung deutsch 
Ziel des Projektes war es, eine optimale Versorgung mit Gehörschutz nicht nur für normalhörende 
Personen, sondern auch für Personen mit geringer oder erheblicher Hörminderung zu sichern und die 
Auswahl auf eine qualifizierte Entscheidungsgrundlage zu stellen. 


Dafür wurden in fünf Arbeitspaketen verschiedene Aspekte von Auswahl und Benutzung von 
Gehörschutz für diese spezielle Personengruppe untersucht. Im Arbeitspaket 1 wurde eine Befragung an 
149 Gehörschutznutzern und -nutzerinnen mit Hörminderung durchgeführt sowie Tests zum 
Sprachverstehen im Störgeräusch mit und ohne Gehörschutz mit 92 Personen. Das Arbeitspaket 2 
untersuchte die Nutzbarkeit von pegelabhängig dämmenden Gehörschützern ebenfalls mit Hilfe von 
Tests zum Sprachverstehen im Störgeräusch. Im Arbeitspaket 3 wurde die individuelle Schutzwirkung 
von Gehörschutz untersucht, da bekannt ist, dass Gehörschützer in der Praxis im Allgemeinen eine im 
Vergleich zur Baumusterprüfung deutlich reduzierte Schalldämmung besitzen. Die Bestimmung der 
individuellen Schalldämmung mittels Audiometer wurde auf ihre Praxistauglichkeit für diesen Zweck 
geprüft. Dazu wurden eigene Messungen unter Laborbedinungen durchgeführt und Messungen durch 
Betriebsärztinnen und -ärzte an 119 Personen ausgewertet. Im Arbeitspaket 4 wurde dem Problem 
Rechnung getragen, dass das aktuelle Zulassungsverfahren von Hörgeräten für Lärmarbeitsplätze sehr 
kompliziert ist und deshalb bisher nur ein Anbieter auf dem Markt war. Das Arbeitspaket diente daher der 
Erarbeitung eines flexibleren Zulassungsverfahrens für Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz. Im 
Arbeitspaket 5 schließlich wurde die aktuelle Umsetzung von IP Lärm-Verfahren bei den einzelnen 
Unfallversicherungsträgern ermittelt und daraus Empfehlungen für Weiterentwicklungen abgeleitet. 


Die Befragung ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Gehörschutzbenutzer und -benutzerinnen mit 
Hörminderung mit ihrem Gehörschutz zufrieden ist, wobei zu beachten ist, dass allein ca. 55% der 
Befragten mit individuell angepassten Gehörschutz-Otoplastiken versorgt war. Es zeigte sich, dass 
Warnsignalhören mit Gehörschutz gut möglich ist. Gespräche konnten von der Hälfte der Befragten 
geführt werden. Für die andere Hälfte waren Gespräche nicht oder nur teilweise möglich. Telefonieren 
war jedoch nur für etwa 10% der Befragten vollständig möglich.  


Bei den Tests zum Sprachverstehen zeigte sich vor allem für die Teilgruppe mit stärkerer Hörminderung 
eine signifikante Verschlechterung der Sprachverständlichkeit mit Gehörschutz im Vergleich zum Test 
mit offenen Ohren. Diese Gruppe wiederum profitierte auch am stärksten bei der Sprachverständlichkeit 
von der Nutzung eines pegelabhängig dämmenden Gehörschützers. 


Die Bestimmung der individuellen Schalldämmung ist auch im Betrieb mit Screening-Audiometern mit 
ausreichender Genauigkeit möglich. Die beteiligten Ärztinnen und Ärzte beurteilten die nötigen 
zusätzlichen Messungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge als in der Praxis umsetzbar. Es 
zeigte sich allerdings, dass die individuellen Schalldämmwerte insbesondere bei vor Gebrauch zu 
formenden Gehörschutzstöpseln sehr stark von den Ergebnissen der Baumusterprüfung abweichen. 
Durch die neu erarbeitete DGUV Information 212-003 und die Norm EN 17479 stehen den Anwendern 
und Anwenderinnen von Messsystemen zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung Hilfestellungen 
für Auswahl und Einsatz solcher Systeme zur Verfügung. 


Die Zulassung von Hörgeräten für den Lärmarbeitsplatz wird durch den neu erarbeiteten DGUV 
Grundsatz 312-002 und den IFA-Prüfgrundsatz GS-IFA-P16 für kombinierbare Systeme deutlich flexibler. 
Gleichzeitig wurden durch eine Überarbeitung des IFA-Prüfgrundsatzes GS-IFA-P14 für 
Komplettsysteme die Anforderungen an diese Produktgruppe weiter präzisiert. 


Individualprävention zum Thema Lärm (IP Lärm) wird bisher nicht von allen Unfallversicherungsträgern 
praktiziert. Neben dem in der DGUV-Handlungsanleitung beschriebenen Betriebsbesuchsverfahren 







7 / 122 
 


werden von einigen UVT auch spezielle Seminare für Personen mit Hörminderung als IP-Maßnahme 
angeboten. 


Die Ergebnisse des Gesamtprojekts zeigen zum einen, dass es eine Reihe von Möglichkeiten gibt, 
Personen mit Hörminderung mit Gehörschutz so zu versorgen, dass das Restgehör geschützt und kein 
Arbeitsplatzwechsel erforderlich wird. Zum anderen wird deutlich, welche Aspekte der individualisierten 
Versorgung mit Gehörschutz für Personen mit Hörminderung bereits wirksam in der Praxis umgesetzt 
sind und welche noch stärker bekannt gemacht und gefördert werden sollten. Dazu zählen auch 
Unterweisungen mit praktischen Übungen, wie sie für Gehörschutz als PSA der Kategorie III nach der 
DGUV Vorschrift 1 jährlich vorgeschrieben sind. 


Für die Unfallversicherungsträger ergeben sich aus den Projektergebnissen Anregungen, welche 
Akteure im Arbeitsschutz (UVT, Unternehmer, Sifa, Betriebsärzte, Beschäftigte) bei der erfolgreichen 
Gehörschutz-Versorgung von Personen mit Hörminderung in geeigneter Form eingebunden werden 
können. 
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Kurzfassung englisch 
This project’s goal was to secure an optimal provision of hearing protectors for the workplace not only for 
normal hearing persons, but also for individuals with mild or moderate hearing loss. Moreover, the 
selection process should be based on suitable criteria for the target group. 


To this aim, different aspects of selection and use of hearing protectors for hearing impaired persons 
were investigated in five work packages. In work package no. 1 a survey was performed with 149 hearing 
impaired users of hearing protection. In addition, speech intelligibility tests in noise with and without 
hearing protectors were conducted for 92 workers in the companies. Work package no. 2 investigated 
the usability of level-dependent hearing protectors, also based on speech intelligibility tests in noise. In 
work package no. 3 the individual protection performance of hearing protectors was examined since it is 
known that hearing protectors yield a clearly reduced sound attenuation in real world compared to the 
type examination. It was tested if the determination of the individual sound attenuation using audiometers 
is suitable for field-use. Own measurements under laboratory conditions were performed and 
measurements of 119 persons by occupational physicians were analysed. Work package no. 4 took care 
of the problem that the certification procedure of hearing aids for noisy work places is fairly complicated, 
resulting in only one manufacturer on the market so far. Thus, the work package had the aim of defining 
a more flexible approval procedure for this kind of hearing aids. Finally, in work package no. 5 the current 
implementation of individual prevention measures for noise (IP Lärm) at the German social accident 
insurance institutions was determined. Based on these results, recommendations for further 
developments could be derived. 


The survey yielded that the majority of hearing protector users with a hearing loss are satisfied with their 
hearing protector. It needs to be noted that ca. 55% of the participants were provided with custom 
moulded earplugs. Signal audibility with hearing protectors is generally good, while communication was 
satisfactorily possible for half of the participants. For the other 50%, conversations were only partially 
possible or not at all. Even more challenging were telephone calls, that were only completely possible for 
10% of participants. 


The speech intelligibility tests in noise showed a significant reduction in speech intelligibility for the 
measurement with hearing protector compared to the situation with open ears. This is especially true for 
the subgroup of participants with more severe hearing losses. This group, on the other hand, had the 
largest positive effect on speech intelligibility by using a level-dependent hearing protector in the active 
mode. 


The determination of the individual sound attenuation can be achieved with suitable accuracy also in 
companies with screening audiometers. According to the participating occupational physicians, the 
necessary additional audiometric measurements can be incorporated into the established occupational 
medical prophylaxis. The analysis of the acquired individual sound attenuation data showed that the 
values are strongly reduced compared to type examination results, especially for roll-down foam 
earplugs. Two newly produced publications (DGUV informative publication 212-003 and European 
standard EN 17479) support the user of individual fit testing systems with guidance to selection and use 
of these systems. 


The approval procedure for hearing aids for noisy work places has become more flexible due to the 
newly developed documents DGUV Principle 312-002 and the IFA principles on testing and certification 
GS-IFA-P16. The result are so-called combinable hearing aid systems. Moreover, a revision of the IFA 
principles on testing and certification for complete hearing aid systems for the workplace (GS-IFA-P14) 
defined requirements for these products more precisely. 
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An individual prevention programme for noise (IP Lärm) is not yet practised by all German social accident 
insurance institutions at the moment. A guidance document by DGUV describes a procedure with visits 
to the company and to the individual with hearing loss. In addition to that, some German social accident 
insurance institutions offer special seminars for individuals with hearing loss. 


The results of the whole project show on the one hand that there are several possibilities to adequately 
provide hearing impaired persons with hearing protection, i.e. to protect the residual hearing ability and 
avoid a job change. On the other hand, it can be derived which aspects of individual hearing 
conservation for hearing impaired persons are already established successfully in the companies and at 
the German social accident insurance institutions and which need to be promoted further. This includes 
annual instructions with practical training as required by DGUV Regulation 1 for hearing protectors as 
personal protective equipment of category III.  


The German social accident insurance institutions can gain suggestions from the results of the project 
regarding which stakeholders in occupational safety and health (the institutions themselves, employers, 
safety engineers, occupational physicians, employees) could be included in a successful provision with 
hearing protectors for hearing impaired persons in a suitable manner.  
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1. Problemstellung  
Um das Hörvermögen zu erhalten bzw. vor einer weiteren Hörminderung durch Lärmeinwirkung zu 
schützen, wird nach Ausschöpfung der technischen und organisatorischen Möglichkeiten in großem 
Umfang Gehörschutz verwendet. Die Auswahl von Gehörschutz erfolgt dabei im Allgemeinen unter der 
Voraussetzung eines gesunden Gehörs. Personen mit Hörminderung werden nicht oder kaum 
berücksichtigt. 


Dabei wurde eine Reihe von Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt und Hilfestellungen 
erarbeitet:  


Im Rahmen des Schriftenwerks der DGUV gibt es Hilfestellungen und Vorgaben im Rahmen von 
Präventionsleitlinien des Sachgebiets „Gehörschutz“ im Fachbereich PSA [1] [2], die sowohl allgemein 
die Gehörschutzversorgung für Personen mit Hörminderung betrachten als auch speziell den Einsatz vor 
Hörgeräten in Lärmbereichen. In den USA wurde mittels Interviews untersucht, welche Probleme die 
Betroffenen selbst aufgrund ihrer Hörminderung sehen, aber auch ihre Vorgesetzten [3]. Wesentliche 
Punkte waren die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit durch den Hörverlust, die durch Gehörschutz 
noch verstärkt wird. Dabei wurden auch Sicherheitsbedenken geäußert (z.B. bzgl. Warnsignalhörbarkeit). 
Eine individuell angepasste Auswahl von Gehörschutz für Personen mit Hörminderung erfolgte in keinem 
der betrachteten Betriebe. 


Die Kommunikationsfähigkeit von Personen mit Hörminderung bei der Benutzung von Gehörschutz 
wurde mit verschiedenen Ansätzen untersucht. Ruhala et al. [4] verglichen Sprachverständlichkeit im 
Störgeräusch für verschiedene Gehörschützer (passiver Kapselgehörschützer, pegelabhängig 
dämmender Kapselgehörschützer und flachdämmender Gehörschutzstöpsel für Musiker) und 
verschiedene Einfallswinkel des Sprachsignals. Dabei erwies sich der pegelabhängig dämmende 
Kapselgehörschützer als am besten geeignet. Das Verhalten eines solchen aktiven Produkts wurde auch 
von Byrne und Palmer betrachtet [5]. Bei der Studie mit normalhörenden Versuchspersonen ergab sich, 
dass die Einstellung auf maximale Verstärkung schlechtere Verständlichkeitswerte liefert als die 
geringstmögliche Verstärkung oder der passive Modus. Die Ursache dafür ist nicht klar, es könnte auch 
an den speziellen Eigenschaften des betrachteten Produkts liegen. 


Auch wenn unstrittig ist, dass die Anforderungen von Personen mit Hörminderung an 
Sprachverständlichkeit, Signalhörbarkeit etc. sehr individuell sind und von den konkreten akustischen 
Randbedingungen abhängen, wurden Modelle erarbeitet, die die Auswahl erleichtern sollen oder auf 
Basis einer standardisierten Messung im Labor (Sprachaudiometrie) erlauben. Dabei wurde der 
„Articulaton index (AI)“ nach ANSI S3.5 (bzw. nach neuer Benennung der „Speech intelligibility index 
(SII)“) betrachtet [6]. Dabei konnten die experimentell bestimmten Sprachverständlichkeitswerte sowohl 
für Normalhörende als auch für Personen mit Hörminderung mit derselben funktionalen Abhängigkeit 
vom AI beschrieben werden. In einer Arbeit von Giguère et al. [7] wurde Sprachaudiometrie im 
Störgeräusch („Hearing in noise test“) verwendet, um die Eignung von Beschäftigten für bestimmte, 
kritische Einsatzsituationen zu beurteilen. Dazu wurden im Vorfeld für die betrachteten Situationen 
Umrechnungswerte zwischen dem standardisierten Test und den konkreten akustischen Gegebenheiten 
am Arbeitsplatz ermittelt. In einer weiteren Arbeit dieser Gruppe [8] wurden auch Arbeitsplätze 
betrachtet, an denen Gehörschutz getragen werden muss. Bei der Anpassung des Modells an die 
experimentellen Daten zeigte sich, dass sowohl überschwellige Verzerrungseffekte (ermittelt aus 
Sprachaudiometrie) als auch eingeschränkte Hörbarkeit (durch Hörverlust und/oder Gehörschutz) 
berücksichtigt werden müssen. Für Normalhörende (Hörverlust ≤ 25 dB HL) ergaben sich keine 
negativen Effekte durch den Gehörschutz. 


Ähnliche Ergebnisse lieferten auch die Simulationsstudien von Giguère und Berger auf Basis des 
psychoakustischen Berechnungsprogramms „Detectsound“, die sich mit dem Einfluss von Gehörschutz 
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und Hörminderungen auf die Signalhörbarkeit [9] bzw. Sprachverständlichkeit [10] befassen. Signifikante 
Verschlechterungen der Hörbarkeit bzw. Sprachverständlichkeit ergeben sich durch zu hohe 
Schalldämmung (zu niedrige Restpegel) oder durch zu steile Schalldämmkurven (Aufwärtsverdeckung) 
erst für Personen mit Hörminderung. 


Um eine sichere Schutzwirkung zu erreichen, sind Unterweisungen möglichst in Kombination mit 
praktischen Übungen durchzuführen. Eine Literatur-Übersicht findet sich in der Arbeit von Dixon und 
Joseph [11]. Murphy et al. [12] konnten für verschiedene Gehörschutzstöpsel zeigen, dass weder die 
Benutzerinformation des Herstellers noch ein Demonstrationsvideo so hohe individuelle 
Schalldämmwerte zur Folge haben wie ein individuelles praktisches Training. Bei vielen vorliegenden 
Studien wurde aber nur der unmittelbare Effekt der praktischen Übung auf die individuelle 
Schalldämmung ermittelt. Wesentlich ist, wie lange die Wirkung anhält. Anhaltspunkte dafür liefern 
Arbeiten, die mit Unterstützung von 3M China für verschiedene Arten von Gehörschützern 
(Kapselgehörschützer, Schaumstoffstöpsel und vorgeformte Stöpsel) durchgeführt wurden [13-15]. Dabei 
wurde jeweils nach sechs und zwölf Monaten eine Überprüfung der individuellen Dämmwerte 
durchgeführt. Die Ergebnisse waren im Mittel besser als bei der ersten Messung vor dem Training, aber 
meist etwas schlechter als direkt nach dem Training. 


Die genannten Arbeiten zeigen, dass die Anwendung von Gehörschutz als individuelle 
Schutzmaßnahme für Personen mit schon bestehender Hörminderung nur dann erfolgversprechend ist, 
wenn sie auf den Gesundheitszustand (d.h. das Hörvermögen) des Nutzers abgestimmt wird. Das 
bedeutet zuerst eine sichere Schutzwirkung durch ausreichende Praxisschalldämmung (d.h. im 
betrieblichen Einsatz und für jeden Einzelfall), aber auch die sichere Wahrnehmung von Warnsignalen 
(z. B. Gabelstapler) und ausreichende Sprachverständlichkeit zur Kommunikation. Wendet man alle 
heute in Frage kommenden Maßnahmen und Ansätze an, kann auch für Personen mit erheblichem 
Hörschaden ein passender Gehörschutz ausgewählt und somit der Arbeitsplatz erhalten werden. 


Das Verfahren zum Erreichen dieses Ziels ist vom Grad der Hörminderung abhängig. Ein 
nachgewiesener sicherer Schutz kann durch die Anwendung der Funktionskontrolle von Gehörschutz-
Otoplastiken und durch die Bestimmung der individuellen Schutzwirkung (Schalldämmung) von 
Gehörschutzstöpseln erreicht werden. 


Für Personen mit leichter Schwerhörigkeit kann die Nutzung von Gehörschützern mit elektronischer 
Zusatzausrüstung die geeignete Lösung sein. 


Bei erheblicher Hörminderung bis zur BK-relevanten Lärmschwerhörigkeit ist der Einsatz von Hörgeräten 
für die Tätigkeit in Lärmbereichen unumgänglich, wenn die Kommunikation gesichert werden soll. Diese 
Hörgeräte müssen so funktionieren, dass sie – auch bei Sicherstellung der Kommunikationsfähigkeit – 
eine Verschlechterung der Lärmschwerhörigkeit ausschließen, und sie müssen über eine Zulassung als 
persönliche Schutzausrüstung verfügen. 


Die Organisation der geeigneten Versorgung von Personen mit Hörminderung durch passenden 
Gehörschutz oder, falls erforderlich, mit einem Hörgerät, wird seit einigen Jahren bei verschiedenen 
Unfallversicherungsträgern im Rahmen eines Individualpräventionsverfahrens (IP Lärm) durchgeführt. 
Die angewendeten Verfahren unterscheiden sich dabei. Die Frage einer eventuellen Vereinheitlichung 
der Verfahren und einer geeigneten Organisationsform ist bisher nicht geklärt. 


Alle diese Ansätze wurden im vorliegenden Projekt gemeinsam untersucht, so dass Erkenntnisse zu 
einem Thema direkt auch bei den anderen Themen berücksichtigt werden konnten. Damit ist eine 
ganzheitliche Betrachtung der Versorgung mit Gehörschutz für Personen mit Hörminderung möglich, die 
so bisher noch nicht erfolgt ist.  
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2. Forschungszweck/-ziel 
Das Ziel des Projektes war die Beseitigung bestehender Beschäftigungsnachteile für Personen mit 
Hörminderung. Behinderungen durch Kommunikationsprobleme und ein heute deshalb oft noch nötiger 
Beschäftigungswechsel sollen verhindert bzw. minimiert werden. Gleichzeitig soll durch einen 
konzertierten Ansatz eine weitere arbeitsbedingte Verschlechterung des Hörvermögens von Personen 
mit Hörminderung ausgeschlossen werden. Ein Arbeitsplatzverlust ist nach § 9 Abs. 4 SGB VII möglich, 
falls die Gefahr der Verschlimmerung bei Fortsetzung der Tätigkeit der Versicherten mit anerkannter 
Berufskrankheit nicht durch andere Maßnahmen beseitigt werden kann. 


Ein Teil der Erkenntnisse lässt sich auch auf die Auswahl von Gehörschutz für normalhörende Personen 
anwenden. Deshalb umfasst das Projekt alle relevanten Teilaspekte der Versorgung mit Gehörschutz, 
die in fünf Arbeitspaketen untersucht werden.  


Arbeitspaket 1 - Nutzung der Praxisabschläge Ks 
Ziel dieses Projektteiles war die Klärung der Schutzwirkung von Gehörschutz für Personen mit 
Hörminderung nach den aktuellen Auswahlmethoden. Das bedeutet Gehörschutzauswahl bezüglich 
Schalldämmung und Kommunikationsfähigkeit unter Nutzung der Praxisabschläge KS (Minderung der 
Gehörschutz-Schalldämmung in der Praxis, siehe DGUV Regel 112-194 [16]). Dabei wurde sowohl der 
aktuelle Stand entsprechend verfügbarer Literatur als auch der Gehörschutzversorgung in der Praxis in 
Deutschland ermittelt.  


Der aktuelle Stand des Wissens zum Thema Praxisabschläge wurde durch eine Literaturstudie geklärt, 
während Informationen zur Anwendung von Gehörschutz und der Berücksichtigung der Praxisabschläge 
über eine Befragung ermittelt wurden. Bei der Befragung wurden auch weitere Einflussfaktoren, wie z.B. 
die Kommunikationsfähigkeit mit Gehörschutz von Personen mit Hörminderung, geklärt. 


Die Bewertung der Nutzung der Praxisabschläge kann nur über die Akzeptanz in der Praxis und die 
Qualität des ausgewählten Gehörschutzes ermittelt werden. Ziel des Arbeitspaketes 1 war es deshalb, 
die Zufriedenheit der Nutzer mit dem verwendeten Gehörschutz, ihr Sprachverstehen mit Gehörschutz 
im Arbeitslärm und die ausreichende Schalldämmung des ausgewählten Gehörschutzes zu klären.  


Arbeitspaket 2 - Gehörschützer mit elektronischen Zusatzfunktionen 
Ziel des Arbeitspaketes 2 war die Klärung der Eignung von Gehörschützern mit elektronischen 
Zusatzfunktionen für Personen mit Hörminderung, speziell für Produkte mit pegelabhängiger Dämmung. 
Dies geschieht in Konkurrenz zu speziellen passiven Gehörschützern, die einen sehr flachen 
Frequenzverlauf der Schalldämmkurve besitzen, wie z.B. ER 15, aber auch in Konkurrenz zu 
Hörgeräten, die zum Einsatz am Lärmarbeitsplatz zugelassen sind. Pegelabhängig dämmende 
Gehörschützer aber auch Produkte mit Kommunikationseinrichtung sind in der Industrie immer noch 
wenig verbreitet. Die Erforschung der Gründe dafür ist Bestandteil der Untersuchung. Ein entscheidender 
Punkt ist die Frage, ob diese Gehörschützer die Kommunikationsfähigkeit von Personen mit 
Hörminderung im Lärm verbessern und ob sie sogar in bestimmten Situationen einen Hörgeräteeinsatz 
unnötig machen können. 
 
Arbeitspaket 3 - Individuelle Schalldämmung von Gehörschutz 
Im Arbeitspaket 3 wurde die individuelle Schutzwirkung von Gehörschutz untersucht. Die Aufgabe 
konzentrierte sich auf die Erarbeitung eines Testverfahrens zur Bestimmung der individuellen 
Schalldämmung im praktischen Umfeld, d.h. im betrieblichen Einsatz von Gehörschutz. Dabei werden 
Screening- Audiometer genutzt, die in der betriebsärztlichen Praxis üblich sind. 
Die Messung der individuellen Schalldämmung mittels Audiometer soll als Beurteilungsmethode 
innerhalb der arbeitsmedizinischen Vorsorge entsprechend dem DGUV-Grundsatz G 20, zukünftig 
DGUV Empfehlung "Lärm", etabliert werden. Betriebsärzte und -ärztinnen können durch die erweiterte 







13 / 122 
 


Nutzung ihrer Audiometer die ärztliche Beratung zum Gehörschutz im Rahmen der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge verbessern. Nur so kann, speziell für Personen mit Hörminderung, eine qualifizierte 
Gehörschutzberatung durch den Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin erfolgen. Dazu ist es erforderlich zu 
prüfen, ob die Audiometrie ausreichend aussagefähig, praktikabel und genau ist. Dies war Bestandteil 
des Arbeitspaketes 3.  


Arbeitspaket 4 - Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz 
Ziel des Arbeitspaketes 4 war die Prüfung der Möglichkeiten der Nutzung beliebiger Hörgeräte an 
Lärmarbeitsplätzen zur Versorgung durch die Unfallversicherungsträger.  Dabei wurde ein 
Gesamtkonzept zur Zulassung von Hörgeräten zum Einsatz in Lärmbereichen erarbeitet. Dabei zeichnen 
sich zwei Konzepte als erfolgversprechend ab: 


1. Konstruktion und Zulassung des Hörgerätes inkl. Ohrpassstück als Gehörschutz 
(Komplettsystem). 


2. Kombination eines dafür zugelassenen Hörgerätes mit einer speziellen Gehörschutz-Otoplastik. 
 
Nach Einführung des Systems besteht für die Nutzer von Hörgeräten eine größere Auswahl geeigneter 
oder speziell konstruierter Hörgeräte am Lärmarbeitsplatz. Grundsätzlich soll dabei immer automatisch 
bei Einschalten das spezielle Arbeitsplatzprogramm gestartet werden, welches die Einhaltung der 
gesetzlichen Grenzwerte der Lärmexposition sichert. 
Durch die damit erreichbare höhere Akzeptanz und durch die bessere Hörbarkeit von Sprache kann der 
Arbeitsplatz erhalten und Unfälle durch Kommunikationsmängel vermieden werden. 
 
Die Frage der Notwendigkeit der Verwendung eines Hörgerätes kann im Rahmen des Arbeitspaketes 
nicht geklärt werden. Dazu wären Untersuchungen mit den klassischen Methoden der Hörakustik 
notwendig, wobei dann auch die unteren Grenzen der Hörgeräteversorgung durch Regeln der 
gesetzlichen Krankenversicherung anzuwenden wären, was den Rahmen dieser Arbeit überschreitet. 
Dabei sollte mit Blick auf die individuelle Versorgung mit Gehörschutz durch die UVT die Grenze für die 
Beschaffung hochwertiger Gehörschützer mit elektronischer Zusatzausrüstung im Vergleich zu 
preisgünstigeren passiven Gehörschützern geklärt werden. 
 
Arbeitspaket 5 - Individualprävention Lärm 
Mit dem Wegfall des sogenannten „Unterlassungszwangs“ als Anerkennungsvoraussetzung für 
bestimmte Berufskrankheiten zum 01.01.2021 erweitern sich die Aufgaben der Prävention. Um die 
Gesundheit der betroffenen Versicherten trotzdem zu schützen, wird der Beratungsauftrag für die 
Unfallversicherungsträger gestärkt und für alle Berufskrankheiten die Einführung von 
Mitwirkungspflichten für die Versicherten bei der Individualprävention festgelegt. Damit ist auch eine 
stärkere Betonung der individuellen Präventionsaufgaben der UVT über § 3 BKV hinaus verbunden. 
Das Verfahren der Individualprävention Lärm („IP Lärm“) als Methode zur Inklusion, d.h. zum Erhalt des 
Arbeitsplatzes für Personen mit Hörminderung und zur Verhinderung einer weiteren 
Hörverschlechterung, haben die Unfallversicherungsträger schon vor Jahren eingeführt. Wesentlicher 
Bestandteil war dabei von Anfang an neben der Information der Versicherten zu ihrer Erkrankung die 
Verhaltensprävention und die individuelle Versorgung mit Gehörschutz. Ziel des Arbeitspaketes 5 war 
deshalb ein Vergleich der aktuell durchgeführten IP Lärm-Verfahren in den einzelnen 
Unfallversicherungsträgern. Die Unfallversicherungsträger agieren entsprechend ihrer Größe, der 
Häufigkeit arbeitsbedingter Hörminderungen und deren Schwere (insbesondere BK 2301). Entsprechend 
werden unterschiedliche Verfahren und diese wiederum mit unterschiedlichem Aufwand durchgeführt. 
Untersucht wurde die Einbeziehung der Bereiche Prävention, das eventuelle Angebot spezieller 
Seminare und die Betreuung vor Ort in den Firmen entweder durch die zuständigen Aufsichtspersonen, 
durch die BK-Bearbeiter*innen oder durch speziell geschulte Präventionsberater*innen. 
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3. Methodik  


3.1. Planung der Arbeits- und Zeitabläufe 
Der Zeitplan entsprechend Projektantrag sah eine klare zeitliche Staffelung der Arbeitspakete vor. 
Danach sollten die Arbeitspakte 1 und 2 bis April 2018 abgeschlossen werden. Als sehr lang laufende 
Projektteile sollten die Arbeitspakete 3 und 4 bis April 2020 abgeschossen werden. 


 


Abbildung 1: Zeitplanung Projektantrag FF-FP 0410 


Dabei sah die Planung einen Start des Projektes zum 01.03.2017 vor. Der Projektstart verzögerte sich 
und wurde später auf den 01.06.2017 verschoben. Der Kooperationsvertrag mit dem IFA wurde erst am 
26.06.2017 unterschrieben. Die Gewinnung von Multiplikatoren und Vermittler für die Befragung in den 
Firmen über die UVT konnte somit erst ab September 2017 beginnen und erste Mitgliedsfirmen ab 
Oktober 2017 angesprochen werden. Die Gewinnung von Teilnehmern und Teilnehmerinnen erwies sich 
als sehr schwierig, was den Zeitablauf weiter verzögerte. In der ersten Arbeitsphase zeigte sich, dass es 
außerdem sinnvoll ist, die Befragungen und Hörtests in den beteiligten Firmen bis zum 30.11.2020 
auszudehnen. Notwendige Messungen im IFA können bis zum Laufzeitende des Projektes notwendig 
sein. Einem Antrag auf kostenneutrale Laufzeitverlängerung des o. g. Forschungsvorhabens bis 
30.11.2020 wurde vom Zuwendungsgeber am 04.11.2019 zugestimmt. Als Folge des Lockdowns durch 
die Corona-Pandemie musste die Laufzeit noch einmal verlängert werden. Einem entsprechenden 
Vorschlag der DGUV folgend, wurde ein zweiter Antrag auf Laufzeitverlängerung um weitere vier Monate 
gestellt und die Laufzeitverlängerung vom Zuwendungsgeber am 04.12.2020 bestätigt (siehe Abbildung 
2). Danach endet das Forschungsvorhaben zum 31.03.2021. 


Es ergibt sich der aktuelle Zeitplan aus Abbildung 3. 


Die Aufteilung der Aufgaben der Forschungskooperationspartner erfolgte nach folgendem Prinzip: 


• LGC-PS: Gewinnung der Daten in den beteiligten Firmen, Aufarbeitung der Daten für die 
statistische Erfassung 


• IFA: Durchführung der Labormessungen, erforderliche Nachbearbeitung und Auswertung der 
gewonnen Daten mit statistischer Aufarbeitung. 
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Abbildung 2: Genehmigung der verlängerten Projektlaufzeit aufgrund der Pandemie-Situation  


 


Abbildung 3: Zeitplan FF-FP 0410, Stand 04.12.2020 


3.2. Arbeitspaket 1 (Nutzung der Praxisabschläge) 


3.2.1. Literaturstudie 
Bei der Reduzierung der Laborschalldämmung durch Praxisabschläge handelt es sich um ein 
statistisches Verfahren, das auf Vergleichsmessung zwischen Labor und Betrieb beruht. In Deutschland 
sind nach den DGUV-Schriften und der TRLV Lärm die Praxisabschläge standardmäßig anzuwenden, 
wenn keine qualifizierte Unterweisung und Benutzung (viermal jährliche Unterweisung mit praktischen 
Übungen) durchgeführt wird. Praxisabschläge sind oder waren auch in anderen Ländern im Einsatz.  
Im Rahmen einer Literaturstudie wurde untersucht, ob sich speziell für Personen mit Hörminderung 
Probleme bei der Anwendung dieser pauschalen Abschläge ergeben. Insgesamt wurden 28 
Veröffentlichungen recherchiert, von denen 24 als Text verfügbar waren.  
 
Eine weitere Suche nach aktueller Literatur im Frühjahr 2021 lieferte keine zusätzlichen thematisch 
passenden Veröffentlichungen. 
 
Die Literaturstudie inkl. Kurzzusammenfassungen und Schlussfolgerungen mit Stand Juni 2018 findet 
sich im Anhang 1. 
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3.2.2. Akquise von teilnehmenden Firmen 
Es wurde Kontakt zu möglichst vielen Firmen aus verschiedenen Branchen über die UVT aufgenommen. 
Allerdings ist es in Firmen außerhalb der Großindustrie schwer, größere Gruppen für das Projekt 
geeigneter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu rekrutieren. Der tatsächlich betroffene Personenkreis ist 
schwer zu identifizieren. Auch in Großbetrieben werden die persönlichen Daten aus 
arbeitsmedizinischen Untersuchungen oft derart gespeichert, dass eine Abschätzung der Hörminderung 
auch für das betriebsärztliche Personal nicht leicht möglich ist. Im Ergebnis dessen findet sich in der 
Studie eine Teilmenge von Personen mit unwesentlicher Hörschwellenverschiebung, welche aber als 
Vergleichsgruppe dienlich ist. 
An dem Projekt waren aktiv zwölf Unternehmen beteiligt. In diesen Firmen wurden sowohl 
Mitarbeiterbefragungen und Hörversuche durchgeführt als auch die Betriebsärztinnen und -ärzte zu ihren 
Erfahrungen bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge und speziell bei der Erweiterung der 
Hörschwellenaudiometrie unter Benutzung von Gehörschutz (individuellen Schalldämmungsmessung) im 
Rahmen der Beteiligung am Forschungsprojekt befragt. 
 
Tabelle 1: Teilnehmende Firmen für die Befragung und Sprachtests 


 Firma/Arbeitgeber Branche  UVT 
1 Audi AG, Ingolstadt Kraftfahrzeuge BGHM 
2 Diehl Metall Stiftung & Co. KG, 


Schwaig 
Metall BGHM 


3 Faber & Schnepp Hoch- und Tiefbau 
GmbH & Co. KG, Gießen 


Bau BG BAU 


4 HABA Group B.V. & Co.KG, Bad 
Rodach 


Holz BGHM 


5 Adolf Lupp GmbH + Co KG, Nidda Bau BG BAU 
6 MANN+HUMMEL International 


GmbH & Co. KG, Marklkofen 
Metall BGHM 


7 Schaeffler Technologies AG & Co. 
KG, Herzogenaurach 


Metall BGHM 


8 SKF GmbH, Schweinfurt Metall BGHM 
9 Stadt Gladbeck, Zentraler Betriebshof Grünflächenbearbeitung UK NRW 
10 Stadt Stolberg Schwimmbäder UK NRW 
11 Uni Duisburg-Essen (UDE) Holzbearbeitung UK NRW 
12 thyssenkrupp Materials Processing 


Europe GmbH, Mannheim 
Lager-/Transportwirtschaft 
 


BGHW 


3.2.3. Datenschutzerklärung 
Wegen hoher Anforderungen an den Datenschutz wurde die Erhebung in vielen Firmen von vornherein 
abgelehnt. Diese Entscheidung ging von Betriebsräten, von Datenschutzkommissionen und auch von 
Firmenleitungen aus. In den anderen Firmen führten entsprechende Bedenken zu einer längeren 
Entscheidungszeit. 
Deshalb wurde gemeinsam mit den Vertretern der beteiligten Firmen das von LGC-PS erarbeitete 
Datenschutzkonzept und die Einverständniserklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst 
und von den zuständigen Verantwortlichen in den Firmen schließlich genehmigt.  
Dazu wurde vor Beginn der Arbeiten von LGC-PS jeweils folgende Datenschutzerklärung abgegeben: 
„Datenschutz-Information und Erklärung für die Teilnehmer an der Befragung zur Gehörschutzbenutzung 
durch Personen mit Hörminderung innerhalb der Studie LÄRMINKLU“. Wesentlicher Bestandteil ist die 
Erklärung, dass alle Arbeitsunterlagen, d.h. Fragebögen, Auswertungen, Ergebnisse etc., so aufbewahrt 
und gesichert werden, dass nur die mit der Untersuchung Beauftragten Zugang zu den Daten haben. 
Außerdem ist sichergestellt, dass die Daten und Ergebnisse der Auswertungen so pseudonymisiert 
werden, dass keinerlei Rückschlüsse auf bestimmte Personen möglich sind. Nach Abschluss der Studie 
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werden die erhobenen Rohdaten gelöscht bzw. vernichtet. Bisher konnte der Datenschutz dahingehend 
sicher gestaltet werden, dass Personenzuordnungen nur durch die jeweils beteiligten Betriebsärzte und -
ärztinnen möglich sind. 
 
Anhang 2: Datenschutzerklärung 


3.2.4. Einverständniserklärung der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen 


Von den beteiligten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wurde in die Befragung eingewilligt. Das wurde 
durch Unterschrift in einer Einwilligungserklärung festgehalten. Wesentliche Aussage der Erklärung, die 
von den beteiligten Firmen jeweils entsprechend den Forderungen der Datenschutzbeauftragten 
modifiziert wurde, ist: 
„Ich erkläre mich damit einverstanden, 


1. dass die für den Zweck der oben genannten Studie nötigen Daten durch den Betriebsarzt, seine 
beauftragten Mitarbeiter/-innen oder durch Herrn Sickert erhoben und gespeichert werden, 


2. dass meine Studiendaten pseudonymisiert („verschlüsselt“, d.h. gekennzeichnet ohne 
Identifikationsmerkmale) verarbeitet und genutzt werden, auch auf elektronischen Datenträgern, 


3. dass die Studienergebnisse in zusammengefasster Form, die keinen Rückschluss auf meine 
Person zulässt, veröffentlicht werden.“ 


Anhang 3: Einwilligungserklärung (Basisversion) 


3.2.5. Befragung zur Benutzung von Gehörschutz in den 
teilnehmenden Firmen 


Die Befragung auf subjektive Einschätzung des verwendeten Gehörschutzes und der 
Kommunikationsfähigkeit erfolgte bei 149 Personen. Da die Bereitstellung der Probanden zwangsläufig 
durch die Firmen erfolgte, wurden Personen mit ganz unterschiedlichem Hörvermögen befragt. Das 
Spektrum reicht vom Hörgeräteträger über Altersschwerhörigkeit bis hin zur Normalhörigkeit. Letztere 
Personengruppe war zwar nicht Zielgruppe der Studie, jedoch wertvolle Vergleichsgruppe. 
Die Befragung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Firmen innerhalb der Studie zur 
Gehörschutzbenutzung durch Personen mit Hörminderung besteht aus folgenden Teilen: 
 


1. Ermittlung der Daten zur Identifizierung der Befragung und der Person 
• Firma 
• ID-Kennung 
• Altersgruppe 
• Erhebungsdatum 
• Befragender 


2. Art, Typ und Bereitstellung des in Anwendung befindlichen Gehörschutzes 
• Kapselgehörschutz, Gehörschutzstöpsel oder Gehörschutz-Otoplastik 
• Bereitsteller des Gehörschutzes 
• Berücksichtigung von Praxisabschlägen bei der Auswahl 


3. Lärmsituation am Arbeitsplatz 
• Tägliche Aufenthaltsdauer im Lärmbereich 
• Tages-Lärmexpositionspegel 
• Häufigkeit der notwendigen arbeitsbezogenen Gespräche 
• Typischer Frequenzbereich des Arbeitsgeräusches (HM oder L) 


4. Aktuelle Hörminderung der teilnehmenden Personen 
• Hörminderung bei 2, 3 und 4 kHz, nur bei 4 kHz oder verbale Beschreibung 
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5. Auftreten von Tinnitus bei den teilnehmenden Personen 
6. Häufigkeit und Art des Tinnitus 
7. Bewertung des von den teilnehmenden Personen verwendeten Gehörschutzes 
8. Kommunikationsfähigkeit bei der direkten sprachlichen Kommunikation und bei Telefonaten 


sowie die dazugehörige Höranstrengung 
9. Bewertung der Hörbarkeit von Warnsignalen (inkl. Höranstrengung) und von 


Maschinengeräuschen mit dem verwendeten Gehörschutz 
 
Insbesondere besteht der Teil 2 aus folgenden Entscheidungsmöglichkeiten: 
 


• Art und Typ des Gehörschutzes: Kapsel     Stöpsel    Gehörschutz-Otoplastik  
• Name des Gehörschutzes: 
• In die Otoplastik eingesetzter Filter (Filtername, SNR oder M/L-Wert): 
• Gehörschutzversorgung durch: z.B. BG (IP Lärm), Sifa, Betriebsarzt, Firma, 


Hörgeräteakustiker. 
• Wurden bei der GS-Auswahl Praxisabschläge berücksichtigt?  


Ja  Nein  unbekannt  
 
Die Befragten hatte folgende Wahlmöglichkeiten: 


• Aufenthalt im Lärm: ständig   überwiegend    gelegentlich   
In wechselnden Lärmsituationen tätig    


 
Der Arbeitsplatz wurde hinsichtlich Tages-Lärmexpositionspegel, Impulslärm und 
Frequenzzusammensetzung bewertet. Die Befragten mussten selbst einschätzen, ob und in welchem 
Umfang für sie Gespräche am Arbeitsplatz notwendig sind. 
Informationen zur Hörminderung der teilnehmenden Personen an der Befragung kamen vom 
Betriebsarzt bzw. von der Betriebsärztin. Die beste Aussage war die Angabe der bestehenden 
Hörschwellenverschiebung in dB (z.B. als Mittelwert von 2 kHz, 3 kHz und 4 kHz), die der Betriebsarzt 
bzw. die Betriebsärztin aus dem aktuellen Audiogramm der teilnehmenden Person ersehen kann. War 
das nicht vorhanden, bestand die Möglichkeit, eine verbale Beschreibung, wie z.B. „geringgradig“, „BK 
2301 anerkannt“ oder „stark schwerhörig“ vorzunehmen. Die verwendeten Beschreibungen der 
Ärzte*innen bezüglich der Hörminderung der Probanden und Probandinnen in den Fragebögen variieren 
jedoch. 
Eine endgültige und geeignete Festlegung der Terminologie wurde deshalb nach Vorliegen von 
Erfahrungswerten getroffen. Dabei wurden die üblicherweise verwendeten ärztlichen Bezeichnungen im 
Forschungsbericht in eine einheitliche Terminologie zum Hörvermögen überführt. 
 
Bei der Befragung wurde der Fragebogen aus Abbildung 4 verwendet. Der vollständige Inhalt des 
Fragebogens ist als Anhang 4 dem Forschungsbericht beigefügt. 
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Abbildung 4: Fragebogen (Ausschnitt) 


3.2.6. Test zum Sprachverstehen mit passiv dämmendem 
Gehörschutz in den teilnehmenden Firmen 


Um die subjektiven Aussagen der teilnehmenden Personen objektiver bewerten zu können, wurden sie 
gebeten, an einem Hörtest in Form eines Sprachverständlichkeitstests teilzunehmen. Dabei wurden 
für insgesamt 92 Personen kurze Sätze im Arbeitslärm vorgesprochen und das Verstehen dieser Sätze 
geprüft. Der Hörtest wurde mit den Testsätzen der ICP-Hörgeräteversorgung und dem Göttinger Satztest 
(GÖSA) durchgeführt, wobei wegen der Praktikabilität nur vollständig richtig wiederholte Sätze als 
„verstanden“ gewertet wurden (Sentence Scoring). 
Beim ICP-Test wurden sehr kurze Sätze mit und ohne Gehörschutz im Arbeitslärm von dem/der 
Untersuchenden gesprochen. Dabei handelt es sich um Sprachmaterial aus der ICP-
Hörgeräteversorgung mit typischen sehr kurzen Sätzen aus der industriellen Produktion, die jedoch 
phonemisch nicht ausgewogen sind. Er wird bisher als Wirksamkeitstest bei der Versorgung mit 
Hörgeräten mit Gehörschutzfunktion verwendet.  
Der ICP-Hörgerätetest besteht aus zehn sehr kurzen Sätzen, die der Versuchsperson vorgesprochen 
wurden, siehe die folgenden Beispiele: 
 


 
Abbildung 5: Ausschnitt aus den ICP-Testsätzen 
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Anhang 5: Auszug aus Fragebogen mit ICP-Testsätzen für passiv dämmenden Gehörschutz 
 
Beim Göttinger Satztest, einem audiometrischen Test zur Bestimmung der 
Sprachverständlichkeitsschwelle in Ruhe und im Störgeräusch, werden als Sprachmaterial vollständige 
Sätze verwendet, die die sprachliche Alltagssituation gut widerspiegeln. Die Versuchsperson musste die 
von dem/der Untersuchenden gesprochenen Sätze wiederholen. Die richtigen und falschen Antworten 
wurden in einer Tabelle angekreuzt. Die Auswertung erfolgt normalerweise nach dem Anteil der 
verstandenen Wörter (Word Scoring), was jedoch bei Messungen direkt im Betrieb kaum durchführbar 
ist. 
Der GÖSA, der als Sprachmaterial Alltagssätze verwendet, wurde gewählt, weil bei der Anwendung des 
alternativ verfügbaren Oldenburger Satztests (OLSA), einem Matrixtest, mindestens zwei Durchläufe mit 
Trainingslisten notwendig sind, um den Lerneffekt auszugleichen. Erst wenn die Versuchspersonen die 
Struktur der generierten Sätze kennen, kann es zu vergleichbaren Aussagen kommen. Der Freiburger 
Sprachtest erscheint bei Verwendung der einsilbigen Worte als unpraktikabel und bei Verwendung der 
Zahlen als zu wenig komplex. 
Generell sollte beim GÖSA eine einmal geprüfte Testliste bei derselben Versuchsperson kein zweites 
Mal verwendet werden. Bei der Verwendung der GÖSA-Sätze wurde mit 2 x 20 Testsätzen begonnen. 
Um Trainingseffekte zu verhindern, wurde bei einer wiederholten Messung das Satzmaterial durch 
Veränderung der Reihenfolge und Umstellung der Satzstrukturen (bei Erhalt des Wortschatzes) 
verändert. Dies reichte aber nicht aus, weshalb der Einsatz auf die Nutzung von 10 x 20 Testsätzen ohne 
Satzwiederholung erweitert wurde. Diese Sätze wurden für den Test mit mittel- und selten zusätzlich mit 
hochfrequentem Schall (nicht ausgewertet) und mit aktivem Gehörschutz verwendet. 
 
Die Hörtest sollte möglichst am Arbeitsplatz mit den für die Tätigkeit der Versuchsperson typischen 
Lärmsituationen durchgeführt werden. Wenn nicht möglich, sollte auf eine simulierte repräsentative 
Ersatzsituation ausgewichen werden. Dieser Hörtest, bei dem das Störgeräusch mittels Lautsprecher 
erzeugt wird, erwies sich als zuverlässiger in der Wiederholbarkeit als der Test direkt am Arbeitsplatz mit 
dem dort vorliegenden Geräusch. Im Normalfall ist das Arbeitsgeräusch zeitlich zu stark strukturiert 
(Impulslärm, Einzelimpulse, stark schwankender und tonaler Lärm). Es wurde schnell ersichtlich, dass 
z.B. der Zeitpunkt des Satzsprechens bzw. die während des Sprechens aktuelle Geräuschsituation über 
die Verständlichkeit entscheidet, sobald das Arbeitsgeräusch keinen konstanten Pegel aufweist. In 
großen Firmen war auch das Aufsuchen des Arbeitsplatzes während der Untersuchung wegen zu großer 
Entfernung zur Sanitätsstation nicht möglich. 
 
Einflussgrößen beim Test am Arbeitsplatz sind: 


• Zeitstruktur des Arbeitslärms (Pegelschwankungen, Impulse) 
• Höhe des Störlärms (tatsächlicher Schallpegel am Arbeitsplatz, meist über 85 dB(A), da 


Gehörschutztragepflicht) 
• Jeweiliges Frequenzspektrum des Störlärms 
• Zeitweilige Hörschwellenverschiebung (TTS) der Probanden 


 
Es wurde deshalb entschieden, wo immer möglich, eine akustische Reproduktion eines typischen 
Arbeitsplatzes mit typischem Industriegeräusch in einer dem Arbeitsplatz ähnlichen Situation in der Nähe 
oder in der Sanitätsstation zu verwenden. Dabei wurde ein konstantes, im Allgemeinen mittelfrequentes 
Industriegeräusch, mit einem Schalldruckpegel am Ohr der Versuchsperson von 83 dB(A) als 
einheitliches Arbeitsgeräusch verwendet. 
Um die Ergebnisse von Firma zu Firma vergleichbar zu machen, wurde als Standardversuch der Test in 
einem mittelgroßen Raum (Zielgröße 5 x 5 x 3 m3) nahe dem Arbeitsplatz durchgeführt. Dieser 
Versuchsaufbau wurde immer genutzt, wenn der Test durch LGS-PS durchgeführt wurde. Dabei befindet 
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sich der Sprecher 1 m vom Hörer entfernt (Abbildung 6). Die Testperson sieht in Richtung des Sprechers 
bzw. der Sprecherin, aber über ihn bzw. sie hinweg, um nicht von der Lippenbewegung auf den Text 
schließen zu können. Die Lautsprecherposition wurde so gewählt, dass sich der Schallpegel in alle 
Richtungen um nicht mehr als ± 1,5 dB unterschied. Der Schallpegel wurde so eingestellt, dass sich ein 
äquivalenter Dauerschallpegel von 83 dB(A) am Ohr der Versuchsperson ergab. Durch die Einstellung 
einer frequenzabhängigen Verstärkung am Lautsprecher wurde das Spektrum des Kompressor-
Geräusches so eingestellt, dass sich LC – LA = 2,3 - 2,4 dB ergab, was einem mittelfrequenten Geräusch 
entspricht (Störgeräusch). 
 


 
Abbildung 6: Hörversuche mit Simulation der 
Lärmexposition am Arbeitsplatz 


 
Abbildung 7: Beispiel einer praktischen Umsetzung des 
Messaufbaus für den Sprachtest. Der Lautsprecher 
(oranger Rahmen) strahlt unter 45° zur rückwärtigen 
Wand. 


 
Beim Test wurde grundsätzlich der von der Versuchsperson am Arbeitsplatz genutzte Gehörschutz 
verwendet. Falls die Versuchsperson ihren Gehörschutz nicht zum Test mitbrachte, wurde ihr ein 
adäquates Produkt aus dem Musterkoffer zur Verfügung gestellt. 
 
Von dieser Regel wurde abgewichen, wenn mehrere Gehörschützer genutzt werden: 


• die Versicherten verwenden Kapselgehörschutz im Winter und Stöpsel im Sommer, 
• die Versicherten verwenden in ruhigen Phasen Bügelstöpsel und in sehr lauten Arbeitssituationen 


Kapselgehörschutz, 
• die Versicherten haben Gehörschutz-Otoplastiken, die sie einen Arbeitstag in ein Reinigungsbad 


legen, 
• die Versicherten verwenden eine Helm-Schutzschild-Kapsel-Kombination bei Strahlerarbeiten 


und den Rest der Zeit Gehörschutzstöpsel. 
In diesen Fällen wurde individuell entsprechend den von der Versuchsperson genannten Gewohnheiten 
verfahren. Ziel war einerseits, die Kommunikationssituation und andererseits die typische Arbeitssituation 
zu berücksichtigen. 
 
Die Hörtests wurden, wo immer möglich, von LGC-PS selbst durchgeführt. Wollten der Betriebsarzt bzw. 
die Betriebsärztin aus organisatorischen Gründen die Tests durchführen, wurden sie darauf hingewiesen, 
dass alle Tests in ihrer Firma an etwa gleich lauten, repräsentativen Arbeitsplätzen bei einem Geräusch 
mit möglichst geringer Schwankungsbreite durchgeführt werden sollten.  
Für den Hörtest durch den Betriebsarzt/die Betriebsärztin wurden Vorgaben zum Sprechaufwand und 
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dem Abstand zwischen Sprecher und Hörer am Arbeitsplatz gemacht. Bei typischem Arbeitslärm sollten 
die Sätze in angemessener Lautstärke am Arbeitsplatz in einem typischen Gesprächsabstand (ca. 1 m) 
mit und ohne Gehörschutz gesprochen werden. Entfernung und Sprache sollten dabei so angepasst 
werden, dass der erste Satz ohne Gehörschutz verstanden wird. 
 
Hören von Warnsignalen 


Zum Hören von Warnsignalen wurden keine Hörtests vorgenommen, nachdem sich bei der Befragung 
gezeigt hatte, dass nur 0,9 % der Versuchspersonen diese Frage mit „nein“ beantworten.  


3.2.7. Untersuchung zum Sprachverstehen mittels 
Sprachaudiometrie im Labor 


Begleitend zur Durchführung der Hörtests in den Betrieben wurden im Labor des IFA (semi-
reflexionsarmer Raum) mit einem klinischen Audiometer (Interacoustics Equinox 2.0) verschiedene 
Versuche mit sprachaudiometrischen Methoden durchgeführt. 
Das Ziel ist dabei, den Einfluss von Gehörschützern auf die Sprachverständlichkeit im Störgeräusch 
(speziell: im Arbeitslärm) zu quantifizieren. Dabei soll zum einen geklärt werden, welcher Test am besten 
geeignet ist (GÖSA, OLSA), ob die Wiedergabe bei realistischen Pegeln (z.B. 80 dB(A)) mit einem 
Audiometer möglich ist und wie gut die Wiederholbarkeit der Tests ist. Zum anderen soll die Wirkung 
verschiedener Gehörschützer (Gehörschutzstöpsel, Kapselgehörschützer, Produkte mit pegelabhängiger 
Dämmung, Gehörschützer auf Hörgerätebasis) miteinander und in Bezug auf das ungeschützte Ohr 
verglichen werden. 
In mehreren exemplarischen Vorversuchen mit zwei Versuchspersonen wurden die Charakteristika der 
verschiedenen Tests für den speziellen Anwendungsbereich betrachtet und Literaturwerte für die 
Sprachverständlichkeitsschwellen und die Wiederholbarkeit reproduziert. Dabei wurden vor allem GÖSa 
und OLSA betrachtet. Als Störgeräusch wurde meist das mit dem Test mitgelieferte gleichmäßige 
Rauschen verwendet, dessen Spektrum dem der gesprochenen Testsätze entspricht. Einzelne 
Messungen wurden auch mit dem Kompressorgeräusch aus den Hörtests im Betrieb durchgeführt. Bei 
allen Tests wurde mit einem adaptiven Verfahren (Störgeräuschpegel fest, Sprachpegel variabel) die 
Sprachverständlichkeitsschwelle (SVS) bestimmt, d.h. der Signal-Rausch-Abstand, bei dem 50% aller 
Wörter verstanden wurden. Die Darbietung von Störgeräusch und Sprache erfolgte zusammen über die 
beiden Freifeld-Lautsprecher des Audiometers in einem Abstand von 1 m zur Versuchsperson (Abbildung 
8). 
 


 
Abbildung 8: Hörversuche als Sprachtest im semi-reflexionsarmen Raum im Direktschallfeld (Audiometrie-
Störschallgeräusch) 







23 / 122 
 


In einer Studie mit zwölf Versuchspersonen wurden vier verschiedene Hörsituationen verglichen: 
- Offenes Ohr 
- Hochdämmender Schaumstoffstöpsel (Moldex Contours groß bzw. klein) 
- Pegelabhängig dämmender Kapselgehörschützer passiv (Peltor Protac III) 
- Pegelabhängig dämmender Kapselgehörschützer aktiv (Verstärkung eine Stufe unter maximal) 


 
Dazu wurde der OLSA mit dem mitgelieferten Rauschen bei 80 dB(A) verwendet. Bei unerfahrenen 
Versuchspersonen wurden vor Beginn der eigentlichen Messungen zwei Trainingslisten (à 20 Sätze) bei 
einem Störgeräuschpegel von 65 dB(A) geprüft, um Lerneffekte zu vermeiden. Für jede der oben 
genannten Situationen wurde eine Liste mit 20 Sätzen verwendet. Die Reihenfolge der Einzelmessungen 
wurde randomisiert. Die Versuchspersonen sind erfahrene Probanden aus der 
Schalldämmungsmessung von Gehörschutz nach DIN EN ISO 4869-1. Es handelte sich insbesondere 
um junge Personen bis zu einem Alter von 40 Jahren mit einem normalen Hörvermögen. 


3.2.8. Abhängigkeit des Sprachverstehens vom Grad der 
Hörminderung 


Durch die von verschiedenen betrieblichen Kriterien bestimmte Auswahl der teilnehmenden Personen an 
den Hörtest in Form eines Sprachverständlichkeitstests wurde das Sprachverstehen bei Personen 
mit unterschiedlichem Grad der Hörminderung erfasst. Durch Klassierung und getrennte 
Weiterverarbeitung der gewonnen Daten konnte eine Korrelation zwischen Grad der Hörminderung und 
Sprachverstehen hergestellt werden. Für die Klassierung wurde eine Regelung derart gewählt, dass sie 
den BK-Verfahren der Unfallversicherungsträger gerecht wird, ohne der medizinisch-klinischen 
Terminologie zu widersprechen. 
Deshalb wurden die üblicherweise verwendeten ärztlichen Bezeichnungen (z.B. in der HNO-Klinik) in 
eine nicht verwechselbare einheitliche Terminologie zum Hörvermögen im Forschungsbericht 
transformiert. Folgende Einstufung wurde im Verfahren nach dieser Klärung verwendet: 
 
1  = keine Hörminderung: HV (ΔL) ≤ 20 dB für 2, 3 und 4 kHz 
2  = leichte Hörminderung: 20 < HV (ΔL) bei 2 und 3 kHz < 40 dB oder 20 < HV bei 4kHz < 70 dB 
3  = mittlere Hörminderung HV (ΔL) bei 2 und 3 kHz ≥ 40 dB oder bei 4kHz ≥ 70 dB. 
 
Benennung der Gruppen: Gruppe 1 - keine Hörminderung, Gruppe 2 - leichte Hörminderung, Gruppe 3 - 
mittlere Hörminderung. Damit wurden Doppeldeutigkeiten mit der ärztlichen Nomenklatur (geringgradiger 
Hörverlust etc.) vermieden.  
Bei Widerspruch zwischen der Angabe im Fragebogen „Grad der Hörminderung“ als verbale 
Bezeichnung des Arztes bzw. der Ärztin und den HV-Daten (ΔL), entschieden letztere über die 
Einstufung in Gruppe 1, 2 oder 3. Fehlten die HV-Werte, wurde bei anerkannter BK 2301 die „3“ 
vergeben und bei verbaler Bezeichnung „geringgradig“ die „2“. 


3.2.9. Beitrag des IFA zum Arbeitspaket 1: 
• Regelmäßige fachliche Unterstützung und Beratung 
• Unterstützung bei der Auswertung der Befragungsergebnisse 
• Unterstützung bei der Auswertung der Sprachtestergebnisse aus den Betrieben 
• Unterstützung bei den Untersuchungen zur Sprachaudiometrie im Labor inkl. Auswertung 
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3.3 Arbeitspaket 2 (Gehörschützer mit elektronischen Zusatzfunktionen) 
Ziel des Arbeitspaketes 2 war die Klärung der Eignung von Gehörschützern mit elektronischen 
Zusatzfunktionen für Personen mit Hörminderung. Dies geschieht in Konkurrenz zu speziellen passiven 
Gehörschützern, die einen sehr flachen Frequenzverlauf der Schalldämmkurve besitzen (z.B. ER 15). 


3.3.1 Trageversuche mit pegelabhängig dämmenden Gehörschützern 
Die Einbeziehung von Gehörschützern wurde auf die Nutzung von Gehörschutzkapseln mit 
pegelabhängiger Dämmung beschränkt. Es wurden zwei Modelle für die Studie ausgewählt: 3M 
PELTORTM Pro TacTM III (Abbildung 9) und Honeywell HOWARD LEIGHTTM IMPACT PRO (Abbildung 
10). Die Schalldämmwerte im passiven Modus sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 dargestellt. 
 
Jeweils 20 pegelabhängig dämmende Gehörschützer wurden als Leihgaben der betreffenden Hersteller 
zur Nutzung beschafft. 
 
 


 


Abbildung 9: 3M PELTORTM Pro TacTM III 


Tabelle 2: Schalldämmwerte des Produkts 3M PELTORTM Pro TacTM III (Quelle: 3M) 


f (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Mf (dB) 17,6 17 24 29,5 36,9 37,3 39,3 35,4 
sf (dB) 3,1 3,2 2 2,6 3,3 4,9 3,2 3,9 
APV (dB) 14,5 13,8 22,0 26,9 33,6 32,4 37,1 31,5 


 
H = 34 dB 
M = 29 dB 
L = 22 dB 
SNR = 32 dB 
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Abbildung 10: Honeywell HOWARD LEIGHTTM IMPACT PRO 


Tabelle 3: Schalldämmwerte des Produkts Honeywell HOWARD LEIGHTTM IMPACT PRO (Quelle: Honeywell) 


f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Mf (dB) 22,6 26,9 32,0 37,1 33,8 35,6 38,0 
sf (dB) 3,5 2,3 1,8 1,7 3,6 2,9 3,2 
APV (dB) 19,1 24,6 30,2 35,4 30,2 32,7 34,8 


 
H = 32 dB 
M = 31 dB 
L = 26 dB 
SNR = 33 dB 
 
Geplant war, Versuchspersonen für einen gewissen Zeitraum (z.B. vier Wochen) mit diesen 
Gehörschützern auszustatten und dann die vergleichende Meinung der Benutzer bzw. Benutzerinnen zu 
ihren sonst verwendeten Gehörschützern zu erfragen. Allerdings konnte in den besuchten Betrieben nur 
ein Mitarbeiter motiviert werden, einen solchen Gehörschützer über einen Zeitraum von mindestens vier 
Wochen im praktischen Einsatz zu testen. Daraufhin wurde dieser Mitarbeiter von der eigenen Firma mit 
dem pegelabhängig dämmenden Kapselgehörschutz 3M Peltor ProTac III für den Dauereinsatz versorgt. 
Es wurde mit der Firma vereinbart, in zweimonatigen Abständen die Erfahrungen abzufragen. Allerdings 
verließ der Mitarbeiter plötzlich die Firma und konnte nicht wieder befragt werden. 
Um zumindest punktuell Rückmeldungen zu konkreten Praxiserfahrungen zu erhalten, wurde ein normal 
hörender Benutzer von 3M Peltor ProTac III telefonisch befragt, der diesen Gehörschutz seit etwa einem 
Jahr durchgehend benutzt. Er ist als Handwerker tätig und zieht den pegelabhängig dämmenden 
Gehörschutz einem passiv dämmenden Produkt vor, da so die Kommunikationsfähigkeit in Lärmpausen 
sichergestellt ist. 
In mehreren Firmen (z.B. Audi AG) sprachen auch Sicherheitsbedenken gegen den zeitweiligen Einsatz 
von pegelabhängig dämmendem Kapselgehörschutz, da der aktuell verwendete Gehörschutz auf 
Schutzwirkung und Warnsignalhören im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung in der jeweiligen Firma 
getestet wurde. Deshalb wurde die zeitweilige Nutzung elektronischer Gehörschützer nicht erlaubt. Ein 
anderer Grund für die grundsätzliche Ablehnung von Kapselgehörschutz durch Mitarbeiter war die auch 
aus den Befragungsergebnissen ersichtliche Zufriedenheit mit dem eigenen Gehörschutz. 
Um dennoch praktische Erfahrungen über die Einsatzmöglichkeiten dieser Produkte für Personen mit 
Hörminderung zu sammeln, wurden die Hörversuche aus Arbeitspaket 1 erweitert.  
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3.3.2 Test zum Sprachverstehen mit pegelabhängig dämmendem 
Gehörschutz in den teilnehmenden Firmen 


Das Versuchsdesign wurde der Situation angepasst und die Versuchsperson schon während des 
Hörtests in den Firmen direkt für einen dritten Durchgang nach ICP und GÖSA mit pegelabhängig 
dämmendem Gehörschutz versorgt und bei voller und/oder dem Träger angenehmer Verstärkung der 
Hörtest wiederholt 
Zur Prüfung der praktischen Nutzbarkeit von pegelabhängig dämmenden Gehörschützern wurde der 
GÖSA mit 4 x 20 Testsätzen bei Benutzung von einem der beiden im Versuchsdesign vorgesehenen 
pegelabhängig dämmenden Gehörschützern durchgeführt, wobei hier das Sprachverstehen zwischen 
passiver Nutzung (Abbildung 11) und aktiver Nutzung (Abbildung 12) des jeweiligen 
Kapselgehörschützers verglichen wurde 
Dazu wurden in etwa 50% der Fälle die 50 Testsätze (2 x 20 GÖSA + ICP) zuerst im passiven Modus 
und dann 50 Testsätze im aktiven Modus des Gehörschutzes bei gleichem Störgeräusch gesprochen. In 
den anderen 50% wurden die ICP Testsätze nur für die Prüfung des Sprachverstehens mit passiven 
Gehörschützern verwendet. Die ICP-Testsätze wurden deshalb beim Test zum Sprachverstehen mit 
pegelabhängig dämmendem Gehörschutz nicht berücksichtigt. 
 
Anhang 6: Fragebögen zum GÖSA mit pegelabhängig dämmendem Gehörschutz 
 
Insgesamt wurde der Test mit 66 Versuchspersonen durchgeführt. Die Lautsprecheraufstellung, das 
Störgeräusch und das Sprechen der Testsätze erfolgte identisch zur Durchführung mit passiven 
Gehörschützern.  Auch hier wurden nur vollständig richtig wiederholte Sätze als „verstanden“ gewertet 
(Sentence Scoring) und die Ergebnisse vor Ort auf Papier festgehalten. Im Unterschied zu dem 
Verfahren im Arbeitspaket 1 wurde hier immer der von LGC-PS bereitgestellte Gehörschutz verwendet. 
 


  
Abbildung 11: Fragebogen mit GÖSA-Hörtest auf Sprachverstehen mit pegelabhängig dämmendem Gehörschutz 
im Störschall (Ausschnitt, passiver Modus). 
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Abbildung 12: Fragebogen mit GÖSA-Hörtest auf Sprachverstehen mit pegelabhängig dämmendem Gehörschutz 
im Störschall (Ausschnitt, aktiver Modus). 


3.3.3 Untersuchungen zum Sprachverstehen mittels Sprachaudiometrie 
mit aktiv dämmendem Gehörschutz im Labor 


Die Wirkung von Gehörschützern mit elektronischen Zusatzfunktionen wurde ebenfalls mit der Methode, 
die im Arbeitspaket 1 (Abschnitt 3.2.7) beschrieben ist, untersucht. Da es sich während der Projektarbeit 
in den beteiligten Firmen schnell gezeigt hatte, dass dort maximal an den Einsatz von pegelabhängig 
dämmenden Gehörschützern als dem in Deutschland noch am weitesten verbreiteten Typ von 
Gehörschützern mit elektronischer Zusatzfunktionen zu denken ist, wurde die Forschungsarbeit auf 
diesen Gehörschutztyp beschränkt und auf den Einsatz von Produkten mit aktiver 
Geräuschkompensation verzichtet. 
Bei der Untersuchung im Labor wurde einer der pegelabhängig dämmenden Kapselgehörschützer 
betrachtet, die auch bei den Praxismessungen zum Einsatz kamen (Peltor ProTac III), sowie eine 
pegelabhängig dämmende Gehörschutz-Otoplastik, die auf Hörgerätetechnologie beruht (Hörluchs HA 
Active). Dieses Produkt kann mit vier verschiedenen Programmen ausgestattet werden und bietet auch 
Störlärmunterdrückung. 
Es wurden sowohl der GÖSA mit den in den Firmen verwendeten Testsätzen als auch der OLSA mit 
seinen zufällig erzeugten Testsätzen verwendet. Um eine reale Situation nachzubilden, wurde statt des 
mitgelieferten Rauschens auch das Kompressor-Geräusch aus den Praxisversuchen verwendet. Die 
Tests wurden bei Störgeräuschpegeln von 65 dB(A) bzw. 80 dB(A) durchgeführt, wobei das 
Störgeräusch entweder fest eingestellt war oder adaptiv verwendet wurde.  Bei letzterem wurde das 
Störgeräusch so angepasst, dass ein Sprachverstehen (SVS) von 50% erreicht wurde. 
 
Um die Nutzbarkeit der pegelabhängig dämmenden Gehörschützer im Vergleich zu passivem 
Gehörschutz zu erfassen, wurden die Versuche zusätzlich mit Peltor ProTac III und Hörluchs HA Active 
im passiven Modus sowie mit den Gehörschutzstöpseln Moldex Contours (groß bzw. klein) durchgeführt.  
 
Für diese Untersuchungen wurde die Wiedergabe in einem Direktschallfeld (Freifeld) in einem Semi-
Schallschluckraum genutzt. 
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3.3.4 Bestimmung der Grenzen des Nutzens pegelabhängig dämmender 
Gehörschützer 


Die Abschätzung der Nutzbarkeit von pegelabhängig dämmenden Gehörschützern in Abhängigkeit von 
der Hörminderung wurde durch die Art der Auswertung vorgenommen. 
Die Versuchspersonen wurden entsprechend ihrer Hörminderung in Gruppen eingeteilt (siehe Abschnitt 
3.2.8). Durch den Vergleich der verstandenen Testsätze unter annähernd identischen Randbedingungen 
konnte auf die Nutzbarkeit der pegelabhängig dämmenden Gehörschützer und dadurch bedingt auf die 
Grenzen des Gewinns an Hörvermögen durch diese Gehörschützer geschlossen werden. Damit ist der 
Vorteil von Normalhörenden zu leicht schwerhörigen und stärker schwerhörigen Personen relativ gut 
abschätzbar. Die Grenzen des Nutzens ergeben sich dabei direkt aus dem verbesserten oder nicht 
verbesserten Sprachverstehen der einzelnen Gruppen. 


3.3.5 Beitrag des IFA zum Arbeitspaket 2 
• Unterstützung bei der Auswertung der Hörtestergebnisse 
• Unterstützung bei den Untersuchungen zur Sprachaudiometrie im Labor inkl. Auswertung 


 


3.4 Methodik im Arbeitspaket 3 (Individuelle Schalldämmung von 
Gehörschutz) 


In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die individuelle Schalldämmung bei der Benutzung von 
Gehörschutz eine entscheidende Größe ist. Inzwischen sind verschiedene Messsysteme entwickelt 
worden und auf dem Markt erhältlich.  


3.4.1 Messsysteme zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung von 
Gehörschutz 


Zur Wahl des geeigneten Messystems musste zuerst der Stand der Technik ermittelt werden. 
Für die Bestimmung der individuellen Schutzwirkung im Forschungsprojekt kommen grundsätzlich 
folgende System in Betracht: 


• Schallpegeldifferenzmessung (f-MIRE) 
• Audiometrische Verfahren 
• Audiometrie-ähnliche Verfahren 
• Lautstärkevergleichsverfahren 
• Akustischer Leckagetest 
• Druckprüfung 


 
Diese Systeme sind bekannt, aber nur wenige sind für den flächendeckenden Einsatz in Firmen 
geeignet. Dabei muss berücksichtigt werden, dass nur die betriebsärztliche Einrichtung die Kapazität für 
die wiederkehrende Bestimmung der individuellen Schalldämmung hat. Es wurde deshalb beschlossen, 
die Fragestellung in mehrere Richtungen zu behandeln: 


1. Klärung der Möglichkeiten, Vor- und Nachteile und Ermittlung möglicher Einsatzfelder der 
Systeme; 


2. Erarbeitung Technischer Regeln nach dem Stand der Technik in Deutschland und Europa; 
3. Praktische Nutzbarkeit der Systeme durch arbeitsmedizinische Einrichtungen in den Betrieben. 


 
Befragungen zu Beginn des Forschungsprojekts zeigten, dass für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
sowie Sicherheitsfachkräfte nur Screening-Audiometer für den routinemäßigen betrieblichen Einsatz in 
Frage kommen, auf die sich deshalb die Untersuchungen im Arbeitspaket 3 konzentrieren.  
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Die Erfassung der Vor- und Nachteile erfolgte über die Klärung der Funktionsweisen, des Zeitaufwandes, 
der Verfügbarkeit, Messgenauigkeit und Vergleichbarkeit mit dem maximal zulässigen Expositionswert. 
Dazu wurden Benutzerinformationen gesichtet, Systeme probeweise benutzt und Gespräche mit 
Herstellern geführt. 
Damit einhergehend wurde über eine Regelsetzung die praktische Nutzbarkeit der Systeme vorbereitet. 
Im Rahmen des Sachgebietes Gehörschutz im FB PSA der DGUV wurde dazu ein Themenfeld (TF 5, 
Messsysteme zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung von Gehörschutz) etabliert. Unter Leitung 
von Herrn Sickert wurde der Stand der Technik für die Vielzahl unterschiedlicher Messsysteme zur 
Prüfung der individuellen Dämmwirkung von Gehörschützern auf dem Markt ermittelt. Zur praktischen 
Nutzung wurden Eigenschaften, Einsatz und Benutzungsregeln detailliert beschrieben und in der DGUV 
Information 212-003 (Juli 2019) veröffentlicht [17]. Dabei wurde die Eignung der Messsysteme für 
bestimmte Aufgaben, ihre Vor- und Nachteile und der notwendige Zeitaufwand für die Durchführung 
einer Prüfung ermittelt. So ist davon auszugehen, dass Systeme, die direkt den Schalldruckpegel am Ohr 
vor und hinter dem Gehörschutz messen und vergleichen, die sicherste Aussage liefern. Sie sind zwar 
aufwändig in der Organisation, aber schnell in der Durchführung. Arbeitet ein System allein mit dem 
subjektiv zu bewertenden Lautstärkeunterschied, ist der Ermittlungsfehler hoch. Da die Ermittlung der 
Hörschwelle mit und ohne Gehörschutz eine erprobte und eingeführte Methode ist, ein geeignetes 
Audiometer im Allgemeinen in der betriebsärztlichen Einrichtung vorhanden ist und gleichzeitig eine 
relativ hohe Reproduzierbarkeit und Messgenauigkeit hat, wurde im Projekt auf dieses Verfahren 
besonderes Augenmerk gelegt und viele Versuche mit diesen Systemen durchgeführt. Dabei wurden 
sowohl Screening-Audiometer im Labor und in der Praxis als auch ein klinisches Audiometer im Labor 
verwendet. Zur Unterstützung bei der praktischen Anwendung dieser Methode wurde eine 
Webanwendung entwickelt, die auf den Seiten des IFA (www.dguv.de, Webcode d1181763) verfügbar 
ist. 
 
Die Nutzbarkeit von Druckprüfungen für die individuelle Schalldämmung wurde untersucht. Wegen der 
geringen Kenntnisse zur Praxis der Leckagebestimmung von Gehörschutz-Otoplastiken mittels 
Drückprüfung wurde es nötig, Informationen dazu in einem Facharbeitskreis zu sammeln und in 
mehreren Sitzungen (SG GS, TF 5) den Stand der Technik zu formulieren. Es wurde entschieden, 
diesen Stand der Technik in einer Informationsschrift des Fachbereiches Persönliche Schutzausrüstung 
zu veröffentlichen (Fachbereich AKTUELL FBPSA-001 [18]). Bei der Frage der Nutzbarkeit von 
Druckprüfungen für die individuelle Schalldämmung, die mit der Einhaltung der maximal zulässigen 
Expositionswerte verknüpft ist, kam man zu dem Ergebnis, die Nutzung dieses Verfahren nicht weiter zu 
verfolgen, da durch die Leckageprüfung keine Aussagen zur Schalldämmung möglich sind. 
 
Im europäischen Rahmen wurde der Stand der Technik für Messsysteme im Rahmen der 
Normungsarbeit im CEN TC 159 „Gehörschutz“ formuliert. Dazu wurde ein Work Item WI 00159051 zur 
Erarbeitung der Norm: „Hearing protectors – Guidance on selection of individual fit testing methods“ in 
der WG 5 eingerichtet und in einer Reihe von Sitzungen erarbeitet [19]. Die Ergebnisse wurden im TC 
159 vorgestellt und vertreten. Auf diese Weise konnte eine europaweite Zustimmung zur Durchführung 
Prüfungen der individuellen Schutzwirkung der verwendeten Gehörschützer erreicht werden. 


3.4.2 Tonaudiometrische Messungen im Labor und im Audiomobil 
Begleitend zu den beschriebenen Arbeiten im Themenfeld des SG Gehörschutz und in der WG 5 und als 
Vorbereitung für die Praxismessungen in den Betrieben wurden verschiedene audiometrische 
Messungen unter Laborbedingungen durchgeführt, um die Eignung bzw. Einschränkungen der 
Audiometrie für die Bestimmung der individuellen Schalldämmung zu ermitteln. 
Insgesamt wurden sechs Messreihen durchgeführt: 


- 1. Messreihe: BGHM, Hannover, Audiomobil, Januar 2017 
- 2. Messreihe: IFA, Februar 2017 



http://www.dguv.de/
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- 3. Messreihe: BGHM, Hannover, Audiomobil, November 2017 
- 4. Messreihe: IFA, September 2018 
- 5. Messreihe: IFA, Januar 2019 
- 6. Messreihe: IFA, Januar 2020 


 
Folgende Aspekte bzw. Fragestellungen wurden betrachtet: 


- Wiederholbarkeit der Hörschwellen (offen und mit Gehörschutz) 
- Unsicherheit der resultierenden Schalldämmwerte 
- Einfluss von Störgeräuschen auf die Schalldämmwerte und die Reproduzierbarkeit 
- Einfluss der Pegelschrittweite (1 oder 5 dB) 


 
Im Audiomobil der BGHM (Abbildung 13 und Abbildung 14) kam ein Audiometer der Fa. Maico zum 
Einsatz, während im Semi-Schallschluckraum des IFA das bereits erwähnte Gerät Equinox 2.0 der Fa. 
Interacoustics (Abbildung 15) verwendet wurde. 
 


 
Abbildung 13: Audiomobil der BGHM 


 
Abbildung 14: Eingesetztes Screening-Audiometer (Fa. 
Maico) 


 


 
Abbildung 15: Equinox 2.0 Fa. Interacoustics (Quelle: 
Diatec) 
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Abbildung 16: Audiometrie im Störschall im semi-reflexionsarmen Raum (Kompressor-Störgeräusch) 


Gemessen wurde an den Oktavband-Mittenfrequenzen, meist von 125 Hz bis 8 kHz. Für die ersten 
Messungen liegt nur ein reduzierter Frequenzbereich ab 500 oder 1000 Hz vor. 
Teilweise wurden zusätzlich die Standard-Frequenzen 3 und 6 kHz aus dem G 20 ebenfalls gemessen. 
Ein Vergleich mit Schalldämmwerten eines Gehörschützers aus der Baumusterprüfung ist nur für die 
Oktavband-Mittenfrequenzen möglich. 
Mit insgesamt sechs Versuchspersonen (davon fünf mit Erfahrung bei Hörversuchen) wurden die offenen 
und geschlossenen Hörschwellen jeweils bis zu sechsmal gemessen. Daraus lassen sich die 
Standardabweichung und der Wertebereich berechnen. Aus mehrfach gemessenen offenen (n Stück) 
und geschlossenen (m Stück) Hörschwellen wurden durch paarweise Subtraktion n x m 
Schalldämmwerte berechnet. Aus diesen n x m Zahlenwerten ergibt sich ein Maß für die zu erwartende 
Standardabweichung der Schalldämmung. 
Um den Einfluss von Störgeräuschen auf die individuelle Schalldämmung zu bestimmen, wurden mit drei 
Versuchspersonen Messungen in Ruhe, bei 40 und ca. 55 dB(A) durchgeführt (Abbildung 16). Dabei 
wurden das bereits erwähnte Kompressorgeräusch als eher tieffrequentes Signal und ein Rosa 
Rauschen verwendet und über Lautsprecher wiedergegeben. 
Bei Screening-Audiometern ist normalerweise nur eine 5 dB-Schrittweite verfügbar. Das klinische 
Audiometer im IFA verfügt aber auch über 1 und 2 dB-Schritte. Für drei Versuchspersonen wurden 
Messungen mit 5 dB- und 1 dB-Schritten durchgeführt. 


3.4.3 Tonaudiometrische Messungen durch Betriebsärzte 
An der Überprüfung der Nutzbarkeit der Audiometrie zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung in 
der Sanitätseinrichtung der Firma beteiligen sich bisher fünf betriebliche Gesundheitseinrichtungen. Es 
handelt sich dabei um die Firmen: Audi, Diehl Metall, INA Schaeffler, Mann & Hummel, SKF sowie in 
beschränktem Umfang ThyssenKrupp. Außerdem wurden die schon vor Beginn des 
Forschungsprojektes gewonnen Daten der Betriebsärztin der Firma MAN Nürnberg mit aufgenommen. 
Vier der Betriebsärzte und -ärztinnen wurden beim aktuellen Stand der Untersuchungen zu ihren 
Erfahrungen befragt. 
Zur Durchführung der audiometrischen Messungen in den beteiligten Firmen wurde mit den 
Betriebsärzten und -ärztinnen vereinbart, dass möglichst alle verfügbaren Oktavbandfrequenzen von 125 
Hz bis 8 kHz gemessen werden. 
Damit wurden im Gegensatz zum G 20 (Empfehlung „Lärm“) zusätzlich noch die Frequenzen 125 Hz und 
250 Hz gemessen. 
Die tonaudiometrischen Messungen durch Betriebsärzte und -ärztinnen sollten wie folgt ablaufen: 
 


1. Audiometereinstellung auf: Pegelschrittweite = 5 dB, maximaler Ausgangspegel Lf = 80 dB, 
gepulstes Signal, aufsteigende Hörschwellenbestimmung. 
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2. Bestimmung der Hörschwellen beginnend mit 1 kHz, dann 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz, 
500 Hz, 250 Hz und 125 Hz nach üblichem Verfahren der Audiometrie, beschrieben in DIN 
EN ISO 8253-1 mit Aufzeichnung im Audiometer oder bei analogem Audiometer durch 
Aufzeichnung durch den Versuchsleiter. 


3. Kopfhörer abnehmen und Einsetzen des Gehörschutzes ohne Beeinflussung der 
Versuchsperson und ohne die Situation zu verändern. 


4. Kopfhörer wieder aufsetzen, ohne dabei den Sitz der Gehörschützer zu beeinflussen. 
5. Audiometereinstellung auf: Pegelschrittweite = 5 dB, maximaler Ausgangspegel Lf = 90 dB 
6. Bestimmung der Hörschwellen mit Gehörschutzstöpsel auf demselben Datenblatt bei Nutzung 


eines Audiometers mit Gehörschutzmodul oder zweite Messung, ohne die Einstellung 
bezüglich Pegelschrittweite zu verändern (1kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4kHz, 6 kHz, 8 kHz, 500 Hz, 
250 und 125 Hz). 


7. Dokumentation der Ergebnisse auf einem dafür angelegten Datenblatt. 
 
 


 
Abbildung 17: Audiometriekabine zur Durchführung der Tonaudiometrie (Quelle: Desone A:BOX) 


 
Aus der Differenz der Hörschwellen mit und ohne Gehörschutz wird die Schalldämmung des 
verwendeten Gehörschutzes berechnet. 
Abbildung 18 zeigt das den Ärzten und Ärztinnen zur Verfügung gestellte Formular zur Datenerfassung. 
Da es im Projekt in erster Linie um die Praktikabilität des Verfahrens geht, konnten die Betriebsärzte die 
Versuchspersonen aus der Gruppe der Lärmexponierten und im G 20 routinemäßig untersuchten 
Versicherten auswählen. Das hatte zur Folge, dass bei diesem Test zwangsläufig Personen mit und 
ohne Hörminderung erfasst wurden. Da das Verfahren im G 20 eingesetzt werden soll, erfüllt dieser 
Ansatz die Praxisnähe der Anwendung und erfasst Personen mit Hörminderung bei ausreichender 
Anzahl von Versuchspersonen. 
 
Anhang 7: Formular zur Durchführung der Tonaudiometrie mit und ohne Gehörschutz 
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Abbildung 18: Formblatt zur Durchführung der tonaudiometrischen Messung mit und ohne Gehörschutz 
(Ausschnitt) 


Neben der reinen Durchführung der Tonaudiometrie sollten die Betriebsärzte und -ärztinnen auch 
Erfahrungen zum zeitlichen und organisatorischen Aufwand, zur Praktikabilität und zur Nützlichkeit 
sammeln. Es wurden Audiogramme von 119 Personen (238 Ohren) aufgenommen und ausgewertet. Die 
Audiometrie wurde in den Sanitätsräumen der Sanitätsstationen in einem möglichst ruhigen Raum 
analog zur Standardaudiometrie durchgeführt. In 80% der Fälle wurden die Messungen vom 
medizinischen Fachpersonal (z.B. Sanitäter) und in 20% der Fälle vom Betriebsarzt bzw. der 
Betriebsärztin durchgeführt. Für alle Messungen standen Audiometrie-Kabinen zur Verfügung (Abbildung 
17). Der Störpegel lag in allen Fällen unter 30 dB(A). Das Einsetzen der Gehörschützer wurde 
beobachtet und die Versuchspersonen zum richtigen Einsetzen aufgefordert. Das richtige Tragen der 
Gehörschützer wurde jedoch nicht erzwungen. 
Bei der Auswertung wurde die Differenz der ermittelten Hörschwellen der offenen und der mit durch 
Gehörschutz verschlossenen Ohren mit den Dämmwerten der Baumusterprüfung verglichen. Das 
Auswertekonzept sieht einen direkten Schluss von der Pegeldifferenz auf die Schalldämmung des 
Gehörschutzes vor. 
 
Zur Klärung der Nutzbarkeit der betriebsärztlichen Audiometer für die Ermittlung der individuellen 
Schalldämmung von Gehörschutz wurde an die beteiligten betriebsärztlichen Einrichtungen ein 
Schreiben mit bitte um Rückmeldungen der Ärztinnen und Ärzte zu Zeitaufwand, zum Messfehler und zur 
Praktikabilität des Verfahrens verschickt. Die erhaltenen Rückmeldungen wurden ausgewertet. 
 
Anhang 8:  Abfrage zur durchgeführten Audiometrie bei den Betriebsärzten und -ärztinnen 


3.4.4 Nutzbarkeit der audiometrischen Methode in der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge 


Die Messung der individuellen Schalldämmung mittels Audiometer könnte als Beurteilungsmethode 
innerhalb der arbeitsmedizinischen Vorsorge entsprechend der DGUV Empfehlung „Lärm“ (vormals 
DGUV-Grundsatz G20) etabliert werden, wenn sie ausreichend aussagefähig, praktikabel und genau ist. 
Deshalb beteiligte sich der Auftragnehmer an der Überarbeitung des DGUV-Grundsatzes zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge. Er informierte den Arbeitskreis „Lärm“ (AK 1.6. des Ausschusses 
Arbeitsmedizin der Gesetzlichen Unfallversicherung (AAMED-GUV)) zum Stand des Fachwissens über 
Nutzbarkeit von Audiometern bei der arbeitsmedizinischen Beratung in Firmen mit Lärmexposition. 
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Folgende Textvorschläge wurden dem AK 1.6 zur Aufnahme in den Grundsatz unterbreitet bzw. wurden 
akzeptiert: 
 
Zum Thema Nachuntersuchung im Rahmen der klinischen Untersuchung: 
„…Zusätzlich erfolgt die Tonaudiometrie mit Gehörschutz zur Beurteilung der individuellen 
Schutzwirkung. Es wird empfohlen, sich an den Schalldämmwerten der Baumusterprüfung zu 
orientieren. (Zielwert: Mittelwert (Mf) minus zwei Standardabweichungen (sf) aus der 
Benutzerinformation). Leckagen des Gehörschutzes zeigen sich in der Audiometrie im tieffrequenten 
Bereich, was man an den Unterschieden zwischen den Hörschwellenkurven im Bereich von 125 Hz bis 
500 Hz mit und ohne Gehörschutz erkennen kann. Weitere Informationen dazu finden sich in 8.2 der 
DGUV Information 212-003. Neben der Audiometrie sind nach DGUV Information 212-003 auch andere 
Verfahren zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung anwendbar.“ 
 
Und zur abschließenden Beratung: 
„Die Beratung des Versicherten sollte entsprechend der Arbeitsplatzsituation und den Erkenntnissen aus 
Anamnese und Arbeitsanamnese sowie ggf. den Untersuchungsergebnissen individuell erfolgen und z.B. 
bezüglich Gehörschutz die folgenden Punkte enthalten: 


• Beeinträchtigung der Kommunikation durch Hörverluste, 
• erhöhte Unfallgefahr durch Überhören von Warnsignalen, 
• Beitrag des Versicherten zur Lärmminderung (lärmarmes Verhalten), 
• Gehörerholung außerhalb der Arbeitszeit, 
• Ursachen, Auswirkungen und Behandlung von Tinnitus, 
• Benutzung von Hörgeräten am Lärmarbeitsplatz und im Freizeitbereich, 
• verschiedene Typen von Gehörschutz (einschließlich Gehörschutz mit elektronischer 


Zusatzfunktion), 
• verringerte Schalldämmung in der Praxis, 
• individuelle Schalldämmung des verwendeten Gehörschutzes, 
• Beratung zur Eignung des verwendeten Gehörschutzes, 
• qualifizierte Benutzung bei sehr hohen Schallpegeln am Arbeitsplatz, 
• passende Schalldämmung (Über- bzw. Unterprotektion), 
• Hörbarkeit von Warnsignalen, 
• Einfluss der Tragedauer auf die effektive Schalldämmung, 
• Berücksichtigung der Arbeitsumgebung, 
• Kombination mit Brillen oder anderen persönlichen Schutzausrüstungen.“ 


 


3.4.5 Beitrag des IFA zum Arbeitspaket 3 
• Audiometrische Messungen im Labor des IFA und im Audiomobil gemeinsam mit LGC-PS 
• Unterstützung bei der Auswertung dieser Messergebnisse 
• Unterstützung bei der Auswertung der von Betriebsärztinnen und -ärzten gewonnenen 


Ergebnisse 
• Mitarbeit bei der Erarbeitung der DGUV Information 212-003 
• Mitarbeit bei der „FB Aktuell“ zur Druckprüfung 
• Mitarbeit an der EN 17479 im Rahmen des TC 159 
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3.5 Methodik im Arbeitspaket 4 (Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz) 
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines erweiterten Systems zur Hörgerätenutzung in Lärmbereichen 
war das bestehende System der Versorgung der Hörgeschädigten mit einem als Gehörschutz 
zugelassenem Hörgerät („ICP-Hörgerät“). 


3.5.1 Definition der Grundanforderung an die Zulassung von Hörgeräten 
mit Lärmarbeitsplatz-Programm 


Es musste geklärt werden, welche Grundanforderungen Hörgeräte für den Einsatz an 
Lärmarbeitsplätzen zusätzlich zu den allgemeinen Zulassungskriterien für Hörgeräte erfüllen müssen. 
Dies geschah in Zusammenarbeit von biha (Bundesinnung der Hörakustiker, KdöR), DHI, DGUV, IFA 
und LGC-PS. Als Arbeitsthese wurde aufgestellt: Unabhängig vom Zulassungsverfahren und der 
Konstruktion von Hörgeräten als Zusatz zum Gehörschutz oder als eigene PSA sollen folgende Kriterien 
erfüllt sein: 


1. Jedes Hörgerät muss ein Lärmarbeitsplatzprogramm besitzen, welches beim Start automatisch 
aktiv wird (erster Programmplatz).  


2. Durch technische Maßnahmen muss ausgeschlossen werden, dass am Arbeitsplatz ein 
versehentliches Umschalten des Lärmarbeitsplatzprogramms auf ein Privatprogramm erfolgen 
kann. 


3. Das Lärmarbeitsplatzprogramm muss so programmiert werden können, dass ein Kriteriumspegel 
von ≥110 dB(A) erreicht wird, was bedeutet, dass erst bei einem Schallpegel am Lärmarbeitsplatz 
von 110 dB(A) der diffusfeld-korrigierte Pegel am Ohr 85 dB(A) erreicht. 


4. Das Hörgerät einschließlich Gehörschutz-Otoplastik muss die Möglichkeit bieten, am Arbeitsplatz 
eine individuelle In-situ-Messung und eine Erfolgskontrolle der Hörgeräteversorgung 
durchzuführen. 


 
Mit diesen Eckwerten wurde der DGUV Grundsatz 312-003 [20] erarbeitet und die IFA-Prüfgrundsätze 
entsprechend gestaltet bzw. angepasst. 


3.5.2 Weiterentwicklung der Zulassungsverfahrens von 
Komplettsystemen (Gesamtzulassungsverfahren) 


Das Zulassungsverfahren für Komplettsysteme soll als Alternative erhalten bleiben und soweit 
weiterentwickelt werden, dass alle Parameter der Zulassung heutigen Qualitätsstandards entsprechen. 
Zu diesem Zweck wurde der Prüfgrundsatz GS-IFA-P14 [21] überarbeitet. Das Hörgerät einschließlich 
Gehörschutz-Otoplastik wird (wie bisher) als eine Persönliche Schutzausrüstung auf Basis dieses IFA-
Prüfgrundsatzes als Gesamtsystem mit Pegelbegrenzung zugelassen. Als Neuerung wird die 
Überprüfung der Anpasssoftware sowie der Einstellung der Prüfmuster für das Lärmarbeitsplatz-
Programmen durch das DHI eingeführt. Dabei wird die Existenz einer Begrenzung des maximalen 
Ausgangspegels bei Einstellung des Prüfmusters auf den Maximalwert geprüft.  
Zwei wichtige Aspekte dabei sind die Klärung, ob eine nicht zu umgehenden Begrenzung der 
Einstellbarkeit im geprüften Hörgerät vorhanden ist und ob im Prüfmuster für die Zulassung alle 
Parameter so eingestellt sind, dass der maximal mögliche Ausgangsschalldruckpegel erreicht wird. Das 
Ergebnis der Prüfung fließt in die Beurteilung durch das IFA mit ein. 
In Abstimmung mit dem Sachgebiet Gehörschutz wurde von LGC-PS gemeinsam mit dem IFA eine 
Leistungsbeschreibung erarbeitet, die als Basis für den Vertragsabschluss zwischen Leistungserbringer 
(Hersteller der PSA) und Kostenträger (UVT) dienen soll. Sie wurde der Abteilung „Versicherung und 
Leistungen“, Referat „Vertragswesen, Rechtsangelegenheiten“ zur Verfügung gestellt. 
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3.5.3 Neues Zulassungsverfahren für Hörgeräte und Gehörschutz-
Otoplastiken zum gemeinsamen Einsatz in Lärmbereichen 


In Zusammenarbeit von LGC-PS, der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), dem Deutschen 
Hörgeräteinstitut (DHI) und dem Institut für Arbeitsschutz (IFA) wurde während mehrerer Treffen das 
gemeinsame Vorgehen bei der Entwicklung eines Konzeptes für die Benutzung von Hörgeräten an 
Lärmarbeitsplätzen vereinbart und der Stand der Technik bei der Zulassung von Hörgeräten für diesen 
Einsatzfall erarbeitet.  
Vorher war mit den Verantwortlichen für PSA-Prüfung und -Zertifizierung im IFA Übereinstimmung 
bezüglich eines Konzepts für die Zulassung von Gehörschutz-Otoplastiken als PSA in Kombination mit 
speziell geprüften Hörgeräten erzielt worden. Nach Vorlage eines Entwurfes für einen DGUV Grundsatz 
wurde dieser mit allen Betroffenen und Entscheidungsgremien der DGUV abgestimmt. Eine Abstimmung 
wurde herbeigeführt mit: 


• DGUV Sachgebiet Gehörschutz im Fachbereich PSA, 
• DGUV Fachbereich PSA, 
• DGUV-Referat „Vertragswesen, Rechtsangelegenheiten“ (verantwortlich für die 


Rahmenvereinbarung mit den Hörakustikern) 
• DGUV-Arbeitsgruppe AG BK 2301 


 
Im gemeinsamen Entwicklungsprozess aller Beteiligten wurde bei Koordination durch LGC-PS ein 
Verfahren entwickelt, bei dem die Hörgerätezulassung von der PSA-Zulassung entkoppelt wird, wobei 
sichergestellt sein muss, dass nur geeignete (d.h. entsprechend geprüfte und/oder zertifizierte) 
Komponenten miteinander kombiniert werden. Dabei zertifiziert das IFA die Gehörschutz-Otoplastik 
einschließlich Schallschlauch (oder elektrischer Zuleitung für einen externen Hörer) als PSA auf Basis 
des IFA-Prüfgrundsatzes GS-IFA-P16 [22]. Für Hörgeräte mit Schallschlauch wurden dazu 
Anforderungen an eine Schnittstelle definiert. Dies sind bei der Zulassung Teil der EU-
Baumusterprüfung. Das Hörgerät ist in diesem Fall keine Persönliche Schutzausrüstung und wird vom 
DHI nach Vorgaben aus dem DGUV Grundsatz 312-002 geprüft. Die Sicherheit bezüglich maximaler 
Schallpegel am Ohr wird über zu definierende Randbedingungen hergestellt. Für die Gehörschutz-
Otoplastik zur Ankopplung an Hörgeräte werden Eingangsgrößen definiert. 
Zur Absicherung gegen eine möglicherweise verringerte Dämmung des Gehörschutzes durch einen 
Schallschlauch (unterschiedlicher Durchmesser) wurden Messungen mit geeigneten Hörsystemen im 
DHI durchgeführt. Dabei ergaben sich keine Bedenken gegen das Einzelzulassungsverfahren der 
Kombination aus Gehörschutz-Otoplastik mit an der Otoplastik fest angebrachtem Schallschlauch und 
einem Hörgerät.  


3.5.4 Weiterentwicklung des Tests zur Nutzung der Hörgeräte im 
Gehörschutzprogramm 


Die Hörakustiker (HA) müssen am Abschluss der Hörgeräteversorgung nachweisen, dass das 
angepasste Hörgerät einen ausreichenden Nutzen bezüglich Sprachverstehen bei Nutzung des 
Arbeitsplatzprogramms im Lärmbereich hat. Dazu wurden bisher die sogenannten ICP-Sätze verwendet. 
Am Arbeitsplatz soll sich damit das Sprachverstehen bei Ansprache aus 1m Entfernung verdoppeln 
(doppelte Anzahl an richtig verstandenen Sätzen), wenn das Hörgerät im Arbeitsplatzprogramm 
eingeschaltet ist. Diese Methode hat den gravierenden Nachteil, dass die zehn Sätze 


• sehr kurz und einfach sind, 
• für den Test mit eingeschaltetem Hörgerät ein zweites Mal werden müssen (Memory effect) und  
• phonemisch nicht ausgewogen sind. 
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Deshalb wurden bei den Hörtests im Arbeitspaket 1 die Versuche sowohl mit den ICP-Testsätzen als 
auch dem Sprachmaterial des Göttinger Satztests durchgeführt. Durch Vergleich der Ergebnisse sollte 
die Anwendbarkeit des Verfahrens mit ICP-Sätzen bewertet werden. Ein Vorschlag für geeignetere Sätze 
wurde erarbeitet. Allerdings schränkt der maximal in der Firma für den Test mögliche Zeitaufwand die 
Anzahl der Testsätze ein. Werden 2 x 10 Testsätze verwendet, ist eine phonemische Ausgeglichenheit 
nicht möglich. Aus Praktikabilitätsgründen erscheint diese Einschränkung aber akzeptabel. Die 
vorgeschlagenen Sätze basieren auf den ursprünglichen Sätzen des ICP-Tests, wurden aber in Struktur 
und Inhalt leicht angepasst (siehe Abbildung 19 und Abbildung 20). 
 


 
Abbildung 19: Vorschlag für Testsätze zur Prüfung der 
Hörgeräteversorgung am Arbeitsplatz ohne Hörgerät 


 
Abbildung 20: Vorschlag für Testsätze zur Prüfung der 
Hörgeräteversorgung am Arbeitsplatz mit Hörgerät 


Auch hier wird davon ausgegangen, dass die Versorgung erfolgreich war, wenn sich die Anzahl 
verstandener Sätze im Arbeitslärm mit Hörgerät verdoppelt. 


3.5.5 Beitrag des IFA zum Arbeitspaket 4 
• Mitarbeit am Konzept des neuen Einzelzulassungsverfahrens 
• Mitarbeit an den Festlegungen für den DGUV Grundsatz 312-002 
• Erstellung und Inkraftsetzung des Prüfgrundsatzes GS-IFA-P16 
• Überarbeitung des Prüfgrundsatzes GS-IFA-P14 
• Mitarbeit an der Abstimmung mit DGUV VL bzgl. Komplettsystemen 
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3.6 Methodik im Arbeitspaket 5 (Individualprävention Lärm) 
Im Arbeitspaket 5 wurden die aktuell bei den Unfallversicherungsträgern angewendeten IP Lärm-
Verfahren erfasst und in ihrer Methodik klassiert. 
Die notwendigen Befragungen wurden entweder in den UVT oder telefonisch nach Verschicken eines 
Fragenkatalogs durchgeführt oder die beantworteten Fragen des Fragekatalogs wurden ausgewertet. 
Waren geeignete Gesprächspartner ermittelbar, wurden die Informationen jeweils mindestens über eine 
kompetente Ansprechperson in der Prävention und der Verwaltung eingeholt. Dabei existieren in den 
UVT unterschiedliche Abteilungen bzw. Strukturen. Die benannte zuständige Abteilung in der Verwaltung 
der UVT kann die Leistungsabteilung, die BK-Abteilung, die Abteilung Rehabilitation, das Reha-
Management oder die Hilfsmittelabteilung sein. Sie wird im Folgenden i.Allg. als „Verwaltung“ 
bezeichnet. In Einzelfällen wird die Abteilung speziell genannt. 
Die an der IP Lärm beteiligten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Präventionsdienste (PD) bzw. 
Aufsichtsdienste (Aufsichtspersonen (AP), Präventionsberater/-innen, IP-Berater/-innen, BK-Ermittler/-
innen) werden im Folgenden i. Allg. als PD-Mitarbeiter/-innen bezeichnet. 
In den kleineren UVT der öffentlichen Hand (UVTöH) sind die Präventionsdienste oft am IP-Verfahren 
nicht beteiligt. In diesen Fällen wurden die Gespräche nur mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der 
Verwaltung geführt. Ähnlich stellte sich die Situation bei der SVLFG dar, deren Rückmeldungen deshalb 
gemeinsam mit den Ergebnissen der UVTöH ausgewertet. 
Kam es zu widersprüchlichen Aussagen zwischen Präventionsdienst und Verwaltung, wurde nach einer 
einheitlichen Beschreibung des Verfahrens im jeweiligen UVT gesucht. 
Nach Abschluss der Datensammlung in allen UVT wurden den gewerblichen UVT ihre 
Befragungsergebnisse zur Schlusskorrektur vorgelegt. Für die UVT der öffentlichen Hand war dies so 
nicht möglich, weil das IP Lärm-Verfahren dort meist nur partiell durchgeführt wird. Wegen extrem 
seltener oder bisher nicht vorkommender BK 2301-Fälle fehlte oft die nötige Erfahrung. Dies führte schon 
bei der telefonischen Befragung bei einige Fragen zu Unklarheiten. 
Sind Mediziner oder Medizinerinnen von Seiten der UVT an der IP Lärm (vor allem im Seminarverfahren) 
beteiligt, wurden auch von dieser Seite Informationen eingeholt. 
Im Anschluss an die Befragung wurden die praktizierten Verfahren mit den Inhalten der 
Handlungsanleitung „Verfahren Individualprävention Lärm – (IP Lärm) im Rahmen 
des DGUV-Stufenverfahrens BK 2301“ [23] verglichen. 
 
Von einigen UVT wird die Beratung durch Aufsichtspersonen mit Hilfe von Gehörschutz-Musterkoffern 
durchgeführt. Die Inhalte der Koffer wurden nicht bewertet und nur Spezialprodukte berücksichtigt, da 
der Kofferinhalt branchenbezogen gewählt wird. Dies betrifft insbesondere Gehörschutz mit 
elektronischer Zusatzausrüstung. 
Die von zwei UVT praktizierten speziellen Seminare für die betroffene Personengruppe werden 
gesondert betrachtet.  
Beschränkt sich bei einem UVTöH das IP Lärm-Verfahren auf die alleinige Versorgung mit Hörgeräten 
für den Lärmarbeitsplatz, wird das Verfahren als vollwertige IP Lärm behandelt. In diesen Fällen sind die 
Präventionsdienste bisher kaum eingebunden. Alle Ansätze wurden erfasst und ihre Vor- und Nachteile 
betrachtet.  
Bei einigen großen UVT gibt es ein IP Lärm-Verfahren, welches ohne Beteiligung der Verwaltung abläuft, 
dann aber bei gemeldeten Auffälligkeiten im Audiogramm schon vor Anerkennung einer BK 2301 
beginnt. Dabei wird der verwendete Gehörschutz bei Versicherten mit auffälliger Entwicklung des 
Hörverlusts genauer betrachtet und gegebenfalls ein Wechsel empfohlen. Hörgeräte oder Gehörschutz-
Otoplastiken werden normalweise bei diesem Verfahren nicht finanziert. Auch dieses Verfahren wurde 
einbezogen und getrennt dokumentiert. 
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Auf der Basis der eingegangenen Informationen wurden Empfehlungen zur Durchführung des IP Lärm-
Verfahrens unter Berücksichtigung der Anzahl der jährlichen BK 2301-Fälle in den einzelnen UVT 
erarbeitet. Die einzelnen Verfahren werden im Berichtsteil 4 „Ergebnisse“ diskutiert. 
 
Anhang 9: Fragebogen zur Erfassung der IP Lärm 
 
 
Beitrag des IFA zum Arbeitspaket 5 
Mitarbeit am Konzept zur Informationsabfrage bei den UVT 
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4. Ergebnisse des Gesamtvorhabens 


4.1 Ergebnisse des Arbeitspaketes 1 (Praxisschalldämmung) 


4.1.1 Ergebnisse der Befragungen 


4.1.1.1 Vorhandene Datensätze und Gruppierung nach Branchen 
Die Auswertung umfasst 149 Einzeldatensätze aus zwölf Firmen bzw. Unternehmen. Besonderer Wert 
wurde auf eine Branchenvielfalt gelegt, was zur Folge hatte, dass im Gegensatz zur Metallindustrie 
kleinere Personengruppen untersucht werden mussten.  


Folgende Branchen sind vertreten: 


• Metallbearbeitung 
• Kfz-Herstellung 
• Städtische Grünpflege 
• Städtische Schwimmbäder 
• Holzbearbeitung 
• Bauwesen 
• Handel und Warendistribution 


 
Es wurden die in Tabelle 4 gezeigten auswertbaren Datensätze gewonnen und ausgewertet. 


Tabelle 4: Übersicht über Firmen, in denen Befragungen durchgeführt wurden 


 Firma/Unternehmen Datensätze 
1 Audi AG, Ingolstadt 16 
2 Diehl Metall Stiftung & Co. KG, Schwaig 8 
3 Faber & Schnepp Hoch- und Tiefbau GmbH 


& Co. KG, Gießen 
5 


4 HABA Group B.V. & Co.KG, Bad Rodach 9 
5 Lupp, Nidda 8 
6 Mann & Hummel, Marklkofen 29 
7 Schaeffler AG, Herzogenaurach 14 
8 SKF, Schweinfurt 46 
9 Stadt Gladbeck, Zentraler Betriebshof 2 
10 Stadt Stolberg 7 
11 Uni Duisburg-Essen 1 
12 Thyssenkrupp Materials Processing Europe 


GmbH, Mannheim 
5 


 


Tabelle 5: Aufteilung der Datensätze in Branchen und Größe der Teilgruppen 


Gruppe VP Branche Enthaltene Firmen 
a 10 Holz Uni Duisburg-Essen, 


HABA 
b 13 Bau Lupp, Faber & Schnepp 
c 9 Öffentlicher Dienst Stadt Stolberg, Stadt 


Gladbeck 
d 21 Metall, leise Audi, Thyssenkrupp 
e 37 Metall, laut Diehl, Mann & Hummel 
f 60 Metall, 


Bearbeitungszentren 
SKF, Schaeffler 
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Die Daten von jeweils zwei Firmen wurden nach Branchen oder ähnlichen Arbeitsverfahren bzw. 
Tätigkeiten gruppiert (Tabelle 5). Zum einen konnten damit größere Teilgruppengrößen erreicht werden, 
zum anderen werden damit Unterschiede zwischen branchentypischen Lärmexpositionssituationen 
sichtbar. 


4.1.1.2 Darstellung der Ergebnisse 
Wesentliche Ergebnisse der Befragung sind nachfolgend dargestellt. Eine komplette Übersicht aller 
Ergebnisse in graphischer Form findet sich in Anhang 20. 
 


a. Gehörschutzversorgung 
Die Gehörschutzversorgung (siehe Abbildung 21) erfolgt im Wesentlichen durch die Sicherheitsfachkraft, 
die damit ihrer Aufgabe nachkommt. Der Anteil vom Betriebsarzt oder von der Betriebsärztin versorgter 
Personen (18,6 %) spiegelt wider, dass schwere Hörminderungen eher selten vorkommen. Diese 
Personengruppe wird dann hauptsächlich vom Betriebsarzt oder der Betriebsärztin versorgt. In vielen 
Fällen wurde aber auch ohne spezifische Auswahl Gehörschutz benutzt, weil die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen erklären, dass sie mit dem Gehörschutz zufrieden sind (siehe Abbildung 22). Beim 
Hörtest stellte sich heraus, dass der subjektive Eindruck nicht immer mit den Hörtestergebnissen 
korreliert. 
 


 


Abbildung 21: Mittelwert über alle Personen für die Frage „Durch wen wurde die Gehörschutzversorgung 
durchgeführt?“ 


 


Abbildung 22: Mittelwert über alle Personen für die Frage „Sind Sie mit Ihrem Gehörschutz generell zufrieden?“ 


b. Aufenthaltszeit im Lärmbereich 
Etwa zwei Drittel (67,3 %) der Befragten hielten sich entweder ständig oder zu einem Großteil ihrer 
Arbeitszeit in Lärmbereichen auf (siehe Abbildung 23). 18,6 % wählten als Antwort „wechselnder Lärm“. 
Daraus folgt auch die überwiegende Nutzung von Gehörschutzstöpseln (einschließlich Gehörschutz-
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Otoplastiken), die man zu Beginn der Schicht und nach den Pausen einsetzt und dann dauerhaft benutzt 
(siehe Abbildung 24). 
Es ist ersichtlich, dass die Gruppe der Personen mit Hörminderung hauptsächlich mit Gehörschutz-
Otoplastiken versorgt wird. Wenn dabei die von den UVT geforderten Funktionskontrollen im Abstand 
von drei Jahren durchgeführt werden, kann man von einer guten Entscheidung sprechen. 
 


 
Abbildung 23: Einzelergebnisse der Branchen und Mittelwert über alle Personen für die Frage „Wie oft sind Sie im 
Lärmbereich tätig?“ 


 
Abbildung 24: Mittelwert über alle Personen für die Frage nach der Art des verwendeten Gehörschützers 


c. Praxisabschläge 
Leider hat sich die Berücksichtigung der vom SG Gehörschutz eingeführten Praxisabschläge bei der 
Auswahl des Gehörschutzes noch nicht ausreichend durchgesetzt. In nur 8% der Fälle wurden die 
Praxisaschläge nach betrieblichen Aussagen berücksichtigt (siehe Abbildung 25). Man muss also davon 
ausgehen, dass der Gehörschutz in vielen Fällen nicht den erwarteten Schutz bietet. Dort, wo die 
Auswahl mit Hilfe der „IFA-Positivliste“ durchgeführt wurde, sind die Praxisabschläge allerdings ohne 
Wissen der Beteiligten berücksichtigt. Das alles spricht für eine individuelle Prüfung der Schutzwirkung 
insbesondere für Personen mit Hörminderung. 
 
Eine Befragung bei den UVT, die spezielle Lärmseminare durchführen, ergab, dass die Berücksichtigung 
der Praxisabschläge dabei vermittelt wird. Allerdings ist davon auszugehen, dass während der 
Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft zwar das Thema Lärm und Gehörschutz, nicht aber die 
Praxisabschläge bei der Auswahl behandelt werden. 
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d. Durchführung von Gesprächen am Lärmarbeitsplatz 
Die Notwendigkeit für die Durchführung von Gesprächen wurde mit hoher Priorität belegt (siehe 
Abbildung 26). 59,3 % gaben an, ständig oder überwiegend Gespräche führen zu müssen. 
 


 
Abbildung 25: Mittelwert über alle Personen für die Frage, ob die Praxisabschläge bei der Auswahl des 
Gehörschützers berücksichtigt wurden. 


 


Abbildung 26: Mittelwert über alle Personen für die Frage „Sind Gespräche am Arbeitsplatz notwendig?“ 


e. Grad der Hörminderung 
Die Hörminderung war bei der überwiegenden Zahl der Versicherten in den beteiligten Firmen nur 
geringgradig ausgeprägt. Dabei gibt es Schwierigkeiten, die Hörminderung zu klassifizieren. 
Nach WHO-Definition ist der Hörschaden wie in Tabelle 6 gezeigt gestuft. 
 
Dabei handelt es sich um den mittleren Hörverlust aus den Frequenzen 500, 1000, 2000 und 4000 Hz. 
Diese Einstufung wurde in der vorliegenden Befragung nicht einheitlich angewendet. Oft wurden von 
Betriebsärzten bzw. Betriebsärztinnen Hörminderungen als mittelgradig eingestuft, wenn die 
Verschiebung der mittleren Hörschwelle bei den oft gemessenen 2, 3 und 4 kHz noch unter 41 dB liegt. 
Außerdem wurden von den Betriebsärzten bzw. Betriebsärztinnen nur in der geringeren Zahl der Fälle 
die erbetenen Hörschwellenverschiebungen bei 2, 3 und 4 kHz gemeldet. 
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Tabelle 6: Grad der Hörminderung nach WHO-Definition (für das besser hörende Ohr) 


 
 
Im Fragebogen wurden fünf Antwortalternativen angeboten (siehe Abbildung 27). Zur Auswertung der 
Sprachtestergebnisse wurden nach Diskussion mit Betriebsärzten bzw. Betriebsärztinnen und anderen 
Fachleuten auf der Grundlage der in Abschnitt 3.2.8 beschriebenen Kategorien Gruppen gebildet: 
 
Gruppe 1  = keine Hörminderung: HV (ΔL) ≤ 20 dB für 2, 3 und 4 kHz 
Gruppe 2  = leichte Hörminderung: 


  20 < HV (ΔL) bei 2 und 3 kHz < 40 dB oder 20 < HV bei 4kHz < 70 dB 
Gruppe 3  = mittlere Hörminderung: 


   HV (ΔL) bei 2 und 3 kHz ≥ 40 dB oder bei 4kHz ≥ 70 dB; BK 2301. 
 


 
Abbildung 27: Mittelwert über alle Personen zur Einstufung der 
Hörminderung 


 
 


f. Hören von Warnsignalen 
Im gesamten Verlauf der Befragung zeigte sich, dass das Hören von Warnsignalen mit Gehörschutz 
auch von Personen mit Hörminderung nach eigener Einschätzung gut möglich ist (siehe Abbildung 28). 
Von den Teilnehmern wurde darauf hingewiesen, dass dies am Arbeitsplatz zu Beginn der Tätigkeit 
getestet worden war. Es ergibt sich die Schlussfolgerung, dass der Gehörschutz in den Firmen so 
ausgewählt wurde, dass das Hören der Warnsignale sicher möglich ist. Dies betrifft insbesondere auch 
das Evakuierungssignal, welches z.B. bei Feueralarm in jedem Fall gehört werden muss. 
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Abbildung 28: Mittelwert über alle Personen für die Frage „Können Sie mit Ihrem Gehörschutz Warnsignale hören?“ 


 
g. Hören von Maschinengeräuschen 


Es gibt Maschinen, an denen der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das von der Maschine abgegebene 
Arbeitsgeräusch zur Beurteilung des fehlerfreien Funktionierens nutzt. In solchen Fällen wäre ein 
Informationsverlust durch Benutzung des Gehörschutzes von erheblicher Bedeutung. Die Erkennung von 
Maschinengeräuschen, die zur Sicherung des Produktionsprozesses und zum Fortgang der Arbeit 
notwendig ist, wurde bei der Befragung in ca. 77% der Fälle bejaht. Der Rest der Befragten konnte die 
Frage nicht beantworten oder antwortet mit „teilweise“, was auf eine gewisse Unsicherheit schließen 
lässt. Verneint wurde die Frage jedoch nie. 
 


 
Abbildung 29: Einzelergebnisse der Branchen und Mittelwert über alle Personen für die Frage „Sind 
Maschinengeräusche ausreichend hörbar?“ 


h. Gesprächsführung mit Gehörschutz 
Dagegen sind Gespräche mit Gehörschutz nicht immer und/oder gut durchführbar (siehe Abbildung 30). 
Vernünftige Aussagen zur Höranstrengung waren nur schwer zu gewinnen (siehe Abbildung 31), da die 
Personen im Fall einer starken Höranstrengung den Gehörschutz nicht benutzen oder keine Gespräche 
führen. Ein großer Teil der Personen, die keine Angaben machten, nutzen den Gehörschutz deshalb 
nicht. 
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Abbildung 30: Mittelwert über alle Personen für die Frage „Können Sie mit Ihrem Gehörschutz Gespräche führen?“ 


 


Abbildung 31: Mittelwert über alle Personen für die Frage „Wie empfinden Sie das Verstehen von Gesprächen?“ 


i. Führen von Telefonaten mit Gehörschutz 
Telefonate sind für Personen mit Hörminderung in Lärmbereichen und mit Gehörschutz nur im 
Ausnahmefall durchführbar (siehe Abbildung 32). Somit konnten auch keine Aussagen zur 
Höranstrengung gemacht werden. Dagegen wurde das Hören der relevanten Maschinengeräusche als 
möglich bezeichnet. Da dies fundamentale Voraussetzung für die Tätigkeit der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen ist, kann man davon ausgehen, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in der 
Vergangenheit den Gehörschutz so oft gewechselt hat, bis die Maschinengeräusche ausreichend 
wahrnehmbar waren. 
 


 
Abbildung 32: Mittelwert über alle Personen für die Frage „Können Sie mit Ihrem Gehörschutz Telefonate führen?“ 


j. Vorkommen und Bedeutung von Tinnitus 
Bei etwa 40 % der befragten Personen wurde ständiger oder zeitweiliger Tinnitus angegeben (siehe 
Abbildung 33). Die Behinderung der sprachlichen Kommunikation durch den Tinnitus ist aber eher gering 
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(siehe Abbildung 34). Das ist darauf zurückzuführen, dass der typische lärmbedingte Tinnitus tonal im 
hohen Frequenzbereich ist. Damit stört er zwar subjektiv, behindert aber normalerweise nicht das 
Sprachverstehen.  
 


 
Abbildung 33: Einzelergebnisse der Branchen und Mittelwert über alle Personen für die Frage „Treten 
Ohrgeräusche (Tinnitus) auf?“ 


 


Abbildung 34: Einzelergebnisse der Branchen und Mittelwert über alle Personen für die Frage „Erschwert der 
Tinnitus die Verständigung beim Benutzen von Gehörschutz?“ 


4.1.1.3 Weitergehende Auswertung 


4.1.1.3.1 Branchenabhängigkeiten 
Die in 4.1.1.1 genannten Branchen bzw. Teilgruppen weisen eine unterschiedliche Lärmexposition auf. 
Dies wird an den Angaben zum Tages-Lärmexpositionspegel (Abbildung 35) und dem Auftreten von 
lauten Einzelimpulsen (Abbildung 36) deutlich. Die Branchen „Metall, leise“ und „Metall, laut“ lassen sich 
gut unterscheiden. „Metall, CNC“ weist ähnliche Pegel wie „Metall, leise“ auf, aber die Arbeitsverfahren 
unterscheiden sich. Die Pegel für die Branche „Holz“ liegen ebenfalls bei niedrigen Werten. Für den 
öffentlichen Dienst treten meist Tages-Lärmexpositionspegel zwischen 85 und 89 dB(A) auf, während in 
der Branche „Bau“ ein Großteil der Werte zwischen 90 und 94 dB(A) liegt. 
Laute Einzelimpulse treten vor allem in den Branchen „Metall, leise“, „Metall, laut“ und „Bau“ auf. In den 
Branchen „Holz“ und „Metall, CNC“ sind etwa 40% der Befragten betroffen, während im öffentlichen 
Dienst in den überwiegenden Fällen keine Impulse anzutreffen sind. 
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Abbildung 35: Einzelergebnisse der Branchen und Mittelwert über alle Personen für den Tages-
Lärmexpositionspegel 


 


Abbildung 36: Einzelergebnisse der Branchen und Mittelwert über alle Personen für das Auftreten von Impulslärm 


Wie in Abbildung 24 gezeigt kommt in über 50% der Fälle eine Gehörschutz-Otoplastik zum Einsatz. Die 
Anteile der einzelnen Arten von Gehörschützern unterscheiden sich aber deutlich zwischen den 
Branchen (Abbildung 37). Im Bau ist wie erwartet der Anteil an Kapselgehörschützern hoch. In den 
Branchen „Metall, leise“ und „Metall, CNC“ werden von ca. der Hälfte der Befragten Gehörschutzstöpsel 
verwendet. Fast ausschließlich Gehörschutz-Otoplastiken finden sich im öffentlichen Dienst und in der 
Branche „Metall, laut“. Da der überwiegende Teil der Versuchspersonen eine Hörminderung hat, ist es 
nicht erstaunlich, dass diese Personen, z.B. im Rahmen einer Maßnahme der Individualprävention, mit 
solch einem individuell angepassten Gehörschutz ausgestattet wurden. 
 
Abbildung 26 zeigt, dass Gespräche an vielen Arbeitsplätzen einen hohen Stellenwert einnehmen. Eine 
Betrachtung nach Branchen zeigt auch hier Unterschiede (Abbildung 38): Für die Branchen „Metall, 
leise“ und „Metall, CNC“ ist die Notwendigkeit für Gespräche etwa gleich verteilt zwischen den Antworten 
„ständig“, „überwiegend“ und „gelegentlich“. In den anderen Branchen ist die häufigste Antwort 
„überwiegend“ (öffentlicher Dienst, Metall (laut)) oder gelegentlich (Holz, Bau). 
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Abbildung 37: Einzelergebnisse der Branchen und Mittelwert über alle Personen für die Art des verwendeten 
Gehörschützers 


 


Abbildung 38: Einzelergebnisse der Branchen und Mittelwert über alle Personen für die Frage „Sind Gespräche am 
Arbeitsplatz nötig?“ 


4.1.1.3.2 Beurteilung der Schalldämmwerte in Bezug auf die Exposition 
Die DGUV Regel 112-194 [16] nennt als Standard-Auswahlverfahren von Gehörschutz nach der 
Schalldämmung den HML-Check mit Praxisabschlägen. Dabei gilt für den Restpegel unter dem 
Gehörschutz 𝐿𝐿′𝐸𝐸𝐸𝐸,8ℎ 


𝐿𝐿′𝐸𝐸𝐸𝐸,8ℎ = 𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸,8ℎ − (𝑀𝑀 −𝐾𝐾𝑆𝑆) bzw.  𝐿𝐿′𝐸𝐸𝐸𝐸,8ℎ = 𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸,8ℎ − (𝐿𝐿 − 𝐾𝐾𝑆𝑆) 


Dabei ist 𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸,8ℎ  der Tages-Lärmexpositionspegel 
  𝑀𝑀 bzw. 𝐿𝐿 der Schalldämmwert für mittelfrequente bzw. tieffrequente Geräusche 
  𝐾𝐾𝑆𝑆  der Praxisabschlag, abhängig vom Gehörschutz-Typ 


Bei der Befragung in den Betrieben wurde sowohl der Tages-Lärmexpositionspegel inkl. Geräuschklasse 
(hoch-/mittelfrequent oder tieffrequent) sowie der jeweils verwendete Gehörschützer mit Typbezeichnung 
abgefragt. Für einen Großteil der Datensätze sind damit alle Informationen verfügbar, um den jeweils 
vorliegenden Restpegel zu berechnen und zu beurteilen. Als Ziel wird der Bereich von 70 bis 80 dB(A) 
angestrebt (vgl. DGUV R 112-194, Anhang 2). Ein Restpegel von bis zu 85 dB(A) wäre akzeptabel, bei 
Werten unter 70 dB(A) besteht die Gefahr der Überprotektion. 


Für die Daten von drei Firmen (insgesamt 80 Datensätze) wurden die Restpegel exemplarisch berechnet 
und in Abbildung 39 als Histogramm grafisch dargestellt. Für die meisten dieser 80 Datensätze wurde die 
Berücksichtigung der Praxisabschläge explizit verneint. Da aber aus den Ergebnissen für die 
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Bestimmung der individuellen Schalldämmung (Arbeitspaket 3, Messung durch Betriebsärzte bzw. 
Betriebsärztinnen, siehe Abschnitt 4.3.2) ersichtlich ist, dass die tatsächlich erreichte Schalldämmung in 
vielen Fällen nicht den Werten aus der Baumusterprüfung entspricht, wurden die Restpegel ebenfalls mit 
Praxisabschlägen berechnet (siehe Abbildung 40). 


Für beide Berechnungsvarianten liegt nur ein kleiner Teil der Werte im Zielbereich von 70 bis 80 dB(A). 
Ohne Praxisabschläge gilt das nur für sieben Datenpunkte. Mit Praxisabschlägen sind es 26 
Datenpunkte, wobei zehn davon den Wert von 70 dB(A) genau erreichen. Somit wurden in einem 
Großteil der Fälle Gehörschützer mit zu hohen Dämmwerten ausgewählt. Selbst wenn die 
Praxisabschläge nachträglich berücksichtigt werden, liegen für mehr als die Hälfte aller Personen 
Restpegel vor, die zur Überprotektion führen können. Diese kann sich in Isolationsgefühl und Problemen 
bei der Kommunikation äußern, was wiederum zur Ablehnung der Gehörschützer oder absichtlicher 
Fehlbenutzung führen kann. 


Gerade für Personen mit Hörminderung sollte die Schalldämmung fein austariert sein, um einen 
günstigen Wert des Restpegels am Ohr zu erreichen. Dieser sollte möglichst bei oder knapp unterhalb 
von 80 dB(A) liegen, wenn Kommunikation und akustische Orientierung in der Arbeitsumgebung nötig 
sind (vgl. Präventionsleitlinie des Sachgebiets Gehörschutz „Gehörschutz für Personen mit 
Hörminderung“ [1]). Dies ist hier nur in wenigen Fällen gegeben. 


 
Abbildung 39: Restpegel unter dem Gehörschutz für 80 
Datensätze aus drei Firmen ohne Berücksichtigung 
von Praxisabschlägen 


 
Abbildung 40: Restpegel unter dem Gehörschutz für 80 
Datensätze aus drei Firmen mit Berücksichtigung von 
Praxisabschlägen 


 


Die Befragungsergebnisse zeigen, dass der Gehörschutz in ca. 50% der Fälle speziell für die 
Betroffenen ausgewählt wurde. Daher erstaunen die niedrigen Restpegel. Auf der anderen Seite geben 
weniger als 3% der Befragten an, dass sie die Lautstärke mit Gehörschutz als zu leise empfinden. Eine 
Gehörgefährdung durch zu hohe Restpegel kann für die betrachtete Stichprobe bis auf Einzelfälle 
praktisch ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse dieser Befragungsgruppe deuten darauf hin, dass 
häufig eine über die Praxisabschläge hinausgehende Leckage vorlag, die das Empfinden einer 
Überprotektion verhindert, was die Bedeutung der Bestimmung der individuellen Schalldämmung 
unterstreicht. 


Dies wird durch die Befunde in Arbeitspaket 3 unterstützt. Abbildung 41 zeigt exemplarisch die Ergebnisse 
für einen Schaumstoffstöpsel. Die Abweichungen von den Werten der Baumusterprüfung (Mittelwert – 2 
Standardabweichungen) sind im tieffrequenten Bereich extrem stark. 
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Abbildung 41: Ergebnisse aus der individuellen Schalldämmungsmessung mit einem Schaumstoffstöpsel (vgl. 
Abbildung 73). Für 125 Hz bis 500 Hz erreicht keine Versuchsperson den Mindestwert von Mittelwert – 2 
Standardabweichungen aus der Baumusterprüfung (siehe Abschnitt 4.3.2.2). 


4.1.1.3.3 Zusammenhang zwischen Auftreten von einzelnen lauten 
Spitzenschalldruckpegeln und Tinnitus 


Um die Korrelation zwischen diesen zwei Größen zu quantifizieren, wurde der Kontingenzkoeffizient 
nach Pearson berechnet. Für beide Merkmale gibt es jeweils nur die Antwortalternativen „ja“ und „nein“. 
Es wurde eine Vierfeldertafel mit den beobachteten Häufigkeiten erstellt. Aus den Werten der 
Randhäufigkeiten lässt sich die entsprechende Tabelle mit den erwarteten Häufigkeiten berechnen. Als 
Maß für den Zusammenhang wurde zuerst der χ2- oder Kontingenzkoeffizient als Summe der quadrierten 
Differenzen, jeweils zur Normierung dividiert durch die erwarteten Häufigkeiten, berechnet. Dieser ergibt 
sich zu 11,5. Der kritische Wert zum Signifikanzniveau von 5% beträgt 3,84. Daher kann man von einem 
signifikanten Zusammenhang zwischen den beiden Größen ausgehen. Der Kontigenzkoeffizient nach 
Pearson (C) wird aus dem χ2-Wert und der Zahl der Beobachtungen (n=149) berechnet. Mit einer 
Normierung auf den maximal möglichen Wert, den C annehmen kann, auf Basis der Anzahl der 
Merkmalsausprägungen (hier: 2) erhält man ein Ckorr von 0,378. Damit ist der Zusammenhang mittelstark 
ausgeprägt. Das Auftreten von hohen Spitzenschalldruckpegeln ist in der untersuchten Stichprobe mit 
einem erhöhten Risiko für das Entstehen von Tinnitus korreliert. 


4.1.2 Ergebnisse der Tests zum Sprachverstehen mit passiv dämmendem 
Gehörschutz im Feldversuch 


4.1.2.1 Vorhandene Datensätze 
Die Auswertung erfolgt getrennt für die drei unterschiedlichen Hörtests, die durchgeführt wurden. Zum 
einen für den ICP-Test allein (zehn Sätze), der für den Vergleich der Sprachverständlichkeit ohne 
Gehörschutz und mit dem jeweiligen eigenen (passiven) Gehörschutz verwendet wurde. Zum anderen 
wird die Kombination aus den zehn ICP-Sätzen und den Testlisten aus dem GÖSA (zehn bis 40 Sätze) 
betrachtet. Auch dieser Test dient dem Vergleich des Sprachverstehens mit offenem Ohr und mit 
eigenem Gehörschutz. 
Der dritte Test, der die Sprachverständlichkeit mit pegelabhängig dämmenden Gehörschützern 
untersucht, gehört zum Arbeitspaket 2 und wird in Kapitel 4.2 diskutiert. 


Für die Auswertung wird einerseits die komplette Gruppe der Versuchspersonen betrachtet. Andererseits 
wurden drei Kategorien des Hörverlusts unterschieden (siehe Kapitel 3.2.8), wobei die Gruppe 1 
Personen mit annährend normalem Gehör umfasst, die Gruppe 2 Personen mit einem geringgradigen 
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Hörverlust und die Gruppe 3 alle stärkeren Hörverluste. Die Gruppe 3 umfasst dabei ca. die Hälfte aller 
Personen. 


Die Anzahl der Versuchspersonen in den einzelnen Gruppen bei den verschiedenen Tests sind in 
Tabelle 7 zusammengestellt. 


Tabelle 7: Anzahl der Versuchspersonen für die drei Sprachtests inkl. Aufteilung in Untergruppen 


Test Gesamt Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
ICP-Test 92 14 38 40 
ICP + GÖSA 69 12 25 32 
Pegelabhängig dämmender 
Gehörschutz (siehe Kapitel 4.2) 


66 11 24 31 


 


4.1.2.2 Darstellung der Ergebnisse 
In Abbildung 42 sind die Ergebnisse für den ersten Messdurchgang ohne Gehörschutz 
zusammengestellt. Neben Mittelwert und Standardabweichung der Gesamtgruppe sind die 
entsprechenden Werte für die drei Teilgruppen aufgetragen. Abbildung 43 enthält die Ergebnisse des 
jeweils zweiten Testdurchgangs mit Gehörschutz. 


Für beide Tests ergeben sich für die Gruppe 1 die höchsten Verständlichkeitswerte und für die Gruppe 3 
die niedrigsten. Die Verständlichkeitswerte sind in fast allen Situationen für die Kombination ICP+GÖSA 
kleiner als für die ICP-Sätze allein. Dies ist wahrscheinlich in der größeren Komplexität der GÖSA-Sätze 
(Wortanzahl und Wortschatz) begründet, die das Verstehen eines kompletten Satzes erschweren. 


Die Standardabweichung ist für die Kombination ICP+GÖSA für beide Messdurchgänge und alle 
Gruppen kleiner als für die ICP-Sätze allein. Durch die größere Anzahl an Testsätzen wird die Streuung 
der Einzelmessungen reduziert. Es zeigt sich hier, dass mit den komplexeren GöSa-Sätzen eine höhere 
Trennschärfe erreicht wird, was sich aber nur bei Hörverlusten entsprechend Gruppe 3 sicher bemerkbar 
macht. 


 


Abbildung 42:  Ergebnisse für die Messungen ohne Gehörschutz (ICP und ICP+GÖSA): Mittelwert ± 
Standardabweichung. 
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Abbildung 43: Ergebnisse des jeweils zweiten Testdurchgangs mit Gehörschutz: Mittelwert ± Standardabweichung 


 


Abbildung 44: Gegenüberstellung der Ergebnisse mit und ohne Gehörschutz für die Gesamtgruppe 


 


Abbildung 45: Gegenüberstellung der Ergebnisse mit und ohne Gehörschutz für die Gruppe 1 (kein Hörverlust) 
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Abbildung 46: Gegenüberstellung der Ergebnisse mit und ohne Gehörschutz für die Gruppe 2 (geringgradiger 
Hörverlust) 


 


Abbildung 47: Gegenüberstellung der Ergebnisse mit und ohne Gehörschutz für die Gruppe 3 (mittelgradiger 
Hörverlust) 


Abbildung 44 bis Abbildung 47 enthalten die Gegenüberstellung der Messungen mit und ohne 
Gehörschutz für die Gesamtstichprobe und die drei Untergruppen. In allen Fällen ist der Mittelwert mit 
Gehörschutz niedriger als ohne Gehörschutz, d.h. das Sprachverstehen im Störlärm (Arbeitslärm) bei 
Benutzung von Gehörschutz war für die Versuchspersonen mit geringgradigem und mittelgradigem 
Hörverlust signifikant reduziert (s.u.). Bei Personen ohne Hörminderung konnte dieser Effekt nicht 
festgestellt werden. Gleichzeitig ist die Standardabweichung (bis auf die Ergebnisse der Gruppe 3) mit 
Gehörschutz größer als ohne Gehörschutz. Es ist davon auszugehen, dass das Zusammenwirken der 
unterschiedlichen Gehörschützer mit der Bandbreite an Hörverlusten zu einer größeren Streuung in der 
Sprachverständlichkeit führt. 


Die im Mittelwert sichtbare Reduzierung des Sprachverstehens wurde mittels t-Test auf Signifikanz 
geprüft. Dabei wurde der zweiseitige t-Test mit gepaarten Stichproben auf dem 5%-Signifikanzniveau 
verwendet. Folgende Aussagen lassen sich treffen: 


- Der ICP-Test allein ist für keine Gruppe signifikant. Für die Gesamtgruppe und Gruppe 3 wird die 
Signifikanz nur knapp verfehlt (p-Wert 0,053 bzw. 0,051). D.h. dieser Test ist nicht in der Lage, 
einen Einfluss des Gehörschutzes auf das Sprachverstehen sicher nachzuweisen. 


- Der ICP+GÖSA Test ist für die Gesamtgruppe und Gruppe 3 hoch signifikant (p-Wert 3,9*10-8 
bzw. 9,1*10-7), für Gruppe 2 sehr signifikant (p-Wert 0,0028). D.h. dieser Test ist für alle Gruppen 
außer Gruppe 1 in der Lage, einen signifikanten Einfluss des Gehörschutzes auf das 
Sprachverstehen nachzuweisen. 
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4.1.2.3 Weitergehende Auswertung 


4.1.2.3.1 Vergleich des Testmaterials 
Zusätzlich wurden die relativen Änderungen des Verstehens durch den Gehörschutz ( 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛


𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100 in 


%) für den ICP-Test allein und ICP + GÖSA mittels eines t-Tests miteinander verglichen. Die Ergebnisse 
unterscheiden sich für die Gesamtgruppe und Gruppe 3 hoch signifikant. D.h. für diese Gruppen erhält 
man mit den beiden Tests unterschiedliche Ergebnisse. Für Gruppe 1 und 2 sind die Ergebnisse der 
beiden Tests miteinander verträglich. 


4.1.2.3.2 Einfluss der betrieblichen Testsituation 
Ein Teil der Sprachtests, insbesondere mit GÖSA-Sätzen (passive Gehörschützer und pegelabhängig 
dämmenden Gehörschützer), wurde unter den in Abschnitt 3.2.6 beschriebenen Bedingungen in einem 
Büroraum durchgeführt, wobei ein festgelegtes Störgeräusch (siehe 3.2.6) für den Test über einen 
Lautsprecher wiedergegeben wurde. Die anderen Tests wurden am Arbeitsplatz durchgeführt. Um einen 
möglichen Einfluss der Testsituation zu untersuchen, wurden die Ergebnisse getrennt nach dem Ort der 
Testdurchführung ausgewertet. Neben Mittelwert und Standardabweichung für die gesamte Stichprobe 
und die beiden Teilmengen wurden auch die p-Werte aus den t-Tests (siehe Abschnitt 4.1.2.2) 
verglichen. 


Tabelle 8: Anteil korrekt verstandener Sätze in Prozent (Mittelwert und Standardabweichung) für den Sprachtest mit 
ICP-Sätzen 


ICP Gesamt  Arbeitsplatz Büro/Lautsprecher 
Anzahl Werte 92 50 42 
MW (ohne GS) in % 82  80 84 
SD (ohne GS) in % 17,5 20 14 
MW (mit GS) in % 77 77 78 
SD (mit GS) in % 22,3 24,5 19,8 
t-Test ohne/mit GS (p-
Wert) 


0,05303006 0,3272445 0,05352659 


 
Für die Kombination aus ICP- und GÖSA-Sätzen ist der Datensatz am Arbeitsplatz nur halb so groß wie 
der aus Messungen mit Lautsprecher (Tabelle 9). Auch hier unterscheiden sich die Mittelwerte der 
beiden Teil-Datensätze für beide Situationen mit und ohne Gehörschutz nur wenig und die 
Standardabweichung für die Lautsprecher-Messungen ist kleiner als am Arbeitsplatz. Der t-Test für den 
Gesamt-Datensatz ist hoch signifikant, dies gilt auch für das Ergebnis der Lautsprecher-Messungen. Für 
die Messungen am Arbeitsplatz ergibt sich ein signifikanter Effekt. 


Tabelle 9: Anteil korrekt verstandener Sätze in Prozent (Mittelwert und Standardabweichung) für den Sprachtest mit 
ICP- und GÖSA-Sätzen 


ICP+GÖSA Gesamt Arbeitsplatz Büro/Lautsprecher 
Anzahl 69 23 46 
MW (ohne GS) in % 77 75 79 
SD (ohne GS) in % 15,4 21,2 11,5 
MW (mit GS) in % 67 66 67 
SD (mit GS) in % 19,9 27,1 15,4 
t-Test ohne/mit GS 3,9109E-08 0,04151438 3,1098E-08 
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Für den ICP-Test (Tabelle 8) sind die beiden Teil-Datensätze etwa gleich groß. Die Mittelwerte sind 
sowohl für die Messungen ohne Gehörschutz als auch mit Gehörschutz ähnlich. Die 
Standardabweichung für die Messung mit Lautsprecher im Büroraum ist kleiner als für die Messung am 
Arbeitsplatz. Der t-Test auf den Effekt durch den Gehörschutz ist für den Gesamtdatensatz knapp 
signifikant. Für die Messungen am Arbeitsplatz ist der p-Wert deutlich größer (keine Signifikanz); für die 
Messungen mit Lautsprecher liegt er wieder nur knapp über der 5%-Schwelle. 


Die akustischen Randbedingungen im Büroraum mit Lautsprecher-Wiedergabe sind deutlich 
reproduzierbarer und besser zu kontrollieren als an Arbeitsplätzen. Dies zeigt sich auch in den 
Ergebnissen. Die Streuung sowohl für die Messungen mit als auch ohne Gehörschutz ist reduziert und 
der Effekt durch den Gehörschutz lässt sich mit höherer Signifikanz nachweisen. 


4.1.2.3.3 Vergleich passiver Kapselgehörschutz aus 4.2 mit 
Gehörschutz aus 4.1 


Für Personen, mit denen auch die in Abschnitt 4.2 beschriebenen Messungen durchgeführt wurden, 
liegen zwei Datensätze mit passiven Gehörschützern vor: eine Messung mit dem eigenen Gehörschutz 
und eine mit einem pegelabhängig dämmenden Kapselgehörschützer im passiven Modus. Die jeweiligen 
Anteile korrekt verstandener Sätze wurden analog zu den Auswertungen in den vorangehenden 
Abschnitten miteinander verglichen. Insbesondere wurden t-Tests für die Gesamtstichprobe und die drei 
Untergruppen durchgeführt. 


Dabei wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Messdurchgängen gefunden (alle p-
Werte ≥ 0,61). Dies bedeutet, dass es mit dem verwendeten Test (GÖSA mit 20 bis 40 Sätzen, Satz-
Score) unter diesen Testbedingungen nicht möglich ist, einen Unterschied zwischen den verschiedenen 
Arten von Gehörschützern festzustellen. Offensichtlich werden die Ergebnisse von Faktoren, wie 
Komplexität und „Alltagsüblichkeit“ der in der relativ kleinen Stichprobe verwendeten Testsätze von bis 
40 Sätzen soweit überlagert, dass Effekt des Frequenzverhaltens der Schalldämmung verdeckt wird.  


Für Personen mit Hörminderung werden Gehörschützer empfohlen, die eine flache Dämmcharakteristik 
haben, weil dadurch die bei der Schallrezeption wahrgenommenen Signale nicht zusätzlich verändert 
werden. Dies ist für Kapselgehörschützer meist nicht erfüllt. Daher wäre zu erwarten gewesen, dass der 
eigene Gehörschutz eine bessere Sprachverständlichkeit ermöglicht als der Kapselgehörschützer im 
passiven Modus. Allerdings wurden bei der Benutzung der Gehörschutzstöpsel viele Leckagen 
festgestellt (siehe Arbeitspaket 3). Diese Leckagen zeigen sich zuerst im tieffrequenten Bereich der 
Dämmung. Sie können folglich die flache Dämmkurve z.B. eines flach dämmenden Gehörschutzstöpsels 
mit Kennzeichen „X“ derart verändern, dass sie einer Dämmkurve eines Kapselgehörschützers ähnelt. 


Die folgenden Abbildungen illustrieren diese Zusammenhänge. Abbildung 48 zeigt die passiven 
Schalldämmwerte aus der Baumusterprüfung für verschiedene Kapselgehörschützer. Insbesondere sind 
auch die beiden pegelabhängig dämmenden Produkte aus den Sprachtests enthalten. Man sieht, dass 
die Dämmkurve für Peltor ProTac III steiler verläuft als für Honeywell Impact Pro (vgl. auch Abschnitt 
4.2.1.3.1). In Abbildung 49 sind die Dämmwerte für drei bei den Sprachtests verwendete 
Gehörschutzstöpsel zusammengestellt. Die Kurven verlaufen im Allgemeinen flach, vor allem im direkten 
Vergleich mit dem Kapselgehörschützer Peltor ProTac III. Abbildung 50 enthält entsprechende Werte für 
vier Gehörschutz-Otoplastiken. Abbildung 51 und Abbildung 52 zeigen individuelle Schalldämmwerte, die 
mittels Audiometrie (siehe Abschnitt 4.3.2) gemessen wurden. Beide Beispiele zeigen große Leckagen 
und somit Abweichungen zu den Werten aus der Baumusterprüfung. Der Verlauf der individuellen 
Dämmwerte weist eine ähnliche Steigung auf wie Schalldämmung des Peltor ProTac III. 
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Abbildung 48: Vergleich passiver Schalldämmwerte für verschiedene Kapselgehörschützer, die bei den Sprachtests 
zum Einsatz kamen. 


 


Abbildung 49: Vergleich passiver Schalldämmwerte für verschiedene Gehörschutzstöpsel, die bei den Sprachtests 
zum Einsatz kamen. Zusätzlich ist die Kurve für Peltor ProTac III gezeigt. 


 


Abbildung 50: Vergleich passiver Schalldämmwerte für verschiedene Gehörschutz-Otoplastiken, die bei den 
Sprachtests zum Einsatz kamen. Zusätzlich ist die Kurve für Peltor ProTac III gezeigt. 
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Abbildung 51: Beispiel für Schalldämmwerte einer Gehörschutz-Otoplastik aus der Baumusterprüfung und einer 
individuellen audiometrischen Messung mit Leckage. Peltro ProTac III zum Vergleich. 


 


Abbildung 52: Beispiel für Schalldämmwerte eines Schaumstoffstöpsels aus der Baumusterprüfung und einer 
individuellen audiometrischen Messung mit Leckage. Peltor ProTac III zum Vergleich. 


4.1.2.3.4 Vergleich Satz- und Wort-Score 
In zwei Betrieben konnten bei den Sprachtests auch Aufzeichnungen für korrekt verstandene Wörter im 
GÖSA-Test gemacht werden. Für Tests mit passivem Gehörschutz liegen Daten von elf 
Versuchspersonen vor. Durch die im Folgenden beschriebene Auswertung sollte untersucht werden, ob 
der Satz-Score eine vergleichbare Aussagekraft bzgl. der Wirkung eines Gehörschützers auf die 
Sprachverständlichkeit hat wie der Wort-Score. Dazu wurden für jede Person die Änderungen in der 
Anzahl korrekt verstandener Items (Sätze oder Wörter) durch den Gehörschutz berechnet. Neben dieser 
absoluten Änderung wurde auch eine relative Änderung (in %) betrachtet (siehe Beispiel in Tabelle 10). 
Die Anteile an richtig verstandenen Items sind für den Wort-Score durchgängig größer, da hier auch nicht 
komplett verstandene Sätze gezählt werden. Aber auch die Differenzen zwischen den Tests mit und 
ohne Gehörschutz sind für den Wort-Score größer. Dies gilt für absolute und relative Differenzen. 


Tabelle 10: Beispielberechnung zum Vergleich Satz- und Wort-Score. Angaben in % korrekt verstandener Items. 


 Korrekt verstanden  Differenz 
 ohne 


Gehörschutz 
mit Gehörschutz Absolut Relativ 


(in %) 
Sätze 70 63 -7 -10 
Wörter 87 73 -14 -16 
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Die folgenden Auswertungsschritte wurden für die absoluten und relativen Differenzen analog 
durchgeführt. Aus der inversen t-Statistik ergibt sich für elf Einzelwerte und einer Signifikanzschwelle von 
2,5 % (zweiseitig) ein Zielwert des t-Tests von ± 2,23. Aus Mittelwert und Standardabweichung über die 
Einzelwerte erhält man die in Tabelle 11 genannten t-Werte für die vier betrachteten Szenarien.  


Tabelle 11: t-Werte für verschiedene Auswerteverfahren zum Vergleich von Satz- und Wort-Score (passive 
Gehörschützer) 


Passiver Gehörschutz 


t-Wert aus Stichprobe (Zielwert: ± 
2,23) 
  


Auswertegröße Satzscore Wortscore 
Absolute Differenz in 
Prozentpunkten -3,79042833 -4,01204612 
Relative Differenz in Prozent -3,15154392 -3,70938299 


 
Der t-Wert aus dem Wort-Score ist immer größer als der aus dem Satz-Score. Der t-Wert aus der 
absoluten Differenz ist immer größer als der aus der relativen Differenz. Somit liefert der Wort-Score 
aufgrund der größeren Anzahl an Items und der feineren Abstufung korrekt verstandener Items eine 
höhere Signifikanz für den Nachweis eines Effekts. Da die berechneten Werte aber auch für den Satz-
Score deutlich über den Signifikanzschwelle liegen (-3,15 im Vergleich zu -2,23) erweist sich hier auch 
der Satz-Score als geeignete Methode, den Effekt von Gehörschützern auf das Sprachverstehen zu 
erfassen. 


4.1.2.4 Diskussion der Ergebnisse 
Die in den Tests untersuchten passiven Gehörschützer führen zu einer reduzierten 
Sprachverständlichkeit im Störgeräusch. Die Verschlechterung ist umso größer, je stärker der Hörverlust 
der Versuchspersonen ist. Für den ICP-Test allein konnten mit Hilfe eines zweiseitigen t-Tests mit 
gepaarten Stichproben keine signifikanten Unterschiede in der Sprachverständlichkeit mit und ohne 
Gehörschutz nachgewiesen werden (p<0,05 knapp verfehlt), während die Ergebnisse für ICP + GÖSA 
für die Gesamtstichprobe und Gruppe 3 mit dem stärksten Hörverlust eine hoch signifikante 
Verschlechterung der Verständlichkeit mit Gehörschutz ergeben. Für Gruppe 2 ist der Effekt sehr 
signifikant. Die Tests, die unter kontrollierten akustischen Bedingungen in einem Büroraum durchgeführt 
wurden, weisen eine höhere Signifikanz auf als die Versuche am Arbeitsplatz. Der verwendete-Satzscore 
ist geeignet, den Effekt sicher nachzuweisen. 


In der Literatur finden sich verschiedene Ergebnisse zur Wirkung passiver Gehörschützer auf die 
Sprachverständlichkeit im Störlärm (vgl. Übersicht in [24]). Für Normalhörende wurden Verbesserungen 
der Verständlichkeit beobachtet, während für Personen mit Hörminderung meist eine Verschlechterung 
auftrat. So fanden Giguère et al. [25] eine ähnliche Abhängigkeit für die Reduzierung der 
Sprachverständlichkeit von der Hörminderung der Versuchspersonen wie in den hier durchgeführten 
Messungen. Die Gruppe mit dem größten Hörverlust wird durch den Gehörschützer am stärksten 
belastet. Rocha et al. [24] hingegen fanden für die normalhörende (und nicht-lärmexponierte) 
Kontrollgruppe in ihrer Studie eine signifikante Verschlechterung der Sprachverständlichkeit durch einen 
Gehörschutzstöpsel, nicht aber für die anderen beiden Gruppen (lärmexponiert mit Hörverlust sowie 
lärmexponiert ohne Hörverlust). Allerdings zeigte sich, dass die Verständlichkeit sowohl mit als auch 
ohne Gehörschutz für die Kontrollgruppe besser war als für die lärmexponierte Gruppe ohne Hörverlust, 
obwohl die audiometrischen Hörschwellen vergleichbar sind. Dies könnte auf den sog. „hidden hearing 
loss“ hinweisen, bei dem durch Lärmexposition Schäden an den Synapsen entstehen, die sich zuerst bei 
komplexen auditorischen Aufgaben wie Sprachverstehen im Störgeräusch auswirken, bevor sie im 
Reintonaudiogramm sichtbar werden. Berger und Giguère [10] ermittelten mit einem Berechnungsmodell 
auf Basis von [8] für Normalhörende einen leichten positiven Effekt durch den Gehörschutz auf die 
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Sprachverständlichkeit, während sich für Personen mit einem mittelgradigen Hochtonhörverlust je nach 
Gehörschutz und Restpegel messbare Verschlechterungen ergeben. 


Die uneinheitliche Studienlage hat ihren Ursprung wahrscheinlich in Unterschieden beim 
Versuchsdesign. Dies betrifft Hörverlust der Versuchspersonen, Gehörschutztyp, Trageweise (erreichte 
Schalldämmung), Störgeräusch, Sprachmaterial, Art des Sprachtests und Wiedergabesituation. Im 
vorliegenden Projekt kamen verschiedene Gehörschützer zum Einsatz, da jeweils der eigene 
Gehörschutz der Versuchsperson verwendet wurde. Die individuell erreichte Schalldämmung wurde nicht 
geprüft, so dass zu erwarten ist, dass die resultierende Höhe und der Frequenzverlauf der 
Schalldämmung unterschiedlich sind. Die teilweise Durchführung am Arbeitsplatz mit potenziell 
schwankendem Lärm kann eine weitere Unsicherheit verursachen. 


Trotz allen diesen Unsicherheiten aufgrund der Randbedingungen einer Feldstudie wurde ein eindeutiger 
statistischer Effekt nachgewiesen, der auch die Probleme bei der Kommunikation bestätigt, die in der 
Praxis bei üblichen Arbeitssituationen beobachtet werden. 


Warnsignalhören wurde experimentell in den Betrieben nicht überprüft. Die Befragung ergab, dass 88% 
der Teilnehmenden mit ihrem Gehörschutz Warnsignale komplett hören können und weitere 10% 
teilweise (siehe Abbildung 28). Allerdings handelt es sich beim Wahrnehmen von Signalen im 
Arbeitslärm um eine weniger schwierige Diskriminationsleistung als beim Sprachverstehen. Sie ist in 
höherem Maße abhängig von der reinen Hörbarkeit (effektive Hörschwelle aus Hörverlust und 
Schalldämmung des Gehörschützers). Mehr als die Hälfte der Befragten haben keinen oder nur einen 
geringgradigen Hörverlust, so dass die Hörbarkeit der Signale im Arbeitslärm noch ausreichend gut ist. 
Dennoch ist bei der Auswahl geeigneter Gehörschützer für Personen mit Hörminderung auf die Steigung 
der Schalldämmwerte zu den hohen Frequenzen zu achten, wie es die Signalhörbarkeitskennzeichen W 
und X aus der IFA-Positivliste beinhalten. In einer weiteren Arbeit von Berger und Giguère [9] wurde 
gezeigt, dass Personen mit Hörverlust durch Gehörschützer mit steiler Schalldämmkurve und insgesamt 
zu hoher Schalldämmung zu merklichen Verschlechterungen der Signalhörbarkeit führen können. 


4.1.3 Ergebnisse zur Sprachaudiometrie im Labor 


4.1.3.1 Kurz-Studien 
Zu Beginn des Projekts wurde eine Reihe von Versuchen mit zwei Versuchspersonen durchgeführt, um 
Anhaltspunkte für umfassendere Studien zu sammeln. Folgendes wurde beobachtet: 


• Die Wiederholbarkeit der Sprachverständlichkeitsschwelle für das offene Ohr mit dem GÖSA ist 
in manchen Messreihen ausreichend gut (Wertebereich von 0,4 dB über fünf Messungen). In 
anderen Situationen waren die Schwankungen größer. 


• Bei einem Störgeräuschpegel von 65 dB(A) sind Effekte verschiedener Gehörschützer auf die 
Sprachverständlichkeitsschwelle sichtbar (GÖSA). 


• Ein Vergleich der Sprachverständlichkeitsschwellen bei Störgeräuschpegel von 65 und 80 dB(A) 
erbrachte keine eindeutigen Ergebnisse (GÖSA). 


4.1.3.2 Systematischer Vergleich verschiedener Gehörschützer (OLSA) 
Pro Versuchsperson wurde für jede der vier untersuchten Situationen (ohne Gehörschutz, 
Schaumstoffstöpsel, passiver Kapselgehörschutz, pegelabhängig dämmender Kapselgehörschutz) die 
Sprachverständlichkeitsschwelle (SVS) für 50% Verständlichkeit ermittelt. Aus diesen vier individuellen 
SVS wurden fünf der sechs möglichen paarweisen Differenzen berechnet und über alle zwölf 
Versuchspersonen gemittelt. Aus den zugehörigen Mittelwerten und Standardabweichungen sowie der 
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Probandenanzahl wurde der jeweilige t-Wert berechnet. Der Zielwert der t-Statistik (5%-Niveau, 
zweiseitig) beträgt für zwölf Einzelwerte ± 2,20. 


Für keine der fünf betrachteten Differenzen konnte ein signifikanter Effekt nachgewiesen werden. 
Insbesondere wird kein Unterschied zwischen dem offenen Ohr und einer Situation mit Gehörschutz 
sichtbar. Eine mögliche Erklärung ist das gute Hörvermögen der Versuchspersonen, das eine 
Kompensation des Effekts durch den Gehörschützer erlauben könnte. 


4.1.3.3 Geplante Wiederholung des systematischen Vergleichs mit 
älteren Testpersonen 


Da die im vorangehenden Abschnitt diskutierte Studie keinen signifikanten Effekt der Gehörschützer auf 
die Sprachverständlichkeit im OLSA nachweisen konnte, wäre es empfehlenswert eine analoge Studie 
mit älteren Versuchspersonen zu wiederholen, die eine Hörminderung aufweisen und somit besser der 
Zielgruppe des vorliegenden Projekts entsprechen. Es wurden keine festen Mindestwerte an Alter oder 
Hörverlust definiert. Begleitend wurde ein Reintonaudiogramm gemessen. In allen übrigen Punkten 
entsprach die Versuchsdurchführung dem ersten Durchgang dieser Studie. 


Leider konnten aufgrund der pandemie-bedingten Einschränkungen im Labor diese Messungen bisher 
nur mit vier Versuchspersonen durchgeführt werden. Die vorläufige Auswertung zeigt keinen 
signifikanten Effekt. Die Messungen sollen weitergeführt werden. Parallel dazu soll die Möglichkeit 
geprüft werden, statt des OLNoise als Störgeräusch ein echtes Arbeitsgeräusch zu verwenden. Es ist 
möglich, dass Spektrum (gemittelte Sprache) und Zeitstruktur (konstant) dieses Geräuschs keine 
Differenzierung zwischen verschiedenen akustischen Situationen erlauben.  


4.2 Ergebnisse des Arbeitspaketes 2 (elektronische Zusatzausrüstung) 
Wie in Abschnitt 3.3 beschrieben war die Akzeptanz der pegelabhängig dämmenden 
Kapselgehörschützer in der Praxis minimal bis gar nicht vorhanden. Deshalb liegen keine Ergebnisse 
aus Langzeit-Trageversuchen vor. Das deshalb geänderte Versuchsdesign hat zur Folge, dass analog 
zu den Ergebnissen aus den Sprachtests mit passiven Gehörschützern Ergebnisse mit pegelabhängig 
dämmenden Gehörschützern zur Sprachverständlichkeit im Störgeräusch vorliegen. 


4.2.1  Testergebnisse zum Sprachverstehen beim Hörtest mit aktiv 
dämmendem Gehörschutz in den beteiligten Firmen 


4.2.1.1 Vorhandene Datensätze 
Messungen mit pegelabhängig dämmenden Kapselgehörschützern liegen für 66 Personen vor. Analog 
zum Verfahren in Abschnitt 4.1.2.1 wurden die Personen abhängig vom Hörverlust in eine von drei 
Gruppen eingeteilt: 


- Gruppe 1: 11 Personen 
- Gruppe 2: 24 Personen 
- Gruppe 3: 31 Personen 


4.2.1.2 Darstellung der Ergebnisse 
Abbildung 53 zeigt die Gegenüberstellung von Ergebnissen im aktiven und passiven Modus für die 
Gesamtstichprobe und die drei Untergruppen. 
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Abbildung 53: Anteil korrekt verstandener Sätze für Kapselgehörschutz im passiven und aktiven Modus 
(Gesamtstichprobe und aufgeteilt nach Hörverlust in Gruppen 1 bis 3) 


Für alle Gruppen zeigt sich eine bessere Sprachverständlichkeit im aktiven Modus. Dieser Effekt ist am 
stärksten für Gruppe 3 ausgeprägt. Für die Gruppen 1 und 2 ist die Standardabweichung im aktiven 
Modus kleiner als im passiven, während dies für Gruppe 3 umgekehrt ist. Die Standardabweichung für 
die Gruppe 3 ist größer als für die beiden anderen Gruppen. Der t-Test (5%-Niveau, zweiseitig, gepaarte 
Stichproben) ergibt für die Gesamtgruppe und die Gruppe 3 jeweils einen hoch signifikanten Effekt im 
aktiven Modus. Für Gruppe 2 ist der Effekt knapp signifikant, für Gruppe 1 lässt sich kein Effekt 
nachweisen. 


Die Benutzung von pegelabhängig dämmendem Gehörschutz für Personen mit mittelgradiger 
Hörminderung scheint sich sowohl für Hörgeräteträger als auch für Personen ohne Hörgerät im 
Lärmbereich positiv auszuwirken und könnte eine Alternative zur Versorgung mit ICP-Hörgeräten 
werden. 


4.2.1.3 Weitergehende Auswertung 


4.2.1.3.1 Vergleich verschiedener Gehörschutz-Modelle 
Bei den Sprachtests kamen die beiden in Abschnitt 3.3 genannten Modelle pegelabhängig dämmender 
Kapselgehörschützer zum Einsatz: Peltor ProTac III und Honeywell Impact Pro. Die in Abbildung 53 
dargestellten Ergebnisse umfassen die Daten für beide Produkte. Da sich das Verstärkungsverhalten der 
Produkte unterscheidet, wurde zusätzlich eine getrennte Auswertung durchgeführt. 


Die Daten der 66 getesteten Personen teilen sich wie in Tabelle 12 dargestellt auf die beiden Produkte 
auf. Die Einteilung in drei Gruppen nach Hörverlust wurde beibehalten. Die Gruppengrößen sind bis auf 
Gruppe 3 ähnlich. 


Tabelle 12: Aufteilung der Datensätze aus den Sprachtests auf die beiden pegelabhängig dämmenden 
Gehörschützer 


Produkt Gesamt Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
Peltor 35 5 10 20 
Honeywell 31 6 14 11 


 


Wie in Abbildung 54 dargestellt unterscheiden sich die Mittelwerte der korrekt verstandenen Sätze (in %) 
zwischen den beiden Produkten. Dies gilt sowohl für den aktiven als auch den passiven Modus. Bei einer 
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Betrachtung der drei Untergruppen nach Hörminderung finden sich entsprechende Unterschiede 
ebenfalls für die Gruppen 1 und 3. 


Die Dämmwerte für den Peltor ProTac III betragen H 34 dB, M 29 dB und L 22 dB, während für 
Honeywell Impact Pro H 32 dB, M 31 dB und L 26 dB angegeben wird. Generell wird für die 
Kommunikationsfähigkeit eine möglichst flache Schalldämmkurve empfohlen, d.h. die Differenz zwischen 
H- und L-Werten sollte klein sein. Für das Peltor-Produkt beträgt dieser Wert 12 dB, während sich für das 
Honeywell-Produkt nur 6 dB ergeben. Dies könnte die Unterschiede zwischen den beiden Produkten im 
passiven Modus erklären. 


Analog zur Auswertung der Gesamtstichprobe (Abschnitt 4.2.1.2) wurden auch die beiden Teildatensätze 
mit einem t-Test geprüft. Dabei zeigt sich, dass wie für die kompletten Daten auch für die beiden 
Produkte einzeln ein signifikanter Effekt (Verbesserung der Verständlichkeit im aktiven Modus) in der 
Gesamtgruppe über alle Personen und in Gruppe 3 nachweisbar ist. Allerdings unterscheidet sich die 
Stärke der Signifikanz zwischen den beiden Produkten. Für das Honeywell-Produkt ist der Effekt in der 
Gesamtgruppe sehr signifikant und in Gruppe 3 signifikant, während für das Peltor-Produkt beide Effekte 
hoch signifikant sind. Auch wenn die absolute Verständlichkeit im aktiven Modus mit dem Peltor-Produkt 
schlechter ist als für den Gehörschützer von Honeywell, ist die positive Wirkung durch den aktiven 
Modus im Vergleich zum passiven Modus deutlich stärker ausgeprägt. 


 


Abbildung 54: Gegenüberstellung der korrekt verstandenen Sätze, getrennt nach Typ des pegelabhängig 
dämmenden Gehörschützers 


Eine Erklärung für diese Feststellung könnte das Verstärkungsverhalten der beiden Produkte liefern, das 
sich in Bezug auf die Abhängigkeit vom Außenpegel unterscheidet (siehe 4.2.3). 


4.2.1.3.2 Vergleich Satz- und Wort-Score 
Analog zu dem in Abschnitt 4.1.2.3.4 beschriebenen Vorgehen wurde auch für Sprachtests mit 
pegelabhängig dämmenden Gehörschützern ein Vergleich zwischen Satz- und Wort-Score durchgeführt. 
Die Zahl verwertbarer Datensätze betrug hier nur sieben, daher vergrößert sich der Zielwert des t-Test 
auf ± 2,45. Aus Mittelwert und Standardabweichung über die Einzelwerte erhält man die in Tabelle 13 
genannten t-Werte für die vier betrachteten Szenarien. 
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Tabelle 13: t-Werte für verschiedene Auswerteverfahren zum Vergleich von Satz- und Wort-Score (pegelabhängig 
dämmende Gehörschützer) 


Aktiver GS 


t-Wert aus Stichprobe 
(Zielwert: ± 2,45) 
  


Auswertegröße Satzscore Wortscore 
Absolute Differenz in 
Prozentpunkten 4,20914981 4,75274129 
Relative Differenz in Prozent 3,76335316 4,24321058 


 
Die Beobachtungen und Schlussfolgerungen decken sich mit denen zu den Tests mit passiven 
Gehörschützern: Der t-Wert aus dem Wort-Score ist immer größer als der aus dem Satz-Score. Der t-
Wert aus der absoluten Differenz ist immer größer als der aus der relativen Differenz. Somit liefert der 
Wort-Score aufgrund der größeren Anzahl an Items und der feineren Abstufung korrekt verstandener 
Items eine höhere Signifikanz für den Nachweis eines Effekts. Da die berechneten Werte aber auch für 
den Satz-Score deutlich über den Signifikanzschwelle liegen (3,76 im Vergleich zu 2,45), erweist sich 
hier auch der Satz-Score als geeignete Methode, den Effekt von Gehörschützern auf das 
Sprachverstehen zu erfassen. 


4.2.2 Ergebnisse zur Sprachaudiometrie im Labor mit pegelabhängig 
dämmenden Gehörschützer 


Aus der Auswertung der Sprachaudiometrie im Labor ergeben sich folgende Aussagen, wobei auch 
diese Ergebnisse nur exemplarischen Charakter haben:  


• Bei pegelabhängig dämmenden Kapselgehörschützern verschlechterte sich die 
Sprachverständlichkeitsschwelle um ca. 1 dB (GÖSA, 65 dB(A)).  


• Für den pegelabhängig dämmenden Gehörschützer im aktiven Modus war die Wiederholbarkeit 
(GÖSA) etwas schlechter als für das offene Ohr (GÖSA, 65 dB(A)).  


• Die pegelabhängig dämmende Otoplastik mit Hörgerätetechnik (Hörluchs HA Active) zeigte 
widersprüchliches Verhalten. Bei Messungen mit dem GÖSA bei 65 dB(A) verschlechterte sich 
die Sprachverständlichkeitsschwelle um 3 bis 4 dB. Bei Messungen mit dem OLSA (65 dB(A)) 
war hingegen praktisch keine Veränderung zum offenen Ohr erkennbar. In beiden Fällen hatte 
die Wahl des Programms (mit oder ohne Störgeräuschunterdrückung) keinen Einfluss. Es ist 
anzumerken, dass die Verwendung des Störgeräuschs mit Sprachspektrum und ohne erkennbare 
zeitliche Struktur der einkanaligen Störgeräuschunterdrückung keinen Ansatzpunkt zur 
Verbesserung des Signal-Rausch-Abstands bietet.  


• Bei den Messungen mit Kompressor-Geräusch und Hörluchs HA Active wurde eine 
Verschlechterung der Sprachverständlichkeitsschwelle um 1 bis 2 dB beobachtet. Auch hier war 
kein Einfluss des eingestellten Programms erkennbar. Ein Aspekt, der bei den beiden 
letztgenannten Beobachtungen relevant sein könnte, ist die Verstärkungseinstellung am 
Gehörschutz. Die vorliegenden Messungen wurden alle mit maximaler Verstärkung durchgeführt, 
was von den Versuchspersonen subjektiv als zu laut empfunden wurde. Es ist empfehlenswert, 
die Messungen mit einer individuell als angenehm empfundenen Einstellung von Hörluchs HA 
Active zu wiederholen.  


Die in Abschnitt 4.1.3.2 beschriebene Studie zum Vergleich verschiedener Gehörschützer betrifft auch 
dieses Arbeitspaket, da ein pegelabhängig dämmender Kapselgehörschutz miteinbezogen wurde. 
Bezüglich der vorläufigen Ergebnisse sei auf den genannten Abschnitt beim Arbeitspaket 1 verwiesen. 
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4.2.3  Charakteristika von pegelabhängig dämmenden Gehörschützern 
Die Charakteristik der Verstärkung bei pegelabhängig dämmenden Gehörschützern ist weder über 
Normen geregelt noch ist sie im Detail für die einzelnen Produkte auf dem Markt bekannt. Dies betrifft 
sowohl die Abhängigkeit vom Außenpegel (Verlauf des Anstiegs des Innenpegels) als auch die 
Frequenzverteilung des wiedergegebenen Schalls. 
Die beiden Gehörschützer, die bei den Sprachtests zum Einsatz kamen, wurden gezielt ausgewählt, da 
sie sich in der Pegelabhängigkeit grundlegend unterscheiden (Abbildung 55). Das Produkt Impact Pro 
von Honeywell weist ein breites Plateau auf, in dem der Innenpegel über einen Wertebereich des 
Außenpegels von 30 dB praktisch konstant bleibt. Im Gegensatz dazu steigt der Innenpegel beim 
Produkt Peltor ProTac III langsam, aber kontinuierlich mit zunehmendem Außenpegel an. Bei einer 
Erhöhung des Außenpegels von 80 auf 100 dB(A) vergrößert sich der Innenpegel um ca. 7 dB. Die in der 
Abbildung gezeigten Messwerte wurden nicht mit Versuchspersonen ermittelt, sondern am Kunstkopf. 
Die Pegelabhängigkeiten werden dadurch aber realistisch wiedergegeben. 
 


 
Abbildung 55: Verlauf des Innenschalldruckpegels in Abhängigkeit vom Außenschalldruckpegel der beiden in der 
Studie verwendeten pegelabhängig dämmenden Gehörschützer (Messung am Kunstkopf mit M-Geräusch). Quelle 
für ProTac III: PZT GmbH, Christian Gerdes. 


Für einen Gehörschützer mit Plateau soll die Übertragung von Sprache im Störgeräusch betrachtet 
werden: Der Innenpegel ist nahezu unabhängig vom Außenpegel. Erhöht sich der Außenpegel durch die 
Sprache, die das Störgeräusch übertönt, wird dieses gemischte Signal unter dem Gehörschutz mit 
demselben Pegel wiedergegeben wie das reine Störgeräusch ohne Sprache. Dadurch wird das 
Gesamtsignal komprimiert und der Signal-Rausch-Abstand der Sprache über dem Störgeräusch 
verringert sich. Daher kann bei dieser Art von Produkten nicht davon ausgegangen werden, dass sie die 
Sprachverständlichkeit im Störgeräusch verbessern. Ein positiver Effekt kann allerdings durch die 
Verstärkung erreicht werden (der Sprachpegel wird dem hörgeschädigten Ohr lauter angeboten), so 
dass die passive Schalldämmung des Gehörschützers und/oder die Hörminderung zumindest teilweise 
kompensiert werden können. 
Bei einem Produkt mit kontinuierlich ansteigendem Innenpegel sollte der Signal-Rausch-Abstand der 
Sprache im Störgeräusch durch den Gehörschützer weniger stark reduziert werden, so dass eine 
bessere Sprachverständlichkeit im Störgeräusch zu erwarten wäre. Das in Abschnitt 4.2.1.3.1 
beschriebene Ergebnis, dass die Verbesserung der Sprachverständlichkeit im aktiven Modus für das 
Peltor-Produkt eine höhere Signifikanz hat, könnte in der Pegelabhängigkeit dieses Gehörschützers 
begründet liegen. 
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4.2.4 Diskussion der Ergebnisse 
In der vorliegenden Studie konnte im aktiven Modus des pegelabhängig dämmenden Gehörschützers ein 
signifikanter positiver Effekt auf die Sprachverständlichkeit festgestellt werden, der mit zunehmender 
Hörminderung stärker ausgeprägt ist. 
 
Auch für diesen Themenkomplex finden sich in der Literatur verschiedene Feststellungen. Es ist 
anzunehmen, dass die Wirkung von pegelabhängig dämmenden Gehörschützern auf die 
Sprachverständlichkeit (und die Signalhörbarkeit) von einer Reihe von Faktoren abhängt. Je nach 
Studiendesign (Gehörschützer, Versuchspersonen, Störschall, Art des Sprachtests) können sich 
unterschiedliche Effekte ergeben. Byrne und Palmer [5] stellten fest, dass ein pegelabhängig 
dämmender Kapselgehörschützer bei voller Verstärkung schlechtere Sprachverständlichkeit lieferte als 
in der niedrigsten Verstärkungsstufe oder sogar ausgeschaltet. In der Arbeit von Nakashima und 
McDavid [26] wurde je ein pegelabhängig dämmender Kapselgehörschützer und Gehörschutzstöpsel 
aus dem militärischen Bereich untersucht. Alle Versuchspersonen waren normalhörend, aber die 
Sprachsignale wurden für einen Testdurchgang durch frequenzspezifische Filterung an einen typischen 
moderaten Hörverlust angepasst. Für die originale Wiedergabe wurde die Sprachverständlichkeit für 
offene Ohren mit den beiden aktiven Gehörschützern knapp erreicht. Bei der Wiedergabe mit 
nachgestelltem Hörverlust waren alle Werte niedriger als im ersten Durchgang, zusätzlich war die 
Verständlichkeit mit Gehörschutz deutlich schlechter als mit offenen Ohren. Die aktiven Gehörschützer 
können den Effekt der Hörminderung also nicht voll kompensieren. Allerdings ist nicht sicher, ob die 
Modifikation der Testsignale einen Hörverlust adäquat modellieren kann, da überschwellige 
Verzerrungseffekte (vgl. [8]) so nicht berücksichtigt werden können. 
Giguère et al. [25] untersuchten wie in der vorliegenden Studie den Unterschied im Sprachverstehen 
zwischen passivem und aktivem Modus von pegelabhängig dämmenden Gehörschützern. Dabei 
ergaben sich für alle Teilgruppen (aufgeteilt nach Hörverlust) Verbesserungen in der 
Sprachverständlichkeit, die – wie in den Ergebnissen dieser Studie – mit zunehmendem Hörverlust 
größer wurden. Der positive Effekt hing nicht von der Verstärkungseinstellung ab. 
 
Diese Einstellung könnte bei den Ergebnissen dieser Studie doch einen Einfluss auf die 
Sprachverständlichkeit haben. Rückmeldungen von einigen Versuchspersonen aus den Feldmessungen 
und bei der Sprachaudiometrie im Labor (siehe Abschnitt 4.2.2) deuten darauf hin, dass die hier 
gewählte maximale Verstärkungseinstellung nicht optimal ist. So wurde sie zum einen subjektiv als zu 
laut empfunden und zum anderen wurde die Sprachqualität als nicht gut beschrieben. Eine zu hohe 
Verstärkung eines pegelabhängig dämmenden Gehörschützers könnte die Sprachverständlichkeit also 
auch negativ beeinflussen, was in Rahmen des Projektes aber nicht geprüft werden konnte. Es wäre zu 
empfehlen, dies in einer weiteren Studie unter kontrollierten Bedingungen (Laborbedingungen) zu 
untersuchen, um den Einfluss der (reproduzierbaren) Verstärkereinstellung auf die 
Sprachverständlichkeit zu klären. Es wäre interessant, die Versuchspersonen dabei ihre präferierte 
Verstärkungseinstellung wählen zu lassen. 
In diesem Zusammenhang könnte man auch den Einfluss der Frequenzabhängigkeit des 
wiedergegebenen Schalls untersuchen. Je nach Hörverlust, passiver Schalldämmung des 
Gehörschützers und Spektrum von Störgeräusch und Nutzsignal können sich unterschiedliche 
Sprachverständlichkeiten ergeben. Generell ist eine starke Abhängigkeit vom getesteten Produkt zu 
erwarten, wie in Abschnitt 4.2.3 für die Pegelabhängigkeit beschrieben. 
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4.2.5 Empfehlungen zur Auswahl eines pegelabhängig dämmenden 
Gehörschützers 


Die Ergebnisse der Hörtests zeigen, dass der Wirkungsmechanismus komplex ist. Eine einfache 
Zuordnung der Hörschäden zu den Charakteristika der Gehörschützer ist nicht möglich.  
Die Ergebnisse zeigen auch, dass Personen mit mittlerer Hörminderung stärker von der Nutzung 
pegelabhängig dämmender Gehörschützer profitieren als Personen mit keiner oder mit geringer 
Hörminderung. 
Der Gehörschützer sollte bezüglich akustischer Parameter so ausgewählt werden, dass er die 
Sprachverständlichkeit im gesamten Bereich der zugelassenen Nutzung (unterhalb des 
Kriteriumspegels) zumindest nicht verschlechtert. In den typischen Lärmsituationen mit einem 
mittelfrequenten Geräusch und einem Schallpegel um 85 bis 95 dB(A) sollte der Gehörschützer das 
Sprachverstehen verbessern. Mindestens muss es höher sein als bei Nutzung passiver Gehörschützer 
mit flacher Dämmcharakteristik wie z.B. ER 15, um den Einsatz zu rechtfertigen. 
Gehörschützer mit einem über größere Bereiche von Eingangspegeln gleichen Ausgangspegel sollten im 
Normalfall das Sprachgeräusch nicht über das Störgeräusch hinaus erkennbar machen. Gut geeignet 
sein sollten pegelabhängig dämmende Gehörschützer mit leichtem Anstieg des Innenschallpegels bei 
steigendem Außenschalldruckpegel. 
Die Nutzung von pegelabhängig dämmendem Gehörschutz im Bereich des Handwerks erwies sich als 
sehr sinnvoll, da z.B. bei Elektroarbeiten lange ruhige Phasen mit Phasen der starken Lärmexposition 
wechseln. Dabei lässt der Gehörschutz eine deutlich leichtere Kommunikation zu als passiv dämmende 
Gehörschützer. Das trifft z.B. auch im Flugzeug- und Hubschrauberbau zu, wo sich laute Nietphasen mit 
ruhigen Montagephasen (um 75 dB(A)) abwechseln. Die Gespräche werden in beiden Fällen in den 
Ruhephasen geführt. Auch hier werden pegelabhängig dämmende Gehörschützer sowohl von normal 
hörenden als auch von Personen mit Hörminderung genutzt. 
 
Auch andere elektronische Zusatzfunktionen wie Anschlussmöglichkeiten für 
Kommunikationseinrichtungen können für Personen mit Hörminderung hilfreich sein. Hilfestellungen 
finden sich in der DGUV Information „Einsatz von Gehörschutz mit elektronischen Zusatzfunktionen“, die 
in Kürze veröffentlicht wird. 


4.3 Ergebnisse des Arbeitspaketes 3 (Individuelle Schalldämmung) 


4.3.1 Tonaudiometrische Messungen im Labor und im Audiomobil 


4.3.1.1 Wiederholbarkeit der Hörschwellen 
Die Wiederholbarkeit der offenen Hörschwellen wurde in jeder der fünf Messreihen betrachtet. Für Pegel-
Schrittweiten am Audiometer von 5 dB ergeben sich für fünf bis zehn Einzelmessungen Werte der 
Standardabweichung zwischen 0 und 3 dB. Der Wertebereich der Hörschwellen liegt bis auf Ausnahmen 
in einzelnen Frequenzbändern zwischen 0 und 10 dB. Es wurde auch untersucht, ob das Ab- und 
erneute Aufsetzen des Audiometrie-Kopfhörers einen Einfluss auf die gemessene Hörschwelle hat. Dies 
konnte nicht nachgewiesen werden. 
Abbildung 56 und Abbildung 57 zeigen die Daten von fünf Einzelmessungen mit einer Versuchsperson. 
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Abbildung 56: Offene Hörschwellen, fünf Einzelmessungen ohne Abnehmen des Audiometriekopfhörers 


 


Abbildung 57: Daten aus Abbildung 56, aufgetragen pro Frequenz über die Einzelmessungen 


Analog wurden auch die Hörschwellen mit Gehörschutz betrachtet. Die Ergebnisse für 
Standardabweichung und Wertebereich sind vergleichbar wie für die offenen Schwellen (dabei wurde der 
Sitz des Gehörschützers nicht verändert). Es konnte kein Einfluss auf die Reproduzierbarkeit durch den 
Gehörschützer beobachtet werden. Subjektiv berichteten die Versuchspersonen, dass die Messung ohne 
Gehörschutz als schwieriger empfunden wird, da physiologische Ohrgeräusche unter dem circumauralen 
Kopfhörer deutlich wahrnehmbar waren. Bei der Messung mit Gehörschutz sind die Geräusche nicht 
wahrnehmbar. 


Abbildung 58 zeigt ein Beispiel einer Messreihe mit sechs Einzelmessungen, bei der nach vier 
Messungen der Kopfhörer neu aufgesetzt wurde. 
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Abbildung 58: Hörschwellen mit Gehörschutz-Otoplastik für sechs Einzelmessungen 


4.3.1.2 Unsicherheit der resultierenden Schalldämmwerte 
Die im Abschnitt 4.3.1 diskutierten Messungen wurden mit zwei verschiedenen Audiometern im 
Audiomobil der BGHM (Maico MA 33) und im Labor des IFA (Interacoustics Equinox 2.0)) durchgeführt 
(siehe 3.4.2). Es war nicht Ziel dieser Studie, die absoluten Hörschwellen zu vergleichen, die sich unter 
den verschiedenen Bedingungen ermitteln lassen, sondern es wird durch Differenzbildung die 
individuelle Schalldämmung ermittelt und beurteilt. Eventuelle systematische Abweichungen der 
unterschiedlichen Audiometer machten sich deshalb nicht bemerkbar bzw. wurden durch die 
Differenzbildung korrigiert. Eine Weiterverfolgung dieser Problematik wäre deshalb nicht sinnvoll 
gewesen. Für zwei Versuchspersonen liegen Messungen für beide Audiometer vor. Die daraus 
bestimmten individuellen Schalldämmwerte weisen keine systematischen Unterschiede auf. 
 
Um ein Maß für die zu erwartende Unsicherheit von Schalldämmwerten zu erhalten, wurden mehrere 
offene und geschlossene Hörschwellen zu einem Satz von Schalldämmwerten verrechnet. Aus diesem 
Satz wurde für jede Frequenz die Standardabweichung berechnet. Diese Werte liegen etwas höher als 
die Standardabweichungen der Einzelmessungen und betragen typischerweise 2 bis 4 dB. Der 
Wertebereich muss ebenfalls mindestens die Werte der Einzelschwellen annehmen, beträgt aber meist 5 
oder 10 dB. 


Abbildung 59 zeigt ein Beispiel einer Schalldämmkurve für eine Gehörschutz-Otoplastik mit den 
dazugehörigen Werten der Standardabweichung über 15 berechnete Einzelwerte der Schalldämmung. 


 


Abbildung 59: Schalldämmwerte (Mittelwert und Standardabweichung) für Messungen mit einer Gehörschutz-
Otoplastik. Dabei wurden Daten für fünf offene und drei geschlossene Hörschwellen miteinander kombiniert. 
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Die ermittelten Schalldämmwerte für die bei den Messungen verwendeten Gehörschützer wurden auch 
mit den jeweiligen Ergebnissen der Baumusterprüfung verglichen, die als Zielwerte genutzt werden 
sollten. Um der Streuung der Dämmwerte aus der Baumusterprüfung gerecht zu werden, wird der 
individuelle Dämmwert in Bezug gesetzt zum Mittelwert ± zweifache Standardabweichung. In diesem 
Korridor der Zielwerte liegen 96% der Messwerte (Normalverteilung vorausgesetzt). 


Abbildung 60 und Abbildung 61 zeigen Beispiele für diesen Bewertungsansatz. Wenn die individuellen 
Werte niedriger sind als Mittelwert – zweifache Standardabweichung, ist von einer Leckage auszugehen. 


 


Abbildung 60: Individuelle Dämmwerte für Messungen mit dem Schaumstoffstöpsel Bilsom 303 im Vergleich mit 
den Werten aus der Baumusterprüfung. Zielbereich für die individuellen Dämmwerte ist der Korridor zwischen MW 
+ 2 SD und MW – 2 SD (die beiden hellblauen Kurven). 


 


Abbildung 61: Individuelle Dämmwerte für Messungen mit Gehörschutz-Otoplastik im Vergleich mit den Werten aus 
der Baumusterprüfung. Für Erläuterungen siehe Abbildung 60. 


4.3.1.3 Einfluss von Störgeräuschen auf die Schalldämmwerte und die 
Reproduzierbarkeit 


Ein weiterer Aspekt bei der Untersuchung der Praxistauglichkeit des audiometrischen Verfahrens zur 
Bestimmung der individuellen Schalldämmung ist die Empfindlichkeit der Ergebnisse gegenüber 
Störgeräuschen. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Messungen immer in absolut ruhigen Räumen 
durchgeführt werden können. Insbesondere wenn Audiomobile zum Einsatz kommen, besteht die 
Gefahr, dass tieffrequente Komponenten von Außengeräuschen (z.B. innerbetrieblicher oder 
Straßenverkehr) bis in die Hörprüfkabine übertragen werden. 


Die DIN EN ISO 8253-1:2011-04 [27] legt Maximalwerte für den Störschallpegel in Terzbändern für 
Luftleitungsaudiometrie fest. Es sind drei unterschiedliche Datensätze verfügbar, abhängig von der 
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niedrigsten Frequenz, die gemessen werden soll (125, 250 oder 500 Hz). Dabei wird jeweils die typische 
Dämmung eines supra-auralen Kopfhörers berücksichtigt. Beim Siebtest (Lärm I) wird nur von 1 bis 6 
kHz audiometriert. Daher entsprechen die Anforderungen für Hörprüfräume und -kabinen für 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach dem Grundsatz G 20 aus dem LSI-Blatt 01-820 [28] 
den Werten für die Messung ab 500 Hz aus der DIN EN ISO 8253-1 (bis auf geringe Abweichungen ab 2 
kHz aufwärts). Allerdings wurden bei den Messungen im Rahmen dieses Projekts alle Frequenzen ab 
125 Hz gemessen, so dass die strengeren Vorgaben der DIN EN ISO 8253-1 anzuwenden wären. Es ist 
nicht bekannt, ob die Hörprüfräume in den teilnehmenden Firmen dies erfüllten. Allerdings wurden fast 
alle Audiogramme in den beteiligten Firmen in Audiometrie-Kabinen gewonnen, die in ruhigen Räumen in 
den betriebsärztlichen Einrichtungen aufgestellt sind. Die Störpegel in ihren Audiometriekabinen wurden 
von den beteiligten Betriebsärzten selbst meist auf etwa 20 dB(A)geschätzt. 


Zur Abschätzung der Unterschiede zwischen den drei Datensätzen (125 - 8000 Hz, 250 - 8000 Hz, 500 - 
8000 Hz) mit maximalen Störschallpegeln nach DIN EN ISO 8253-1 wurde jeweils der A-bewertete 
Summenpegel daraus berechnet. Für die Messungen ab 125 und 250 Hz beträgt er 43 bzw. 44 dB(A). 
Für die Messung ab 500 Hz ergeben sich 48 dB(A). Bei den genannten Störpegeln in den Audiometrie-
Kabinen sollte somit eine Verfälschung der Messergebnisse durch Störgeräusche nicht stattgefunden 
haben. Da sich Messungen mit Gehörschutzstöpseln nur korrekt mit circumauralen Kopfhörern 
durchführen lassen, kann man mindestens von den in der Audiometrie-Norm genannten Dämmwerten 
dieser Kopfhörer ausgehen. Die Hörschwelle mit Gehörschutz ist, durch die Schalldämmung des 
Gehörschützers, viel weniger empfindlich gegenüber Störschall von außen. Diese Effekte könnten zu 
einer Verringerung der gemessenen Schalldämmung führen. 


Bei den im Rahmen dieses Projekt durchgeführten Messungen mit offenen Ohren ist im tieffrequenten 
Bereich bis 500 oder 1000 Hz für beide getestete Störgeräuschpegel (40 und 55 dB(A)) eine 
Verschlechterung der Hörschwelle zu sehen, wobei der Effekt für den höheren Pegel stärker ausgeprägt 
ist. Abbildung 62 zeigt ein Beispiel. Für die Messungen mit Gehörschutz war wie erwartet der Effekt bei 
40 dB(A) Störgeräuschpegel klein bis vernachlässigbar, siehe Abbildung 63. 
 


 


Abbildung 62: Offene Hörschwellen, gemessen im Audiomobil, mit und ohne künstlichen Störgeräuscheinfluss. Die 
orange Kurve zeigt den Mittelwert aus fünf Messungen in Ruhe inkl. Standardabweichung. 


Die Schalldämmung, die sich aus den Messungen in Abbildung 62 und Abbildung 63 ergibt, ist in 
Abbildung 64 dargestellt. Die Messungen mit Störschall weisen bei den tiefen Frequenzen eine geringere 
Schalldämmung auf, allerdings ist kein wesentlicher Unterschied für die beiden betrachteten 
Störgeräuschpegel sichtbar. Bei dem Beispiel in Abbildung 65 hingegen, welches auf Messungen im 
Semi-Schallschluckraum des IFA basiert, ähneln sich eher die Ergebnisse für Ruhe und 40 dB(A), 
während die Dämmwerte für den höheren Störschallpegel deutlich reduziert sind. 
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Abbildung 63: Hörschwellen mit Gehörschutz, gemessen im Audiomobil, mit und ohne künstlichen 
Störgeräuscheinfluss. Die orange Kurve zeigt den Mittelwert aus fünf Messungen in Ruhe inkl. 
Standardabweichung. 


 


Abbildung 64: Schalldämmwerte aus den Messungen in Abbildung 62 und Abbildung 63. Gezeigt sind jeweils 
Mittelwert und Standardabweichung über mehrere Einzelmessungen. 


 


Abbildung 65: Schalldämmwerte für verschiedene Störschallpegel. Gezeigt sind jeweils Mittelwert und 
Standardabweichung über mehrere Einzelmessungen. 


4.3.1.4 Einfluss der Pegelschrittweite 
Um den Einfluss der Pegelschrittweite bei der Audiometrie zu untersuchen, wurden mit einer 
Versuchsperson mit trainiertem Gehör (Musiker) offen und geschlossen je drei Schwellen mit 5 dB und 
1 dB Schrittweite gemessen. Für diese Person ergeben sich bei 1 dB kleinere Werte für die 
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Standardabweichung, die maximal 2 dB beträgt. Dies gilt für die offene und geschlossene Hörschwelle 
und für die Schalldämmung. Abbildung 66 zeigt die Ergebnisse für die offenen Messungen. 


Für zwei weitere Versuchspersonen wurden je drei Messungen mit 1 dB Schrittweite mit und ohne 
Gehörschutz durchgeführt. Hier ergeben sich vor allem mit Gehörschutz größere Streuungen, mit 
Standardabweichungen von bis zu 5 dB in einzelnen Frequenzbändern. 


Für typische Versuchspersonen ist durch die genauere Messung kein Gewinn an Genauigkeit im 
Ergebnis zu erwarten, da diese Art der Messung eine hohe Konzentration und ein sehr genaues Gehör 
erfordert. Abbildung 67 illustriert dies anhand der Standardabweichung für die individuellen Dämmwerte. 
Für die Versuchspersonen VP 5 und 6 sind diese Werte deutlich größer als für VP 4 und den 
typischerweise mit einer Schrittweite von 5 dB erreichbaren Streuungen. 


 


Abbildung 66: Offene Hörschwellen mit 5 und 1 dB Schrittweite. Gezeigt ist jeweils der Mittelwert und die 
Standardabweichung aus drei Einzelmessungen. 


 


Abbildung 67: Gegenüberstellung der Standardabweichung der individuellen Schalldämmwerte für drei 
Versuchspersonen bei unterschiedlichen Pegelschrittweiten. 


4.3.2 Tonaudiometrische Messungen durch Betriebsärzte 


4.3.2.1 Vorhandene Datensätze 
Aus sechs von den in Abschnitt 4.1.1.1 genannten Firmen wurden neben Befragungsergebnissen auch 
audiometrische Messwerte zur individuellen Schalldämmung übermittelt (Tabelle 14). Zusätzlich wurden 
ältere Daten aus der betriebsärztlichen Stelle der Fa. MAN in Nürnberg in die Auswertung 
miteinbezogen. Damit liegen Messungen für 119 Personen vor, das entspricht 238 Ohren bzw. 
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Datensätzen (siehe Tabelle 15). Die Daten von Thyssenkrupp konnten nicht ausgewertet werden, weil 
keine ausreichenden Informationen zum verwendeten Gehörschutz verfügbar waren. 


Tabelle 14: Übersicht über die Firmen, in denen audiometrische Messungen vom betriebsärztlichen Dienst 
Messungen der individuellen Schalldämmung durchgeführt wurden 


Firma/Arbeitgeber 
Audi AG, Ingolstadt 
Diehl Metall Stiftung & Co. KG, Schwaig 
Mann & Hummel, Marklkofen 
Schaeffler AG, Herzogenaurach 
SKF, Schweinfurt 
Thyssenkrupp Materials Processing Europe GmbH, 
Mannheim (nicht ausgewertet) 
MAN, Nürnberg 


 
Tabelle 15: Übersicht über die ausgewerteten audiometrischen Datensätze zur individuellen Schalldämmung 
(Reihenfolge geändert) 


Firma Personen 
A 22 
B 39 
C 16 
D 3 
E 17 
F 16 


 
Für den Großteil der Datensätze liegen alle Frequenzen aus dem in Abbildung 18 gezeigten Formblatt 
vor: Oktavbandmittenfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz zzgl. 3000 Hz und 6000 Hz. Der Vergleich mit 
den Werten aus der Baumusterprüfung ist nur für die Oktavbandmittenfrequenzen möglich. In ca. 75 % 
der Messungen kamen Gehörschutz-Otoplastiken zum Einsatz, in den restlichen Fällen wurden 
Schaumstoffstöpsel verwendet. 


4.3.2.2 Darstellung der Ergebnisse 
Primäres Ziel dieser Messungen war die Prüfung, ob audiometrische Messungen der individuellen 
Schalldämmung in der betrieblichen Praxis umsetzbar sind und sich in den normalen Ablauf der 
arbeitsmedizinischen Untersuchungen nach DGUV-Grundsatz G20 integrieren lassen. Dies ist nach 
Aussagen der Arbeitsmediziner und -medizinerinnen der Fall (siehe Abschnitt 4.3.3). Gleichzeitig sollen 
die gewonnenen Messwerte auch unter dem Aspekt der Qualität der Gehörschutzbenutzung ausgewertet 
werden. 


Im ersten Schritt wurden die individuellen Schalldämmwerte grafisch den Zielwerten aus der 
Baumusterprüfung gegenübergestellt. Analog zu dem in Abschnitt 4.3.1.2 beschriebenen Verfahren 
wurden ein Korridor von Mittelwert ± 2 Standardabweichungen definiert. 


Abbildung 68 und Abbildung 69 enthalten jeweils die individuellen Schalldämmwerte von fünf Personen 
(rechtes und linkes Ohr). Die Zielwerte aus der Baumusterprüfung sind als gelbe Punkte (Mittelwert) mit 
± 2 Standardabweichungen (Fehlerbalken) dargestellt. Die Daten in Abbildung 68 (Messungen mit 
Gehörschutz-Otoplastiken) liegen für alle Frequenzen und Ohren im angestrebten Wertebereich. 
Insbesondere werden die Mindestwerte im tieffrequenten Bereich nur von der Versuchsperson Nr. 56 
unterschritten. Anders stellt sich die Situation für die Messwerte in Abbildung 69, die mit einem 
Schaumstoffstöpsel ermittelt wurden. Die Werte aus der Baumusterprüfung betragen auch für tiefe 
Frequenzen ca. 40 dB. Die individuell bestimmten Dämmwerte sind aber mindestens 20 dB niedriger. 
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Selbst für hohe Frequenzen werden die Zielwerte nur für vier der zehn Ohren erreicht. Ähnliche 
Ergebnisse wurden für alle der 29 Datensätze mit Schaumstoffstöpseln erzielt. Es ist davon auszugehen, 
dass die Stöpsel von den meisten Versuchspersonen nicht korrekt eingesetzt wurden, so dass teilweise 
extreme Leckagen auftraten. 


Für die Gehörschutz-Otoplastiken stellt sich die Situation etwas differenzierter dar. Ein Beispiel mit den 
Daten für fünf Personen zeigt Abbildung 70. Einige Datensätze liegen im Zielbereich der 
Baumusterprüfwerte oder sind sogar größer. Eine Kurve weist eine leichte Leckage im tieffrequenten 
Bereich auf, während drei Kurven die Zielwerte deutlich verfehlen und teilweise 0 dB Schalldämmung 
zeigen. Für diese drei Fälle war entweder das Ohrpassstück undicht oder die Otoplastik wurde falsch ins 
Ohr eingesetzt. In Anhang 19 sind noch weitere Beispiele zusammengestellt. 


 


Abbildung 68: Beispiele für individuelle Schalldämmwerte: Fünf Versuchspersonen, jeweils rechtes und linkes Ohr 
mit Gehörschutz-Otoplastik. Gelbe Kurve: Mittelwerte aus der Baumusterprüfung mit ± 2 Standardabweichungen 


 


Abbildung 69: Beispiele für individuelle Schalldämmwerte: Fünf Versuchspersonen, jeweils rechtes und linkes Ohr 
mit Schaumstoffstöpsel. Gelbe Kurve: Mittelwerte aus der Baumusterprüfung mit ± 2 Standardabweichungen 


Um dieses unterschiedliche Verhalten quantitativ zu erfassen, wurde für jedes Ohr und jede Frequenz 
berechnet, ob der individuell ermittelte Dämmwert im Zielbereich der Schalldämmung liegt bzw. oberhalb 
oder unterhalb des Korridors. Pro Firma bzw. pro Gehörschützer-Typ lässt sich dann für jede Frequenz 
der Anteil an Messwerten angeben, der in dem jeweiligen Bereich liegt. Ziel wäre ein Anteil von 
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annähernd 100% im Zielkorridor von Mittelwert ± 2 Standardabweichung. Bei einer Normalverteilung der 
Werte sollten 96% innerhalb des Korridors liegen. 


 


Abbildung 70: Beispiele für individuelle Schalldämmwerte: Fünf Versuchspersonen, jeweils rechtes und linkes Ohr 
mit Gehörschutz-Otoplastik. Gelbe Kurve: Mittelwerte aus der Baumusterprüfung mit ± 2 Standardabweichungen 


 


Abbildung 71: Anteil der individuellen Schalldämmwerte in Bezug auf Zielwerte aus der Baumusterprüfung, Firma 
„A“, Gehörschutz-Otoplastik, n=13 Personen 


Abbildung 71 zeigt die entsprechenden Ergebnisse für eine Gehörschutz-Otoplastik mit einer relativ 
guten Quote an Produkten, die die angestrebte Schalldämmung erreichen oder übererfüllen. Trotzdem 
unterschreiten auch hier bei den zwei tiefsten Frequenzen ca. 30% der gemessen Produkte die 
angestrebte Schalldämmung. Bei den Daten in Abbildung 72 ist der Anteil an Leckagen aber deutlich 
höher. Extrem wird die Situation für Schaumstoffstöpsel wie Abbildung 73 gezeigt. Hier erreicht bis 
500 Hz kein Messwert den Zielkorridor. Dies gilt auch für Ergebnisse aus anderen Firmen, die 
zusammen mit weiteren Grafiken zu Gehörschutz-Otoplastiken in Anhang 19 zusammengestellt sind. 
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Abbildung 72: Anteil der individuellen Schalldämmwerte in Bezug auf Zielwerte aus der Baumusterprüfung, Firma 
„B“, Gehörschutz-Otoplastik, n=39 Personen 


 


Abbildung 73: Anteil der individuellen Schalldämmwerte in Bezug auf Zielwerte aus der Baumusterprüfung, Firma 
„A“, Schaumstoffstöpsel, n=9 Personen 


4.3.2.3 Korrelation von Hörverlust und Schalldämmung 
Um sicherzustellen, dass die audiometrische Bestimmung der individuellen Schalldämmung auch für 
Personen mit Hörminderung eine geeignete Methode ist, wurde untersucht, ob eine Korrelation zwischen 
der individuellen Abweichung von den Zielwerten der Schalldämmung und der Hörminderung existiert. 
Zur Beschreibung der Hörminderung wurden die drei Kategorien, die für die Analyse der Sprachtests 
definiert wurden (Abschnitt 3.2.8), herangezogen. Auf Basis der Reintonhörschwellen bei 2, 3 und 4 kHz 
wurden alle Versuchspersonen eine der drei Gruppen zugeordnet. Um die Abweichung der individuellen 
Dämmwerte von den Zielwerten zu beschreiben, wurde pro Ohr der Anteil an Frequenzen berechnet, für 
die die Dämmwerten zu klein sind (rote Balken in z.B. Abbildung 71). Falls alle Frequenzen gemessen 
wurden, liegen für die sieben Oktavbandmittenfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz Ergebnisse vor. Für 
den Datensatz #56 links aus Abbildung 68 sind vier der sieben Werte kleiner als der Zielkorridor. Damit 
ergibt sich an Anteil an Abweichungen nach unten von 57%. Die möglichen Werte für diese Größe 
zwischen 0 und 100% wurden in vier Kategorien (jeweils um 25% abgestuft) eingeteilt. 


Die mit den beiden Variablen „Anteil der abweichenden Schalldämmwerte“ und „Hörminderung“ gebildete 
Kreuztabelle wurde wie in Abschnitt 4.1.1.3.2 beschrieben mittels des χ2-Tests ausgewertet. Es zeigt 
sich keine signifikante Abweichung von der Häufigkeitsverteilung, die für unkorrelierte Variablen zu 
erwarten wäre. Daher kann die audiometrische Methode auch für Personen mit den in dieser Studie 
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vorliegenden Hörverlusten angewendet werden, ohne dass eine systematische Verfälschung der 
Ergebnisse zu befürchten wäre. 


4.3.3 Befragung der Ärzte und Ärztinnen zur praktischen Nutzbarkeit 
Bei der Befragung der Ärzte und Ärztinnen zur praktischen Nutzbarkeit der individuellen 
Schalldämmungsermittlung ergab sich aus den vier Rückmeldungen ein überraschend einheitliches Bild: 


• Es wurden immer circumaurale Kopfhörer verwendet, wodurch der Einfluss des Störschalls 
reduziert und bei der Messung mit Gehörschutz der Sitz des Gehörschützers nicht beeinflusst 
wird. 


• Nach Ansicht der beteiligten Betriebsärzte und -ärztinnen stellt das Verfahren für die Patientinnen 
und Patienten kein Problem dar. Alle Versuchspersonen kamen mit dem zweiten Audiometrie-
Durchgang gut zurecht. 


• Die Audiometrie wurde immer in einer Audiometrie-Kabine durchgeführt. Der Störschallpegel 
wurde von den Ärzten mit 10 – 20 dB(A) angegeben. 


• Der Zeitaufwand der Standardaudiometrie wird mit 10 min eingeschätzt. Die gesamte G 20-
Vorsorge dauert pro Patient zwischen 15 und 20 min. Der Zeitaufwand für die zusätzliche 
Audiometrie mit Gehörschutz wurde auf maximal 5 min geschätzt, die aber im Gesamtablauf der 
G 20-Vorsorge zu keiner Verlängerung der Patientenfolge führten. Die Audiometrie wurde in 
vielen Fällen vom Assistenzpersonal durchgeführt und hatte keinen Einfluss auf das Zeitbudget 
der Betriebsärzte und -ärztinnen. 


• In den beteiligten Firmen werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Gehörschutz- und 
speziell Otoplastik-Benutzung unterwiesen. Funktionskontrollen von Gehörschutz-Otoplastiken 
wurden in einer Firma von der Betriebsärztin durchgeführt, die in den letzten Jahren mit der 
Audiometrie schon einige Fälle einer undichten Otoplastik erkannt hat.  
 


Der zusätzliche Zeitaufwand und weitere Randbedingungen wurden bei der Befragung wie in Tabelle 16 
zusammengefasst eingeschätzt. 
 
Tabelle 16: Zeitaufwand für die erweiterte Audiometrie 


Zeitaufwand für die arbeitsmedizinische Vorsorge 
eines/r Beschäftigten 


20 - 30 min 


Zeitaufwand für die Messung der Hörschwelle 
(Luftleitung) bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
eines/r Beschäftigten 


10 - 20 min 


Zusätzlicher Zeitaufwand für die Bestimmung der 
individuellen Schutzwirkung von Gehörschutz 


5 - 10 min 


Verhalten der Beschäftigten bei der ungewohnten 
Hörschwellenbestimmung mit Gehörschutz  


Keine Probleme 


Akzeptanz der zusätzlichen 
Hörschwellenbestimmung 


Ja, keine Probleme 


Korrekte Handhabung der Gehörschützers durch 
die Beschäftigten entsprechend Unterweisung 


Ja, Beschäftigte unterwiesen 


 
Unabhängig von den durchwegs positiven Rückmeldungen zur Praxistauglichkeit des audiometrischen 
Verfahrens sollte der Einfluss von Störgeräuschen auf die Bestimmung der individuellen Schalldämmung 
im Betrieb weiter untersucht werden. 
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4.3.4 Verhältnis von audiometrischen Messungen und Baumusterprüfung 


4.3.4.1 Streuung 
Wie in Abschnitt 4.3.1.2 in Abbildung 60 und in Abbildung 61 gezeigt ist es möglich, die individuell 
ermittelten Schalldämmwerte mit den Ergebnissen der Baumusterprüfung zu vergleichen. Die 
Standardabweichung aus mehrfacher Messung der individuellen Dämmung liegt im Bereich der 
Standardabweichung über das Probandenkollektiv aus der Baumusterprüfung. 


4.3.4.2 Praxisabschläge 
Die großen Abweichungen der individuellen Schalldämmwerte von den Werten der Baumusterprüfung 
erinnern an die Befunde aus Feldstudien zur Praxisschalldämmung. Im BGIA-Report 4/2009 [29] wurden 
aus umfangreichen Messungen in einem umgebauten Audiomobil vor Ort in Betrieben Korrekturwerte 
der Schalldämmung für verschiedene Bauformen von Gehörschutz abgeleitet, die heute als 
Praxisabschläge verwendet werden. Die Studie ergab für vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel 
einen durchschnittlichen Korrekturwert von 9 dB und für Gehörschutz-Otoplastiken ohne 
Funktionskontrolle einen durchschnittlichen Korrekturwert von 6 dB. Auf Basis der Studie wurden die 
Praxisabschläge für zu formende Schaumstoffstöpsel auf 9 dB und für Gehörschutz-Otoplastiken mit 
bestandener Funktionskontrolle auf 3 dB festgelegt. Die notwendige Durchführung von 
Funktionskontrollen bei Auslieferung sowie regelmäßig wiederkehrend im Abstand von höchstens drei 
Jahren wurden für das Erreichen der Schutzwirkung der Gehörschutz-Otoplastiken eingeführt (TRLV 
Lärm, Teil 3). 


Um abzuschätzen, ob die individuellen audiometrischen Ergebnisse der vorliegenden Studie mit den 
2009 ermittelten Praxisabschlägen im Einklang sind, wurden analog zum BGIA-Report 4/2009 für jedes 
untersuchte Produkt „Praxisabschläge“ berechnet. Dazu wurde nur der Frequenzbereich von 250 Hz bis 
4000 Hz (Oktavbandmittenfrequenzen) betrachtet, der bei den Audiomobilmessungen aus dem Report 
verfügbar war. Pro Frequenz wurde die Differenz aus dem Mittelwert über alle individuellen Werte und 
dem Mittelwert der Baumusterprüfung berechnet. Die Mittelung dieser Differenzen über die betrachteten 
sechs Frequenzbänder liefert den „Praxisabschlag“. 


Tabelle 17: Praxisabschläge analog zu BGIA-Report 4/2009 für die individuellen audiometrisch ermittelten 
Schalldämmwerte 


Firma Gehörschutz-Bauform Anzahl 
Messwerte 


Praxisabschlag 
in dB 


Graphische 
Darstellung 


A Gehörschutz-Otoplastik 26 1,8 Abbildung 71 
B Gehörschutz-Otoplastik 78 3,1 Abbildung 72 
C Gehörschutz-Otoplastik 32 4,2 Siehe Anhang 19 
A Schaumstoffstöpsel 16 20,7 Abbildung 73 
D Schaumstoffstöpsel 6 21,7 Siehe Anhang 19 
E Schaumstoffstöpsel 34 18,0 Siehe Anhang 19 


 
Für die Gehörschutz-Otoplastiken ergeben sich niedrige Werte, die mit dem festgelegten Praxisabschlag 
von 3 dB vereinbar sind. Für die Schaumstoffstöpsel sind die Differenzen zur Schalldämmung aus der 
Baumusterprüfung mit ca. 20 dB sehr groß und auch deutlich größer als der Praxisabschlag von 9 dB. 


Das bedeutet, dass die aktuell vorgeschriebenen Praxisabschläge bei der Schalldämmung von vor 
Gebrauch zu formenden Gehörschutzstöpseln und von Gehörschutz-Otoplastiken nicht zu groß sind. Es 
ist daher nicht zu erwarten, dass aufgrund dieses Auswahlverfahrens in großer Zahl Überprotektionen 
verursacht werden. Allerdings muss für Schaumstoffstöpsel davon ausgegangen werden, dass in vielen 
Fällen eine Unterprotektion vorliegt und der Schutz nicht ausreicht. Es kommen mehrere Erklärungen in 
Frage: Entweder wurden die Gehörschützer in den betroffenen Firmen aufgrund unzulänglicher 
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Unterweisung oder mangelnder Sorgfalt nicht korrekt eingesetzt, was sich durch weitere Unterweisungen 
insbesondere mit praktischen Übungen und Sensibilisierung für die Gefährdungen durch Lärm 
verbessern lassen sollte. Oder die Produkte mit ihrer relativ hohen Schalldämmung (M-Werte ca. 32 dB) 
sind für die Arbeitsplätze nicht geeignet, so dass sie absichtlich nicht korrekt eingesetzt werden. Auch 
besteht die Möglichkeit, dass durch die individuelle Form des Gehörgangs ein geeigneter Sitz des 
Stöpsels im Gehörgang auch bei dem Versuch des korrekten Einsetzens nicht erreicht wird (man kann 
nicht davon ausgehen, dass die Beschäftigten am Arbeitsplatz mehr als zwei Versuche unternehmen, 
den Schaumstoffstöpsel maximal abdichtend einzusetzen). 


4.3.4.3 Signalhörbarkeit 
Die für einen wesentlichen Teil der individuellen Schalldämmwerte beobachteten tieffrequenten 
Leckagen verändern die Frequenzabhängigkeit der Schalldämmung und damit den Höreindruck und die 
Wahrnehmbarkeit informationshaltiger Schalle. Um abzuschätzen, wie groß dieser Effekt ist, wurden die 
in der IFA-Positivliste aufgeführten Signalhörbarkeitskennzeichen (W, X, S, V und E1/2/3) für einen Teil der 
individuellen audiometrisch ermittelten Schalldämmwerte berechnet. 


Basis für die Berechnung der Signalhörbarkeit für die IFA-Positivliste sind die Mittelwerte der 
Schalldämmung über die 16 Versuchspersonen für alle Oktavbandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 
8000 Hz aus der Baumusterprüfung. Da im vorliegenden Fall die Signalhörbarkeit für individuelle Werte 
ermittelt werden sollte, wurde zusätzlich die Signalhörbarkeit für die 16 individuellen Schalldämmkurven 
aus der Baumusterprüfung berechnet. Daraus wird ersichtlich, welcher Anteil der Versuchspersonen das 
jeweilige Kennzeichen erhalten würde, womit ein Vergleich mit dem entsprechenden Anteil aus den 
individuellen audiometrischen Daten möglich ist. Gleichzeitig wurde auch – für die Kennzeichen W und X 
– die Steigung der Ausgleichsgerade durch die Schalldämmwerte von 125 Hz bis 4000 Hz betrachtet. 
Für die Kennzeichen S, V, E1, E2 und E3 wurde entsprechend der Anteil an Grenzwertüberschreitungen 
ausgewertet. 


Da für die audiometrischen Daten nur die Frequenzen ab 125 Hz vorlagen, wurde für die Berechnung der 
Kennzeichen S, V und E1/2/3 der Schalldämmwert bei 125 Hz auch für 63 Hz verwendet. Da im 
Allgemeinen die Dämmung bei 63 Hz nicht größer ist als bei 125 Hz, wird mit dieser Näherung die 
Signalhörbarkeit eher überschätzt. Eine zusätzliche Unsicherheit bei der Berechnung ergibt sich durch 
die Schrittweite von 5 dB bei den audiometrischen Messungen. Bei einer ausreichend großen Stichprobe 
individueller Schalldämmkurven ist jedoch davon auszugehen, dass der Mittelwert über diese 
individuellen Ergebnisse aussagekräftig ist. 


Die Auswertung war für vier Produkte möglich, drei Gehörschutz-Otoplastiken und ein 
Schaumstoffstöpsel. Tabelle 18 enthält die Ergebnisse für das Kennzeichen W. Für die Otoplastik bei 
Firma A würden 88% der 16 Schalldämmkurven aus der Baumusterprüfung das Kennzeichen W erfüllen, 
d.h. eine mittlere Steigung zwischen 125 Hz und 4000 Hz von maximal 3,6 dB/Oktave besitzen. Als 
Mittelwert über die 16 berechneten Steigungen ergibt sich 2,59 dB/Oktave. Für die 13 
Schalldämmkurven aus den audiometrischen Messungen im Betrieb erhält man entsprechend eine 
mittlere Steigung von 3,73 dB/Oktave und eine Quote von 35% für das Kennzeichen W. Das heißt, die 
Wahrscheinlichkeit für das Kennzeichen W ist in der im Betrieb untersuchten Stichprobe nur etwa halb so 
groß wie bei der Baumusterprüfung, d.h. die Signalhörbarkeit hat sich merklich verschlechtert. Ein 
ähnliches Verhalten zeigt sich für die Otoplastik aus Firma C, während die Otoplastik aus Firma B 
deutlich geringere Quoten für das Kennzeichen W bei den Betriebsmessungen zeigt. Zwar ist die mittlere 
Steigung aus der Baumusterprüfung mit 3,31 dB/Oktave knapp an der Grenze, so dass nur 56% der 16 
Versuchspersonen das Kennzeichen W erreichen. Aber bei den individuellen Werten aus den 
Betriebsmessungen ist die mittlere Steigung fast doppelt so groß und nur eine der 24 untersuchten 
Dämmkurven erfüllt die Anforderungen an das Kennzeichen W. Für den Schaumstoffstöpsel in Firma A 
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ergibt sich auch eine deutliche größere Steigung als bei der Baumusterprüfung, trotzdem erfüllen noch 
63% der Einzelwerte das Kennzeichen W. 


Tabelle 18: Vergleich der Ergebnisse für das Signalhörbarkeitskennzeichen W. Abkürzungen: MW: Mittelwert, BMP: 
Baumusterprüfung, VP: Versuchsperson, indiv.: individuell per Audiometer ermittelte Schalldämmung 


Firma Gehörschutz-
Bauform 


Anzahl 
Messwerte 


MW Steigung 
BMP in dB/Okt 


W: Anteil VP 
BMP in % 


MW Steigung 
indiv. in dB/Okt 


W: Anteil VP 
indiv. in % 


A Gehörschutz-
Otoplastik 


26 2,59 88 3,73 35 


B Gehörschutz-
Otoplastik 


24 3,31 56 6,26 4 


C Gehörschutz-
Otoplastik 


32 2,31 100 3,41 50 


A Schaumstoff-
stöpsel 


16 0,89 94 2,84 63 


 
Tabelle 19 bis Tabelle 21 enthalten analoge Ergebnisse für die Kennzeichen S, V und E1/2/3. Für das 
Kennzeichen E1/2/3 werden bei der Berechnung der Quote über die Versuchspersonen alle erreichten 
Kennzeichen E1, E2 und E3 aufsummiert. Als quantitatives Maß wird hierbei jeweils der Anteil an 
Grenzwertüberschreitungen betrachtet, d. h. die Kombinationen aus Signal und Störgeräusch im 
Berechnungsverfahren, für die sich eine merkliche Verschlechterung der Hörbarkeit durch den 
Gehörschutz ergibt. Für das Kennzeichen S weisen alle vier betrachteten Produkte für die Ergebnisse 
aus den Betriebsmessung deutlich geringere Erfolgsquoten und deutlich höhere Anteile an 
Grenzwertüberschreitungen auf. Die gilt ebenfalls für die beiden anderen Signalhörbarkeitskennzeichen, 
wobei sich die Größe des Effekts je nach Kennzeichen und Produkt unterscheidet. Besonders große 
Effekte zeigen sich bei den Gehörschutz-Otoplastiken der Firma B (große Abnahme der Erfolgsquote) 
und beim Schaumstoffstöpsel der Firma A (starker Anstieg der Grenzwertüberschreitungen). Dies deckt 
sich mit der Auswertung der Schalldämmwerte, für die diese beiden Produkte die größten Abweichungen 
von der Baumusterprüfung zeigen. 


Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für alle betrachteten Produkte bei den audiometrischen 
Messungen im Betrieb eine geringere Quote für die Signalhörbarkeitskennzeichen vorliegt und sich auch 
die quantitativen Maße (Steigung in dB/Oktave für W und X bzw. Anteil der Grenzwertüberschreitungen 
in % für S, V und E1/2/3) im Mittel verschlechtern. Für die Kennzeichen W, S und V geht dies einher mit 
einer deutlich vergrößerten Standardabweichung dieser quantitativen Maße, d. h. die Streuung zwischen 
den individuellen Schalldämmkurven ist für die audiometrischen Messungen im Betrieb größer und damit 
die Signalhörbarkeit weniger einheitlich anzugeben als für die Daten aus der Baumusterprüfung. Es ist 
folglich davon auszugehen, dass in der Praxis die Signalhörbarkeitskennzeichen nicht erreicht und damit 
auch Ergonomie-Kriterien nicht erfüllt werden. 


Tabelle 19: Vergleich der Ergebnisse für das Signalhörbarkeitskennzeichen S. Abkürzungen: MW: Mittelwert, GWÜ: 
Grenzwertüberschreitung, BMP: Baumusterprüfung, VP: Versuchsperson, indiv.: individuell per Audiometer 
ermittelte Schalldämmung 


Firma Gehörschutz-
Bauform 


Anzahl 
Messwerte 


MW GWÜ BMP 
in % 


S: Anteil VP 
BMP in % 


MW GWÜ indiv. 
in % 


S: Anteil VP 
indiv. in % 


A Gehörschutz-
Otoplastik 


26 7,83 69 27,03 19 


B Gehörschutz-
Otoplastik 


24 11,53 44 56,42 0 


C Gehörschutz-
Otoplastik 


32 8,99 69 28,70 19 


A Schaumstoff-
stöpsel 


16 0,74 100 18,24 38 
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Tabelle 20: Vergleich der Ergebnisse für das Signalhörbarkeitskennzeichen V. Abkürzungen: MW: Mittelwert, GWÜ: 
Grenzwertüberschreitung, BMP: Baumusterprüfung, VP: Versuchsperson, indiv.: individuell per Audiometer 
ermittelte Schalldämmung 


Firma Gehörschutz-
Bauform 


Anzahl 
Messwerte 


MW GWÜ BMP 
in % 


V: Anteil VP 
BMP in % 


MW GWÜ indiv. 
in % 


V: Anteil VP 
indiv. in % 


A Gehörschutz-
Otoplastik 


26 10,29 13 40,27 8 


B Gehörschutz-
Otoplastik 


24 25,28 0 66,18 0 


C Gehörschutz-
Otoplastik 


32 5,10 44 42,02 9 


A Schaumstoff-
stöpsel 


16 0,76 94 25,69 13 


 


Tabelle 21: Vergleich der Ergebnisse für das Signalhörbarkeitskennzeichen E1/2/3 (Summe aller Ergebnisse E1, E2 
und E3). Abkürzungen: MW: Mittelwert, GWÜ: Grenzwertüberschreitung, BMP: Baumusterprüfung, VP: 
Versuchsperson, indiv.: individuell per Audiometer ermittelte Schalldämmung 


Firma Gehörschutz-
Bauform 


Anzahl 
Messwerte 


MW GWÜ BMP 
in % 


E: Anteil VP 
BMP in % 


MW GWÜ indiv. 
in % 


E: Anteil VP 
indiv. in % 


A Gehörschutz-
Otoplastik 


26 31,14 94 60,64 42 


B Gehörschutz-
Otoplastik 


24 42,28 75 91,32 0 


C Gehörschutz-
Otoplastik 


32 49,11 56 64,65 34 


A Schaumstoff-
stöpsel 


16 4,03 100 55,46 44 


 


4.3.5 Praxistauglichkeit der Audiometrie für die Bestimmung der 
individuellen Schalldämmung 


Wesentlich für die Frage der Praxistauglichkeit der Audiometrie für den betrieblichen Einsatz ist 
einerseits die Aussagefähigkeit der damit gewonnen Ergebnisse und andererseits die Praktikabilität plus 
notwendiger Zeitaufwand. 
Zur Aussage bezüglich Praxistauglichkeit der Audiometrie für die Bestimmung der individuellen 
Schalldämmung stehen folgende Ergebnisse zur Verfügung: 


a. Audiometrie im Labor beim IFA (Abschnitt 4.3.1), 
b. Audiometrie im Audiomobil durchgeführt gemeinsam von BGHM, IFA und LGC-PS (Abschnitt 


4.3.1), 
c. Audiometrie, durchgeführt von betriebsmedizinischen Einrichtungen in sechs am 


Forschungsprojekt beteiligten Firmen (Abschnitt 4.3.2). 
 


Folgende essenziellen Aussagen zur Praxistauglichkeit ergeben sich aus den verschiedenen 
Messreihen: 


a. Die Messunsicherheit bei der vergleichenden Audiometrie mit und ohne Gehörschutz unter 
echten Laborbedingungen zeigte eine Messwertstreuung (Standardabweichung des Dämmwerts) 
von 2 bis 4 dB. 


b. Bei der vergleichenden Audiometrie im Audiomobil und unter Praxisbedingungen konnten als 
Standardabweichung für die wiederholte Messung bei unverändertem Gehörschutzsitz Werte von 
2 bis 3 dB erreicht werden. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für Standard-
Betriebsmessungen der Lärmexposition auch durch die Messtechnischen Dienste (MTD) der 
Unfallversicherungsträger von einer Messunsicherheit von 3 dB für den Tages-
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Lärmexpositionspegel ausgegangen wird, liegt die Einstufung der individuellen Schalldämmung 
mit der gleichen Unsicherheit vor.  


c. In den betriebsmedizinischen Einrichtungen wurde die Audiometrie immer in einem ruhigen 
Behandlungszimmer bzw. im ruhigen Bereich der arbeitsmedizinischen Versorgungseinrichtung 
in einer Audiometrie-Kabine durchgeführt. Der Störschallpegel wurde von den Ärzten und 
Ärztinnen mit etwa 20 dB(A) angegeben. Durch die standardgemäße Verwendung von 
circumauralen Kopfhörern wird der Einfluss des Störschalls reduziert und der Sitz des 
Gehörschützers nicht beeinflusst. 


d. Wie in Abschnitt 4.3.3 beschrieben ist das Verfahren aus Sicht der Durchführenden ohne 
Probleme in die etablierte arbeitsmedizinische Vorsorge „Lärm“ zu integrieren und wird deshalb 
als praxistauglich eingestuft. Da in den beteiligten Firmen die Audiometrie im Allgemeinen nicht 
vom Betriebsarzt oder der Betriebsärztin selbst, sondern vom medizinischen Assistenzpersonal 
durchgeführt wird, vergrößert sich der Zeitaufwand für die gesamte arbeitsmedizinische Vorsorge 
eines/r Beschäftigten bei zusätzlicher Bestimmung der individuellen Schutzwirkung des 
verwendeten Gehörschutzes insgesamt kaum oder gar nicht. 


4.3.6 Sensibilität der Audiometrie gegenüber tieffrequenten Leckagen 
Es ist bekannt, dass hochfrequenter und tieffrequenter Schall andere Ausbreitungseigenschaften haben. 
Dazu gehört die Schallreflexion, die Schallabsorption in festen Körper sowie der Schalldurchgang durch 
Öffnungen. Da tieffrequenter Schall aufgrund der größeren Wellenlängen mit den Öffnungsflächen eines 
Durchgangskanals in einem festen Körper geringer wechselwirkt, wird dieser Schall weniger stark 
gedämmt. Daher zeigen sich Öffnungen im Gehörschutz zuerst bei tieffrequentem Schall und sind damit 
Indikator für eine Leckage im Gehörschutz. Abbildung 74 zeigt ein Beispiel dafür aus einer 
Baumusterprüfung eines Gehörschutzstöpsels. Die Dämmwerte von vier Versuchspersonen weichen 
vom restlichen Probandenkollektiv ab. Abbildung 75 illustriert, dass vergleichbare Ergebnisse auch mit 
der audiometrischen Methode gewonnen werden können. In diesem Beispiel liegt die individuelle Kurve 
über den gesamten Frequenzbereich unterhalb der Zielwerte aus der Baumusterprüfung, aber bei den 
tiefen Frequenzen zeichnet sich die Leckage besonders deutlich ab. 
 


 
Abbildung 74: Beispiel für Leckagen bei einer Baumusterprüfung nach EN ISO 4869-1 mit 16 Versuchspersonen. 
Vier Datensätze weisen Leckagen unterschiedlicher Größe auf (Schalldämmwert ca. 20 dB bei 63 Hz). 
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Abbildung 75: Typisches Bild einer Leckage, gemessen über die Audiometrie 


4.3.7  Anforderungen an die audiometrischen Systeme in den 
betrieblichen Einrichtungen 


Als geeignete Audiometer können Screening Audiometer angesehen werden, die folgende 
Anforderungen erfüllen: 


• Zulassung nach DIN EN 60645-1:2018 [30], Klasse 3: einfaches diagnostisches System oder 
Screening-Audiometer 


Insbesondere ist folgende Ausstattung erforderlich: 
• Audiometerausstattung mindestens mit circumauralen Kopfhörern  
• Prüfsignal: Reine Töne oder schmalbandige Geräusche 
• Pegelschrittweite 5 dB und kleiner 
• Messbereich ab 125 Hz bis 8000 Hz 
• Maximaler Hintergrundgeräusche: 40 dB(A) entsprechend EN ISO 8253-1:2010 [27] 


 
Besonders geeignet sind Audiometer mit einem Zusatzprogramm zur Bestimmung der individuellen 
Schalldämmung über eine zweite Messung der Hörschwelle mit Gehörschutzstöpseln. Damit ist nach 
Ermittlung der Dämmwerte ein Vergleich mit Zielwerten, z.B. Mittelwert ± 2 Standardabweichungen aus 
der Baumusterprüfung, möglich. 


4.3.8  Erarbeitung des Standes der Technik zu den Messverfahren zur 
Bestimmung der individuellen Schutzwirkung in Deutschland und 
Europa 


 
Im Ergebnis der Nachforschungen und Untersuchungen zur Anwendbarkeit anderer Messverfahren zur 
Bestimmung der individuellen Schutzwirkung wurden im Rahmen der Projektarbeit folgende Regeln 
erarbeitet: 


• DGUV Information 212-003: „Messsystemen zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung 
von Gehörschutz“ [17] 
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• Fachbereich AKTUELL, FBPSA-001: „Druckprüfung zur Bestimmung der Leckage von 
Gehörschutz-Otoplastiken“ [18] 


• DIN EN 17479: Gehörschützer – Leitfaden zur Auswahl von Prüfverfahren für die individuelle 
Passung (Hearing protectors – Guidance on selection of individual fit testing methods) [19] 


 
DGUV Information 212-003 
In Deutschland wurde der Stand der Technik zu Messsystemen zur Bestimmung der individuellen 
Schutzwirkung von Gehörschutz im Rahmen dieses Forschungsprojekts erarbeitet, mit dem SG 
Gehörschutz abgestimmt und im FB Persönliche Schutzausrüstungen bestätigt. Die Veröffentlichung 
erfolgte als DGUV Information 212-003 mit Ausgabedatum Juli 2019 (siehe Abbildung 76). Diese Schrift 
bildet die Grundlage für die ärztliche Beurteilung zur Eignung und der Schutzwirkung des verwendeten 
Gehörschutzes in den betreuten Mitgliedsfirmen, richtet sich aber auch an Sicherheitsfachkräfte in den 
Betrieben oder an Experten der Unfallversicherungsträger sowie an solche Systeme herstellende 
Firmen.  


 


Abbildung 76: DGUV Information 212-003 „Messsysteme zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung von 
Gehörschutz“ 


Anhang 10: DGUV Information 212-003 
 
Mit der Veröffentlichung der einsetzbaren Systeme zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung soll 
insbesondere für Personen mit Hörminderung die Möglichkeit geschaffen werden, den Gehörschutz so 
anzupassen, dass bei ausreichender Schutzwirkung die Kommunikationsfähigkeit weitestgehend 
erhalten bleibt. 
Ziele der Veröffentlichung dieser Informationen über die mögliche Bestimmung der individuellen 
Schutzwirkung sind insbesondere: 
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• Die Information der Unfallversicherungsträger und ihrer Mitgliedsfirmen über die Funktionsweisen 
der am Markt erhältlichen Messsysteme zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung von 
Gehörschutz, 


• Das Verbreiten von Einsatzempfehlungen für diese Messsysteme, 
• Das Vermeiden von Über- und Unterprotektion bei der Benutzung von Gehörschutz insbesondere 


bei bestehender Hörminderung, 
• Eine bessere Anpassung des Gehörschutzes an die Arbeitsaufgaben, 
• Verbesserte Kommunikationsfähigkeit mit Gehörschutz. 


 
Es wurden erstmals die Charakteristika aller verfügbaren Systeme zusammengetragen und Grenzen für 
die Verfahren hinsichtlich Schallfeld und Störpegel formuliert (siehe Abbildung 77). Der notwendige 
Zeitaufwand wurde gemeinsam mit den Herstellern ermittelt und bietet eine Auswahlhilfe für das zu 
verwendende System. 
 


 
Abbildung 77: Charakteristika der Systeme zur Bestimmung der individuellen Schalldämmung (Auszug DGUV 
Information 212-003) 


Neben den Informationen zu der Funktionsweise wird hier erstmals umfassend auf mögliche 
Einsatzfelder und geeignete Bewertungskriterien und Messunsicherheiten eingegangen. Um die 
spezielle Thematik und die getroffenen Festlegungen besser verständlich zu machen, werden im Anhang 
Erwägungsgründe für die Formulierung des Standes der Technik gegeben, was dem Instrument der 
DGUV Information weitere Möglichkeiten der Anwendung öffnet. 
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Beispiel: Auszug aus DGUV Information 212-003; Anhang Erwägungsgründe: 


(9) Oktavbandwerte 
„Die wesentliche Aussagefähigkeit einer audiometrischen Messung zu Leckagen ergibt sich bei 125 Hz 
und 250 Hz. In der Lärm I Untersuchung nach dem Grundsatz G 20 werden aber nur Frequenzen ab 
1000 Hz gemessen, so dass eine Erweiterung auf 500 Hz und weiter auf 250 Hz einen erhöhten Zeit- 
und Arbeitsaufwand für die betriebsärztlichen Einrichtungen darstellt. Die wünschenswerte Einbeziehung 
von 125 Hz erscheint in diesem Zusammenhang unrealistisch.“ * 


* Anmerkung: Die Praxismessungen durch Betriebsärzte und -ärztinnen seit Erscheinen der DGUV 
Information 212-003 haben gezeigt, dass die Einbeziehung von 125 Hz im Prinzip doch möglich. 
 
Erfahrungen mit der DGUV Information 212-003: 
Erfahrungen liegen zurzeit insoweit vor, als dass diese Schrift bei der Überarbeitung des DGUV 
Grundsatzes G20 für die arbeitsmedizinische Vorsorge herangezogen wird. Die eigentliche Verbreitung 
in den Firmen wird mit der Veröffentlichung der neuen DGUV-Empfehlung „Lärm“ erfolgen. In der 
Empfehlung wird nicht nur auf die Durchführung der Messung mit Audiometern oder den anderen 
möglichen Verfahren hingewiesen, sondern auch direkt die DGUV Information 212-003 als Basis der 
Durchführung der zusätzlichen Messung genannt. 
 
Die Webanwendung auf den Internetseiten des IFA (Webcode d1181763) ermöglicht zum einen die 
Berechnung und grafische Darstellung individueller Schalldämmwerte aus einer audiometrischen 
Messung und zum anderen den rechnerischen und grafischen Vergleich mit Zielwerten aus der 
Baumusterprüfung. Dazu steht auch die Datenbank zur Verfügung, die alle dem IFA gemeldeten 
Gehörschützer mit EG/EU-Baumusterprüfbescheinigung enthält, so dass das jeweils verwendete 
Gehörschützermodell direkt aus dem Bestand der Datenbank ausgewählt werden kann. Das 
Beurteilungsergebnis der individuellen Schalldämmwerte kann als pdf-Dokument exportiert werden. 
Bisher liegen erst wenige, aber durchwegs positive Rückmeldung von Betriebsärzten und -ärztinnen zu 
der Webanwendung vor. 
 
Fachbereich AKTUELL, FBPSA-001: „Druckprüfung zur Bestimmung der Leckage von 
Gehörschutz-Otoplastiken“  
Ergänzend zu der DGUV Information wurde die Durchführung und sachgerechte Bewertung von 
Druckprüfungen, die bei Otoplastik-Herstellern noch weit verbreitet sind, in Form einer Schrift 
„Fachbereich AKTUELL“ erarbeitet (siehe Abbildung 78) und auf der Homepage des FB PSA der DGUV 
allgemein zur Verfügung gestellt. Das Themenfeld 5 im SG Gehörschutz hat damit seine Aufgabe erfüllt 
und ruht nun. 
 


 
Abbildung 78: Fachbereich AKTUELL FBPSA-001 mit dem Stand der Technik von Duckprüfungen zur Bestimmung 
von Leckagen bei Gehörschutz-Otoplastiken 
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Anhang 11: FB AKTUELL, FBPSA-001: „Druckprüfung zur Bestimmung der Leckage von Gehörschutz-
Otoplastiken“ 
 


TC 159: Entwicklung der DIN EN 17479 „Gehörschützer – Leitfaden zur Auswahl von 
Prüfverfahren für die individuelle Passung“ 
Unter Leitung von Herrn Sickert und Beteiligung von Frau Dr. Dantscher wurden in der Arbeitsgruppe 
WG 5 im CEN/TC 159 „Gehörschutz“ die Arbeiten an einer Norm zur Bestimmung der individuellen 
Schutzwirkung von Gehörschutz erfolgreich abgeschlossen („Hearing protectors – Guidance on selection 
of individual fit testing methods“ [19]), siehe Abbildung 79 und Anhang 12. 
 


 


Abbildung 79: Schlussentwurf der EN 17479 


Die Norm enthält die wesentlichen Elemente der DGUV Information 212-003 und darüber hinaus noch 
Aussagen z.B. zur Benutzerfreundlichkeit und zum Einfluss des persönlichen Hörvermögens auf die 
Anwendbarkeit der einzelnen Verfahren. In einem Anhang werden Beurteilungsverfahren (Vergleich mit 
Zielwerten) für unterschiedliche Messsysteme verglichen. Ziel war es, einen einheitlichen 
Bewertungsmaßstab zu finden. Es ist die in Deutschland favorisierte Audiometrie enthalten und beim 
Vergleich auf Basis der Oktavbandmesswerte wird die Grenzgröße der doppelten Standardabweichung 
der Baumusterprüfung berücksichtigt, was ein Ergebnis von gemeinsam von IFA, SG Gehörschutz und 
BGN durchgeführten Studien ist. [31, 32] Unterschiede und Diskussions- bzw. Forschungsbedarf gibt es 
momentan noch bei der Frage der Messunsicherheit. 
Bei der Norm handelt es sich um eine Anwendernorm (guidance document). D.h. es werden keine 
Anforderungen an Messsysteme o.ä. formuliert. 
Das CEN Work Item zu diesem Normenentwurf wurde am 15. Februar 2019 aktiviert. Die Arbeiten an der 
Norm, insbesondere die Diskussion der zur Entwurfsfassung eingegangenen Kommentare, wurden im 
März 2021 abgeschlossen. Mit Stand Juli 2021 läuft die Schlussabstimmung. Die Norm wird als DIN EN 
17479 im Laufe des Jahres 2021 in Deutschland veröffentlicht werden. 
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Diese Norm wird die Anwendung der bisherigen Erkenntnisse zur Bestimmung der individuellen 
Schutzwirkung von Gehörschutz auf alle Anwender europäischer Normen erweitern. 
 
Anhang 12: Inhaltsverzeichnis des Normenentwurfs der EN 17479 


4.4 Ergebnisse des Arbeitspaketes 4 (Hörgeräte für den 
Lärmarbeitsplatz) 


Das bisher ausschließlich praktizierte Zulassungsverfahrens für Komplettsysteme aus Hörgerät und 
Gehörschutz-Otoplastik als Persönliche Schutzausrüstung ist für den Hersteller zeitlich und finanziell 
aufwendig. Deshalb und wegen des geringen Marktsegmentes war es in den Jahren der Anwendung des 
vom IFA zugelassenen ICP-Hörgerätesystems nicht gelungen, weitere Hörgerätehersteller zur Zulassung 
eines eigenen Hörgerätes für diesen Einsatzfall zu gewinnen. Das war insofern problematisch, als die 
Unfallversicherungsträger mit nur einem Anbieter zusammenarbeiten mussten und damit 
wettbewerbstechnisch angreifbar waren. Außerdem gab es immer wieder Erkrankungsfälle, wo eine 
„normale“ Versorgung mit dem ICP-Hörgerät nicht möglich war, weil spezielle Hörgeräteeigenschaften 
gefordert waren. Diese Situation wird nun durch die Einführung des Verfahrens der Kombination eines 
zugelassenen Hörgerätes mit einer Gehörschutz-Otoplastik über definierte Vorgaben überwunden. 


4.4.1 Alternativverfahren: Zulassung von Hörgeräten für den Lärm-
Arbeitsplatz zum Anschluss an Gehörschutz-Otoplastiken 


Die Einführung dieses alternativen Verfahrens zur Zulassung von Hörgeräten für die Nutzung in 
Lärmbereichen ist ein wesentliches Ergebnis des Forschungsprojektes. Die Zulassung solcher „frei 
kombinierbaren“ Systeme aus Gehörschutz-Otoplastik und geeignetem Hörgerät wird nun nicht mehr 
über einen begrenzten Ausgangspegel des Gesamtsystems, sondern über definierte Geräte- und 
Anschlussbedingungen festgeschrieben. 
 
Im DGUV Grundsatz 312-002 ([20], siehe Abbildung 80) werden neben den Anforderungen an die 
Produkte (Hörgeräte und Gehörschutz-Otoplastiken) Verfahren für die Überprüfung der individuell 
gewählten Kombination aus Gehörschutz-Otoplastik und Hörgerät (inkl. der Hörgeräteeinstellungen) 
definiert. Zum einen muss durch eine individuelle In-situ-Messung nachgewiesen werden, dass der 
freifeldkorrigierte Schalldruckpegel am Ohr für den Tages-Lärmexpositionspegel den maximal zulässigen 
Expositionswert L’EX,8h von 85 dB(A) nicht überschreitet (Sicherheitsaspekt). Dieser Test kann entweder 
am Arbeitsplatz stattfinden oder mit definierten Beispielgeräuschen in der Anpasskabine des 
Hörakustikers. Den genauen Verfahrensweg schreiben die UVT vor. Zum anderen soll zur 
Erfolgskontrolle für die Versorgung ein Sprachtest im Störgeräusch sowie ein Test auf 
Warnsignalhörbarkeit durchgeführt werden. Dies ist insbesondere relevant, wenn ein 
Unfallversicherungsträger die Kosten der Versorgung übernimmt. Als Sprachtest kommt der Freiburger 
Einsilbertest mit CCITT-Störgeräusch zum Einsatz, wie es auch in der Hilfsmittelrichtlinie zur 
Hörgeräteversorgung durch die gesetzliche Krankenversicherung festgelegt ist. Die Einstellungen der 
Hörgeräteanpassung und die Ergebnisse der Kontrollmessungen werden durch den Hörakustiker 
dokumentiert. Das Arbeitsplatzprogramm wird bei der Bauartzulassung durch das DHI (oder eine andere 
akkreditierte Stelle) auf Wunsch des Hörgeräteherstellers mitgeprüft. 
 
Anhang 13: DGUV Grundsatz „Hörgeräte in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den 
Einsatz in Lärmbereichen“ 
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Abbildung 80: DGUV Grundsatz „Hörgeräte in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den Einsatz in 
Lärmbereichen“ 


Anforderungen an die Qualifikation der Hörakustiker für die Versorgung mit solchen kombinierbaren 
Systemen sind in dem DGUV Grundsatz nicht festgeschrieben, aber es werden die wesentlichen Inhalte 
aus dem Bereich Lärm am Arbeitsplatz und PSA genannt. Dieser Punkt soll zukünftig über einen 
Rahmenvertrag zwischen DGUV und biha für diejenigen Hörgeräte geregelt werden, die von den 
Unfallversicherungsträgern finanziert werden. 
 
Entscheidend wird sein, dass die vertraglich gebundenen und in ihrer Qualität geprüften Hörakustiker 
das Hörsystem im Lärmarbeitsplatzprogramm (Programmplatz 1) am Patienten oder der Patientin so 
einstellen, dass der Wert von L‘EX,8h = 85 dB(A) am Arbeitsplatz nicht überschritten wird. Wie bei 
Komplettsystemen muss auch hier das versehentliche Umschalten auf ein im Pegel nicht begrenztes 
Privatprogramm am Arbeitslatz verhindert werden. Ein bewusstes Umschalten auf das lauter eingestellte 
Programm zur privaten Nutzung kann man hier ebenso wie bei den Komplettsystemen nicht verhindern. 
Wesentlich ist, dass im DGUV Grundsatz die Inhalte der Herstellerinformationen für die Hörgeräteträger, 
die Prüfbedingungen der Hörgeräte bei der Prüfung im DHI, die Anforderungen an die Hörakustiker und 
Hörakustikerinnen, die Erfolgskontrolle der Versorgung und die Inhalte der Weiterbildung für die 
Hörakustiker festgelegt sind. 
 
Parallel dazu wurde am IFA der Prüfgrundsatz GS-IFA-P16 [22] erarbeitet und in Kraft gesetzt, siehe 
Abbildung 81. Er ist über die Webseiten von DGUV Test (www.dguv.de, Webcode d11973) verfügbar. In 
diesem Grundsatz werden die Anforderungen an die Gehörschutz-Otoplastiken zur gemeinsamen 
Verwendung mit Hörgeräten für Lärmbereiche definiert. 
 
Anhang 14: Prüfgrundsatz GS-IFA-P16  



http://www.dguv.de/
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Abbildung 81: Prüfgrundsatz GS-IFA-P16 als ein Teil der Zulassung von kombinierbaren Hörgeräten für den 
Lärmbereich 


Die Baumusterprüfung der Gehörschutz-Otoplastiken wird nach EN 352-2 (Gehörschützer – Allgemeine 
Anforderungen – Teil 2: Gehörschutzstöpsel) mit folgenden Ergänzungen ausgeführt: 
 
„Für die Prüfung der passiven Schalldämmung nach Abschnitt 4.3.6 ist für Gehörschutz-Otoplastiken mit 
Schallschlauch das Ende des Schallschlauchs, das Richtung Hörgerät weist, zu verschließen, um auch 
die Dämmwirkung des Schlauches mit zu berücksichtigen. Bei Produkten zum Anschluss eines externen 
Hörers ist die Messung entweder mit einem solchen Hörer (im passiven Modus) oder mit einem 
baugleichen Verschlussstück durchzuführen.“ 
 
Damit wird die mögliche Reduzierung der Schalldämmung durch den Anschlussschlauch zum Hörgerät 
berücksichtigt und gleichzeitig die Leckage durch die Schlauchöffnung verhindert. 
 
In der Praxis muss durch die UVT sichergestellt werden, dass die Hörakustiker die einzelnen 
Hörsysteme so einstellen, dass eine Überschreitung des maximal zulässigen Expositionswertes 
ausgeschlossen ist. Dazu wird es erforderlich sein, mögliche messtechnische Überprüfungen einzelner 
angepasster Hörgeräte in das System der Versorgung mit Lärmarbeitsplatz-Hörgeräten innerhalb der IP 
Lärm aufzunehmen. 


4.4.2  Erhöhtes Sicherheitsniveau bei der Versorgung mit 
Komplettsystemen (Hörgerät mit PSA-Zulassung und -Funktion) 


Während der Erarbeitung des neuen Zulassungsverfahrens wurden auch die Anforderungen an 
Hörgeräte-Komplettsysteme kritisch überprüft. Daraus resultierte eine Überarbeitung des IFA-
Prüfgrundsatzes GS-IFA-P14 ([21], siehe Abbildung 82). Insbesondere soll die Einhaltung des maximal 
zulässigen Expositionswertes von 85 dB(A) unter der Gehörschutz-Otoplastik bei aktivem Hörgerät im 
Lärmbereich abgesichert werden. 
Für die Zulassung dieser Komplettsysteme wurden folgende Bedingungen in den Prüfgrundsatz 
aufgenommen: 
 
„…Die Einstellbarkeit der Anpasssoftware bzgl. der resultierenden Schallpegel am Ohr (z.B. Verstärkung, 
MPO, Kompression) für das Lärmarbeitsplatzprogramm ist so zu begrenzen, dass sie durch den 
Hörakustiker, der die individuelle Anpassung vornimmt, nicht überschritten werden kann. Diese 
Eigenschaften der Anpasssoftware sind durch einen Prüfbericht einer Stelle, die Bauartprüfungen für 
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Hörgeräte durchführt, nachzuweisen. Die Prüfungen nach 3.3.2 werden in der maximal möglichen 
Einstellung durchgeführt.“ 
 
„Für das verwendete In-situ-Messsystem ist nachzuweisen, dass die gemessenen Pegel den am 
Kunstkopf ermittelten Werte entsprechen (siehe 3.3.2).“ 
 
  


 
Abbildung 82: Prüfgrundsatz GS-IFA-P14 


Durch die Aufnahme dieser Passagen in den Prüfgrundsatz GS-IFA-P14 wird sichergestellt, dass die neu 
zugelassenen Hörgeräte die gesetzlichen Grenzen bezüglich individueller Lärmexposition einhalten. 
 
Anhang 15: Prüfgrundsatz GS-IFA-P14  


4.4.3 Einbeziehung des Deutsche Hörgeräte Instituts (DHI) in die 
Zulassung von Lärmarbeitsplatz-Hörgeräten 


Das zukünftigen „Zulassungsverfahren für kombinierbare Systeme“ wird analog zur Zulassung von 
Gehörschützern mit Audioeingang laufen. Der Hersteller der Gehörschutz-Otoplastik mit Hörgeräte-
Anschluss definiert eine Schnittstelle zur Ankopplung eines Hörgeräts, und nur solche Hörgeräte dürfen 
dann verwendet werden. Vom DHI (oder einer anderen akkreditierten Stelle) werden die im DGUV 
Grundsatz 312-002 „Hörgeräte in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den Einsatz in 
Lärmbereichen“ formulierten Anforderungen an das Hörgerät überprüft. Das DHI stellt die 
Übereinstimmung des Hörgerätes für den Einsatz in Lärmbereichen mit den Anforderungen des DGUV 
Grundsatzes fest. Das IFA stellt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung als PSA für eine Gehörschutz-
Otoplastik mit Anschlussmöglichkeit für ein Hörgerät nach Prüfgrundsatz GS-IFA-P16 aus. Der Hersteller 
der Gehörschutz-Otoplastik muss entweder eine Liste mit geeigneten Hörgeräten definieren oder 
darlegen, welche Spezifikationen geeignete Hörgeräte erfüllen müssen. Der Anwendungsbereich für das 
Produkt wird im Zertifikat klar definiert.  
Die Einbeziehung des DHI brachte noch während des laufenden Projekts als wesentliches Ergebnis die 
Feststellung, dass alle hochwertigen, aktuell auf dem Markt erhältlichen Hörgeräte so eingestellt werden 
können, dass der maximal zulässige Expositionswert von 85 dB(A) am Ohr das Benutzers bzw. der 
Benutzerin bis zu einem Tages-Lärmexpositionspegel von 110 dB(A) nicht überschritten wird [33].  
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4.4.4 Empfohlenes Zulassungsverfahren für Hörgeräte am Lärm-
Arbeitsplatz 


Hörsysteme, die die Anforderungen des überarbeiteten IFA-Prüfgrundsatzes GS-IFA-P14 erfüllen, sind 
aus Sicht des Arbeitsschutzes und der UVT als die am besten geeignete Versorgung für Versicherte mit 
BK 2301 einzustufen, da sie den Handlungsspielraum des versorgenden Hörakustikers bzw. der 
Hörakustikerin einschränken und damit die Gefahr einer zu lauten Einstellung minimieren. Die momentan 
auf dem Markt befindlichen Systeme erfüllen diese Bedingung jedoch nicht völlig. Die Verstärkung ist 
zwar so voreingestellt, dass der maximal zulässige Expositionswert von L‘EX,8h = 85 dB(A) nicht 
überschritten wird. Ein Hörakustiker bzw. eine Hörakustikerin kann durch Nutzung der Stellmöglichkeiten 
der Software diese Grenze jedoch umgehen bzw. eine höhere Verstärkung einstellen. Einige Hersteller 
arbeiten aktuell an Komplettsystemen mit Software-Begrenzung. 
Versorgungen nach dem neuen Zulassungsverfahren (kombinierbare Systeme) erreichen dann dasselbe 
Sicherheitsniveau wie Komplettsysteme, wenn die Qualität der Anpassung durch den Hörakustiker bzw. 
die Hörakustikerin dem Niveau der Pegelbegrenzung durch den Hersteller bei Komplettsystemen 
entspricht. 


4.5 Ergebnisse des Arbeitspaketes 5 (IP Lärm) 
Die Ergebnisse des Arbeitspaketes 5 beschreiben die Durchführung und Verbreitung der IP Lärm zum 
Zeitpunkt der Erhebungen (März 2020 bis März 2021). Die Einzelergebnisse der Befragungen der 
Präventionsdienste und Verwaltungen der UVT sind dem Anhang 16 zu entnehmen. 
 
Anhang 16: Auflistung Befragungsergebnisse der UVT zur IP Lärm 
 
Nach Änderung des §9 Absatz 4 SGB VII (Wegfall des Unterlassungszwangs) zum 01.01.2021 werden 
die Verfahren generell angepasst, was auch zu Änderungen im IP Lärm-Verfahren führen kann. 
Es wurde festgestellt, dass alle gewerblichen UVT das Verfahren der IP Lärm anwenden. Die 
Unterschiede in der Durchführung des Verfahrens kann man nur bei Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Situationen in den gewerblichen UVT (Berufsgenossenschaften) und den UVT der 
öffentlichen Hand (UVTöH) darstellen und verstehen. Durch die viel geringere Anzahl an BK 2301-Fällen 
einerseits sowie die geringere Zahl der Versicherten und die unterschiedlichen Strukturen der UVT 
andererseits wird das Verfahren in den UVTöH nicht in der Tiefe durchgeführt, wie das z.B. bei der 
BGHM möglich ist. 


4.5.1 Verwendete Verfahren zur Individualprävention Lärm 
Die durchgeführten Verfahren sind immer vor dem Hintergrund der in dem jeweiligen UVT vorliegenden 
BK 2301-Fallzahlen zu sehen (siehe Abbildung 83). Berufsgenossenschaften wie die BGHM oder BG 
BAU erkennen aktuell jeweils weit über 1000 Lärmschwerhörigkeiten als BK 2301-Fälle pro Jahr an (für 
2019: BGHM 2902, BG BAU 1642). Mit der Bearbeitung dieser Fälle ist ein hoher personeller Aufwand 
verbunden. Bei den UVTöH kommen dagegen insgesamt pro Jahr nur zwischen 300 und 400 BK 2301-
Fälle zur Anerkennung. 
 
Bei den gewerblichen UVT werden hauptsächlich zwei Verfahren praktiziert (Hauptverfahren): 


• Die individuelle Betreuung am Arbeitsplatz: Der/die Versicherte wird am Arbeitsplatz durch einen 
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des UVT aufgesucht und individuell beraten. Das Verfahren 
erfordert zusätzliches Personal im Präventionsdienst. 


• Es wird keine individuelle Betreuung am Arbeitsplatz durchgeführt. Die Versicherten werden zu 
speziellen Lärmseminaren eingeladen. 
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In den UVT der öffentlichen Hand ist die Situation komplexer und weniger normierbar: 
Es gibt UVT, die regelmäßig BK 2301-Fälle haben und eine IP Lärm durchführen. Bei den meisten UVT 
der öffentlichen Hand gibt es pro Jahr nur einzelne oder gar keine BK 2301-Fälle. Die IP Lärm, wie in 
den Hauptverfahren oben beschrieben, kommt folglich kaum zur Anwendung oder ist gar nicht bekannt. 
Dies betrifft insbesondere die sehr kleinen Unfallkassen, wie z.B. Feuerwehrunfallkassen. Wird IP Lärm 
durchgeführt, beschränkt sie sich fast immer auf die Versorgung mit Hörgeräten, die in Lärmbereichen 
eingesetzt werden können. Im Einzelfall wurde von der Versorgung Versicherter mit Gehörschutz-
Otoplastiken berichtet. 
Die Prävention ist bei diesen Verfahren üblicherweise nicht beteiligt oder gibt nur auf Anforderung eine 
Beschreibung der Arbeitssituation des Versicherten an die Verwaltung. 


Verfahren der einzelnen UVT der gewerblichen Wirtschaft: 
 


Gewerbliche 
UVT 


BG RCI BGHM BG 
ETEM 


BGN BG BAU BGHW VBG BG 
Verkehr 


BGW 


Verfahren Seminar Betriebs-
besuch 


Betriebs-
besuch 


Seminar Betriebs-
besuch 


Betriebs-
besuch 


Betriebs-
besuch 


Betriebs-
besuch 


Betriebs-
besuch 


 
 


 
Abbildung 83: Anerkannte BK 2301-Fälle 2019 nach UVT (UVTöH aufsummiert) 


4.5.2 Versicherungsrechtliche Voraussetzungen für die Durchführung des 
IP Lärm-Verfahrens 


Das IP Lärm-Verfahren startet in den UVT meist nach Anerkennung einer BK 2301. Es gibt aber auch 
UVT, die schon im laufenden Verfahren mit IP Lärm beginnen, wenn eine Anerkennung absehbar ist. Die 
letzte Gruppe beginnt mit IP Lärm als Maßnahme nach §3 BKV schon bei eingehender BK-
Verdachtsmeldung, im Allg. jedoch ohne Finanzierung spezieller Gehörschutzmittel. 
 
Wird ein IP Lärm-Verfahren als selbständige Präventionsmaßnahme im Bereich Prävention durchgeführt, 
beschränken sich die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen auf das Ausführen einer versicherten 
Tätigkeit. Allgemein gültige Anforderungen an die Verschlechterung des Gesundheitszustandes der 
Versicherten sind (wie z.B. Anerkennung einer BK 2301) werden dabei nicht angewendet. Eine vom 
Betriebsarzt oder der Betriebsärztin festgestellte plötzliche oder schnelle Verschlechterung des 
Hörvermögens war in der Vergangenheit bei einzelnen UVT ein ausreichender Grund, Versicherte 
individuell zu betreuen und gegebenfalls vorübergehend mit Gehörschutz zu versorgen. 
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Aktuell wird das IP Lärm Verfahren fast immer in Verbindung und unter Federführung der Verwaltungen 
der UVT durchgeführt. Auch bei einer gemeldeten plötzlichen Verschlechterung des Hörvermögens wird 
die Einleitung eines BK-Verfahrens geprüft. Kostenpflichtige Maßnahmen werden aber erst bei der 
konkreten Gefahr der Entstehung oder Verschlimmerung einer BK 2301 und weiter bestehender 
Lärmexposition eingeleitet. 


4.5.3 Untersuchungsergebnisse zu den Hauptverfahren 


4.5.3.1 IP Lärm-Verfahren 1 - Individuelle Betreuung am Arbeitsplatz 
(Betriebsbesuchsverfahren)  


Die Steuerung der IP-Verfahren erfolgt durch die Verwaltungsabteilungen der gewerblichen UVT. Die 
Durchführung erfolgt in Zusammenarbeit von Verwaltung und Präventionsdienst.  
Kern dieses IP-Verfahrens ist ein Besuch im Mitgliedsbetrieb durch einen Präventionsmitarbeiter oder 
eine -mitarbeiterin. Das Verfahren wird von sieben der neun gewerblichen UVT praktiziert. Entscheidend 
dabei ist die individuelle Beratung der Versicherten auf der Basis einer Gefährdungsbeurteilung an 
dessen/deren Arbeitsplatz. 
 
Beauftragung zum Betriebsbesuch (Verwaltung): Das Verfahren startet entweder nach der Anerkennung 
einer BK 2301, bei einzelnen UVT schon im laufenden Verfahren, wenn eine Anerkennung zu erwarten 
ist. In den meisten Fällen beauftragt der BK-Bearbeiter bzw. die BK-Bearbeiterin in der Verwaltung den 
Präventionsdienst oder speziell einen für die Individualprävention in dieser Mitgliedsfirma zuständigen 
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Präventionsdienstes mit dieser Aufgabe. Dazu wurden bei 
einzelnen Unfallversicherungsträgern spezielle Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 
(Präventionsberater/innen, IP-Berater/-innen, BK-Ermittler/-innen) eingestellt bzw. eingesetzt oder es 
ermittelt die für den betreffenden Betrieb zuständige Aufsichtsperson (AP). Die Überprüfung technischer 
und organisatorischer Maßnahmen ist Bestandteil der Individualprävention. Die Beauftragung erfolgt mit 
Angabe eines Zeitrahmens für die Bearbeitung. So ist z.B. bei der BGHM das IP-Verfahren spätestens 
sechs Monate nach der Auftragserteilung von dem dafür zuständigen IP-Bearbeiter bzw. der IP-
Bearbeiterin des Präventionsdienstes abzuschließen. Längere Bearbeitungszeiten sind in begründeten 
Fällen zulässig. 
Während der Arbeitsplatzbesichtigung werden den Betroffenen Empfehlungen zum lärmarmen und 
sicheren Verhalten und der Firma Hinweise zur Lärmminderung und zur Benutzung von Gehörschutz 
gegeben. Es ist üblich, dass in Folge der Individualberatung am Arbeitsplatz im Rahmen eines 
Besichtigungsberichtes Lärmschutzmaßnahmen von der betreffenden Firma verlangt werden. Damit 
öffnet die Individualprävention den Weg zur Generalprävention. 
Bestandteil des Betriebsbesuches ist die Erfassung und Dokumentation der Exposition zur Klärung der 
notwendigen Voraussetzungen für die Finanzierung z.B. eines ICP-Hörgerätes.  
 
Außerdem wurden von einzelnen Unfallversicherungsträgern (z.B. BGHM) ausführliche 
Handlungsanleitungen erstellt, die die im DGUV-Stufenverfahren BK 2301 (Lärm) unter dem Stichwort 
„Individualprävention“ beschriebenen Maßnahmen präzisieren. 
 
Beratungsgespräch am Arbeitsplatz (Präventionsdienst): 
Die Stellungnahmen zur Arbeitssituation (z.B. Lärmexposition) und den arbeitstechnischen 
Voraussetzungen für eine speziellen Versorgung (z.B. Notwendigkeit des Hörens von Warnsignalen) 
werden in sieben der neun BGen auf dem DGUV-Formular J 6120 bzw. einer leicht modifizierten Form 
abgegeben. 
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Entsprechend findet auch das Beratungsgespräch auf der Grundlage des IP-Erhebungsbogens (J 6120) 
statt. Da dabei primär der/die betroffene Versicherte beraten wird, konzentrieren sich die Themen auf die 
individuell vorliegende Gefährdung und die eigenen Möglichkeiten der Mitwirkung bei der Prävention. 
Allerdings sollten beim Gespräch mit den Vorgesetzten auch generelle Lärmprobleme in der Firma, wie 
z.B. notwendige Lärmmessungen, Lärmkataster, Maßnahmen zur Lärmminderung, Kauf lärmarmer 
Maschinen oder Raumakustik behandelt werden. 
 
Folgende Themen werden bzw. sollten beim Beratungsgespräch angesprochen werden: 
 


• Allgemeine Lärmsituation am Arbeitsplatz, 
• Schädigende Wirkung von Lärm, BK 2301, 
• Expositionsreduzierung durch lärmarmes Verhalten bei der Arbeit, 
• Besichtigung des aktuell verwendeten Gehörschutzes, 
• Vergleich der Gehörschutztypen, Vor- und Nachteile, 
• Auswahl von Gehörschutz, 
• Gehörganggrößen und Größen von Gehörschutzstöpseln, 
• Wichtigkeit des Warnsignalhörens und der Sprachverständlichkeit bei der Wahl des 


Gehörschutzes, 
• Richtige Benutzung von Gehörschutz, insbesondere Einsetzen von Gehörschutzstöpseln, 
• Verringerte Schutzwirkung von Gehörschutz in der Praxis, 
• Einfluss der Tragedauer auf die Schutzwirkung von Gehörschutz, 
• Vorstellung alternativer und komplexerer Gehörschützer unter Verwendung des Gehörschutz-


Musterkoffers (z.B. Gehörschutz-Otoplastiken, Produkte mit elektronischen Zusatzfunktionen), 
• Mögliche private Verwendung eines Hörgerätes, 
• Hinweis, dass die Entscheidung bezüglich Kostenübernahme durch den UVT von der 


Leistungsabteilung getroffen wird und das Gespräch am Arbeitsplatz diese Entscheidung nicht 
vorwegnimmt, 


• Hinweis auf Betriebsarzt oder Betriebsärztin als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin 
zusätzlich zur Aufsichtsperson oder dem Präventionsberater oder der Präventionsberaterin. 


 
Bezüglich der Stellungnahme an die Verwaltung des UVT zur Entscheidung über die Kostenübernahme 
für Hörgeräte oder Gehörschutz-Otoplastiken nutzt die AP vor Ort meist den IP-Erhebungsbogen J 6120 
und stellt die entsprechenden Fragen. Erhoben werden dabei insbesondere Angaben zum/zur: 
 


- Arbeitsplatz, 
- Höhe der Lärmexposition, 
- Hauptlärmquellen, 
- Vorkommen von Impulslärm, 
- Frequenzcharakteristik des Lärms (z.B. tieffrequent), 
- verwendeten Gehörschutz, 
- Notwendigkeit des Hörens von Warnsignalen mit Gehörschutz, 
- Notwendigkeit des Hörens von Maschinengeräuschen mit Gehörschutz, 
- Notwendigkeit der Kommunikation mit Gehörschutz zum Fortgang der Arbeiten, 
- Art des bisher verwendeten Gehörschutzes, 
- Gehörschutz-Benutzungsgewohnheiten, 
- Zufriedenheit mit dem bisher verwendeten Gehörschutz, 
- falls gegeben, Hörgeräteversorgung und Hörgerätebenutzung. 
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In der Zusammenfassung des IP-Erhebungsbogens wird Stellung bezogen, ob eine gehörgefährdende 
Tätigkeit vorliegt sowie ob der verwendete Gehörschutz geeignet ist und richtig verwendet wird. Es kann 
alternativer Gehörschutz (einschließlich ICP-Hörgerät) empfohlen werden.  
Der ausgefüllte Erhebungsbogen wird an die zuständige BK-Bearbeitung in der Verwaltung 
weitergeleitet. 
 
Nutzung von Gehörschutz-Musterkoffer durch die Präventionsdienste: Bei der Beratung am Arbeitsplatz 
wird in sieben der neun UVT ein Koffer mit einer Palette geeigneter Gehörschützer mitgeführt. Es gibt 
UVT, in denen jeder Präventionsberater und jede Präventionsberaterin einen solchen Koffer persönlich 
zur Verfügung gestellt bekommt und ihn dadurch immer vor Ort hat. In anderen UVT befinden sich eine 
bestimmte Anzahl von Gehörschutz-Musterkoffern in jedem PD. Die Gehörschützer im Koffer werden bei 
der Beratung genutzt, probegetragen und können eventuell abgegeben werden, um einen Akzeptanztest 
durchzuführen. Das „Wiederauffüllen“ der Koffer wird unterschiedlich gehandhabt. Die Bestückung wurde 
vor mehreren Jahren vom Sachgebiet Gehörschutz der DGUV erarbeitet. Sie ist für die meisten UVT, die 
dieses Verfahren nutzen, ähnlich (mit branchenspezifischen Abweichungen). Diese Musterkoffer bieten 
auch die Möglichkeit, Versicherten in Klein- und Mittelbetrieben eine viel größere Zahl an Alternativen zu 
zeigen und das Trageverhalten zu testen. In Großfirmen besteht meist eine den Lärmsituationen im 
Betrieb angepasste Gehörschutzpalette, die bei der Beratung dann als Grundlage verwendet werden 
kann. Die Tendenz geht dahin, keine oder wenig Gehörschutzmuster aus dem Koffer abzugeben und die 
Gehörschützer im Betrieb nur vorzustellen. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass entsprechend der 
modernen Arbeitsweise nicht mehr ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Innendienst für die 
Nachbestückung verantwortlich ist, sondern die Beschaffung zwar zentral abläuft, die Bestückung selbst 
aber häufig durch die AP durchgeführt werden muss. 
 
Anhang 17: Musterbestückung eines Gehörschutzkoffers bei der BGHM 
 
Versorgungsleistungen der UVT (Verwaltung) 
Die Versorgung mit speziellem Gehörschutz oder mit für den Lärmbereich geeigneten Hörgeräten liegt in 
der Hand der Verwaltung und wird unterschiedlich praktiziert. Oft liegt die Entscheidung über die 
Versorgung beim BK-Bearbeiter oder der BK-Bearbeiterin und die Versorgung selbst einschließlich der 
Finanzierung bei der Hilfsmittelabteilung. 
 
Versorgung mit „Standard-Gehörschutz“: Im Ergebnis der Beratung kann einfacher Gehörschutz 
(Gehörschutzstöpsel, Kapselgehörschutz) zur Erprobung und Eingewöhnung ausgegeben werden. Das 
soll insbesondere in Klein- und Mittelbetrieben erfolgen, bei denen die Alternativbeschaffung durch die 
Firmen nicht so einfach zu initiieren ist. 
Die Versorgung läuft für die Dauer der sogenannten Erprobungsphase, die in den UVT unterschiedlich 
lang dauert (z.B. nach sechs Wochen Verlaufskontrolle bei der BGHM). Die Versorgung in der 
Probephase läuft z.B. bei der BGHM über einen zentralen „IP-Versand“ und die Verlaufskontrolle sollte 
spätestens nach vier Wochen erfolgen. 
Am Ende der Erprobungsphase wird die Firma der Versicherten zur Bereitstellung von geeignetem 
Gehörschutz aufgefordert. 
 
Versorgung mit speziellem Gehörschutz (im Allg. Gehörschutz-Otoplastiken):  
Hier wird mit individuell besonders geeignetem, hochwertigem Gehörschutz versorgt. Dabei handelt es 
sich um Gehörschutz-Otoplastiken oder andere spezielle Gehörschützer (z.B. Kapselgehörschützer mit 
eingebautem FM-Radio bei Tinnitus).  
Bei der Wahl der zu finanzierenden Gehörschutz-Otoplastiken durch die UVT werden heute meist auch 
Gesichtspunkte der Kommunikationsfähigkeit, des Hörens von Warn- und Nutzsignalen und von 
Maschinengeräuschen neben dem aktuellen Geräuschpegel und -spektrum am Arbeitsplatz 
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berücksichtigt. In keinem Fall darf eine Gehörschutz-Otoplastik nur wegen ihrer Konstruktion ausgewählt 
werden. Bei üblichem, breitbandigem Arbeitsplatzgeräusch sollten speziell für Personen mit 
Hörminderung nur Gehörschutz-Otoplastiken (bzw. generell Gehörschutz) mit sehr flacher Dämmkurve, 
d.h. mit über die Frequenzen möglichst gleichbleibender Dämmung beschafft werden. Das sind im 
Normalfall Gehörschützer mit der Zusatzbemerkung „X“ in der IFA-Positivliste (extrem flachdämmend, 
mittlere Steigung der Mittelwerte der Oktavschalldämmung maximal 2 dB/Oktave). Im Falle der Nutzung 
als Fahrzeugführer im Straßenverkehr, im Gleisoberbau oder im Eisenbahnbetrieb sind die weiteren 
Bemerkungen (V, S, E1/2/3) aus der IFA-Positivliste zu berücksichtigen. In vielen Fällen sind Hörproben 
erforderlich.  
In der heutigen Praxis wird meist ausschließlich mit extrem flachdämmendem Gehörschutz versorgt. Die 
maximale Kostenübernahme für Gehörschutz-Otoplastiken liegt in den meisten UVT um 130 -140 € 
einschließlich der Funktionskontrolle, kann aber stark davon abweichen (z.B. 250 €) oder nicht begrenzt 
sein.  
Nach Erhalt der Begründung vom Präventionsdienst (PD) entscheidet der BK-Sachbearbeiter oder die 
BK-Sachbearbeiterin über die Beschaffung. Wird der Gehörschutz genehmigt, schickt er bzw. sie z.B. 
eine Kostenübernahmeerklärung an das Unternehmen. Für den Hörakustiker (HA) werden Tages-
Lärmexpositionspegel und weitere Angaben z.B. bezüglich Verwendung einer Otoplastik mit 
Zusatzkennzeichnung „X“ nach IFA-Positivliste versandt. 
Nach Prüfung der Einhaltung der Kostengrenze wird das Produkt im Normalfall von der 
Hilfsmittelsachbearbeitung entweder voll oder teilweise bezahlt. Eine Erfolgskontrolle soll meist nach 
sechs Monaten oder aber auch ohne Zeitvorgabe durchgeführt werden. 
Die Dichtigkeit der Gehörschutz-Otoplastiken (Funktionskontrolle) soll eigenständig vom HA geprüft und 
der Verwaltung nachgewiesen werden. Die Überwachung dieser Funktionskontrollen der Gehörschutz-
Otoplastiken ist meist theoretisch organisiert, wird aber selten konsequent durchgeführt. Das geschieht 
nach Aussagen Betroffener meist aus Zeitmangel. Der Aufbau eines für alle UVT nutzbaren 
automatisierten Verfahrens wäre sinnvoll. 
 
Versorgung mit aktivem Gehörschutz: 
Dabei handelt es sich in der Regel um pegelabhängig dämmende Gehörschützer. Diese sind selten im 
Gehörschutz-Musterkoffer enthalten, werden aber in verschiedenen Formen von der Hälfte der 
gewerblichen UVT finanziert. Bei der BGHM zum Beispiel werden zwei Typen von pegelabhängig 
dämmenden Gehörschutzstöpseln (HA ACTIVE PRO 312 oder UNIFIT, 3M Peltor EEP 100 EU) 
finanziert. Die BG Verkehr bezahlt z.B. Kapselgehörschützer des Typs „3M Peltor Pro Tac III“ und 
„Hellberg 2H active“. Andere UVT setzen ebenfalls aktive Gehörschützer ein oder bereiten deren Einsatz 
vor. Der Nutzen der Pegelabhängigkeit soll beim Betriebsbesuch vor Ort getestet werden. Es ist auch 
möglich, die Versicherten mit einem speziellen Produkt für den Zeitraum der Erprobung zu versorgen. 
Die Auftragserteilung für die Beschaffung erfolgt mit den wesentlichen Angaben (LEX,8h, LpCpeak, HM/L-
Geräusch und eventuell Umgebungsbedingungen). Im Falle des auf die individuelle Hörminderung 
einstellbaren HA ACTIVE ist diese individuelle Information bei der Versorgung zusätzlich notwendig, wird 
aber im Allgemeinen vom Hörakustiker bei der Auftragsbearbeitung ermittelt. 
Die Kostenübernahme erfolgen normalerweise über die Hilfsmittelabteilung. Die UVT haben mit den 
Händlern meist Pauschalpreise ausgehandelt. 
Vorteil der Versorgung mit diesen aktiven Gehörschützern ist, dass bei leichten Hörverlusten in vielen 
Fällen die aktiven Gehörschützer am Arbeitsplatz und einfache Hörgeräte im Privatbereich eingesetzt 
werden können. Die versorgten Personen waren mit den pegelabhängig dämmenden Gehörschützern 
zufrieden, solange keine schwierigen Gesprächssituationen auftreten. In akustisch komplizierten 
Gesprächssituationen fehlt das in modernen Hörgeräten häufig integrierte Richtmikrofon und die 
Verständigung leidet. 
 
  







99 / 122 
 


Versorgung mit „ICP“-Hörgeräten: 
Die Versorgung mit ICP-Hörgeräten kann auf mehreren Wegen initialisiert werden: 


1. Der/die Erkrankte mit anerkannter BK 2301 oder im BK-Verfahren besitzt bereits ein Hörgerät: 
In diesem Fall prüft der BK-Sachbearbeiter oder die BK-Sachbearbeiterin, ob der/die Betreffende 
noch im Lärmbereich tätig ist. Ist das der Fall, wird eine Versorgung mit ICP-Hörgeräten geprüft 


2. Der BK-Verdachtsfall wird angezeigt und geprüft oder ist mit der Anerkennung einer BK 2301 
abgeschlossen. In dem Fall wird die Stellungnahme des Präventionsdienstes (z.B. 
Aufsichtsperson, Präventionsberater/-in) eingeholt. Dabei ist es möglich, dass die Versorgung mit 
ICP-Hörgeräten vom Präventionsdienst (PD) vorgeschlagen wird. Eine Stellungnahme zur 
Notwendigkeit auf Basis von Indikationskriterien (entsprechend Workflow Hörgeräteversorgung 
im UV-Net) wird abgegeben (z.B. BGHM). 


3. Der anerkannte BK-Fall führt zur Arbeitsplatz-Besichtigung durch den PD. In der Folge wird die 
Versorgung mit einem ICP-Hörgerät durch den PD initiiert (z.B. BG BAU).  


 
Die ICP Versorgung kann beginnen, wenn der PD die Notwendigkeit einer ICP-Versorgung nach 
Beauftragung durch die Verwaltung festgestellt hat. Basis dafür ist hauptsächlich eine positive Antwort 
auf einige Fragen im Erhebungsbogen J 6120 (siehe Abbildung 84): 
 


 
Abbildung 84: Ausschnitt aus dem Formular J 6120 


 
Anhang 18: DGUV-Erhebungsbogen J 6120 
 
Die BK-Sachbearbeitung entscheidet über die Beschaffung eines ICP-Hörgerätes und die 
Hilfsmittelbearbeitung löst einen Auftrag bei einem vom Hersteller qualifizierten und vertraglich 
gebundenen (zertifizierten) Hörakustiker aus. In jedem Fall wird der Präventionsdienst über die 
Entscheidung der Verwaltung informiert. 
Im Idealfall erhält der PD z.B. von der Leistungsabteilung oder Hilfsmittelabteilung nach erfolgreich 
abgeschlossener Versorgung mit einem ICP-Hörgerät eine Information darüber.  
Die Leistungsabteilung muss vom Hörakustiker über die erfolgte Versorgung und über die durchgeführte 
Funktionsprüfung einer Gehörschutz-Otoplastik einschließlich In-Situ-Messung des Schallpegels bei der 
Hörgeräte-Versorgung und dem Ergebnis des Hörtests unterrichtet werden. Eine Kontrolle der 
erfolgreichen Versorgung mit dem ICP-Hörgerät erfolgt durch den vertraglich gebundenen Hörakustiker. 
Die Durchführung der Überprüfung lassen sich nur drei der gewerblichen UVT schriftlich bestätigen, 
während bei den UVTöH die Verantwortung dem Hörakustiker fast immer vollständig überlassen wird. 
Nur ein UVTöH gab an, die Kontrollergebnisse einzufordern.  
Insgesamt muss man feststellen, dass eine Überprüfung der Wirksamkeit der ICP-Hörgeräte und der 
Dichtigkeit der zugehörigen Gehörschutz-Otoplastiken durch UVT nur im Einzelfall erfolgt. Es besteht 
bei diesem Thema weiterer Optimierungsbedarf.  
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Verlaufskontrolle und Abschluss des IP-Verfahrens 
Das Verfahren soll erst nach positiver Verlaufskontrolle abgeschlossen werden. Ist die Prävention in das 
IP-Verfahren eingebunden, erfolgt die Verlaufskontrolle meist durch die Präventionsberater/-innen oder 
die Aufsichtspersonen. Im anderen Fall wird sie vom zuständigen BK-Sachbearbeiter bzw. der BK-
Sachbearbeiterin koordiniert. Die Kontrolle wird fast immer telefonisch durchgeführt. Die Versicherten 
werden befragt, ob sie die Gehörschutz-Otoplastik oder das ICP-Hörgerät bekommen haben und ob sie 
zufrieden sind. Werden die betroffenen Firmen regelmäßig vom Präventionsdienst besucht, gibt es auch 
die Variante der Verlaufskontrolle durch ein persönliches Gespräch mit dem Versicherten beim nächsten 
Betriebsbesuch. 
Nach Aussage aller befragten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der UVT, die an der ICP-Versorgung 
beteiligt sind, ist der Zufriedenheitsrad mit den ICP-Hörgeräten sehr hoch.  
 
   


 
Abbildung 85: IP Lärm-Betriebsbesichtigungsverfahren (Ausschnitt) 


Abbildung 85 zeigt exemplarisch einen Ausschnitt aus der Übersichtstabelle mit den Rückmeldungen der 
UVT zum Betriebsbesichtigungsverfahren für die IP Lärm. Die genauen Angaben sind der mitgelieferten 
Excel-Datei „Bestehende IP-Maßnahmen Lärm“ (Anhang 16) zu entnehmen. 
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In der Abbildung 86 werden die wesentlichen Aktivitäten der Handlungspartner „Prävention“ und 
„Verwaltung“ beim IP Lärm-Betriebsbesuchsverfahren gegenübergestellt. Es ist zu erkennen, dass 
beiden Teilen eine etwa gleich hohe Bedeutung zukommt. 
 


 
Abbildung 86: IP Lärm: Betriebsbesuchsverfahren 


Nachhaltigkeit 
Eine Evaluierung des IP-Verfahrens und eine Prüfung der Nachhaltigkeit der Versorgung im Rahmen der 
IP Lärm wird bisher nicht durchgeführt. In der BGHM wird an der Erarbeitung eines Verfahrens 
gearbeitet. 


4.5.3.2 IP Lärm-Verfahren 2 - Durchführung spezieller Lärmseminare 
(Seminarverfahren)  


Dieses Verfahren wird bisher nur von zwei UVT (BG RCI, BGN) durchgeführt. Die Verfahrensschritte 
sind weniger detailliert ausgearbeitet als beim Betriebsbesuchsverfahren. 
 
Beginn des Verfahrens 
Es gibt zwei Wege, das Verfahren zu initialisieren. Im Standardablauf lädt nach Anerkennung einer BK 
2301 der BK-Sachbearbeiter bzw. die BK-Sachbearbeiterin die Versicherten zum Besuch des 
Spezialseminars „Lärm“ für Personen mit Hörminderung ein. Gleichzeitig wird der Abteilung Ausbildung 
die benachrichtigte Person mitgeteilt. 
Meldet sich der/die Angeschriebene mit einer positiven Antwort beim zuständigen Mitarbeiter oder der 
Mitarbeiterin in der Abteilung Ausbildung, wird er bzw. sie für das Seminar registriert. Es ist jedoch auch 
möglich, das Verfahren als Maßnahme nach §3 BKV auf Vorschlag des Präventionsdienstes 
durchzuführen, d.h. die betreffenden Versicherten am Lärmseminar teilnehmen zu lassen. 
 
Seminardurchführung 
Die Seminare werden entweder in einzelnen Bildungsstätten oder im Haus des UVT abgehalten. Die 
Seminardauer beträgt zwei bzw. drei Tage. Dabei werden den Teilnehmenden folgende Inhalte 
vermittelt: 
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• Gesundes Ohr, 
• Hören, 
• Lärmschwerhörigkeit, 
• Tinnitus, 
• Bedeutung der arbeitsmedizinischen Vorsorge, 
• Gehörschutz, 
• Umgang mit Hörgeräten, 
• Nutzung von Unterweisungshilfen. 


 
Das Einsetzen von Gehörschutzstöpseln und den mitgebrachten Gehörschutz-Otoplastiken wird bei der 
BGN und der BGRCI im Seminar trainiert. 
 
Außerdem wird bei der BGN ein individuelles ärztliches Gespräch und eine persönliche individuelle 
Beratung zum verwendeten Gehörschutz angeboten. Die Seminare werden von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen des Präventionsdienstes unter ärztlicher Beteiligung durchgeführt.  
 
Gehörschutzmusterkoffer 
In beiden UVT steht in den Seminaren ein Gehörschutz-Musterkoffer zur Demonstration bereit. Der 
mitgebrachte eigene Gehörschutz der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wird nicht überprüft.  
 
Versorgung mit Gehörschutz-Otoplastiken 
Wenn ein Seminarteilnehmer oder eine -teilnehmerin mit dem eigenen Gehörschutz nicht zufrieden ist 
und dieser ersetzt werden soll, wird praktisch immer mit Gehörschutz-Otoplastiken versorgt. Sind die 
Versicherten weiterhin in einem Lärmbereich tätig, erhalten sie im Seminar ein Anschreiben an das 
Unternehmen, welches eine Erklärung zur „Kostenübernahme für individuell besonders geeigneten 
Gehörschutz“ durch den Geschäftsbereich Prävention des UVT enthält. Außerdem wird im Seminar ein 
Formular für Hörakustiker ausgestellt, in dem u.a. der Tageslärm-Expositionspegel und der 
vorherrschende Frequenzbereich am Arbeitslatz sowie die notwendige Schalldämmung und erforderliche 
Zusatzkennzeichnungen der empfohlenen Gehörschutz-Otoplastik genannt werden. Einen Auszug aus 
einem dieser Informationsschreiben der BGN findet sich in Abbildung 87. 
 
Gleichzeitig wird die BK-Abteilung über ein internes Formblatt über die Teilnahme und Berechtigung zum 
Erhalt einer Gehörschutz-Otoplastik informiert. Der BK-Sachbearbeiter bzw. die BK-Sachbearbeiterin 
stellt eine Kostenübernahmebescheinigung aus und schlägt dem Versicherten einen geeigneten 
Hörakustiker vor. Dieser führt die Versorgung durch. Ein Kontrollverfahren über eine durchgeführte 
Funktionsprüfung der Otoplastiken ist nicht installiert. Eine Versorgung mit anderem speziellem 
Gehörschutz ist im Einzelfall auch möglich. 
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Abbildung 87: Informationsschreiben der BGN an den Hörakustiker zur Versorgung mit einer geeigneten 
Gehörschutz-Otoplastik 


Versorgung mit ICP-Hörgeräten 
Die ICP-Versorgung wird im Normalfall bei diesen UVT von den Leistungsabteilungen geregelt. Sie 
entscheiden über die Notwendigkeit einer ICP-Beschaffung.  
Die Versorgung mit ICP-Hörgeräten erfolgt bei der BG RCI durch die Hilfsmittelversorgung und bei der 
BGN durch die Leistungsabteilung. Bei dieser Versorgung wird bei der BGN immer eine Stellungnahme 
des Präventionsdienstes (verkürzter Erhebungsbogen J 6120) eingeholt. Bei der BG RCI erfolgt sie nach 
Einholung von Informationen in der Mitgliedsfirma der Versicherten. Im Fall einer unklaren Exposition 
wird der Präventionsdienst um eine Stellungnahme gebeten. Zusätzlich wird oft eine Stellungnahme 
eines unabhängigen Hörakustikers bzw. einer Hörakustikerin eingeholt (unabhängiger HA, der mit dem 
UVT einen Beratungsvertrag hat). Eine wirksame Kontrolle der Hörgeräteversorgung wird von beiden 
UVT bestätigt.  
Die Überprüfung vor Ort mittels In-situ-Messung mit Beleg der Wirksamkeit der Hörgeräte-Versorgung ist 
bisher aber nicht allgemein geregelt. Es ist aber davon auszugehen, dass Hörakustiker mit vielen ICP-
Versorgungen entsprechend den Vorgaben des Herstellers mit dem Messequipment ausgerüstet sind 
und die Prüfung durchführen. Hörakustiker mit wenigen ICP-Versorgungen leihen sich die 
Messeinrichtung bei Hörluchs aus. Sie beklagen, dass das Verfahren für sie aufwendig ist. Eine Kontrolle 
in der Audiometrie-Kabine würden sie bevorzugen. 
 
Es ist auch möglich, dass sich im Laufe eines Lärmseminars für Personen mit Hörminderung 
herausstellt, dass eine Versorgung mit einem ICP-Hörgerät für einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin 
sinnvoll wäre. In diesem Fall empfiehlt die Seminarleitung der zuständigen Bezirksverwaltung die 
Versorgung der Versicherten mit einem ICP-Hörgerät. Auch hier entscheidet die Verwaltung. Die 
Versorgung selbst geschieht über den Hörakustiker. Am Schluss des Verfahrens wird der 
Präventionsdienst über die durchgeführte ICP-Versorgung informiert. 
 
Die Handlungsanleitung der DGUV berücksichtigt bisher das Verfahren der Seminarbetreuung für 
Hörgeschädigte nicht. 
 
Abbildung 88 zeigt exemplarisch einen Ausschnitt aus der Übersichtstabelle zum Seminarverfahren für 
die IP Lärm. 
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Abbildung 88: IP Lärm-Seminarverfahren (Ausschnitt) 


Bei beiden UVT mit Seminarverfahren wird der Betriebsbesuch im Rahmen der IP Lärm ohne den Grund 
der ICP-Versorgung nur im Ausnahmefall durchgeführt. Gründe können z.B. die Nichtzufriedenheit mit 
der versorgten Gehörschutz-Otoplastik sein. 
 
Eine Evaluierung des IP-Verfahrens und die Nachhaltigkeit der Versorgung im Rahmen der IP Lärm wird 
bisher nicht durchgeführt. 
 
Die Durchführung spezieller Seminare für Personen mit Hörminderung beschränkt sich zur Zeit auf UVT, 
wo zwar ausreichend häufig BK 2301-Anerkennungen erfolgen, die Anzahl der BK-Fälle aber die 
Kapazitäten der Bildungsstätten nicht überfordern (bis etwa 500 neue BK 2301-Fälle pro Jahr).  


4.5.4 IP Lärm im Rahmen der Betriebsbetreuung durch die 
Präventionsabteilungen der UVT 


Bei einigen UVT der gewerblichen Wirtschaft wird zusätzlich eine andere Art der Individualprävention 
betrieben. An dieser Präventionsarbeit ist die Verwaltung nicht beteiligt. Zusätzliche Kosten entstehen 
den UVT zum Zeitpunkt der Bearbeitung im PD nicht bzw. nicht mehr oder nur in unwesentlichem 
Umfang. Es handelt sich um eine individuelle Betreuung von Personen mit Hörminderung, meist 
verbunden mit Kommunikationsproblemen bei der Benutzung von Gehörschutz. Die Versicherten haben 
eher geringe lärmbedingte Hörminderungen, die durch altersbegleitende Hörschwellenverschiebungen 
verstärkt sein können. Da es durch die „Standard-Gehörschutzversorgung“ dazu kommen kann, dass für 







105 / 122 
 


die Betroffenen eine Kommunikation am Arbeitsplatz sehr erschwert ist, benutzen sie den 
bereitgestellten Gehörschutz nicht. Wendet sich dann die Sicherheitsabteilung eines Mitgliedsbetriebs an 
die ihn betreuende Aufsichtsperson, wird der Arbeitsplatz aufgesucht. Dabei kann im Falle der 
Verfügbarkeit einer der im UVT verwendeten Gehörschutz-Musterkoffer zum Einsatz kommen. Die 
Versicherten können verschiedene Gehörschützer testen und werden von der AP explizit über Auswahl 
und Benutzung (insbesondere Einsetzen von Gehörschutzstöpseln) sowie den Einfluss der täglichen 
Tragedauer im Lärmbereich aufgeklärt. Dem Mitgliedsbetrieb wird später der Gehörschutztyp, mit dem 
der/die Betreffende beschwerdefrei arbeiten oder arbeiten und gleichzeitig kommunizieren konnte, zur 
Beschaffung empfohlen. Damit kommt das Unternehmen seiner Fürsorgepflicht nach, die Ausführung der 
Arbeitsaufgabe wird erleichtert und die Versicherten sind vor der Verschlechterung ihres Hörvermögens, 
welches bis zur BK-Verdachtsanzeige kommen kann, geschützt. Diese Art der IP Lärm ist im BK-
Stufenverfahren im UV-Net bisher nicht enthalten, wäre aber eine sinnvolle Ergänzung zu den anderen 
IP Lärm-Verfahren. Das Verfahren wird bei den meisten UVT heute so gestaltet, dass nach 
Bekanntwerden des Problems ein BK 2301-Feststellungsverfahren eingeleitet wird und damit die 
Verwaltung die Federführung übernimmt. 


4.5.5 Vorgehensweisen der Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand (UVTöH) bei der Individualprävention Lärm 


1. Angebot und Durchführung der IP Lärm bei den UVT der öffentlichen Hand 


Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand einschließlich der SVLFG verfolgen einen anderen 
Ansatz als die großen gewerblichen BGen. Bei den Unfallkassen handelt es sich im Vergleich zu den 
gewerblichen UVT meist um kleinere Körperschaften mit viel weniger Lärmexponierten und dadurch viel 
weniger BK 2301-Fällen. Die BK 2301-Fälle werden meist nach Stufe 1 des DGUV-Stufenverfahrens BK 
2301 bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt dann in der BK-Abteilung. Entsprechend hat das Thema IP 
Lärm keine hohe Priorität. Auch ist die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des UVT kaum 
geeignet, die Individualprävention im Umfang der gewerblichen UVT zu betreiben.  


Von acht UVT der öffentlichen Hand wurde angegeben, dass bisher kein IP Lärm-Fall bearbeitet wurde 
bzw. das Verfahren nicht bekannt ist. Von den UVTöH werden Versicherte jedoch im Einzelfall mit ICP-
Hörgeräten versorgt. 
 


2. Praxis der IP-Verfahren der UVT der öffentlichen Hand 


Unter IP Lärm versteht man bei den meisten UVTöH die Versorgung mit geeigneten Hörgeräten mit der 
Entscheidung, ob ein ICP-Hörgerät finanziert werden soll. Dies wird meist ohne Beteiligung des 
Präventionsdienstes in der BK-Abteilung entschieden. Von acht UVTöH wurde angegeben, dass die 
Prävention an der IP Lärm beteiligt ist. Dies ist der Fall, wenn bei der BK-Bearbeiterin oder beim BK-
Bearbeiter in der Verwaltung Zweifel an der Notwendigkeit einer ICP-Versorgung bestehen. Dann wird 
der Präventionsdienst des UVT um eine Stellungnahme gegebenenfalls mit Betriebsbesichtigung 
gebeten bzw. damit beauftragt. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Abteilung Prävention (AP) gibt 
dann eine Stellungnahme dahingehend ab, ob die Versicherten weiterhin im Lärmbereich tätig sind. Dies 
erfolgt nach Betriebsbesuch oder ohne Besichtigung des Arbeitsplatzes. Im Einzelfall können auch 
weitere Indikationskriterien für die ICP-Hörgeräteversorgung abgefragt werden. Die Kommunikation 
zwischen Verwaltung und Prävention erfolgt oft formlos. Es kommt jedoch auch das Formblatt J 6120 
zum Einsatz. Es ist allerdings nicht bei allen Unfallkassen bekannt. Von vier UVTöH wurde angegeben, 
das Formblatt regelmäßig bei der BK- oder Hörgeräte-Versorgung zu verwenden. Allerdings ist nicht 
immer klar, ob es allgemein im Rahmen des BK-Verfahrens oder nur zur Beurteilung der Notwendigkeit 
einer Versorgung mit ICP-Hörgeräten genutzt wird. Eine individuelle Beratung der Versicherten zu 
geeignetem Gehörschutz wird von den AP im Allgemeinen nicht durchgeführt. 
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Die Verwaltung (meist die BK-Bearbeiterin oder der BK-Bearbeiter) entscheidet nach Abschluss der 
Ermittlungen über die Beschaffung eines ICP-Hörgerätes. Die Beschaffung wird im Bereich Verwaltung 
oft von der Hilfsmittelabteilung veranlasst. Der Auftrag wird entweder direkt bei einem Hörakustiker 
ausgelöst oder die Versicherten suchen sich einen HA ihrer Wahl. Dieser reicht sein Angebot meist bei 
der Leistungsabteilung des UVT ein. Bei Hörgeräten der Kategorie 3 oder ICP-Hörgeräten holen sich die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BK-Abteilung oder Leistungsabteilung meist eine Stellungnahme der 
beratenden Hörakustikerin ein. Das Verfahren wird dann vom beauftragten Hörakustiker im Allgemeinen 
in Eigenregie durchgeführt. Er soll die Wirksamkeit der Hörgeräte und die Dichtigkeit der Gehörschutz-
Otoplastiken prüfen. Eine Kontrolle der Wirksamkeit der ICP-Versorgung oder der Dichtigkeit der 
verwendeten Gehörschutz-Otoplastiken erfolgt von Seiten der Unfallkassen im Allgemeinen nicht. Nur 
von einem UVTöH wurde die geforderte Vorlage der Prüfergebnisse vom Hörakustiker genannt. 


Bei der Erstattung der Kosten für ICP-Hörgeräte orientierten sich alle UVTöH am Angebot des bisher 
verfügbaren Produkts. 


Gehörschutz-Otoplastiken werden von den UVT der öffentlichen Hand aktuell nicht bzw. nur im 
Ausnahmefall im Rahmen von BK-Verfahren oder als IP-Maßnahme finanziert. Als notwendig erkannte 
Gehörschutz-Otoplastiken zahlen häufig die Mitgliedsfirmen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die 
Notwendigkeit von Funktionskontrollen für die Gehörschutz-Otoplastiken sind bei den UVTöH nicht 
bekannt. 


Nachkontrollen bezüglich Akzeptanz und Erfolg werden nach der Versorgung mit ICP-Hörgeräten oder 
Gehörschutz-Otoplastiken und zu einem späteren Zeitpunkt bei den Unfallkassen nicht durchgeführt. 


Obwohl nicht so genannt, ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Fälle nach Aktenlage bzw. 
entsprechend dem individuellen Wissen des BK-Sachbearbeiters oder der BK-Sachbearbeiterin ohne 
Besichtigung und Beurteilung des jeweiligen Arbeitsplatzes gelöst wird. 
 


3. Praxis der IP Lärm durch die Prävention der UVTöH 


Wird die Prävention von der Verwaltung am IP-Verfahren beteiligt, hat dies bei allen befragten UK zur 
Folge, dass der Arbeitsplatz im Normalfall besichtigt wird. Dabei gaben vier UVTöH an, dass der Tages-
Lärmexpositionspegel LEX,8h bestimmt wird, damit eine qualifizierte Aussage zum notwendigen 
Gehörschutz (ICP-Hörgerät) gemacht werden kann. Eine Gehörschutzberatung am Arbeitsplatz findet 
nicht statt. Gehörschutz-Musterkoffer sind nicht bekannt.  
Eine Nachbesichtigung, Nachkontrolle bzw. ein Zweitkontakt durch die Prävention wurde nur von einer 
Unfallkasse genannt. Eine Nachbesichtigung des Arbeitsplatzes erfolgt nicht. 
Eine Individualprävention Hörgeminderter allein durch die Präventionsabteilungen findet nicht statt. 
Kontakt zu den Betriebsärzten besteht nur im Ausnahmefall. 


4.5.6 Diskussion der Vor- und Nachteile der Verfahren 
Das Betriebsbesuchsverfahren bietet eine Reihe von Einflussmöglichkeiten der UVT und eine große 
Varianz im Verfahren und in der individuellen Versorgung mit Gehörschutz zur Probe. Vorteile des 
Verfahrens sind insbesondere: 


• Mehrfacher persönlicher Kontakt mit Beratung der Versicherten über einen längeren Zeitraum. 
• Versuchsweise Nutzung auch mehrerer Gehörschützer im Erprobungszeitraum. 
• Einflussnahme auf die Gesamtlärmsituation und Lärmminderungsmaßnahmen am Arbeitsplatz 


während des Betriebsbesuches beim Aufsuchen der Versicherten am Arbeitsplatz. 
• Die Ausgabe von Musterexemplaren erlaubt es auch Versicherten in Kleinbetrieben, den 


Gehörschutz nach ihren Bedürfnissen (z.B. Tragekomfort, Sprachverständlichkeit) auszuwählen. 
• Nutzung der Individualprävention als Türöffner für die Generalprävention. 
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Nachteil des Verfahrens ist ein erheblicher Verwaltungsaufwand und der Verbrauch großer Teile der 
Zeitressourcen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Prävention. Entsprechend haben mehrere UVT 
reagiert und zusätzliche Präventionsberaterinnen und Präventionsberater für die Individualprävention 
eingestellt, um die Aufsichtspersonen zu entlasten. 
 
Die Vorteile der Seminarverfahrens bestehen in der gleichzeitigen Information ganzer Gruppen von 
Personen mit Hörminderung. Durch ein standardisiertes Seminarprogramm kann die Information mit 
gleicher Qualität für alle angeboten werden. Die Zeitdauer der mehrtägigen Seminare bringt es mit sich, 
dass sich die Erkrankten längere Zeit mit ihrem Hörschaden beschäftigen. Außerdem haben sie die 
Möglichkeit, mit anderen Teilnehmenden über die Probleme der Schwerhörigkeit oder z.B. von Tinnitus 
zu sprechen. Prinzipiell können so Selbsthilfegruppen entstehen. Bei Anwesenheit eines Arztes oder 
einer Ärztin haben die Seminarteilnehmenden die Möglichkeit zu eingehender ärztlicher Beratung, die im 
Fall des Betriebsbesuchsverfahrens vom Betriebsarzt bzw. der Betriebsärztin geleistet werden müsste. 
Nachteile dieses Verfahrens sind zum einen die fehlende Möglichkeit der Nachbetreuung der Betroffenen 
und zum anderen die fehlenden Informationen zur Lärmsituation und anderen Randbedingungen am 
Arbeitsplatz. 


4.5.7 Erfahrungen der Durchführenden 
Die Rückkopplung zur Beratung ist naturgemäß bei Gruppen von Personen intensiver. Die Erfahrungen 
der Präventionsbeschäftigten, die diese Seminare durchführen, sind durchweg positiv bezüglich der 
Zufriedenheit der Betroffenen. Ob die vermittelten Ergebnisse einschließlich Gehörschutz-Otoplastik 
dauerhaft genutzt werden, lässt sich im Nachgang des Seminars nicht feststellen. Damit wäre ein 
nachträglicher Betriebsbesuch anzuraten und wird vorgeschlagen.  
Führen Aufsichtspersonen die IP Lärm durch, nutzen sie oft den Betriebsbesuch, um neben der Beratung 
der Versicherten die Besprechung mit den Vorgesetzten als Türöffner für weitere Vorschläge zur 
Generalprävention zu machen. Dabei werden neben Lärmfragen auch allgemeine Probleme der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes in der betreffenden Mitgliedsfirma besprochen. Eine 
Rückkopplung zum langfristigen Erfolg und zur dauerhaften Akzeptanz der IP-Maßnahmen verlangt eine 
langfristige Verfolgung des Gehörschutzbenutzungsverhaltens der Versicherten und ist aus Zeitgründen 
normalerweise nicht möglich. 


4.5.8 Empfehlungen für geeignete IP Lärm-Verfahren 
Nur das Betriebsbesuchsverfahren wird bisher als IP Lärm-Verfahren im Stufenverfahren BK 2301 der 
DGUV (Stand: 2013) beschrieben und in der „Handlungsanleitung Verfahren Individualprävention Lärm – 
(IP Lärm)“ [23] erklärt. Die Handlungsanleitung verweist auf die vorhandenen DGUV-Formtexte, die im 
Lauf des Verfahrens genutzt werden können. Zwischen der Handlungsanleitung der DGUV und den 
Abläufen bei den gewerblichen UVT, die das Betriebsbesuchsverfahren durchführen, konnten kaum 
systematische Abweichungen festgestellt werden. Das Seminarverfahren findet bisher keinen 
Niederschlag im Workflow oder der Handlungsanleitung zur IP Lärm im UV-Net. 
 
Bei der Bewertung der angewendeten Verfahren ist es sinnvoll, einerseits die beiden bei den 
gewerblichen UVT angewendeten Verfahren zu vergleichen und andererseits auf den Unterschied 
zwischen UVTöH und gewerblichen UVT einzugehen. 
Eine Kombination aus Lärmseminar und individueller Betreuung am Arbeitsplatz wäre die wahrscheinlich 
wirksamste Variante. Eine generelle Empfehlung dafür kann jedoch nicht gegeben werden, da dieses 
Verfahren zu aufwendig wäre. 
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Begründung: 
Beim Vergleich der beiden von den gewerblichen UVT angewendeten Hauptverfahren zeigte sich, dass 
die Betreuung der Versicherten im Falle der Befragung und Beratung im Betrieb die umfassendere 
Methode ist, welche eine Vielzahl von Variablen und Einflussmöglichkeiten bietet. Der dafür notwendige 
Verwaltungs- und Organisationsaufwand einschließlich der Formularentwicklung bzw. -anpassung inkl. 
erforderlicher Manpower ist jedoch sehr hoch. Sie führt fast immer zur individuell abgestimmten, 
erfolgreichen Versorgung mit Gehörschutz einschließlich Hörgeräten mit Gehörschutzfunktion (ICP-
Hörgeräte). Es zeigte sich eine allgemeine Zufriedenheit der Versicherten mit dem Gehörschutz oder 
dem Hörgerät.  
Dieses IP-Verfahren ist momentan in seiner Tiefe am genausten bei der BGHM geregelt, bei der das 
Verfahren auch zuerst angewendet wurde. 
Es muss berücksichtigt werden, wieviel BK 2301-Fälle pro Jahr bei einem UVT anerkannt oder bearbeitet 
werden. Für Berufsgenossenschaften mit wenig Erkrankungsfällen (z.B. Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe) kann es vorteilhafter sein, den Verwaltungsaufwand auf die Planung 
und Durchführung von speziellen Lärmseminaren sowie die Beschaffung von Gehörschutz-Otoplastiken 
bzw. ICP-Hörgeräten zu begrenzen.  
Wegen der Vielzahl der BK 2301-Fälle, die bei der BGHM anerkannt werden, wäre das Seminar-
Verfahren schon aufgrund der Anzahl der notwendigen Lärmseminare nicht durchführbar. 
 
Empfehlung: 
Werden spezielle Lärmseminare für Hörgeminderte durchgeführt, sollte immer die Möglichkeit bestehen, 
nach Besuch eines Seminars direkt am Arbeitsplatz beraten zu werden. Nur bei Kenntnis der 
Arbeitssituation lassen sich Problemfälle optimal lösen. 
 
Generell kann die Verbindung von Seminarbesuch und anschließender individueller Betreuung am 
Arbeitsplatz als die optimale Methode bezüglich der Wirksamkeit eingeschätzt werden. Der Aufwand 
könnte dadurch in Grenzen gehalten werden, dass die Beratung am Arbeitsplatz im Rahmen der 
nächsten routinemäßigen Besichtigung der Firma oder einem Besuch wegen anderer IP-Maßnahmen 
durchgeführt würde. 
Eine genaue Anzahl jährlich anerkannter BK 2301-Fälle zur Entscheidung, welche Methode die 
geeignete ist, lässt sich nicht angeben. Dies hängt auch von der Struktur des UVT ab (z.B. Anzahl der 
PD, Personal für IP, Kapazität der Bildungsstätten). 
 
Die im Rahmen dieses Projekts gewonnenen Erkenntnisse zu praktischen Aspekten der IP Lärm könnten 
auch in eine mögliche Überarbeitung der Handlungsanleitung im UV-Net eingehen. 
 
Abbildung 89 stellt abschließend die grundlegenden Schritte der beiden Hauptverfahren noch einmal 
gegenüber. 
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Abbildung 89: Ablauf der beiden Hauptverfahren bei der IP Lärm 


Festzustellen ist, dass der Übergang zur Allgemeinprävention als Ergebnis der Individualprävention 
bisher nicht sauber definiert ist. Auch sollten die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte stärker 
eingebunden bzw. informiert werden. An dieser Stelle könnte die Handlungsanleitung zur IP Lärm im UV-
Net konkreter werden. 
 


4.5.9 Vergleich der durchgeführten IP-Maßnahmen der UVT mit den 
Vorgaben im UV-Net der DGUV 


Beim Vergleich der im UV-Net empfohlenen Maßnahmen [23, 34] bei der IP Lärm im BK-Stufenverfahren 
mit der Praxis der Unfallversicherungsträger zeigen sich teilweise erhebliche Abweichungen. Im 
Einzelnen wurde festgestellt: 


• Als Eingangsvoraussetzung akzeptieren einige UVT schon eine Lärmexposition ab LEX,8h = 
80 dB(A), während im Stufenverfahren LEX,8h = 85 dB(A) genannt wird. Allerdings werden 
finanzielle Leistungen an das Vorkommen bzw. Überschreiten eines Tageslärm-
Expositionspegels von LEX,8h = 85 dB(A) am Arbeitsplatz des Versicherten gebunden. 


• Die Beteiligung der Präventionsdienste insbesondere durch Feststellung der arbeitstechnischen 
Voraussetzungen für eine Finanzierung von ICP-Hörgeräten oder Gehörschutz-Otoplastiken ist 
bei den gewerblichen UVT fast immer gegeben, wird aber nur bei etwa der Hälfte der UVT der 
öffentlichen Hand praktiziert. 


• Der empfohlene Betriebsbesuch durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des PD mit 
individueller Beratung wird nicht von allen UVT praktiziert. 


• Die Beauftragung des PD durch die BK-Sachbearbeiter bzw. die BK-Sachbearbeiterinnen erfolgt 
bei den gewerblichen UVT i. Allg. mit dem Formtext J 6100. Auch die Dokumentation der 
Individualberatung im Mitgliedsbetrieb erfolgt bei den gewerblichen UVT mit dem Formtext 
(J 6120) nach UV-Net. Eine Berufsgenossenschaft hat das Verfahren offiziell nicht eingeführt. Bei 
kleinen UVT der öffentlichen Hand erfolgen sowohl die Beauftragung als auch die Stellungnahme 
des PD meist formlos.  
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• Gehörschutz-Musterkoffer nutzen bisher nur gewerbliche UVT. Die Inhalte werden im Betrieb 
oder im Seminar zur Demonstration vorgezeigt. Das Aushändigen von Musterexemplaren zur 
Erprobung wird kaum praktiziert, da das erneute Befüllen der Musterkoffer, womit früher meist 
eine Bürofachkraft im PD beauftragt wurde, heute von der AP bzw. den IP-Beratern und -
Beraterinnen selbst durchzuführen ist. Pegelabhängig dämmende Gehörschützer (GS mit 
elektronischer Zusatzausrüstung) werden vor Ort in Anwesenheit der AP für einen Trageversuch 
genutzt, danach gereinigt und wiederverwendet. 


• Die AP bzw. die IP-Berater und -Beraterinnen empfehlen den Mitgliedsfirmen die Beschaffung der 
individuell zugeschnitten PSA (einschließlich ICP-Hörgeräten) und geben Hinweise zur 
Beschaffung. 


• Die im UV-Net vorgeschlagene Versorgung mit ICP-Hörgeräten über Hörakustiker wird allgemein 
praktiziert. 


• Betriebsärzte und -ärztinnen werden selten beteiligt. Es geschieht dann, wenn die AP einen guten 
Kontakt zur Betriebsleitung hat. 


• Die regelmäßige Einbindung des Betriebsrates wurde nur von zwei UVT bestätigt. Die 
Sicherheitsfachkraft wird häufiger eingebunden. Bei Ermittlungen in kleineren Firmen ist die Sifa 
dann beteiligt, wenn sie beim Vor-Ort-Termin in der Firma anwesend ist. 


• Die im UV-Net genannte Funktionsprüfung (Dichtigkeitstest) der ausgelieferten Gehörschutz-
Otoplastiken wird durch die Hörakustiker durchgeführt. Die Durchführung wird in beschränktem 
Umfang und die Ergebnisse praktisch nicht kontrolliert. Forderungen nach einer eventuell 
notwendigen Neuanfertigung wegen Leckage werden nur von wenigen UVT bzw. 
Leistungsabteilungen in den UVT erhoben. Hier besteht Handlungsbedarf. 


• Einen weiteren Kontakt zur Kontrolle der IP-Versorgung über Telefon oder vor Ort ist bei etwa der 
Hälfte der gewerblichen UVT vorgesehen. Bei den UVT der öffentlichen Hand kommt er praktisch 
nicht vor. Ein UVTöH gab einen telefonischen Zweitkontakt zur ICP-Nachkontrolle an. 


• Wie im UV-Net vorgeschlagen legt die AP nach Besichtigung des Arbeitsplatzes auch spezielle 
akustische Kriterien („flache Dämmkurve“, Kennzeichen „X“) für die Beschaffung individuell 
besonders geeigneter Gehörschützer (Gehörschutz-Otoplastiken) fest. Die Organisation der 
Beschaffung ist in jedem UVT unterschiedlich geregelt. Die UVT beziehen die Gehörschutz-
Otoplastiken über Hörakustiker. ICP-Hörgeräte werden immer über die vom Hersteller 
zertifizierten Hörakustiker bezogen. 


• Ohne dass im UV-Net bisher darauf eingegangen wird, werden von vier gewerblichen UVT 
pegelabhängig dämmende Gehörschützer in der IP Lärm eingesetzt. Dabei ist zu unterscheiden 
zwischen Gehörschützern, bei denen der Außenpegel unter dem Gehörschutz ohne 
Beeinflussung von Hörvermögen und Frequenzspektrum des Arbeitsgeräusches wiedergeben 
wird (z.B. Gehörschutzstöpsel 3M EEP 100 EU oder Kapselgehörschützer Hellberg 2H active), 
und Gehörschützern, die in Aufbau und Wirksamkeit einfachen Hörgeräten gleichen und den 
Hörverlust frequenzabhängig teilweise ausgleichen können (Hörluchs HA ACTIVE). Insbesondere 
bei der BGHM werden diese Gehörschützer schon umfassend eingesetzt und ersetzen in vielen 
Fällen geringerer Hörminderung das ICP-Hörgerät. Von der Handhabung ausgehend bevorzugen 
die Versicherten meist den 3M EEP 100, obwohl HA ACTIVE vom Standpunkt der Versorgung 
und Leistung viel mehr Möglichkeiten und Verbesserung des Hörvermögens bietet. Diese 
Gehörschützer sollten mit Erläuterung der geeigneten Anwendung möglichst schnell in das UV-
Net Stufenverfahren BK 2301 mit aufgenommen werden. 


• Der Abschluss des Verfahrens spätestens nach sechs Monaten wird von den UVT entweder 
vorgeschrieben oder ist erwünscht. 
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4.5.10 Aktuelle Weiterentwicklung von IP-Verfahren bei DGUV und UVT 
Die Änderungen im BK-Recht zum 01.01.2021 haben verschiedene Auswirkungen auf die Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung und die DGUV [35]. Auch wenn der nun entfallene Unterlassungszwang 
nur für neun Berufskrankheiten galt, ergeben sich nötige Anpassungen bei Maßnahmen der 
Individualprävention für alle Berufskrankheiten. Schon im Vorfeld der Gesetzesänderung wurden 
mögliche neue Handlungsfelder und Erweiterungen für IP-Maßnahmen untersucht [36]. Neben der IP 
Lärm ist auch die IP Haut bereits seit vielen Jahren bei vielen UVT etabliert. Auch im Bereich Muskel-
Skelett-Erkrankungen und Erkrankungen der Atemwege gibt es etablierte und erfolgreich evaluierte 
Konzepte. Im Rahmen der Arbeit des GFK-Ausschusses Prävention der DGUV wurde eine Definition des 
Begriffs „Individualprävention“ festgelegt [37] (nur im UV-Net verfügbar).  


Die neu ins SGB VII aufgenommene Verpflichtung der UVT zur Information der Versicherten und deren 
Mitwirkungspflicht bei IP-Maßnahmen gelten für alle Berufskrankheiten. Daher ist zu erwarten, dass sich 
auch für die IP Lärm Änderungen ergeben. U.a. folgende Aspekte werden aktuell bearbeitet: 


- Mindeststandard für gesetzliche Aufklärungspflicht 
- Musteranschreiben an die Versicherten 
- Weiterentwicklung von Maßnahmenpaketen (z.B. für Wirbelsäulenerkrankungen) 
- Neue Frühmeldeverfahren (z.B. für Atemwegserkrankungen [38]) 
- Stärkere Einbindung von Betriebsärzten und -ärztinnen in IP-Maßnahmen (vgl. Stellungnahme 


von DGAUM und weiteren Fachgesellschaften [39]) 


Entsprechende Konzepte könnten bei positiven Erfahrungen bei den genannten Berufskrankheiten auch 
auf die IP Lärm übertragen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich lärmbedingte 
Hörminderungen nicht mehr rückgängig machen lassen. Auch durch Befolgung aller Maßnahmen der 
Verhältnis- und Verhaltensprävention durch die Versicherten lässt sich nur die Verschlimmerung des 
Schadens vermeiden. Daher ist eine zuverlässige Früherkennung eine wesentliche Voraussetzung für 
eine gelungene Individualprävention. Da ein beginnender (lärmbedingter) Hörschaden meist nicht zu 
einem Arztbesuch außerhalb des betrieblichen Umfelds führt (anders als z.B. bei 
Atemwegserkrankungen), kommt hier der arbeitsmedizinischen Vorsorge besondere Bedeutung zu. 


Weiterentwicklungen bei Prozessen der UVT können sich auch aus Benchmarking-Projekten ergeben. 
Für die BK 2301 wurde ein solches Projekt im Jahr 2010 durchgeführt [40]. Dabei wurden als ein 
optionaler Verbesserungsvorschlag die Vereinheitlichung und Intensivierung von individualpräventiven 
Maßnahmen genannt. In der Evaluierung des Benchmarkingprojekts 2015 [41] (nur im UV-Net verfügbar) 
wurde dokumentiert, dass einzelne UVT die Handlungsempfehlung zur IP Lärm umgesetzt haben. Eine 
Auswertung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen auf das gesamte BK-Verfahren erfolgte aber, wie auch 
2010, nicht. Falls ein weiteres Benchmarking-Projekt zur BK 2301 durchgeführt werden soll, wäre eine 
Berücksichtigung von IP-Maßnahmen, auch im Hinblick auf die Auswirkungen des geänderten BK-
Rechts, zu empfehlen. 
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5. Auflistung der für das Vorhaben relevanten Veröffentlichungen, 
Schutzrechtsanmeldungen und erteilten Schutzrechte von nicht am 
Vorhaben beteiligten Forschungsstellen  


 


Aktuell sind keine entsprechenden Veröffentlichungen bekannt.  
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6. Bewertung der Ergebnisse hinsichtlich des Forschungsziels und 
praktischer Relevanz 


6.1 Ergebnisse des Arbeitspaketes 1 hinsichtlich des Forschungsziels 
und praktischer Relevanz für die UVT 


Ein hoher Teil der Befragten war mit dem benutzten Gehörschützer prinzipiell zufrieden, obwohl nur 53% 
der Befragten angaben, dass der Gehörschutz individuell ausgewählt wurde. Die Praxisabschläge 
werden von den Verantwortlichen in den Firmen selten wahrgenommen oder bewusst bei der Auswahl 
der Gehörschützer bezüglich Schalldämmung berücksichtigt. Es ist folglich davon auszugehen, dass 
viele eingesetzte Gehörschützer eine zu geringe Schalldämmung besitzen. Da unvollständiges Einsetzen 
und die damit verbundene Leckage den subjektiv empfundenen Kontakt zur Umgebung fördert, erklärt 
sich dies als ein Grund für die Zufriedenheit der Versicherten. Allerdings sind sie dann nicht ausreichend 
geschützt und die Hörschädigung kann sich auch bei Benutzung von Gehörschutz fortsetzen. 
Gleichzeitig wird selten direkt nach dem Restschallpegel am Arbeitsplatz ausgewählt, so dass die 
Dämmung nominell zu hoch ist.  
Es zeigte sich, dass Warnsignale auch von Personen mit Hörminderung bei Benutzung von Gehörschutz 
im Allgemeinen sicher gehört werden. Ebenso können meist Gespräche geführt werden, allerdings ist 
das Telefonieren mit Gehörschutz praktisch nicht möglich. Der bei den Hörgeminderten häufig 
vorkommende Tinnitus beeinflusst das Sprachverstehen so gut wie nie. Nach Angaben der Befragten 
sind Maschinengeräusche ausreichend hörbar, was verwundert. Evtl. kommt hier ein Lerneffekt zum 
Tragen, so dass trotz Hörminderung eine Beurteilung der Geräusche möglich ist. 
Von praktischer Bedeutung ist der Grad des Hörverstehens mit passiv dämmendem Gehörschutz und 
fehlende elektronische Kommunikationsmöglichkeit in Abhängigkeit von der Hörminderung. Es gibt 
schon UVT, die Versichertee, die einen Hörverlust nach der hier definierten Gruppe 3 aufweisen, 
generell mit ICP-Hörgeräten versorgen. Ist Kommunikation am Arbeitsplatz erforderlich, sollte man 
diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unabhängig von der Hörgeräteindikation Gehörschützer mit 
elektronischer Kommunikationsmöglichkeit anbieten, wobei moderne Geräte im Ergebnis nahe an 
Hörgeräten herankommen. 
Tinnitus tritt bei Testpersonen mit Impulslärm am Arbeitsplatz (z.B. Knalle oder Richtschläge mit hohem 
Spitzenschallpegel) verstärkt auf. Dem Schutz vor sehr lauten Einzelimpulsen sollte eventuell mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Da sich gezeigt hat, dass für den Fortgang der Tätigkeit zwingend notwendige Gespräche fast an allen 
Arbeitsplätzen geführt werden müssen, könnte geprüft werden, ob die Stellungnahme des 
Präventionsdienstes zu dieser Fragestellung bei der Versorgung mit Hörgeräten mit Zulassung für 
Lärmbereiche zukünftig weiterhin unbedingt erforderlich ist. Die Entscheidung zur ICP-Versorgung fiele 
dann allein in der Verwaltung der UVT. 
Durchgeführte Unterweisungen in Verbindung mit Einsetztraining von Gehörschutzstöpseln und der 
Bestimmung der individuellen Schutzwirkung des verwendeten Gehörschutzes zeigen einen signifikant 
positiven Effekt. Es ist davon auszugehen, dass die effektive Schalldämmung bei jährlicher 
Wiederholung bleibend näher an den Ergebnissen der Baumusterprüfung liegt [13-15]. 


6.2 Ergebnisse des Arbeitspaketes 2 hinsichtlich des Forschungsziels 
und praktischer Relevanz für die UVT 


Das Einsatzpotential pegelabhängig dämmender Gehörschützer ist in Deutschland nicht im Mindesten 
ausgefüllt. Für Personen mit einer Hörminderung mit Hörverlusten nahe der BK 2301-Anerkennung sind 
pegelabhängig dämmende Gehörschützer in vielen Fällen eine Arbeitserleichterung, da sie die 
Kommunikationsfähigkeit im Arbeitslärm deutlich verbessern. Sie sollten deshalb bei der individuellen 
Versorgung von Personen mit Hörminderung verstärkt angeboten werden. Die auf dem Markt 
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befindlichen Produkte unterscheiden sich in ihrer Wirksamkeit deutlich. Die allgemeine Meinung ist die, 
dass pegelabhängig dämmende Gehörschützer, die kein Plateau besitzen, sondern einen 
kontinuierlichen Anstieg des Innenpegels mit steigendem Außenpegel zeigen, zur Kommunikation besser 
geeignet sind. Aus den Ergebnissen ist dieser Schluss nicht eindeutig zu ziehen. Die Verstärkerkurven 
sollten aber bei der Auswahlempfehlungen der UVT berücksichtigt werden. Gehörschützer, die mit 
ansteigendem Außenpegel Phasen abnehmender Innenpegel haben, sollten keinesfalls verwendet 
werden. 
Für Normalhörende ist im Lärmbereich eine Verbesserung oder Verschlechterung möglich. Dort müssten 
Trageversuche durchgeführt werden. 
Kapselgehörschutz mit pegelabhängiger Schalldämmung wird von Benutzern und Benutzerinnen von 
Gehörschutzstöpseln meist grundlegend abgelehnt. Es sollte geprüft werden, ob es sinnvoll ist, diese 
Produkte im Gehörschutzmusterkoffer im Rahmen der IP Lärm anzubieten, wenn nur Großbetriebe 
betreut werden, bei denen typischerweise flächendeckend Gehörschutzstöpsel verwendet werden. 
Allerdings scheint ein Einsatzfeld für handwerkliche Firmen gegeben, wo sich laute Arbeitsphasen und 
Phasen mit ruhiger Tätigkeit abwechseln.  Alternativ können pegelabhängig dämmende 
Gehörschutzstöpsel in den Musterkoffer aufgenommen werden.  


6.3 Ergebnisse des Arbeitspaketes 3 hinsichtlich des Forschungsziels 
und praktischer Relevanz für die UVT 


Es hat sich gezeigt, dass die Messung der individuellen Schalldämmung in der Praxis möglich ist. Dabei 
sind Audiometer aus praktischen Gründen die Methode der Wahl. Ein Einfluss der Hörminderung auf die 
ermittelten individuellen Schalldämmwerte der Gehörschützer konnte nicht festgestellt werden, was 
bedeutet, dass das Verfahren unabhängig davon angewendet werden kann. 
Die technische Bearbeitung der DGUV Empfehlung „Lärm“ wurde abgeschlossen und das Dokument 
steht vor der Veröffentlichung. Die audiometrische Methode als Bestimmungsverfahren der individuellen 
Schalldämmung ist, wie im Projekt erarbeitet, enthalten. Damit kann die Bestimmung der individuellen 
Schalldämmung mittels Audiometer in der arbeitsmedizinischen Vorsorge allgemein angewendet 
werden. Für die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt eröffnet sich damit erstmals die Möglichkeit, die 
Beratung zum Gehörschutz im betreuten Betrieb auf Basis der aktuellen Schutzwirkung des individuell 
verwendeten Gehörschutzes durchzuführen.  
Die Genauigkeit der im betrieblichen Einsatz üblichen Screening-Audiometer ist ausreichend hoch.  
Die Audiometrie kann sowohl in der Audiometriekabine der betriebsärztlichen Einrichtung als auch in 
einem Audiomobil durchgeführt werden. 
Einer Einführung der individuellen Messung in die Empfehlung „Lärm“ der DGUV zur Durchführung der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge zum Lärm steht damit nichts mehr im Wege. Für die Versicherten ergibt 
sich ein deutlicher Anstieg an Sicherheit bezüglich der Gehörerhaltung. Für die UVT besteht die 
berechtigte Hoffnung, dass es so längerfristig zu einer weiteren Reduzierung der BK 2301-Erkrankungen 
kommt. 
Die Ergebnisse der Audiometrie zeigen, dass Gehörschutz-Otoplastiken im Durchschnitt eine 
Schalldämmung besitzen, die näher an den Kennwerten aus der Baumusterprüfung liegt. Die Studie 
bestätigt damit die reduzierten Praxisabschläge für die Schalldämmung von Gehörschutz-Otoplastiken. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass bei vor Gebrauch zu formenden Gehörschutzstöpseln Fehler bei der 
Benutzung weit verbreitet sind und daher Unterweisungen mit praktischen Übungen (wie nach DGUV 
Vorschrift 1 vorgeschrieben) in den Unternehmen durchgesetzt werden sollten. 
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6.4 Ergebnisse des Arbeitspaketes 4 hinsichtlich des Forschungsziels 
und praktischer Relevanz für die UVT 


Ergebnis 1: Da die Hörgeräte für Lärmarbeitsplätze bei der Bauartzulassung durch das DHI problemlos 
auf das zusätzliche Lärmarbeitsplatz-Programm (Anforderungen laut DGUV Grundsatz 312-002) geprüft 
werden können, kann zukünftig schnell auf moderne Produktentwicklungen reagiert werden. Eventuell 
notwendige Sonderausstattungen sind dann im Hörsystem schon enthalten und können prinzipiell bei der 
Arbeitsplatzanwendung genutzt werden. 
 
Ergebnis 2: Mit dem nun vereinfachten Zulassungsverfahren wird nicht zuletzt das IFA entlastet, das im 
neuen Zulassungsverfahren nur die EU-Baumusterprüfung der Gehörschutz-Otoplastik mit Anschluss 
zum Hörgerät als PSA durchführt. 
 
Ergebnis 3: Die Erweiterung des Angebotes wird mittelfristig für die UVT zu Kostenersparnissen führen. 
 
Ergebnis 4: Es konnten Voraussetzungen für die Zulassung von Hörgeräten für den Einsatz in 
Lärmbereichen festgelegt werden, die von der DGUV über den Grundsatz 312-002 definiert wurden und 
vom DHI und der biha (Bundesinnung der Hörakustiker, KdöR) als Zulassungsbedingungen für diese 
Hörgeräte akzeptiert werden. Zusätzlich enthält der Grundsatz auch Anforderungen an den 
Versorgungsablauf und die Qualifikation der Hörakustiker. 


6.5 Ergebnisse des Arbeitspaketes 5 hinsichtlich des Forschungsziels 
und praktischer Relevanz für die UVT 


Ergebnis 1: Das Verfahren der IP Lärm hat sich bei den UVT der gewerblichen Wirtschaft 
durchgesetzt, während es bei den UVT der öffentlichen Hand, wenn überhaupt bekannt, fast immer nur 
als Versorgung mit ICP-Hörgeräten oder Gehörschutz-Otoplastiken durchgeführt wird. An dieser Stelle 
besteht eindeutig Informationsbedarf. Nützlich ist die DGUV-Handlungsanleitung zur Individualprävention 
[23], die im UV-Net für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UVT nachschlagbar ist. 
 
Ergebnis 2: Aus den Forschungsergebnissen zur Durchführung der Individualprävention Lärm bei den 
UVT folgt, dass nur zwei Verfahren in größerem Umfang angewendet werden: Beim am mit Abstand am 
häufigsten angewendeten Verfahren mit Besuch vor Ort wird die betroffene Person im Betrieb 
aufgesucht und dort befragt und beraten. Dieses Verfahren ist gut ausentwickelt. Allerdings werden die 
dazu existierenden Formtexte (z.B.: Erhebungsbogen IP Lärm – J 6120-2301), die im DGUV-Verfahren 
IP Lärm festgeschrieben sind, bisher nicht von allen UVT der gewerblichen Wirtschaft verwendet.  
Die vielfältigen Möglichkeiten, die das Verfahren bietet, werden bisher nur ungenügend genutzt. 
Insbesondere die Möglichkeit, über Individualprävention zur Generalprävention zu gelangen und das 
individuelle Problem als Türöffner für Präventionsmaßnahmen wie z.B. Lärmminderung oder 
Gesundheitstage im Betrieb zu verwenden, beinhaltet bisher selten genutztes Potential. Von Vorteil ist, 
dass über die mögliche Nachbetreuung entweder direkt oder elektronisch die Möglichkeit zum 
Nachjustieren und zur weiteren Beratung besteht. 
 
Ergebnis 3: Das Seminarverfahren wird von zwei UVT angewendet. Der Vorteil liegt in der 
Zeitersparnis und der Möglichkeit, problemlos einen Arbeitsmediziner oder eine Arbeitsmedizinerin in das 
Verfahren zu integrieren und den betroffenen Personen die Möglichkeit der individuellen Beratung durch 
einen Arzt zu geben. Dem steht entgegen, dass nach dem Besuch des Seminars im Normalfall kein 
weiterer Kontakt zu den Erkrankten besteht. 
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7. Aktueller Umsetzungs- und Verwertungsplan  
 
Folgende Pläne für geplanten Umsetzungen bestehen zurzeit: 


• Einsatz von individuell eingestellten pegelabhängig dämmenden Gehörschutz-Otoplastiken bei 
Personen mit geringgradiger Hörminderung an Stelle eines ICP-Hörgerätes. 


• Einführung der audiometrischen Bestimmung der individuellen Schutzwirkung durch Gehörschutz 
im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge „DGUV Empfehlung Lärm“. 


• Durchsetzung der wiederkehrenden Funktionskontrolle von Gehörschutz-Otoplastiken im Abstand 
von drei Jahren über die audiometrische Bestimmung der individuellen Schutzwirkung bei der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge. 


• Etablierung des Konzepts der individuellen Schutzwirkung von Gehörschutz in Europa über die 
Formulierung der Fit-Test-Verfahren in der zukünftigen europäischen Norm EN 17479 
„Gehörschützer – Leitfaden zur Auswahl von Prüfverfahren für die individuelle Passung“ [19]. 


• Integration der Fit-Tests in die jährlichen betrieblichen Unterweisungen mit praktischen Übungen 
zur korrekten Benutzung von Gehörschutz mit dem Ziel der Verbesserung der Schutzwirkung des 
verwendeten Gehörschutzes. 


• Erweiterung der IP Lärm-Verfahrens in verschiedenen UVT durch Information über die 
Forschungsergebnisse und Möglichkeiten des Systems „Individualprävention“ bezüglich Lärm. 


• Erweiterung des Hörgeräteangebotes für Lärmarbeitsplätze über die Zulassung auf der Basis des 
DGUV Grundsatzes 312-002 „Hörgeräte zur Verwendung mit einer Gehörschutz-Otoplastik“ [20] 
in Verbindung mit dem IFA Prüfgrundsatz GS-IFA-P16 „Grundsätze für die Prüfung und 
Zertifizierung von Gehörschutz-Otoplastiken für Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz als 
Gehörschutz“ [22]. Dadurch dürfte zukünftig eine Vielzahl von geeigneten Hörgeräten in 
Lärmbereichen in Verbindung mit bestimmten Gehörschutz-Otoplastiken verwendet werden. 


• Möglichkeit bei der Versorgung mit Hörgeräten, mehrere Hörgeräte von den Patientinnen und 
Patienten erproben zu lassen. 
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8. Anhang/Anhänge 
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Anhang 5: Auszug aus Fragebogen mit ICP-Testsätzen für passiv dämmenden Gehörschutz 
Anhang 6: Fragebögen zum GÖSA mit pegelabhängig dämmendem Gehörschutz 
Anhang 7: Formular zur Durchführung der Tonaudiometrie mit und ohne Gehörschutz 
Anhang 8: Audiometrie-Abfrage bei den Ärzten 
Anhang 9: Fragebogen zur Erfassung der IP Lärm 
Anhang 10: DGUV Information 212-003 
Anhang 11: FB AKTUELL, FBPSA-001: „Druckprüfung zur Bestimmung der Leckage von Gehörschutz-
Otoplastiken“ 
Anhang 12: Inhaltsverzeichnis des Normenentwurfs der EN 17479 
Anhang 13: DGUV Grundsatz „Hörgeräte in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den 
Einsatz in Lärmbereichen“ 
Anhang 14: Prüfgrundsatz GS-IFA-P16  
Anhang 15: Prüfgrundsatz GS-IFA-P14  
Anhang 16: Auflistung der Befragungsergebnisse der UVT zur IP Lärm (Exceldatei) 
Anhang 17: Musterbestückung eines Gehörschutzkoffers bei der BGHM 
Anhang 18: DGUV-Erhebungsbogen J 6120 
Anhang 19: Ergänzende Abbildungen zu den Ergebnissen der audiometrischen Messungen in Betrieben 
Anhang 20: Zusammenstellung der Befragungsergebnisse aus Arbeitspaket 1 
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9. Veröffentlichungen aus dem Projekt 


9.1. Eigene Veröffentlichungen 
• DAGA 2018 München: Poster und Beitrag im Tagungsband: „Individuelle Wirksamkeit von 


Gehörschutz zur Inklusion von Personen mit Hörminderung am Lärmarbeitsplatz“ (Sickert) 
• DGUV Fachgespräch „Die Zukunft der PSA!“ (07.03.2018); Vortrag: „Individualisierung von 


Gehörschutz und Inklusion von Personen mit Hörminderung“ (Sickert) 
• IFA-Fachgespräch Physikalische Einwirkungen 2018 (28.11.2018): Inklusion von Personen mit 


Hörminderung am Lärmarbeitsplatz – DGUV-Projekt FF-FP 0410 “ (LÄRMINKLU) (Sickert) 
• DAGA 2019 Rostock (19.03.2019): Beurteilung der Kommunikationsfähigkeit mit Gehörschutz 


von Personen mit Hörminderung (Sickert) 
• DGUV Forum Forschung 2019: Individualisierung von Gehörschutz und Inklusion von Personen 


mit Hörminderung - Projekt Lärminklu (FF-FP 0410) (Dantscher und Sickert) 
• A+A 2019, Vortrag „Erfolgreich am Lärmarbeitsplatz kommunizieren – auch mit Hörminderung“ 


(Sickert) 
• IFA-Fachgespräch Physikalische Einwirkungen 2020 (25.11.2020): Kurzvorstellung der 


Projektergebnisse (Sickert) und Vortrag „Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz – Ein Überblick“ 
(Dantscher) 


• ASA Fall meeting AVE 2020: Vortrag „Speech intelligibility tests for hearing impaired persons 
using hearing protectors“ (Dantscher) 


• DAGA 2021 Wien (16.08.2021): Poster und Beitrag im Tagungsband (geplant): 
„Entwicklungsmöglichkeiten der Hörgeräteversorgung zum Einsatz in Lärmbereichen” 


9.2. Im Rahmen des Projekts erarbeitete Schriften 
• DGUV Information 212-003 „Messsysteme zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung von 


Gehörschutz“, Juli 2019, Hrsg.: DGUV, www.dguv.de, Webcode p212003 
• Fachbereich AKTUELL, FBPSA-001 „Druckprüfung zur Bestimmung der Leckage von 


Gehörschutz-Otoplastiken“, Dezember 2018, Hrsg.: DGUV, www.dguv.de, Webcode p012829 
• DIN EN 17479: Gehörschützer - Leitfaden zur Auswahl von Prüfverfahren für die individuelle 


Passung, verfügbar als Entwurf 2020-02, Schlussabstimmung läuft (Stand 16.07.2021), 
kostenpflichtig über Beuth Verlag, Berlin, zu beziehen 


• Webanwendung „Beurteilung der individuellen Schalldämmung von Gehörschutz aus 
audiometrischen Messungen“, Hrsg.: IFA, www.dguv.de, Webcode d1181763 


• DGUV Grundsatz 312-002 „Hörgeräte in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den 
Einsatz in Lärmbereichen“, November 2020, Hrsg.: DGUV, www.dguv.de, Webcode p312002 


• Prüfgrundsatz GS-IFA-P16 „Prüfung und Zertifizierung von Gehörschutz-Otoplastiken für 
Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz als Gehörschutz“, April 2019, Hrsg.: IFA, www.dguv.de, 
Webcode d11973 


• Prüfgrundsatz GS-IFA-P14 „Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz als Gehörschutz“, Juli 2020, 
Hrsg.: IFA, www.dguv.de, Webcode d11973 
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Kurzzusammenfassungen: 


[1] Lemstad, F.: Derating Strategies – percentage versus fixed dB – some thoughts 


- Generell sind Praxisabschläge nötig. 


- Gegenüberstellung verschiedener Ansätze für Praxisabschläge: feste Werte (wie in 


Deutschland) oder prozentuale Reduzierung. 


- Prozentualer Ansatz liefert niedrigere Werte für hohe Dämmwerte und eine 


Komprimierung der Dämmwerte verschiedener Produkte auf einen kleineren 


Wertebereich (was näher an der Realität liegen soll). 


[2] Franzen, P., Schulz, T, Witt, B.: Comments on the de-rating of hearing protector 


attenuation values 


- Die individuellen Unterschiede für die Schalldämmung sind sehr hoch. 


- Daher sind pauschale Praxisabschläge nicht sinnvoll. 


- Eigene Messungen: 1/3 der Beschäftigten erreichte Werte über der 


Laborschalldämmung. 


- Faktor für hohe Dämmwerte: Anzahl der individuellen Übungen mit Fit-Test. 


- Otoplastiken: Messungen zeigen gleiche Streuung wie für andere Stöpsel. 


[3] Lemstad F.: Comments on derating and individual fit testing – response to N74 


- Direkte Antwort auf N74. 


- Expositionsgrenzwerte müssen für alle Nutzer eingehalten werden, d.h. eine 


minimale Schalldämmung für ein Produkt muss bestimmt werden. 


- Analyse der Streudiagramme: ca. 20 % der Nutzer überschreiten den SNR-Wert. 


- Training verbessert das Ergebnis, aber nur sehr wenig für die schwachen Nutzer. 


- Kritische Punkte des Fittesting: Repräsentativer Sitz? Wie werden die individuellen 


Werte in der Praxis berücksichtigt (verschiedene Gehörschützer für einzelne 


Personen? 


- Alternative zum Praxisabschlag: ANSI S12.68: 20 und 80 % Wert. 20 % entspricht 


ungefähr der Baumusterprüfung, 80 % wäre ein guter Wert für eine verlässliche 


Mindestdämmung 


[4] Wheeler, P.D.: De-rating for the attenuaiton performance of hearing protectors – is 


there an alternative? (2012) 


- Umfassender Review-Artikel über die Themen Gehörschützer-Prüfung, 


Schalldämmung in der Praxis, Praxisabschläge und Fit-Testing 


- Historische Entwicklung wird beschrieben. 


- Hinweis auf Artikel [23] (s.o.): bimodale Verteilung der Schalldämmung in der 


Praxis, v.a. bei Schaumstoffstöpseln möglich. 


- Die schwache Gruppe der Anwender benötigt spezielle Betreuung, pauschale 


Abschläge schaden eher der starken Gruppe. 


- Verweis auf (ältere) Arbeiten aus UK zur Praxisschalldämmung, siehe 


Literaturstellen 2, 3 und 9. 


- Hinweis auf unterschiedliche Empfindlichkeit für lärmbedingte Hörschäden (siehe 


ISO 1999) und daher unterschiedliche Notwendigkeit von gesichertem Schutz 


[5] Berger, E.: Earlog Nr. 12, The hearing conservation amendment (part II) 


- Erläuterungen zur Festlegung der OSHA: Occupational Noise Exposure; Hearing 


Conservation Amendment; Final Rule3 (1983) 


- Erster Teil der Beschreibung in Earlog Nr. 11. 


- In Nr. 12 liegt der Schwerpunkt auf den Berechnungsverfahren zur 


Gehörschutzauswahl. 


- Oktavbandmethode, NRR auf LC und (NRR – 7 dB) auf LA. 


- Praxisschalldämmung: Dieser Aspekt wird nur durch einen kurzen Hinweis auf 


mögliche Abweichungen zur Laborschalldämmung behandelt. 







[6] Berger, E.: Earlog Nr. 20, The naked thruth about NRRs 


- Kurzfassung des Beitrags [9] (s.o.) 


- Abb. 1: Labor-NRR mit 98% (MW – 2 SD), Feld-NRR mit 84% (MW – 1 SD) 


- Absolute Werte zwischen Feld und Labor weichen stark voneinander ab, ebenso die 


Rangfolge (nicht dieselbe relative Reduzierung im Dämmwert) 


- Labormessungen mit naiven Versuchspersonen liefert mindestens Feld-Werte 


(Effekt der Unterweisungen?). 


- Verweis auf Anhang B des Hearing Conservation Amendment der OSHA (siehe [5]), 


je nach Ansatz mit und ohne Praxisabschlag von 50%. 


- Auch niedrige Praxisschalldämmung kann effektiver sein als nachträgliche 


technische Lärmminderungsmaßnahmen. 


- Ergonomie, Kommunikationsfähigkeit etc. dürfen gegen den Dämmwert nicht 


vernachlässigt werden. 


[7] Berger, E.: Earlog Nr. 21, Hearing protector testing – let’s get real (using the new 


ANSI method B data and the NRR(SF)) 


- Hauptaspekt: Neue Norm ANSI S12.6-1997 “Methods for Measuring the Real-Ear 


Attenuation of Hearing Protectors” (aktuelle Fassung 2016) und speziell Method B 


„Subject fit“ mit naiven Versuchspersonen 


- Method A: Experimenter-supervised-fit 


- Im Unterschied dazu: gültige EPA-Regeln mit “Experimenter fit” auf Basis der ANSI 


S3.19-1974. Trotz Proteste vieler Beteiligter nicht angepasst. 


- Method B: basiert auf Ringversuch zu Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit mit vier 


Laboren; ausreichend gute Übereinstimmung mit Feld-Werten (siehe [6]); auch für die 


Kurvenform der Verteilung. 


- Vorhersage von Gruppenmittelwerten, keine individuellen Werte. 


- Neuer Einzahlwert: NRR(SF), 84% (1 SD) und mit LA (durch 5 dB Abschlag) 


- Fit-Testing: Empfehlung für audiometer-ähnliche Systeme; ANSI-Normungsprojekt 


dazu geplant. 


[8] Dantscher, S.; Sickert, P.; Liedtke, M.: Schalldämmung von Gehörschützern in der 


betrieblichen Praxis – Studie von 2005 bis 2007. BGIA-Report 4/2009 


- Messungen der individuellen Schalldämmung in einem umgebauten Audiomobil in 


Anlehnung an ISO 4869-1 direkt im Betrieb 


- Auswertung von ca. 600 Messungen für 13 Produkte (n zwischen 88 und 11) 


- Korrektur für Schallfeld und unerfahrene Versuchspersonen (für Vergleich mit ISO 


4869-1) 


- Betrachtung der Differenz zwischen Labor und Feld für 250 bis 400 Hz; Mittelung 


über diese Frequenzen; Mittelung über alle Produkte eines Typs 


- Streuung der Feld-Werte (SD, APV) wird nicht berücksichtigt. 


- Gute Übereinstimmung mit erster Studie ([11], s.o.) 


- Festlegung von Praxisabschlägen durch das Sachgebiet Gehörschutz 


[9] Berger, E. H.; Franks, J. R.; Lindgren, F.: International review of field studies of 


hearing protector attenuation 


- Für eine Zusammenfassung siehe [6], Earlog Nr. 20. 


[10] Neitzel, R.; Seixas, N.: The effectiveness of hearing protection among 


construction workers. J. Occup. Environm. Hyg. (2005) No. 2, p. 227-238 


- Kurzbeschreibung aus [14] 


- Betriebsmessungen mit FitCheck-System (Kevin Michael) 


- Für fünf Frequenzen Angabe des prozentualen Anteils der individuellen Dämmung 


bzgl. der Labordämmwerte 


- Rangfolge (nach Dämmung) der Feld-Werte weicht vom Labor ab. 


[11] Pfeiffer, B. H.; Kuhn, H.-D.; Specht, U.; Knipfer, C.: Schalldämmung von 


Gehörschützern in der betrieblichen Praxis. BIA-Report 5/89 







- Audiomobil-Messungen an Kapselgehörschützern und Gehörschutzstöpseln 


- Messgröße: gemittelte Differenz zwischen Labor und Audiomobil über alle fünf 


Frequenzen 


- Daraus später Ableitung der ersten Praxisabschläge 


- Zusätzliche Messungen: gealterte Kapselgehörschützer, absichtlich falsch 


eingesetzt Stöpsel 


- MW – 2 SD aus dem Labor ist keine geeignete Größe für die Praxisschalldämmung. 


- Vorschlag von Maßnahmen für Personen mit Hörminderung 


[12] Trompette, N.; Canetto, P.: International practise about „real world“ exposure 


beneath HPD. INRS, 2007 


- Dokument nicht recherchierbar, siehe alternativ [24] 


[13] Gozzo, J.; Thiery, L.; Canetto, P.: Application de la réglementation sur le bruit 


et usage de protecteurs individuels contre le bruit (PICB) – Recommandation de 


l’INRS, 2008 


- Informationsblatt für den Anwender 


- Ursachen für reduzierte Praxisschalldämmung 


- Praxisabschläge in zwei Schritten: 1. 98%-Vertrauensniveau, d.h. MW – 2 SD; 2. 


Abschläge für untrainierte (keine Definition) Nutzer, abhängig vom Gehörschutztyp 


- Kapseln: 5 dB; Helm-Kapsel-Kombinationen 7 dB; alle Stöpsel 10 dB; Otoplastiken 


5 dB 


- Excel-Datei für Berechnungen erhältlich 


[14] Schulz, T.Y.: Individual fit-testing of earplugs: A review of uses. Noise Health, 


2011, 13 (51), p. 152-162 


- Kein Bezug zur Praxisabschlägen, nur Betrachtung von Fit-Test-Systemen 


- Dieser Artikel folgt direkt auf [15]. 


- Vorstellung der verschiedenen Techniken und Systeme inkl. Arbeiten zur 


Charakterisierung und Prüfung (auch unveröffentlicht) 


- Im Anhang: Berechnungsverfahren für die einzelnen PAR-Werte 


- Review diverser Studien zur individuellen Dämmung in Betrieben 


- Inkl. Kurzbeschreibung von [10] (s.o.) 


- Pauschale Praxisabschläge sind nicht zu empfehlen. 


[15] Hager, L.D.: Fit-testing hearing protectors: An idea whose time has come. 


Noise Health, 2011, 13 (51), p. 147-151 


- Kein Bezug zur Praxisabschlägen, nur Betrachtung von Fit-Test-Systemen 


- Auflistung der verschiedenen Techniken und Beispiele für Systeme 


- Auflistung von Einsatzfällen mit Verweis auf Empfehlung der NHCA, OSHA und 


NIOSH (2008) 


[16] Williams, W., Dillon, H.: Hearing protector performance and standard 


deviation. Noise Health, 2005, 7 (28), p. 51-60 


- Neuer Berechnungsansatz: Zuerst individueller SLC-Wert (entspricht SNR und 


NRR), dann davon MW und SD 


- Direkte Aussage über inter-individuelle Schwankungen der Zielgröße (statt für 


Oktavbänder) und einfachere Unsicherheitsbetrachtung möglich 


- Mittlerweile in ISO 4869-2:2018 auch für HML und SNR umgesetzt 


- Zusatzergebnis: Beim Vergleich verschiedener Produkte sinkt der MW der 


individuellen SLC-Werte mit steigender SD, d.h. niedrigdämmende Gehörschützer 


haben eine größere SD. 


- Dies führt für diese Produkte zu einem großen Teil an Personen mit Überprotektion, 


d.h. typischerweise in Situationen mit niedriegen Schallpegeln, und kann ein Grund 


für die Ablehnung von Gehörschutz an diesen Arbeitsplätzen sein. 


- Es wird keine Ursache für dieses Phänomen diskutiert, ebenso keine Abhilfe. 







[17] Girard et al., Occupational noise exposure and noise-induced hearing loss are 


associated with work-related injuries leading to admission to hospital. Injury 


Prevention 2014 0 p. 1-5 


- Untersuchung: Häufigkeit eines Arbeitsunfalls mit Krankenhausaufenthalt für 


Beschäftigte im Lärm 


- Paramter: Alter, Tätigkeitsdauer im Lärm, Lärmpegel, Hörverlust 


- Höheres Unfallrisiko für Beschäftigte mit Pegeln ab 100 dB(A) sowie für 


Beschäftigte mit Hörverlust (beides signifikant) 


- Effekte addieren sich (Faktor 3,5 im Risiko). 


- Personen mit Hörverlust werden durch den Lärm mindestens genauso stark 


beeinflusst bzw. beeinträchtigt wie Normalhörende. 


- Keine Aussagen über die Unfallursachen möglich. 


[18] Noisy workplaces a hazard for employees. Université de Montréal, 2009 


- Pressemeldung über zwei Studien verschiedener Stellen in Québec 


- Zulässiger Höchstwert am Arbeitsplatz: 90 dB(A) 


- Überschreitung dieses Wert erhöht die Unfallwahrscheinlichkeit; für Personen mit 


Hörminderung noch stärker als für Normalhörende. 


- Ca. 1/8 der Unfälle steht mit Lärm in Verbindung; Durchschnittsalter der 


Beschäftigten 36 a mit 13 a im Lärm. 


- Auch das Risiko für (schwere) Autounfälle außerhalb der Arbeitszeit steigt mit 


Exposition > 100 dB(A) und/oder Hörverlust. 


[19] Source Book der Veranstaltung zur „ World Real Attenuation“ in Paris im Jahr 


2008 


- Drei Beiträge zur rechtlichen Situation in Europa sowie dem Umgang mit 


Praxisdämmwerten in Europa und den USA 


- Ergebnisse und Empfehlungen der Diskussionen in Workshops 


- Darstellung der unbefriedigenden Situation verschiedener Ansätze zur Ermittlung 


der Praxisschalldämmung, besonders innerhalb der EU 


- Inkl. Folien der Vortragenden und der Workshop-Ergebnisse 


- Keine Inhalte, die nicht anderen Publikationen schon genannt worden wären. 


[20] Canetto et al.: Hearing protectors „real-world“ performance an the European 


directive 2003/10/EC. JOSE, 2009, 15 (2) p. 221-226 


- Veröffentlichung zu der Veranstaltung beschrieben in [19] 


[21] Deshaies et al. (IRSST): Noise as an explanatory factor in work-related fatality 


reports. Noise Health, 2015 Sep-Oct, 17 (78) p. 294-299 


- Studie zu Untersuchungsprotokollen tödlicher Arbeitsunfälle in Québec 


- Identifizierung aller Fälle, in denen Lärm als Unfallursache in Frage kommt 


- Ergebnis der Untersuchungsberichte: 2,2% 


- Lärm wird in weiteren Fällen als Faktor erwähnt, aber nicht als wesentliche 


Unfallursache 


- Hypothese: Weitere Wirkungen von Lärm (z.B. Konzentrationsprobleme) sollten 


auch eine Rolle spielen. Der ermittelte Prozentsatz ist wohl zu niedrig. 


[22] Trompette, N.; Kusy, A.; Ducourneau, J.: Suitability of commercial systems for 


earplug individual fit testing. Appl Acoustics 90 (2015), S. 88-94 


- Kein Bezug zu Praxisabschlägen 


- Vergleichsmessung mit EARfit, VeriPro und Capa in Bezug zu REAT 


[23] Murphy, W.J, Franks J.R. and Krieg, E.F. (2002) “Hearing Protector 


attenuation: models of attenuation distributions”, JASA Vol 111 (5) Pt 1 


- Allgemeine Annahme für Schalldämmwerte als Grundlage der APV-Berechung: 


Daten sind normal, aber mindestens unimodal verteilt, so dass MW und SD 


geeignete Beschreibungsgrößen sind. 


- Ergebnis der vorliegenden Daten für sechs Gehörschützer: Für viele Frequenzen 







sind die Daten nicht normalverteilt. Oft liefert eine binormale Verteilung (zwei 


versetzte Gauß-Kurven) eine bessere Anpassung. 


- Auch das 16. Perzentil wird meist mit den binormalen Werten besser vorhergesagt. 


- Durch die Messung mit naiven Versuchspersonen (Method B der ANSI S12.6) muss 


die Datenanalyse solchen binormalen Verteilungen Rechnung tragen und die Größe 


MW – 1 SD z.B. durch das empirisch ermittelte 16. Perzentil ersetzen. 


[24] Canetto, P.; Trompette, N.: "Real world" noise exposure beneath hearing 


protectors : a scattered international practise. Konferenzbeitrag Acoustics ’08, Paris 


2008 


- Gegenüberstellung der drei Strategien für Praxisabschläge mit Vor- und Nachteilen 


- Zitat einer Studie von Ewa Kotarbinska zu verschiedenen Ursachen der reduzierten 


Praxisschalldämmung für Kapselgehörschützer 


- Gefahr von Praxisabschlägen allgemein: Unterweisungen und Übungen könnten 


von den Anwendern als nicht nötig erachtet werden. 


- Dazu passt das zweistufige Verfahren der Praxisabschläge in Frankreich (siehe 


[13]): zweifache SD zur Berücksichtigung der Produktfaktoren und feste Abschläge, 


falls die Beschäftigten nicht geschult sind. 


[25] Canetto, P.: "Real world" noise exposure beneath hearing protectors : a 


scattered international practise. JASA 123, S. 3528 (2008) 


- Datei nicht vorhanden, siehe alternativ [24] 


[26] Kusy, A.; Arz, J.-P.; Gozzo, J.: Valeurs limites d’exposition au bruit et port de 


protecteurs individuels – Préconisations de l’INRS. Fiche pratique de sécurité, ed. 


133, 2012 


- Überarbeitung von [13] mit Ergänzungen 


- Zweistufiges Abschlagverfahren unverändert. 


- Klarstellung: Schalldämmung < 0 nach Abschlägen nicht möglich (Werte = 0); 


Abschläge auch (konstant) für alle Oktavbänder möglich 


- Hinweise auf Überprotektion (< 70 dB(A)), Gehörschützer für Impulslärm und PAR-


Wert als Ergebnis der individuellen Schalldämmungsmessung 


[27] ANSI/ASA S12.68-2007: Methods of Estimating Effective A-Weighted Sound 


Pressure Levels When Hearing Protectors are Worn (R2017) 


- Analog zur ISO 4869-2 Definition von drei Schalldämmkenngrößen für die 


Gehörschützerauswahl: Oktavbandverfahren, NRS_A (Einzahlkennwert), NRS_G 


(entspricht HML-Verfahren) 


- NRS_A: zur Subtraktion vom L_A-Pegel, C-bewerteter Pegel ist nicht mehr nötig. 


- Für alle Schalldämmgrößen: Angabe von jeweils zwei Werten für eine 


Vertrauenswahrscheinlichkeit von 80% und 20%. 


- 80%: Niedriger Wert, der von „normalen“ Nutzern erreicht werden kann. 


- 20%: Höherer Wert, der nur von den „besten“ Nutzern erreicht wird. 


- Spannweite der beiden Werte ist ein Maß für die zu erwartende Variation über die 


Nutzer. 


- Dadurch erhält der Nutzer mehr Informationen als mit einer Zahl, z.B. für 84%. 


[28] Suter, A.H.; Lempert, B.L.; Franks, J.R.: Real‐ear attenuation of earmuffs in 


normal‐hearing and hearing‐impaired individuals. JASA 87, S. 2114 (1990) 


- Nur Kurzfassung vorhanden 


- REAT-Messungen mit normalhörenden und schwerhörigen Personen liefern keine 


signifikanten Unterschiede in der Schalldämmung. 


- Gehörschützer bieten auf Personen mit Hörminderung dieselbe Schalldämmung. 


  







Schlussfolgerungen: 


1. Zum Thema Praxisabschläge und Schalldämmung von Gehörschutz in der Praxis gibt 


es inzwischen eine Vielzahl von Veröffentlichungen. 


2. Allerdings ist die Anzahl der in den letzten Jahren erschienen Arbeiten zu 


Praxisabschlägen eher gering. Aktuell wird stark an individuellen Fit-Test-Systemen 


gearbeitet. 


3. Zu dem speziellen Aspekt „Auswirkung von Praxisabschlägen auf die 


Schalldämmung von Gehörschutz bei Personen mit Hörminderung“ sind sehr wenige 


Arbeiten zu finden. 


4. Es lassen sich drei unterschiedliche Ansätze unterscheiden, aus den Dämmwerten 


der Baumusterprüfung eine Aussage über Praxisschalldämmwerte zu gewinnen: 


a. Subtraktion eines festen Werts in dB (u.U. unterschiedliche Werte für 


verschiedene Gehörschutztypen wie z.B. in Deutschland). 


b. Prozentualer Abschlag vom Dämmwert in dB (u.U. unterschiedliche Werte für 


verschiedene Gehörschutztypen wie z.B. in den USA nach NIOSH). 


c. Höheres Vertrauensniveau als 84% (MW – 1 SD), z.B. durch Subtraktion von 


zwei Standardabweichungen vom Mittelwert, angewendet z.B. in Frankreich. 


5. Alternative Ansätze zu den inzwischen etablierten Praxisabschlägen, die nicht auf der 


herkömmlichen Messung der optimalen Schalldämmung im Labor beruhen, sind: 


a. Labormessung mit naiven Versuchspersonen (ANSI S12.6, Method B) 


b. Bestimmung der individuellen Schalldämmung (Fit-Test) 


6. In den vorliegenden Publikationen sind zwei relevante Aspekte erkennbar: 


a. Die Verteilung von Dämmwerten in der Praxis ist meist deutlich breiter 


(höhere Standardabweichung) als für Labormessungen. 


b. Gerade für hochdämmende Produkte kommen zweigipflige Verteilungen vor, 


da ein Teil der Gruppe den Gehörschutz sehr gut einsetzt, während der 


andere Teil nur wenig Dämmung erreicht. 


7. In beiden Fällen (höhere Standardabweichung und zweigipflige Verteilung) gibt es 


einen Teil der Nutzer, für die in der Praxis eine Überprotektion vorliegt. 


8. Personen mit Hörminderung werden in der richtigen Benutzung von Gehörschutz 


unterwiesen. Das muss dazu führen, dass sie verstärkt in der Gruppe der Personen 


mit individueller höherer Schalldämmung zu finden sind und damit verstärkt mit 


Überprotektion konfrontiert werden. 


9. Für Personen mit Hörminderung sind besonders große Einschränkungen in der 


Kommunikationsfähigkeit zu erwarten, wenn die Restpegel am Ohr zu gering sind. 


10. Aus den vorangehenden Betrachtungen folgt, dass für Personen mit Hörminderung 


eine individuelle Bestimmung der Schutzwirkung dringend anzuraten ist. 
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Vorbemerkung


Diese DGUV Information erläutert die  Möglichkeiten der 
 Bestimmung der individuellen Schutzwirkung bei der Benut-
zung von Gehörschutz.


Die Schrift richtet sich hauptsächlich an die Verantwortlichen 
für die Gehörschutzauswahl und Überwachung in den Unter-
nehmen. Hersteller von Messsystemen zur Bestimmung der 
individuellen Schutzwirkung können aber auch Hinweise zum 
 Einsatz etc. aus der Schrift entnehmen.


Hinweis: 
Zahlen in eckigen 
Klammern ([1] etc.) 
verweisen auf 
 Erläuterungen 
 („Erwägungs - 
gründe“) im 
Anhang.
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1 Baumusterprüfung und 
Praxisschalldämmung


Die Schalldämmung von Gehörschüt-
zern wird bei der Baumusterprüfung mit 
erfahrenen Versuchspersonen ermittelt, 
die den Gehörschutz unter Aufsicht des 
Versuchsleiters bzw. der Versuchsleite-
rin einsetzen (Verfahren nach 
DIN EN ISO 4869-1:2019). Dadurch er-
hält man Schalldämmwerte, die unter 
optimalen Bedingungen erreicht wer-
den. Diese Werte sind nach DIN  EN 352 
in der Benutzerinformation anzugeben 
und werden für die Auswahl eines geeig-
neten Gehörschützers verwendet.


Gemessen werden Oktavbandwerte. 
Aus diesen errechnet man die H, M und 
L-Werte und den SNR-Wert als Einzahl-
kennwert.


Andererseits ist aus verschiedenen 
internationalen Studien bekannt, dass 
die im Praxiseinsatz erreichte Schall-
dämmung typischerweise deutlich von 
den Werten der Baumusterprüfung ab-
weicht. Speziell für hochschalldämmen-
de Schaumstoffstöpsel oder Gehör-
schutz-Otoplastiken mit einer Leckage 
können die Effekte signifikant sein. [1]
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2 Kenngrößen der individuellen 
 Schutzwirkung von Gehörschutz


Messsysteme, die Schalldämmwerte 
ermitteln, geben häufig einen Einzahl-
kennwert aus. Je nach Hersteller und 
System tragen diese Größen unter-
schiedliche Bezeichnungen (z. B. PAR, 
pSNR, PSNA). Die Berechnung dieser 
Größen basiert meist auf dem SNR-Wert, 
d.h. der individuelle Wert muss vom 
C-bewerteten Schalldruckpegel am 
Arbeitsplatz subtrahiert werden, um den 
A-bewerteten Restpegel zu erhalten. 


Es gibt aber auch Systeme, deren Ein-
zahlkennwerte direkt vom A-bewerteten 
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz abge-
zogen werden können. Dies ist bei der 
Anwendung der individuellen Ergebnis-
se zu beachten und ggf. beim Hersteller 
zu erfragen.
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3 Pegelbereiche am Arbeitsplatz


Folgende Fallunterscheidung ist sinn-
voll, siehe auch Tabelle 1: 


• Niedrige Pegel (LEX,8h < 85 dB(A)):  
Hier ist niedrig schalldämmender 
 Gehörschutz besonders sorgfältig 
auszuwählen, um Überprotektion zu 
vermeiden und den notwendigen 
Schutz zu gewährleisten. 


• Mittlere Pegel  
(85 dB(A) ≤ LEX,8h < 95 dB(A)): Firmen 
wählen Gehörschutz häufig nicht 
 pegelspezifisch aus, weil das Hör-
schadensrisiko nicht erkannt wird. 
Leckagen können dazu führen, dass 
der maximal zulässige Expositions-
wert von L’EX,8h = 85 dB(A) am Ohr des 
Gehörschutzträgers nicht eingehalten 
wird. Leckagen verringern insbeson-
dere die  Dämmung bei tiefen Frequen-
zen und damit die Signalhörbarkeit. 
Die  Zusatzkennzeichnungen aus der 
IFA-Positivliste (W, X, S, V und E1/2/3) 
gehen verloren.


Achtung: Auch an Arbeitsplätzen mit 
Schallpegeln nur geringfügig über 
LEX,8h = 85 dB(A) werden häufig Schwer-
hörigkeiten festgestellt. [2]


• Hohe Pegel (LEX,8h ≥ 95 dB(A)):  
Es werden hochschalldämmende Ge-
hörschützer ausgewählt und benötigt. 
Leckagen haben eine starke Verringe-
rung der Schutzwirkung zur Folge. 


• Extrem hohe Pegel (LEX,8h ≥ 110 dB(A)): 
Die Gehörschutzauswahl ist ähnlich 
wie bei hohen Pegeln. Zusätzlich sind 
spezielle Schutzmaßnahmen wie 
 dokumentierte Unterweisungen mit 
Übungen mehrmals im Jahr zwingend 
vorgeschrieben (TRLV Lärm, Teil 3, 
Abschnitt 6.3.3). Für diesen Pegel-
bereich ist die Bestimmung der 
 individuellen Schutzwirkung dringend 
zu empfehlen (TRLV Lärm, Teil 3, 
 Abschnitt 6.5).
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Tabelle 1:  Notwendigkeit der Bestimmung der individuellen Schutzwirkung für 
 einzelne Pegelbereiche


Pegelbereich Risiko der 
Lärmschwerhörigkeit


Akzeptanz der
Gehörschutz- 
Benutzung


Bestimmung der 
 individuellen 
Schutzwirkung


< 85 dB(A) gering niedrig zu empfehlen


85 – 94 dB(A) mittel mäßig wichtig


95 – 109 dB(A) erhöht meist gut sehr wichtig


≥ 110 hoch gut besonders wichtig,
verkürzte Zeitabstände


Die Funktionskontrolle für Gehörschutz-Otoplastiken ist unabhängig vom 
 Tages-Lärmexpositionspegel (Pegelbereich) verpflichtend vorgeschrieben.


Pegelbereiche am Arbeitsplatz
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4 Möglichkeiten der Berücksichtigung der 
individuellen Schutzwirkung [3]


Mit der Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung, LärmVibrations-
ArbSchV (2007), wurde eine neue Größe 
eingeführt: der maximal zulässige 
 Expositionswert (MZE), der auch die 
dämmende Wirkung des Gehörschutzes 
mitberücksichtigt. Die Werte sind 
 zahlenmäßig identisch mit den oberen 
Auslösewerten: 85 dB(A) für den Tages- 
Lärmexpositionspegel und 137 dB(C) für 
den Spitzenschalldruckpegel (§8 (2)). 
Die Einhaltung des MZE ist für alle Be-
schäftigten sicherzustellen.


Um dies zu ermöglichen, werden bisher 
bei der rechnerischen Auswahl von 
 Gehörschutz sog. Praxisabschläge ver-
wendet, die die Reduktion der Schutz-
wirkung zwischen Baumusterprüfung 
und Einsatz im Betrieb nachbilden. Die 
Werte basieren auf Studien des Instituts 
für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) und 
wurden vom Sachgebiet Gehörschutz im 
Fachbereich Persönliche Schutzausrüs-
tungen der DGUV festgelegt. Sie sind in 
Tabelle 2 zusammengestellt.


Tabelle 2: Praxisabschläge der Schalldämmung für verschiedene Gehörschutztypen
Gehörschutztyp Praxisabschlag KS


Kapselgehörschützer 5 dB


Vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel 9 dB


Fertig geformte Gehörschutzstöpsel 5 dB


Bügelstöpsel 5 dB


Gehörschutz-Otoplastiken (mit Funktionskontrolle) 3 dB
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Bei Gehörschutz-Otoplastiken ist zu 
beachten, dass diese Produkte der 
Pflicht einer regel mäßigen Funktions-
kontrolle  entsprechend TRLV Lärm 
(2017) unter liegen.


Aus den Studien zur Praxisschall-
dämmung ist auch bekannt, dass die 
Streuweite an individuell erreichten 
Schalldämmwerten deutlich größer ist 
als bei der Baumusterprüfung. Es gibt 
allerdings auch Personen, die den 
 Gehörschützer nahezu wie in der 


Baumusterprüfung einsetzen. Diese 
Gruppe hat bei der Auswahl mit Praxis-
abschlägen dann effektiv zu hohe 
Dämmwerte.  Prinzipiell kann das Ver-
fahren mit  Abschlägen, das nur auf sta-
tistischen Aussagen beruht, nicht jedem 
Einzelnen gerecht werden.


Als Alternative kommt eine Bestimmung 
der individuellen Schutzwirkung in 
 Betracht. Damit ließe sich die pauschale 
Abwertung durch Praxisabschläge 
vermeiden.


Möglichkeiten der Berücksichtigung der individuellen Schutzwirkung
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5 Mögliche Einsatzfelder der Messsysteme


Je nach Einsatzfall und Zielsetzung kön-
nen mit den Messsystemen zur Bestim-
mung der individuellen Schutzwirkung 
unterschiedliche Ziele verfolgt werden.


5.1 Auswahl eines geeigneten 
Gehörschützers


Auch bei anderen Arten von Gehör-
schutzstöpseln (nicht nur bei Gehör-
schutz-Otoplastiken) ist eine Kontrolle 
der individuell erreichten Schutzwirkung 
sinnvoll. Sowohl bei Schaumstoff- als 
auch Lamellenstöpseln kann es durch 
falsches Einsetzen oder eine ungeeig-
nete Größe und Form zu signifikanten 
Leckagen kommen. Im Idealfall sollten 
Dämmwerte erreicht werden, die mit 
den Ergebnissen der Baumusterprüfung 
in Einklang stehen. Dazu sind aber 
Messsysteme nötig, die diese Aussage-
genauigkeit haben oder zumindest 
 erlauben, Leckagen im tieffrequenten 
Bereich eindeutig zu identifizieren.


5.2 Beurteilung der Eignung 
eines Gehörschützers in 
Bezug auf den Expositions-
pegel am Arbeitsplatz


Ein alternativer Ansatzpunkt ist die 
Überprüfung der Einhaltung des 
 maximal zulässigen Expositionswertes. 
Dabei darf der Restpegel unter dem Ge-
hörschutz 85 dB(A) nicht überschreiten. 
Der Restpegel errechnet sich aus dem 
Tages-Lärmexpositionspegel abzüglich 
des individuellen Dämmwerts. Bei 
 diesem Verfahren wird vorausgesetzt, 
dass die Messsysteme Werte liefern,  
die mit denen der Baumusterprüfung 
übereinstimmen, andernfalls ist die 
Berechnung des Restpegels nicht kor-
rekt. Außerdem könnten bei moderaten 
Pegeln am Arbeitsplatz auch falsch 
 eingesetzte, hochschalldämmende 
 Gehörschützer das Kriterium erfüllen, 
was aber vermieden werden sollte. In so 
einer Situation kann insbesondere die 
Signalhörbarkeit eingeschränkt sein, da 
sich die Frequenzcharakteristik des 
 Gehörschützers deutlich geändert hat.
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5.3 Training für Gehörschutz-
benutzer/Gehörschutz-
benutzerinnen


Wenn am Arbeitsplatz Gehörschutz zur 
Verfügung gestellt oder getragen werden 
muss, müssen die Beschäftigten entspre-
chend unterwiesen werden. Alle Produkte 
müssen mit Benutzerinformationen ein-
schließlich Erläuterungen zum richtigen 
Gebrauch geliefert werden. Da Gehör-
schutz nach PSA-Verordnung (EU) 
2016/425 in Kategorie III eingestuft wird, 
sind jetzt praktische Übungen bei den 
jährlichen Unterweisungen entsprechend 
§ 31 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“ erforderlich.  Beschäftigte 
erhalten dadurch eine Rückkopplung, ob 
der Gehörschutz von ihnen richtig einge-
setzt und getragen wird. Wenn sich bei 
sorgfältigem Einsetzen eine Verbesserung 
der Schutzwirkung nachweisen lässt, 
erhöht das die Motivation, den Gehör-
schutz generell so zu benutzen. Im Gegen-
satz dazu muss die Unterweisung zur 
„qualifizierten Benutzung“ mit Wegfall der 
Praxisabschläge der Schalldämmung 
entsprechend  Abschnitt 6.6.3 der TRLV 
Lärm, Teil 3 „Lärmminderungsmaßnah-
men“, und Abschnitt 3.3.3 und Anhang 6 
der DGUV Regel 112-194 „Benutzung von 
 Gehörschutz“, die bei extrem hohen 
Schallpegeln ab LEX,8 h = 110 dB(A) 


vorgeschrieben ist, viermal jährlich mit 
dokumentierten Übungen erfolgen.


5.4 Training für Ausbilder/ 
Ausbilderinnen und 
Vorgesetzte


Die Personen, die die vorgeschriebenen 
Unterweisungen durchführen oder Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen anleiten, 
sollten nicht nur den Gehörschutz selbst 
korrekt verwenden können, sondern sie 
sollten auch in der Lage sein, gravieren-
de Fehler bei anderen zu erkennen und 
die Auswirkung von falschem Benutzen 
einzuschätzen. Die Verwendung der 
Messsysteme zur Bestimmung der indi-
viduellen Schutzwirkung erlaubt es, 
diese Erfahrungen zu sammeln.


5.5 Beratung im Rahmen  
der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge [4]


Der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin 
hat beim persönlichen Kontakt mit den 
Beschäftigten in besonderem Maße die 
Möglichkeit, individuell auf den Gehör-
schutz, die Trageweise und eventuelle 
Probleme einzugehen. Wenn ein audio-
metrisches Verfahren für die Ermittlung 


Mögliche Einsatzfelder der Messsysteme
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der individuellen Dämmwerte verwendet 
wird, ergibt sich ein Synergieeffekt, da 
die offene Hörschwelle (zumindest ab 
1000 Hz) bereits vorliegt. Es können aber 
auch andere Systeme zum Einsatz kom-
men, die dem Arzt bzw. der Ärztin und 
den Beschäftigten eine Einschätzung 
über die tatsächliche Schutzwirkung 
erlauben.


5.6 Funktionskontrolle von Ge-
hörschutz-Otoplastiken [5]


Nach den Technischen Regeln zur LärmVi-
brationsArbSchV ist die Funktion einer 
Gehörschutz-Otoplastik nur bei fachge-
rechter Herstellung und Funktionskontrol-
le bei Auslieferung gegeben. Entspre-
chend der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 
muss der Hersteller bei der Baumuster-
prüfung ein geeignetes Prüfsystem vor-
weisen, mit dem er auch die Kontrolle bei 
der Auslieferung durchführt. In den Tech-
nischen Regeln werden zusätzlich wieder-
kehrende Kontrollen im Abstand von ma-
ximal drei Jahren gefordert, die in der 
Verantwortung des Arbeitgebers liegen. 
Beim ersten Test ist zu prüfen, ob jedes 
einzelne Produkt mit den bei der Bau-
musterprüfung getesteten Produkten 
übereinstimmt, d.h. vergleichbare Dämm-
werte liefert. Bei den wiederkehrenden 


Kontrollen soll fest gestellt werden, dass 
sich die Eigenschaften der Otoplastik und 
ihr Sitz im Gehörgang (eventuelle Wei-
tung des Gehörgangs) nicht geändert 
haben, so dass immer noch die gleiche 
Schutzwirkung gegeben ist. Für diesen 
Bereich kommen auch Systeme zum Ein-
satz, die keinen Wert für die Schalldäm-
mung liefern, sondern die Dichtigkeit 
beurteilen. Das ist aber für Gehörschutz- 
Otoplastiken ausreichend, wenn entspre-
chende Grenzwerte vom Hersteller 
 vorgegeben sind. Zusätzlich lassen sich 
bei diesen Untersuchungen auch 
 Benutzungsfehler wie falsches Einsetzen 
identifizieren und korrigieren.


5.7 Sensibilisierung für  
die Themen Lärm und 
Gehörschutz


Soll, z. B. im Rahmen von Gesundheits- 
oder Arbeitsschutztagen im Betrieb, das 
Thema Lärm und Lärmschutz angespro-
chen werden, können Systeme zur 
 Bestimmung der individuellen Schutz-
wirkung zum Einsatz kommen. Hier 
steht nicht eine quantitative Aussage 
zur Schalldämmung im Vordergrund, 
sondern qualitative Erkenntnisse, z.B., 
dass die Schutzwirkung durch schlech-
tes Einsetzen stark reduziert wird.


Mögliche Einsatzfelder der Messsysteme
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6 Funktionsweise der Messsysteme 
zur  Bestimmung der individuellen 
Schutzwirkung


6.1 Allgemeines


Der Bezugswert („Goldstandard“) für die 
Schalldämmung von Gehörschutz ist 
das sog. REAT-Verfahren („Real ear 
 attenuation at threshold“) nach 
DIN EN ISO 4869-1:2019, das auch bei 
der Baumusterprüfung angewendet 
wird. Dabei wird in einem diffusen 
Schallfeld die Hörschwelle der Ver-
suchsperson zweimal gemessen: ein-
mal mit Gehörschutz und einmal ohne. 
Die Messung erfolgt mit terzbandbrei-
tem Rauschen bei den acht Oktavband-
mittenfrequenzen von 63 bis 8000 Hz. 
Die Hörschwelle wird meist über ein 
Eingabelungsverfahren (z. B. nach 
 Békésy) ermittelt. Dabei werden die 
Pegel des Prüfsignals mehrmals ab-
wechselnd bis zur Wahrnehmung durch 
die Versuchsperson erhöht und an-
schließend bis zur Nichtwahrnehmung 
reduziert und so der Hörschwellenpegel 
nach oben und unten eingegrenzt.


Dieses Verfahren liefert Aussagen über 
die Stichprobe von 16 Versuchsperso-
nen (Mittelwert, Standardabweichung) 
und erfordert entsprechend den Vorga-
ben der Norm einen Raum mit sehr 
 niedrigen Störgeräuschpegeln und 
einem diffusen Schallfeld.


6.2 f-MIRE-Verfahren


Das sogenannte f-MIRE-Verfahren 
(„Field microphone in real ear“) ist eine 
objektive Messmethode, die nicht auf 
die aktive Mitwirkung des Gehörschutz-
benutzers oder der -benutzerin ange-
wiesen ist. Dabei wird mit Hilfe von zwei 
Mikrofonen die Differenz zwischen dem 
Pegel im Ohr unter dem Gehörschutz 
und außerhalb des Ohres direkt an der 
Concha ermittelt. Es ist zu beachten, 
dass diese Messgröße („Noise reduc-
tion“) nicht direkt der Schalldämmung 
eines Gehörschutzstöpsels („Insertion 
loss“, Einfügungsdämmung) entspricht. 
Für die Einfügungsdämmung müsste 
zweimal an derselben Stelle des Gehör-
gangs gemessen werden, mit und ohne 
Gehörschutz. Dies wird durch Korrektur-
faktoren bei der Angabe der ermittelten 
Dämmwerte berücksichtigt. Das 
 grundlegende Verfahren der Messung 
im Ohrkanal (MIRE) ist in der Norm 
DIN EN ISO 11904-1:2003 beschrieben.


Als Schallquelle können Lautsprecher 
oder Kopfhörer verwendet werden. 
 Diese strahlen ein Rauschsignal ab. Das 
Verfahren erlaubt es, mehrere Frequen-
zen bzw. Frequenzbänder gleichzeitig zu 
testen (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 
und 8000 Hz). Sobald beide Ohren 
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gemessen worden sind, wird ein indivi-
dueller Dämmwert (PAR) berechnet.


Die f-MIRE-Verfahren sind nur für 
 speziell präparierte Gehörschützer 
 anwendbar, an die die zwei Mikrofone 
angeschlossen werden können.


6.3 Audiometrische Verfahren


Ein vom Prinzip her zur REAT-Methode 
ähnliches Verfahren lässt sich mit Hilfe 
eines Audiometers realisieren. Auch 
hier wird die Hörschwelle des Gehör-
schutzbenutzers bzw. der -benutzerin 
mit und ohne Gehörschutz gemessen. 
Da mit diesem Verfahren personen-
bezogene Daten ermittelt werden, darf 
aufgrund des Datenschutzes eine sol-
che Messung nur vom betriebsärztli-
chen Dienst durchgeführt werden.


Von den Betroffenen wird ein Tonaudio-
gramm aufgenommen. Dabei ist die 
Mitarbeit der Person notwendig (subjek-
tives Verfahren). Das System oder der 
Untersucher bzw. die Untersucherin 
spielen der Reihe nach bestimmte Töne 
mit wachsender Lautstärke über Kopf-
hörer oder Lautsprecher ab (ansteigen-
de Pegel).


Hört die Versuchsperson das Signal 
nicht, wird die Lautstärke erhöht (bei 
Screening-Tonaudiometern in 5 Dezi-
bel-Schritten).


Durch Drücken eines Tasters signalisiert 
der Gehörschutzbenutzer bzw. die -be-
nutzerin, dass der Ton gehört wurde, 
und der Vorgang wird wiederholt, bis die 
Hörschwelle genau festgestellt ist. Der 
festgestellte Dezibel-Wert für jede ge-
prüfte Frequenz wird als Hörschwelle in 
ein genormtes Formular eingetragen.


Beim Gehörschutztest wird die Bestim-
mung der Hörschwelle zusätzlich mit 
Gehörschutz durchgeführt. Durch Ver-
gleich der beiden Werte kann auf die 
tatsächliche Schalldämmung geschlos-
sen werden.


Im Unterschied zum immer in einem 
diffusen Schallfeld durchgeführten 
REAT-Verfahren sind die Schallquellen 
bei der Audiometrie meist Kopfhörer. Es 
ist aber auch möglich, mit einem Laut-
sprecher eine Freifeldaudiometrie 
durchzuführen.


Im Gegensatz zum REAT-Verfahren wer-
den als Prüfsignale bei der Audiometrie 
Sinustöne verwendet. Die Hörschwelle 
kann dabei entweder mit monoton 
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ansteigenden Pegeln bestimmt werden 
oder mittels des Eingabelungsverfah-
rens (siehe Abschnitt 6.1).


6.4 Audiometrie-ähnliche 
Verfahren


Die von verschiedenen Herstellern ange-
botenen audiometrie-ähnlichen Mess-
systeme arbeiten nach dem gleichen 
Messprinzip wie in der Medizin übliche 
Audiometer. Diese Geräte sind nicht für 
eine Bestimmung der Hörschwelle nach 
dem Grundsatz G 20 vorgesehen.


Daher entfällt die Verpflichtung zur 
 regelmäßigen Kalibrierung gemäß 
Medizinproduktebetreiberverordnung.


Außerdem können verschiedene Prüfsi-
gnale und Kopfhörer verwendet werden.


6.5 Lautstärkevergleich


Ein weiteres subjektives Messverfahren 
basiert auf subjektiv festgestellten 
Unterschieden in der wahrgenommenen 
Lautstärke (Lautstärkevergleich). Die 
Lautstärke der über Kopfhörer angebo-
tenen Signale ist auf beiden Ohren 
gleich einzustellen. Dies wird für drei 


Situationen durchgeführt: beide Ohren 
offen, ein Ohr mit Gehörschutz und bei-
de Ohren mit Gehörschutz. Daraus lässt 
sich der Dämmwert der verwendeten 
Gehörschutzstöpsel für jedes Ohr ge-
trennt berechnen. Es ist genauso mög-
lich, den dritten Vergleich allein mit dem 
Stöpsel auf dem zweiten Ohr durchzu-
führen. Welche Variante verwendet wird, 
hängt vom konkreten Messsystem ab.


Die Messung wird nicht an der Hör-
schwelle durchgeführt, sondern bei 
deutlich höheren Pegeln im Bereich von 
60 dB(A).


6.6 Akustischer Leckagetest [6]


Bei diesem objektiven Verfahren wird in 
die Gehörschutzstöpsel der Sensor be-
stehend aus Mikrofon und Lautsprecher 
eingesetzt. Im Gehörgang wird ein tief-
frequentes Geräusch aus zwei Tönen 
erzeugt. Bei einer Leckage ist der Pegel 
vor allem im tieffrequenten Bereich 
 reduziert, hat aber bei etwas höheren 
Frequenzen durch Resonanzeffekte eine 
Überhöhung. Daher erlaubt die resultie-
rende Pegeldifferenz der beiden Töne im 
Ohrkanal einen Rückschluss auf die 
Dichtigkeit. Hier ist die Schalldämmung 
nicht quantitativ bestimmbar. Der 


Funktionsweise der Messsystemezur  Bestimmung der individuellen Schutzwirkung 
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Hersteller kann nur Richtwerte angeben, 
welche Dämmung z. B. bei 250 Hz zu 
erwarten wäre.


6.7 Druckprüfung


Bei der Druckprüfung handelt es sich 
um ein objektives Verfahren, das nur für 
Gehörschutz-Otoplastiken anwendbar 
ist. Dabei wird über eine Pumpe ein 
Druck zwischen Trommelfell und Gehör-
schutz-Otoplastik im Ohrkanal aufge-
baut. Aus dem erreichten Überdruck 
beim Anstieg bzw. dem Restdruck bei 
Abfall nach verfahrensbedingt festge-
legten Zeiten wird auf die Dichtigkeit 
bzw. Leckage der Otoplastik 
geschlossen.


Bei einer Otoplastik mit Filterelement 
(Kanalfilter, Schraubfilter, Membranfil-
ter) kann der Druck über die Bohrung 
des herausgenommenen Filterelemen-
tes erzeugt werden. Alternativ kann der 
Druck bei niedrig dämmenden Filtern 
oder Filterelementen mit geringem 
 Strömungswiderstand durch das Filter-
element hindurch aufgebaut werden.


Bei einer Otoplastik ohne Filter erfolgt 
der Druckaufbau zwischen Otoplastik 
und Trommelfell über einen an die Ser-
vicebohrung angeschlossenen 
Messschlauch.


Bei einer Otoplastik ohne Filterelement 
und ohne Servicebohrung kann der 
Druckaufbau nur über einen an der Oto-
plastik vorbeigeführten in situ-Schlauch 
erfolgen, wovon wegen der möglichen 
Zusatzleckage aber abzuraten ist. Für 
diese Produkte ist ein geeignetes akus-
tisches Messverfahren zu empfehlen. 
Der Zusammenhang zwischen Druck-
verhalten, Leckage und verminderter 
Dämmwirkung des Gehörschutzes ist 
zurzeit nicht eindeutig geklärt.


6.8 Zusammenfassung


Tabelle 3 enthält eine Übersicht über die 
Eigenschaften der verschiedenen Mess-
methoden.


Funktionsweise der Messsystemezur  Bestimmung der individuellen Schutzwirkung 
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7 Informationen zur Durchführung der 
 einzelnen Verfahren


Für die Prüfung wird der Gehörschützer 
von der Testperson selbst eingesetzt.


Ihr sollte die Gelegenheit gegeben wer-
den, den Sitz des Gehörschutzes mit 
einem möglichst tieffrequenten Ge-
räusch zu optimieren.


7.1 f-MIRE – Technik


Voraussetzung für die Durchführung der 
Messungen ist der Einsatz von Gehör-
schützern, an die die Mikrofone entwe-
der über einen Schallschlauch oder 
durch direktes Einsetzen (in eine Oto-
plastik) angekoppelt werden können.


Systemabhängig muss entweder vor 
jeder Testserie oder vor jedem einzelnen 
Test das Mikrofon kalibriert werden.


Verfahren 1: Das externe Mikrofon wird 
mit dem Test-Gehörschützer verbunden. 
Die Kalibrierung wird durchgeführt. Der 
Gehörschutz mit Mikrofon wird einge-
setzt und die Dämmung wird bestimmt.


Verfahren 2: Das Mikrofon wird kalib-
riert. Der Gehörschutz wird eingesetzt, 
das Mikrofon angeschlossen und die 
Dämmung wird bestimmt. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass beim Verbinden der 


Sitz des Gehörschützers im Ohr nicht 
verändert wird.


Alle Frequenzen werden gleichzeitig 
gemessen. Die Messung dauert meist 
einige Sekunden pro Ohr. Überwiegend 
werden beide Ohren/Gehörschützer 
gleichzeitig vermessen.


7.2 Audiometrische Verfahren


Bei der audiometrischen Bestimmung 
der individuellen Schutzwirkung ist eine 
Messung ab 250 Hz mit mindestens drei 
Frequenzen (z. B. 250, 500 und 1000 Hz) 
zu empfehlen. Für den Vergleich mit den 
Werten der Baumusterprüfung sind nur 
Messungen bei den Oktavbandmitten-
frequenzen (d.h. 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 
1kHz, 2 kHz, 4 kHz und 8 kHz) sinnvoll. 
Hohe Frequenzen zeigen Leckagen 
 deutlich schwächer oder gar nicht. Tiefe 
Frequenzen hingegen reagieren trotz 
höherer Messunsicherheit stärker auf 
Leckagen. Wenn mit ausreichender 
 Genauigkeit durchführbar, sollte trotz 
relativ hohem Arbeitsaufwand eine 
 Erweiterung auf 125 Hz erfolgen.


Im Rahmen der Gehörvorsorge gemäß 
dem Grundsatz G 20 werden Frequen-
zen bis hinauf zu 8 kHz gemessen. Es 
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bietet sich an, für diese Frequenzen die 
Hörschwelle auch mit Gehörschutz zu 
ermitteln. Dies ermöglicht die Berech-
nung eines individuellen L-Wertes, der 
mit dem Ergebnis aus der Baumuster-
prüfung verglichen werden kann (siehe 
Abschnitt 8.2.3).


Voraussetzungen für die Durchführung 
der kopfhörergebundenen Audiometrie:
• Ruhige Umgebung mit LAeq ≤ 40 dB [7]
• Kopfhörer mit ausreichender 


 Schalldämmung (entsprechend 
DIN EN ISO 389-8:2004)


Eine weitere Voraussetzung für die 
 Nutzung des Audiometers ist ein aus-
reichender Freiraum zwischen Gehör-
schutzstöpsel und Audiometrie-Kopf-
hörer. Insbesondere bei Otoplastiken 
mit Griff besteht die Gefahr des Ansto-
ßens. Das führt zur Ablehnung des 
 Verfahrens durch die Gehörschutz-
benutzerin oder den Gehörschutzbenut-
zer (Druckschmerz) oder/und zum Ver-
kanten der Otoplastik mit Vortäuschung 
einer Leckage oder zum besseren Sitz 
der Otoplastik im Ohrkanal und damit 
vermeintlich höherer Dämmung.


Voraussetzungen für die Durchführung 
der Freifeld-Audiometrie:
• Ruhige Umgebung mit LAeq ≤ 25 dB [7]
• Gepulste Wiedergabe des Signaltones


Eine weitere Voraussetzung für die 
 Nutzung eines Freifeld-Audiometers 
sind die akustischen Eigenschaften  
der verwendeten Lautsprecher und  
des Prüfraumes entsprechend 
DIN EN ISO 8253-2:2010 bzw. 
DIN EN ISO 8253-3:2012. Lautsprecher 
und Raum müssen eine der folgenden 
Feldeigenschaften erfüllen:
• Freies Schallfeld
• Diffuses Schallfeld
• Quasi-freies Schallfeld


In der Praxis wird es nicht immer mög-
lich sein, die Anforderungen des freien 
oder diffusen Schallfeldes zu erfüllen; 
daher wird ein drittes, das quasi-freie 
Schallfeld, für diese Zwecke in der Norm 
beschrieben. Die Einhaltung der folgen-
den Anforderungen ist Nutzungsvoraus-
setzung für den Raum und die 
Lautsprecher.


Informationen zur Durchführung der  einzelnen Verfahren
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Bedingungen für ein quasi-freies 
Schallfeld:
• Abstand zwischen Bezugspunkt und 


Lautsprecher ≥ 1 m,
• Schalldruckpegeländerung horizontal 


und vertikal in 0,15 m Abstand vom 
Bezugspunkt ≤ ± 2 dB,


• Abweichung des erzeugten Schall-
druckpegels auf der Bezugsachse 
0,10 m vor und 0,10 m hinter dem Be-
zugspunkt ≤ ± 1 dB vom theoretischen 
Wert nach dem inversen Abstandsge-
setz.


1. Ablauf des Verfahrens bei Nutzung 
der Audiometrie-Frequenzen nach G 20 
(Lärm I) mit zusätzlichen Frequenzen 
250 und 500 Hz
1. Audiometereinstellung auf: Pegel-


sprungweite = 5 dB, maximaler 
 Ausgangspegel Lf = 80 dB, gepulstes 
Signal, aufsteigende 
Hörschwellenbestimmung.


2. Bestimmung der Hörschwellen 
 beginnend mit 1 kHz, dann 2 kHz, 
3 kHz, 4 kHz, 6kHz, 500 Hz und 
250 Hz nach üblichem Verfahren der 
Audiometrie, beschrieben in 
DIN EN ISO 8253-1:2011 mit Aufzeich-
nung im Audiometer.


3. Kopfhörer abnehmen und Einsetzen 
des Gehörschutzes ohne Beeinflus-
sung der Versuchsperson und ohne 


die Situation (z. B. Sitzposition) zu 
verändern.


4. Audiometereinstellung auf: Pegel-
sprungweite = 5 dB, maximaler 
 Ausgangspegel Lf = 90 dB


5. Bestimmung der Hörschwellen mit 
Gehörschutzstöpsel auf demselben 
Datenblatt bei Nutzung eines Audio-
meters mit Gehörschutzmodul oder 
zweite Messung, ohne die Einstel-
lung bezüglich Pegelsprüngen zu 
verändern (1kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4kHz, 
6 kHz, 500 Hz und 250 Hz). 
Anmerkung: Abhängig vom Audio-
meter ist es möglich, dass die 
 Frequenzen 3 kHz und 6 kHz zwangs-
läufig mitgemessen werden müssen.


6. Nach den beiden Messungen kann 
der Untersucher bzw. die Untersu-
cherin die beiden Audiogramme 
unter Berücksichtigung der Schall-
dämmung des benutzten Gehör-
schutzes für die betrachtete Fre-
quenz vergleichen.


7. Auffällige Ergebnisse: Auffällige Ein-
zelwerte sollten nachgemessen wer-
den, was durch Nachprüfung einzel-
ner Frequenzen (bei manuellem 
Betrieb) oder durch einen zweiten 
Prüfdurchgang (Automatikbetrieb) 
erfolgt.
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2. Ablauf des Verfahrens bei Nutzung 
der Prüffrequenzen 250 Hz, 500 Hz, 
1 kHz
1. Audiometereinstellung auf: Pegel-


sprungweite = 5 dB, maximaler 
 Ausgangspegel Lf = 80 dB, gepulstes 
Signal, aufsteigende 
Hörschwellenbestimmung.


2. Bestimmung der Hörschwellen 
 beginnend mit 1 kHz, 500 Hz, dann 
250 Hz entsprechend dem Verfahren 
der Audiometrie, beschrieben in 
DIN EN ISO 8253-1:2011 mit Aufzeich-
nung im Audiometer.


3. Kopfhörer abnehmen und Einsetzen 
des Gehörschutzes ohne Beeinflus-
sung der Versuchsperson und ohne 
die Situation (z. B. Sitzposition) zu 
verändern.


4. Audiometereinstellung auf: Pegel-
sprungweite = 5 dB, maximaler 
 Ausgangspegel Lf = 90 dB


5. Messung der Hörschwellen mit 
 Gehörschutz bei 1 kHz, 500 Hz, und 
250 Hz.


6. Auffällige Ergebnisse: Auffällige 
 Einzelwerte sollten nachgemessen 
werden, was durch Nachprüfung 
einzelner Frequenzen (bei manuel-
lem Betrieb) oder durch einen zwei-
ten Prüfdurchgang (Automatikbe-
trieb) erfolgt.


3. Ablauf des Verfahrens bei Nutzung 
der Einzelprüffrequenz von 500 Hz
1. Audiometereinstellung auf: Pegel-


sprungweite = 5 dB, maximaler 
 Ausgangspegel Lf = 80 dB, gepulstes 
Signal, aufsteigende 
Hörschwellenbestimmung.


2. Bestimmung der Hörschwellen bei 
500 Hz entsprechend dem Verfahren 
der Audiometrie.


3. Kopfhörer abnehmen und Einsetzen 
des Gehörschutzes ohne Beeinflus-
sung der Versuchsperson und ohne 
die Situation (z. B. Sitzposition) zu 
verändern.


4. Audiometereinstellung auf: Pegel-
sprungweite = 5 dB, maximaler 
 Ausgangspegel Lf = 90 dB.


5. Bestimmung der Hörschwelle für 
500 Hz mit Gehörschutz.


6. Auffällige Ergebnisse: Auffällige 
 Einzelwerte sollten nachgemessen 
werden.


Das audiometrische Verfahren sollte nur 
im betriebsärztlichen Dienst unter 
 Aufsicht des Betriebsarztes bzw. der 
 Betriebsärztin oder durch ihn bzw. sie 
selbst durchgeführt werden (siehe auch 
 Abschnitt 12).
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7.3 Audiometrie-ähnliche 
Verfahren


Diese Geräte sind typischerweise spe-
ziell für die Bestimmung der individuel-
len Schalldämmung entwickelt. Daher 
bieten sie meist weniger Variationsmög-
lichkeiten in der Messdurchführung als 
reine Audiometer.


Falls die Möglichkeit besteht, mehrere 
Frequenzen zu messen, empfiehlt es 
sich auch hier, mindestens drei Fre-
quenzen zu messen, wobei 500 Hz ent-
halten sein sollte. Ein Schnelltest, der 
nur bei einer Frequenz arbeitet (meist 
500 Hz), hat nur eine begrenzte Genau-
igkeit und Aussagekraft.


Falls das System mit einem Kopfhörer 
betrieben wird, ist auf einen maximalen 
Störschallpegel von 40 dB(A) zu achten. 
Der Kopfhörer sollte gut um das Ohr 
herum abdichten und genug Freiraum 
zum Gehörschutzstöpsel bieten, so 
dass der Sitz des Stöpsels nicht beein-
flusst wird (siehe auch Abschnitt 7.2).


Bei Geräten, die mit einem Lautsprecher 
(im Freifeld) arbeiten, entfällt diese Ein-
schränkung und es sind prinzipiell alle 
Arten von Gehörschutzstöpseln und 
unter Umständen auch 


Kapselgehörschützer messbar. Aller-
dings muss hier der Störschallpegel mit 
maximal 25 dB(A) noch deutlich 
 niedriger liegen. Insbesondere für 
 solche Systeme ist der Einsatz von ge-
pulsten Tönen zu empfehlen, um die 
Störschallanfälligkeit zu reduzieren, 
falls hier eine Wahlmöglichkeit besteht.


Die eigentliche Messung erfolgt nach 
den Vorgaben des Systems. Es sind wie 
beim Audiometer die Hörschwellen mit 
und ohne Gehörschutz zu bestimmen. 
Die Art der Hörschwellenbestimmung 
(aufsteigend, Eingabelung, Wiederho-
lungen etc.) hängt vom spezifischen 
System ab. Falls Verfahren verwendet 
werden, die sich stark von der klassi-
schen Audiometrie unterscheiden und 
dem Gehörschutzbenutzer daher nicht 
bekannt sind, empfiehlt es sich, Probe-
durchgänge durchzuführen, um die Re-
produzierbarkeit zu erhöhen.


Auch die Beurteilung der individuellen 
Schalldämmwerte kann zwischen den 
Systemen variieren. Bezugsgrößen kön-
nen die Dämmwerte aus der Baumuster-
prüfung sein (z. B. Mittelwert, Mittelwert 
abzüglich Standardabweichung …) oder 
vom Hersteller festgelegte Mindest-
werte. Bei der Messung mehrerer Fre-
quenzen wird oft ein Einzahlkennwert 
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berechnet, aber auch dafür gibt es ver-
schiedene Ansätze mit unterschiedli-
chen Bezeichnungen (z. B. PAR, pSNR, 
PSNA). Teilweise entsprechen die 
 Größen den bekannten Werten aus der 
Baumusterprüfung, die für die Gruppe 
der Versuchspersonen ermittelt wurden. 
Falls hier Zweifel bestehen, sollte der 
Hersteller des Messsystems kontaktiert 
werden (siehe auch Abschnitt 2).


7.4 Lautstärkevergleich


Diese Systeme arbeiten mit Kopfhörern, 
da während der Messung der Hörein-
druck der beiden Ohren miteinander 
verglichen werden muss. Daher ist auch 
hier, wie in den Abschnitten 7.2 und 7.3 
beschrieben, auf ein ausreichendes, 
freies Volumen unter dem Kopfhörer zu 
achten. Da das Prüfverfahren über-
schwellig arbeitet, sind die Anforderun-
gen an die Umgebungsgeräusche gering 
und die Messungen können in einem 
normalen Raum durchgeführt werden.


Die Art der Prüfgeräusche (Sinustöne 
oder Schmalbandrauschen) hängt vom 
jeweiligen System ab. Typischerweise 
werden die Signale abwechselnd  
(ca. alle 0,5 s) dem rechten und linken 
Ohr dargeboten. Der Pegel auf einem 


Ohr bleibt fix, während der Gehörschutz-
benutzer oder die Gehörschutzbenutze-
rin den Pegel auf dem anderen Ohr so 
einstellen soll, dass er bzw. sie beide 
Signale gleich laut wahrnimmt. Dies 
kann für Personen, die mit dem Test 
nicht vertraut sind, schwierig sein, so 
dass sich Probedurchgänge empfehlen. 
Es existieren auch Umsetzungen des 
Messprinzips, bei denen die Versuchs-
person jeweils ein Signal auf dem rech-
ten und linken Ohr angeboten bekommt 
und sich entscheiden muss, welches 
lauter ist. Damit lässt sich der Pegel für 
die gleiche Lautstärke schrittweise 
eingrenzen.


Ähnlich wie bei den audiometrischen 
Methoden ist auch beim Lautstärke-
vergleich eine Messung bei mehreren 
Frequenzen aussagekräftiger.


Der Lautstärkevergleich wird normaler-
weise dreimal durchgeführt. Zuerst 
 komplett ohne Gehörschutz, um eine 
eventuelle Asymmetrie zwischen den 
Ohren zu erfassen. Danach wird ein Ge-
hörschutzstöpsel eingesetzt. Der dritte 
Durchgang kann mit dem anderen Stöp-
sel gemacht werden oder mit beiden. Es 
kann sein, dass sich die Hörempfindung 
zwischen einem Ohr mit Gehörschutz 
und einem Ohr ohne Gehörschutz etwas 
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unterscheidet. Auch dies erfordert Er-
fahrung bei den Versuchspersonen. Aus 
den Pegeldifferenzen zwischen den 
beiden Ohren für die drei gemessenen 
Situationen lässt sich für jeden Stöpsel 
ein Dämmwert berechnen.


Für die Beurteilung der Dämmwerte gilt 
das in Abschnitt 7.3 Gesagte: Die 
 Bezugsgrößen und evtl. berechnete 
Einzahlkennwerte hängen vom spezi-
fischen Messsystem ab.


7.5 Akustischer Leckagetest


Die Messsonde mit Mikrofon und Laut-
sprecher ist vor der Messung zu kalibrie-
ren. Danach kann die Sonde in den zu 
prüfenden Gehörschutzstöpsel einge-
setzt werden und dieser ins Ohr der 
Versuchsperson. Die Messung ist kaum 
störanfällig und kann bei normalen Um-
gebungspegeln durchgeführt werden.


Nachdem für ca. 20 s das Prüfgeräusch 
im Ohrkanal erzeugt und die dort 
 resultierenden Schallpegel gemessen 
wurden, zeigt das Gerät durch Farb-
kodierung an, ob der Gehörschutz 
 ausreichend dicht sitzt. Nach Angaben 
des Herstellers ist bei einem guten Sitz 
(Anzeige grün) mit einer Dämmung von 


ca. 25 dB bei 250 Hz bei der Baumuster-
prüfung zu rechnen. Bei einem grenz-
wertigen Ergebnis (Anzeige orange bis 
rot) wären nur 15 dB bei 250 Hz zu erwar-
ten.


7.6 Druckprüfung [8]


Bei der Druckprüfung wird im Gehör-
gang zwischen Otoplastik und Trommel-
fell ein Überdruck von bis zu 30 mbar 
aufgebaut. Es wird entweder der 
 erreichte Maximaldruck (Druckanstiegs-
methode) oder der Restdruck (Druck-
abfallmethode) ermittelt und mit einem 
Soll-Druckwert verglichen (siehe Abbil-
dung 1).


Druckanstiegsmethode (Prüfung 
 während des Druckaufbaus)
Bei dieser Methode wird der nach einer 
vorgegebenen Zeitdauer (bis zu einigen 
Sekunden) erreichte Überdruck (Druck-
wert) bestimmt. Die Höhe dieses Werts 
ist von der Leistung der Pumpe und von 
der Leckage der Otoplastik im Gehör-
gang abhängig. Pumpe und Manometer 
befinden sich vor der Otoplastik.
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a) Druckaufbau durch einen in 
situ-Schlauch oder das Filterelement im 
Schallkanal


In situ-Schläuche und hochdämmende 
Filterelemente (kleine Bohrungsdurch-
messer) weisen einen mäßigen bis 
 hohen Strömungswiderstand auf. Der 
Druck hinter der Otoplastik wird dann 
verzögert aufgebaut (pi < pa). Da der 
Druck vor der Otoplastik schneller an-
steigt, wird häufiger ein fehlerhaftes 
Ergebnis „Otoplastik sitzt dicht“ ange-
zeigt.


Niedrigdämmende Filterelemente 
 (größere Bohrungsdurchmesser) weisen 
einen geringen bis mäßigen Strömungs-


widerstand auf. Der Druckaufbau hinter 
der Otoplastik wird nur geringfügig 
 behindert (pi ~ pa). Leckagen werden 
überwiegend richtig angezeigt.


b) Druckaufbau durch eine Service-
bohrung oder den Schallkanal (Filter-
element entnommen)


Große Bohrungen weisen einen gerin-
gen Strömungswiderstand auf. Der 
Druck wird so ohne Verzögerung auch 
hinter der Otoplastik aufgebaut (pi = pa). 
Die Drücke vor der Otoplastik und im 
Gehörgang sind gleich. Leckagen wer-
den richtig angezeigt.


Abb. 1 Druckmessung im Gehörgang mit Otoplastik, Filter und Messsonde


Gehörgang Leckage Messsonde


Pumpe


SchallkanalFilterOtoplastik


Trommelfell


Pa


Pi
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Druckabfallmethode 
(Prüfung während des Druckabfalls)
Bei dieser Methode beginnt die Mes-
sung nach Ablauf einer vorgegebenen 
Pumpdauer oder bei stabilem Über-
druck. Die Zuleitung wird luftdicht ver-
schlossen und der zeitliche Druckver-
lauf beobachtet. Bei dichtsitzender 
Otoplastik bleibt der Druck erhalten.  
Bei einer Leckage fällt der Druck ab. 
Nach Ablauf der Beobachtungsdauer 
(üblicherweise 2 bis 5 s) wird der Rest-
druck ermittelt und mit einem Sollwert 
verglichen.


a) Druckaufbau durch einen in 
situ-Schlauch oder das Filterelement im 
Schallkanal


In situ-Schläuche und hochdämmende 
Filterelemente (kleine Bohrungsdurch-
messer) weisen einen mäßigen bis 
 hohen Strömungswiderstand auf. Der 
Druckabfall wird durch den Strömungs-
widerstand begrenzt. Die Luft staut sich 
hinter der Otoplastik und der Restdruck 
bleibt dort länger erhalten. Leckagen 
werden üblicherweise nicht erkannt und 
führen zum falschen Ergebnis „Otoplas-
tik sitzt dicht“.


Niedrigdämmende Filterelemente mit 
größeren Bohrungsdurchmessern wei-
sen einen geringen bis mäßigen Strö-
mungswiderstand auf. Der Druckabfall 
wird nur geringfügig behindert (pi ~ pa). 
Leckagen werden überwiegend richtig 
angezeigt.


b) Druckaufbau durch eine Service-
bohrung oder den Schallkanal (Filter-
element entnommen)


Große Bohrungen weisen einen gerin-
gen Strömungswiderstand auf. Der 
Druck wird so ohne Verzögerung auch 
hinter der Otoplastik aufgebaut (pi = pa). 
Nach Abschalten der Pumpe und wäh-
rend der Beobachtungsdauer sind die 
Druckwerte vor der Otoplastik und im 
Gehörgang gleich. Leckagen werden 
richtig angezeigt.


Für genauere Informationen zur 
 Methode der Druckprüfung sei auf die 
die FB AKTUELL FBPSA-001 „Druckprü-
fung zur Bestimmung der Leckage von 
Gehörschutz-Otoplastiken“ verwiesen.
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8 Bewertungskriterien für die Ergebnisse 
(Beurteilung)


8.1. Allgemein


Um die individuelle Schutzwirkung be-
urteilen zu können, ist ein Bezugswert 
nötig. Drei verschiedene physikalische 
Größen kommen dafür in Frage:
• Schalldämmwerte aus der Baumuster-


prüfung, entweder als Oktavband-
werte oder als berechnete Größen wie 
HML- und SNR-Werte


• Restschallpegel am Ohr, z. B. maximal 
zulässige Expositionswerte oder ergo-
nomische Werte (z. B. 70 bis 80 dB(A))


• Messgrößen bei der Druckprüfung 
(z. B. Restdruck nach Messzeit, maxi-
mal erreichbarer Überdruck)


8.2 Beurteilung auf Basis der 
Schalldämmwerte aus der 
Baumusterprüfung


8.2.1 Allgemein


Bei diesem Ansatz wird nur die Wirkung 
des Gehörschützers untersucht, ohne 
Berücksichtigung des Arbeitsplatzes, an 
dem er eingesetzt wird.


Typischerweise werden die Schall-
dämmwerte, die zur Gehörschutz-Aus-
wahl verwendet werden, mit einem 


Vertrauensniveau von 84 % berechnet 
(d.h. einem Wert von α = 1 nach 
DIN EN ISO 4869-2:1995). So erhält man 
z. B. die APV-Werte in Oktavbändern aus 
Mittelwert minus Standardabweichung 
und für die HML- bzw. SNR-Werte wer-
den die APV84-Werte verwendet. Das 
bedeutet, dass die angegebenen Werte 
von 84 % aller Benutzer und Benutzer-
innen erreicht oder überschritten wer-
den, während die übrigen 16 % niedrige-
re Werte aufweisen. Dies muss beim 
Vergleich von indivi duellen Schall-
dämmwerten mit den Ergebnissen der 
Baumusterprüfung berücksichtigt 
werden.


Betrachtet man hingegen α = 2, erhält 
man ein Vertrauensniveau von 98 %.  
Für die APV-Werte ist diese Größe ein-
fach durch Mittelwert minus zweimal 
Standardabweichung gegeben. Für HML- 
und SNR-Werte ist eine umfangreichere 
Berechnung nötig (siehe DIN EN ISO 
4869-2:1995).


Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob die 
individuellen Dämmwerte nur einen 
Mindestwert erreichen müssen (z. B. 
den APV98) oder ob sie in einem Korridor 
von Zielwerten liegen müssen. Damit 
lassen sich auch unnötig hohe Dämm-
werte (Überprotektion) ausschließen. 
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Dazu kann ähnlich zur Untergrenze mit 
einem α = 2 eine obere Grenze mit  
α = -2 (d.h. ein Vertrauensniveau von 
2 %) definiert werden.


8.2.2 Oktavbandwerte


Bei den meisten verfügbaren Systemen, 
die Dämmwerte messen, werden die 
Daten in Frequenzbändern ermittelt. 
Dabei kann die Anzahl der Frequenzen 
bei den Systemen unterschiedlich sein. 
Die ermittelten Werte können mit geeig-
neten Bezugswerten verglichen werden 
(siehe Abschnitt 8.2.1). Leckagen sind 
hauptsächlich in den tiefen Frequenzen 
sichtbar.


Zusätzlich kann auch ein graphischer 
Vergleich hilfreich sein, weil damit der 
gesamte Frequenzbereich auf einmal 
einsehbar ist. Dadurch lassen sich Aus-
reißer, die auf Fehlmessungen hinwei-
sen können, bei einzelnen Frequenzen 
besser identifizieren. Die Graphik sollte 
die individuellen Werte und die Ziel-
werte (als Grenzwert oder als Korridor) 
enthalten. Dabei ist ein Vertrauens-
niveau von 84 bzw. 98 % zu wählen. 
Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für eine 
solche graphische Darstellung.


Je mehr Frequenzen, insbesondere im 
tieffrequenten Bereich, gemessen wer-
den, umso genauer ist die Beurteilung 
des Gehörschützers möglich. 500 Hz 
sollte auf jeden Fall mitgemessen wer-
den, besser aber auch 250 Hz, da sonst 
nur extreme Leckagen nachweisbar 
sind. Insbesondere wenn erhöhte 
 Anforderungen an die Signalhörbarkeit 
gestellt werden, ist die Dämmung im 
tieffrequenten Bereich wesentlich. In 
solchen Fällen ist eine Messung, die 
250 Hz und wenn möglich auch 125 Hz 
einschließt, zu empfehlen. [9]


Einige Systeme bieten einen sog. 
Schnelltest mit nur einer Frequenz, 
meist bei 500 Hz. Dies erlaubt aber nur 
eine grobe Abschätzung der Schalldäm-
mung, vor allem für subjektive Messver-
fahren, da hier die Messunsicherheit 
größer ist. Im Prinzip kann der gemesse-
ne Wert mit dem Zielwert aus der 
 Baumusterprüfung im entsprechenden 
Frequenzband verglichen werden 
 (Vertrauensniveau 84 bzw. 98 %). Wenn 
aber aus diesem einen Wert die Schall-
dämmung über den gesamten Frequenz-
bereich (ähnlich dem SNR-Wert) abge-
schätzt werden soll, ist die Unsicherheit 
noch größer. Es gibt meist schon eine 
Korrelation zwischen einzelnen Fre-
quenzbändern und Einzahlwerten wie 
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den HML- und SNR-Werten, aber der 
genaue Zusammenhang hängt von der 
konkreten Frequenzabhängigkeit der 
Schalldämmwerte ab und ist daher für 
jeden Gehörschützer unterschiedlich. 
[10]


8.2.3 HML- und SNR-Werte


Einige Systeme geben für die individuel-
le Messung Einzahlkennwerte aus, die 
analog zu den HML- und SNR-Werten 
aus der Baumusterprüfung berechnet 
werden. Üblich ist der PAR (personal 
attenuation rating), der in den meisten 
Fällen wie der SNR-Wert aus den 
 gewichteten Oktavwerten berechnet 
wird (siehe auch Abschnitt 2).


Anmerkung: In den USA werden Dämm-
werte nach der Norm ANSI S12.68-2007 
berechnet, so dass der PAR-Wert für 
manche Messsysteme auf der NRSA 
(Noise Level Reduction Statistic for Use 
with A-Weighting) basiert. In diesem Fall 
kann der individuelle Dämmwert direkt 
vom A-bewerteten Schallpegel am 
Arbeitsplatz abgezogen werden (im 
Gegensatz zum SNR-Wert). [11]


Diese Werte können direkt mit den HML- 
und SNR-Werten aus der Baumusterprü-
fung verglichen werden, wobei beachtet 
werden muss, dass die Baumusterwerte 
auf einem Vertrauensniveau von 84 % 
basieren. Wenn ein Vertrauensniveau 
von 98 % betrachtet werden soll, ist 
eine zusätzliche Berechnung nötig.


Wenn das Messsystem nur Daten in 
Oktavbändern liefert, muss der Anwen-
der die individuellen Entsprechungen zu 
HML- und SNR-Werten selbst berechnen.


Um Leckagen sichtbar zu machen, die 
sich am deutlichsten in den tiefen Fre-
quenzen zeigen, ist der L-Wert am bes-
ten geeignet, da die anderen Werte (H, 
M und SNR) von den Dämmwerten im 
mittleren und hochfrequenten Bereich 
dominiert werden und daher weniger 
sensitiv auf die Dämmwerte unterhalb 
von 1000 Hz sind.


Falls das Messsystem nicht den gesam-
ten Frequenzbereich von 125 bis 
8000 Hz umfasst, können trotzdem 
HML- und SNR-Werte berechnet werden, 
indem in den Berechnungsvorschriften 
der DIN EN ISO 4869-2:1995 nur die 
vorliegenden Frequenzbänder berück-
sichtigt werden. Die so erhaltenen indi-
viduellen Werte müssen natürlich mit 
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entsprechenden Größen aus der Bau-
musterprüfung verglichen werden, d.h. 
die Berechnung für den eingeschränk-
ten Frequenzbereich muss für die Werte 
der Baumusterprüfung ebenfalls durch-
geführt werden.


8.2.4 Beispiel für die Beurteilung 
einer audiometrischen 
Messung


Anhand einer audiometrischen Mes-
sung sollen die oben beschriebenen 
Beurteilungsverfahren illustriert werden. 
Die verschiedenen Ansätze lassen sich 
genauso auf Schalldämmwerte anwen-
den, die mit audiometrie-ähnlichen 
Verfahren, f-MIRE oder dem Lautstärke-
vergleich ermittelt wurden.


Auswertung bei Betrachtung der 
Einzelfrequenzen
Ausgangspunkt sind für eine audiomet-
rische Messung die zwei Hörschwellen 
mit und ohne Gehörschutz. Daraus be-
rechnen sich die individuellen Dämm-
werte. Tabelle 4 und Tabelle 5 enthalten 
zwei Datensätze von den Messungen 
desselben Gehörschützers, die im 
 Folgenden ausgewertet werden. Die 
tiefste, in diesen Beispielen betrachtete 
Frequenz ist 250 Hz.


Tabelle 6 enthält die Schalldämmwerte 
der Baumusterprüfung für den betrach-
teten Gehörschützer. Aus Mittelwert und 
Standardabweichung wurden der APV84 
und APV98 berechnet sowie die entspre-
chenden Größen für die oberen Schran-
ken.


Tabelle 4: Individuelle Schalldämmwerte aus audiometrischer Messung, Beispiel 1
Frequenz in Hz 250 500 1000 2000 4000 8000


Hörschwelle ohne 
Gehörschutz in dB


0 5 5 0 5 5


Hörschwelle mit 
Gehörschutz in dB


20 25 30 30 30 40


Dämmwert in dB 20 20 25 30 25 35
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Tabelle 5: Individuelle Schalldämmwerte aus audiometrischer Messung, Beispiel 2
Frequenz in Hz 250 500 1000 2000 4000 8000


Hörschwelle ohne 
Gehörschutz in dB


0 5 5 0 5 5


Hörschwelle mit 
Gehörschutz in dB


5 15 20 20 25 30


Dämmwert in dB 5 10 15 20 20 25


Tabelle 6:  Schalldämmwerte der Baumusterprüfung für den in Tabelle 4 und Tabelle 5 
getesteten Gehörschutz (MW: Mittelwert, SD: Standardabweichung). 
Für den Vergleich mit den Dämmwerten aus Tabelle 4 und Tabelle 5 sind 
nur die Dämmwerte ab 250 Hz relevant.


Frequenz in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000


Mittelwert in dB 17,5 19,1 21,0 22,1 23,9 23,3 21,1


Standard-
abweichung in dB


3,0 3,1 3,6 3,4 3,3 4,7 5,1


MW – 1SD (APV84) 
in dB


14,5 16,0 17,4 18,7 20,6 18,6 16,0


MW – 2SD (APV98) 
in dB


11,5 12,9 13,8 15,3 17,3 13,9 10,9


MW + 1SD in dB 20,5 22,2 24,6 25,5 27,2 28,0 26,2


MW + 2SD in dB 23,5 25,3 28,2 28,9 30,5 32,7 31,3
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In Abbildung 2 sind die Werte aus 
 Beispiel 1 mit den Ergebnissen der Bau-
musterprüfung graphisch dargestellt. 
Der Zielbereich für die individuellen 
Dämmwerte wäre zwischen den beiden 
äußeren, hellgrauen Linien. Werte, die 
außerhalb liegen, sind nur mit einer 
sehr geringen Wahrscheinlichkeit mit 
den Ergebnissen der Baumusterprüfung 
vereinbar. Generell ist natürlich bei auf-
fälligen Werten zu prüfen, ob die beiden 
gemessenen Hörschwellen plausibel 
erscheinen. Im vorliegenden Fall ist kein 
Dämmwert zu niedrig, so dass keine 
Leckage vorliegt. Die leichte Überschrei-
tung des maximal angestrebten Wertes 
bei 8000 Hz ist als unkritisch zu be-
trachten. Generell kann der Wert bei 
8000 Hz für die Beurteilung der Schutz-
wirkung außer Acht gelassen werden, da 
in diesem Bereich kein Einfluss der 
Passform auf die Schalldämmung zu 
erwarten ist, der nicht auch bei tieferen 
Frequenzen sichtbar wäre.


Abbildung 3 zeigt die Daten aus Beispiel 
2 im Vergleich zur Baumusterprüfung. 
Dabei fällt auf, dass die Werte bei 250 
und 500 Hz deutlich außerhalb des Ziel-
bereichs liegen. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass eine Leckage vorliegt und 
der Sitz bzw. die Dämmwirkung nicht 
ausreichend ist. Wenn sich bei einer 
Wiederholung der Messung auch nach 
erneutem, sorgfältigem Einsetzen ähnli-
che Werte ergeben, sollte ein anderer 
Gehörschutz gewählt oder, im Fall einer 
Gehörschutz-Otoplastik, ein neues Pro-
dukt angefertigt werden.


Auf den Internet-Seiten des IFA findet 
sich eine Webanwendung, die nach 
Eingabe der individuellen Hörschwellen 
und der Werte der Baumusterprüfung 
die entsprechenden Berechnungen 
durchführt und eine Graphik analog zu 
Abbildung 2 erstellt (www.dguv.de, 
Webcode d1181763).
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Verwendung des L-Wertes als 
Entscheidungsgröße
Falls keine graphische Darstellung 
 gewünscht oder möglich ist, können 
Einzahlkennwerte zur Beurteilung ver-
wendet werden. Bei der Kontrolle auf 
Leckagen bietet sich hier der L-Wert an. 
Die Berechnung im Folgenden erfolgt 
dabei nach dem Verfahren der 
DIN EN ISO 4869-2:1995. Der L84 ent-
spricht dem L-Wert aus der Benutzer-
information für den kompletten Fre-
quenzbereich. Für den individuellen 
L-Wert und den L98 muss die Berech-
nung aber jeweils vom Benutzer bzw. 
der Benutzerin durchgeführt werden. 
Die oben genannte Webanwendung des 
IFA erlaubt auch die Berechnung des 
individuellen L-Werts und des L98 für die 
jeweils gemessenen Frequenzen.


Für die Beurteilung anhand des L-Wertes 
sollten mindestens vier Frequenzen 
nicht höher als 2 kHz (z. B. 250 Hz, 
500 Hz, 1 kHz und 2 kHz) verfügbar sein, 
da sonst die Aussagekraft zu gering ist. 
Bei weniger als vier Frequenzen sollte 
auf eine Beurteilung anhand der einzel-
nen Frequenzen, wie oben gezeigt, zu-
rückgegriffen werden. [12]


Abb. 2  Graphische Darstellung der Zahlenwerte aus Tabelle 4 und Tabelle 6  
zum  Vergleich der individuellen Dämmwerte (IndD) mit den Werten der 
Baumusterprüfung.


Abb. 3  Graphische Darstellung der Zahlenwerte aus Tabelle 5 und Tabelle 6  
zum  Vergleich der individuellen Dämmwerte (IndD) mit den Werten der 
Baumusterprüfung.
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Tabelle 7 zeigt die berechneten L-Werte 
für das erste Beispiel im Frequenz-
bereich von 250 bis 8000 Hz. Das indivi-
duelle Ergebnis liegt mit 22 dB deutlich 
über dem L98 von 14 dB, so dass die 
individuelle Schalldämmung mit der 
Baumusterprüfung vereinbar ist. Dies ist 
in Übereinstimmung mit der graphi-
schen Beurteilung aus Abbildung 2.


Tabelle 7: Berechnete L-Werte für die 
Daten in Tabelle 4 und Tabelle 6. Be-
rechnung nach DIN EN ISO 4869-2:1995 
für den Frequenzbereich von 250 bis 
8000 Hz.


Individueller L-Wert in dB 22


L84 aus Baumusterprüfung in dB 18


L98 aus Baumusterprüfung in dB 14


Für Bespiel 2 ergibt sich jedoch nur ein 
L-Wert von 9 dB, siehe Tabelle 8. Somit 
wird der L98 sicher nicht erreicht und es 
ist von einer Leckage auszugehen.


Tabelle 8: L-Werte für die Daten in Tabel-
le 4 und Tabelle 6 im Frequenzbereich 
von 250 bis 8000 Hz.


Individueller L-Wert in dB 9


L84 aus Baumusterprüfung in dB 18


L98 aus Baumusterprüfung in dB 14
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8.2.5 Beispiel für die Beurteilung 
einer Messung mit der 
f-MIRE-Technik


Der PAR wird in der Regel direkt über 
eine Software berechnet. Der PAR-Wert 
wird mit einer Unsicherheit angegeben, 
siehe Abschnitt 9. Für den Vergleich mit 
Zielgrößen wird in diesem Beispiel die 
Unsicherheit vom Messwert abgezogen. 
Für die Gesamtbeurteilung wird der 
niedrigere Wert der beiden Ohren heran-
gezogen, siehe Abbildung 4.


Abb. 4  Beispielhafte Testergebnisse eines handelsüblichen f-MIRE Systems und der 
Vergleich mit Zielwerten für die Schalldämmung (z. B. SNR-Wert aus der 
Baumusterprüfung)


8.3 Beurteilung auf Basis des 
Restschallpegels am Ohr


Neben der oben beschriebenen Beurtei-
lung der individuellen Dämmwerte an-
hand der Ergebnisse der Baumuster-
prüfung ist es auch möglich, aus den 
ermittelten Dämmwerten und der 
 Exposition am Arbeitsplatz einen 
 Restschallpegel am Ohr zu berechnen. 
Dieser Wert kann dann mit passenden 
Zielwerten verglichen werden wie den 
maximal zulässigen Expositionswerten 
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aus der LärmVibrationsArbSchV 
(85 dB(A) für den Tages-Lärmexpo-
sitionspegel). Es kommen auch 
 ergonomische Werte in Frage,  
z. B. 70 bis 80 dB(A).


Für die Berechnung des Restschall-
pegels muss die individuelle Lärm-
exposition bekannt sein, entweder als 
Oktavspektrum oder als A- bzw. C-be-
werteter Schalldruckpegel. Je nachdem, 


welche Größen verfügbar sind, kann der 
Restschallpegel mit den Verfahren der 
DIN EN ISO 4869-2:1995 anhand der 
Oktavband-Methode, der HML-Methode, 
dem HML-Check oder der SNR-Methode 
berechnet werden. Dazu werden die 
entsprechenden individuellen Dämm-
werte (siehe Abschnitt 8.2) benötigt.


Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für die 
Beurteilung.


Abb. 5  Beispielhafte Beurteilung eines handelsüblichen f-MIRE Systems 
zum Vergleich mit Zielwerten für den Restpegel
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8.4 Beurteilung auf Basis von 
Druckgrößen 
(Druckprüfung)


8.4.1 Druckanstiegsmethode – 
Betrachtung des maximal 
erreichbaren Drucks [13]


Die Anstiegszeit bis zum Erreichen des 
maximalen Drucks und damit auch des 
Systemdrucks hängt von der Leistung 
der Pumpe ab.


a. Otoplastik ohne Filter: Der Überdruck 
wird zwischen Otoplastik und Trommel-
fell erzeugt. Der Druckaufbau erfolgt 
über eine Servicebohrung oder alter-
nativ über einen eingeführten in situ- 
Schlauch. Werden Drucksysteme über 
20 mbar bis 30 mbar verwendet, müssen 
durch das Pumpen mindesten 25 % des 
Systemdrucks (Prüfdruck) erreicht wer-
den. Bei einem niedrigeren Prüfdruck 
von 5 mbar müssen mindestens 4 mbar 
erreicht werden.


b. Otoplastik mit Filter: Die Funktions-
fähigkeit des Filters sollte vor der eigent-
lichen Messung geprüft werden. Dazu 
kann die Otoplastik vorher im offenen 
Zustand geprüft werden. Bei einem 
 verstopften Filterelement wird ein 
 Überdruck erzeugt und so eine dichte 
Otoplastik vorgetäuscht.


Eine dichte Otoplastik kann auch vor-
getäuscht werden, wenn das durch die 
Pumpe zur Verfügung gestellte Luft-
volumen größer ist als das Volumen, 
welches durch die Filteröffnung ins Ohr 
abströmen kann.
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8.4.2 Druckabfallmethode –  
Betrachtung des Rest-
drucks oder der Leckrate 
[14]


Interpretation:
• Eine Otoplastik ohne Filterelement 


oder mit Servicebohrung (Druckauf-
bau erfolgt über die Servicebohrung) 
ist dicht, wenn der Restdruck nach 5 s 
auf nicht weniger als 25 % des Prüf-
drucks abgesunken ist.


• Falls die Messung durch das Filtere-
lement erfolgen muss, muss der Strö-
mungswiderstand des Filterelements 
bekannt sein.


Niedrigdämmende Filterelemente ha-
ben zwar größere Öffnungen, aber der 
Überdruck kann nicht abgebaut werden, 
wenn die Otoplastik dicht im Ohr sitzt.


Geht der Druck hinter der Otoplastik (am 
Ohr) schnell zurück, weil sie undicht ist, 
sinkt der Druck auf der Messseite dem-
entsprechend schnell. Es wird der tat-
sächliche Wert des Druckes hinter der 
Otoplastik angezeigt.


Bei hochdämmenden Filterelementen 
wird die Luft so geblockt, dass der Druck 
lange bestehen bleibt und ein korrekter 
Mess-Wert erst nach einer längeren Zeit 
bestimmt werden kann.


Mögliche Lösung: Einbringen einer 
 Servicebohrung und Verschließen des 
Filters. Dann fließt die Luft schnell ab 
und der Zeitverlauf des Druckabfalls 
oder der Restdruck nach einer bestimm-
ten Zeit entspricht dem Druck zwischen 
Otoplastik und Trommelfell.


Kann das Filterelement ohne Gefahr 
einer Beschädigung aus der Otoplastik 
entfernt und wiedereingesetzt werden, 
sollte die Druckmessung durch den 
Schallkanal erfolgen. Die Bohrungs-
durchmesser sind hier ausreichend 
groß.
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9 Messunsicherheit der 
individuellen Messung


9.1 Allgemein


Prinzipiell gehört zu einem Messergeb-
nis immer auch die Angabe einer Mess-
unsicherheit. Die angegebene Messun-
sicherheit beschreibt das Intervall, in 
dem die Messwerte mit einer bestimm-
ten Wahrscheinlichkeit (Vertrauens-
wahrscheinlichkeit p %) liegen. Der Ver-
trauensbereich ist das Intervall [Y-U; 
Y+U] um den vorliegenden Messwert Y. 
Daher ist die Angabe einer Messunsi-
cherheit ohne dazugehörige Vertrauens-
wahrscheinlichkeit nicht sinnvoll. [15]


Bei einigen Systemen zur Bestimmung 
der individuellen Schutzwirkung wird 
automatisch eine Messunsicherheit 
ausgewiesen. Bei anderen wie audio-
metrischen Verfahren oder der Druck-
prüfung ist dies meist nicht der Fall.


Die Genauigkeit, d.h. die Übereinstim-
mung des Messergebnisses mit den 
Ergebnissen der Baumusterprüfung wird 
in diesem Dokument nicht behandelt.


Unabhängig vom Messsystem hat das 
Einsetzen des Gehörschützers den größ-
ten Einfluss auf das Messergebnis.


Bei subjektiven Verfahren ist durch die 
Beteiligung des Gehörschutzbenutzers 
(z. B. Erkennung der Hörschwelle) eine 
höhere Messunsicherheit zu erwarten 
als bei objektiven Verfahren.


Wenn mit einem Messsystem ein Ein-
zahlkennwert angegeben wird, der von 
einem A-bewerteten Schalldruckpegel 
subtrahiert werden soll, ergibt sich ein 
zusätzlicher Beitrag zur Unsicherheit, da 
bei dieser Methode der spektrale Inhalt 
des Arbeitsplatzgeräusches nicht 
 berücksichtigt werden kann. So ergeben 
sich z. B. für ein hoch- und ein tief-
frequentes Geräusch, die denselben 
A-bewerteten Schalldruckpegel haben, 
rechnerisch dieselben Restpegel am 
Ohr, ohne dass die Frequenzabhängig-
keit der Schalldämmung in die 
 Rechnung eingeht, wie es z. B. bei den 
HML-Werten der Fall ist. [16]
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9.2 Messunsicherheit der 
 einzelnen Methoden


Für f-MIRE-Verfahren ist die Mess-
unsicherheit der Schallpegelmessung 
im Ohrkanal und außen am Ohr relativ 
klein, allerdings entspricht die Differenz 
dieser beiden Pegel nicht exakt dem 
„Insertion loss“ aus REAT-Messungen. 
Es besteht aber die Möglichkeit, die 
f-MIRE-Dämmwerte an REAT-Daten zu 
kalibrieren und Korrekturwerte einzu-
führen. Da die Korrekturwerte auf Stich-
probenmittelwerten der REAT-Daten 
beruhen, beinhalten sie eine gewisse 
Streuung, die sich auf die f-MIRE-Ender-
gebnisse überträgt. So kann ein System 
z. B. eine Unsicherheit für den ermittel-
ten PAR-Wert je nach Produkt von 3 bis 
4 dB oder mehr besitzen. [17]


Für audiometrische Verfahren gibt die 
Norm DIN EN ISO 8253-1:2011 die Stan-
dardunsicherheit einer Hörschwellen-
messung für ein typisches Szenario mit 
ca. 5 dB an. Durch die Messung der 
Schwellen mit und ohne Gehörschutz 
direkt nacheinander kann die Mess-
unsicherheit des Gesamtergebnisses, 
d.h. der Schalldämmung, im Vergleich 
zu der einer einzelnen Hörschwelle re-
duziert werden. Aus der mehrfachen 
Bestimmung von Hörschwellen mit und 


ohne Gehörschutz (ohne den Sitz des 
Gehörschutzes zu verändern) lassen 
sich Messunsicherheiten für die resul-
tierende Schalldämmung in einem Fre-
quenzband von 3 bis 4 dB ableiten. [18]


Für audiometrie-ähnliche Verfahren 
 liegen wenige Erfahrungen vor. Ein 
 Hersteller gibt für sein System eine 
 Unsicherheit um 7 dB für den PAR-Wert 
an.


Beim Lautstärkevergleich und insbeson-
dere bei der Bestimmung der Lautstärke 
bei unterschiedlichen Frequenzen ist 
von einer erhöhten individuellen Unsi-
cherheit auszugehen. Es ist schwieriger, 
einen Lautstärkevergleich zwischen den 
beiden Ohren durchzuführen, als eine 
diskrete Hörschwelle zu erkennen.


Die Unsicherheit der Druckprüfung liegt 
verfahrensbedingt (Mehrfachmessung 
ohne Gehörschutz aus dem Ohr genom-
men) bei ca. 2 – 5 %, die Streuung be-
trägt bis 10 % bei wiederholtem Einset-
zen und erneutem Messen. Es gibt 
wenige Systeme, bei denen eine Kalib-
rierung des Drucksensors durchgeführt 
wird. [19]
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9.3 Vergleichbarkeit von 
 wiederholten Messungen


Wenn die individuelle Schutzwirkung im 
Rahmen der Untersuchung nach G 20 
überprüft wird, müssen die Ergebnisse 
reproduzierbar sein. Bei der Wiederho-
lung der Untersuchung auch nach meh-
reren Jahren muss die Schalldämmung 
des verwendeten Gehörschutzes bei 
unverändertem Trageverhalten noch den 
gleichen Wert wie bei der letzten Unter-
suchung zeigen. 


Zeigt das Ergebnis eine auffällig niedri-
ge Schutzwirkung an, ist es erforderlich, 
die Messung nach erneutem Einsetzen 
des Gehörschutzes zu wiederholen, bis 
ein eindeutiges Ergebnis vorliegt.


Die notwendige Robustheit des Mess-
systems muss insbesondere hinsicht-
lich Störschallquellen und räumliche 
Situationen gegeben sein.


Messunsicherheit derindividuellen Messung 
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10 Vorteile und kritische Punkte 
der einzelnen Verfahren


Es gibt Messmethoden, die hauptsäch-
lich für bestimmte Einsatzfälle geeignet 
sind, und Methoden, die von verschie-
denen Nutzergruppen geeignet einge-
setzt werden können. Jede Methode hat 
ihre Vor- und Nachteile, aus denen sich 
die passenden Einsatzsituationen und 
dabei zu erwartenden Messfehler 
ergeben.


10.1 f-MIRE-Technik


Vorteile
• Objektives Verfahren: keine Mitarbeit 


der Testperson erforderlich
• Schnelligkeit des Verfahrens (es 


 können alle Frequenzen parallel 
 erfasst werden).


• Die Störanfälligkeit des Systems 
gegenüber Störgeräuschen ist relativ 
gering.


• Es ist prinzipiell möglich, das Verfah-
ren auch bei Kapselgehörschutz 
anzuwenden.


• Es ist leicht möglich, tiefe Frequenzen 
zu messen.


• Ergebnis wird ohne weitere Berech-
nung unmittelbar angezeigt.


• Es bestehen keine Anwendungsein-
schränkungen für Personen mit 
Hörminderung.


• Kann sowohl vom Betriebsarzt bzw. 
der Betriebsärztin als auch von der 
Sicherheitsabteilung durchgeführt 
werden.


Kritische Punkte:
• Das System ist nur bei Prüfung von 


speziell dafür präparierten Stöpseln 
anwendbar. Damit ist es für einen 
Großteil der auf dem Markt befindli-
chen Gehörschutzstöpsel nicht 
einsetzbar.


• Vor Durchführung ist eine Einweisung 
mit Training erforderlich.


10.2 Audiometrie


Vorteile der kopfhörergebundenen 
Audiometrie:
• Leichte Anwendbarkeit durch den 


betriebsärztlichen Dienst.
• Audiometer sind im betriebsärztlichen 


Dienst meist vorhanden.
• Die Messungen lassen sich als Ergän-


zung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge durchführen.


• Die Prüfmethode kann praktisch für 
alle Stöpsel angewendet werden.


• Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 
ist trotz subjektiver Einschätzung der 
Hörschwelle relativ hoch.
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Kritische Punkte der kopfhörergebun-
denen Audiometrie:
• Es sind geeignete Kopfhörer nötig, 


insbesondere sind die oft verwende-
ten supra-auralen (ohraufliegenden) 
Kopfhörer nicht einsetzbar.


• Es ist eine ruhige Umgebung nötig  
(ca. 40 dB(A)).


• Trotz aller Weiterentwicklungen han-
delt es sich doch um ein subjektives 
Verfahren.


• Das Verfahren erfordert einen relativ 
hohen Zeitaufwand.


• Zur sicheren Aussage sollten mehrere 
Frequenzen gemessen werden.


• Aufgrund des Datenschutzes 
 beschränkt sich der Einsatz auf den 
Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin.


Vorteile der Freifeld-Audiometrie:
• Leichte Anwendbarkeit durch den 


betriebsärztlichen Dienst.
• Die Messungen lassen sich als 


 Ergänzung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge durchführen.


• Die Prüfmethode kann für alle Stöpsel 
und für Kapselgehörschutz angewen-
det werden.


• Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 
ist trotz subjektiver Einschätzung der 
Hörschwelle relativ hoch.


Kritische Punkte der 
Freifeld-Audiometrie
• Es ist nur eine binaurale Messung 


möglich. Falls doch monaural gemes-
sen werden soll, ist ein hoher Zusatz-
aufwand nötig (Vertäubung des 
 Gegenohres mit Gehörschutz oder 
Rauschen über Kopfhörer).


• Es sind Mindestanforderungen an  
den Prüfraum und das Schallfeld zu 
erfüllen (DIN EN ISO 8253-2:2010).


• Es ist eine extrem ruhige Umgebung 
nötig (ca. 25 dB(A)).


• Trotz aller Weiterentwicklungen han-
delt es sich doch um ein subjektives 
Verfahren.


• Das Verfahren erfordert einen relativ 
hohen Zeitaufwand.


• Zur sicheren Aussage sollten mehrere 
Frequenzen gemessen werden.


• Aufgrund des Datenschutzes 
 beschränkt sich der Einsatz auf den 
Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin.


Vorteile und kritische Punkteder einzelnen Verfahren 
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10.3 Audiometrie-ähnliche 
Verfahren


Vorteile für audiometrie-ähnliche 
 Verfahren mit Kopfhörer:
• Die Prüfmethode kann praktisch für 


alle Stöpsel angewendet werden.
• Kann sowohl vom betriebsärztlichen 


Dienst als auch von der Sicherheits-
abteilung durchgeführt werden.


• Wenig Probleme mit Datenschutz zu 
erwarten.


Kritische Punkte für audiometrie-ähnli-
che Verfahren mit Kopfhörer:
• Ruhige Umgebung nötig (ca. 40 dB(A))
• Subjektives Verfahren
• Zusätzliches Gerät muss angeschafft 


werden. Kauf- oder Mietkosten bzw. 
Abrechnung pro Messung


• Training/Einweisung vor Durchführung 
nötig.


Vorteile für audiometrie-ähnliche 
 Verfahren im Freifeld:
• Die Prüfmethode kann für alle Stöpsel 


und Kapselgehörschutz angewendet 
werden.


• Kann sowohl vom betriebsärztlichen 
Dienst als auch von der Sicherheits-
abteilung durchgeführt werden.


• Wenig Probleme mit Datenschutz zu 
erwarten.


Kritische Punkte für audiometrie- 
ähnliche Verfahren im Freifeld:
• Es ist nur eine binaurale Messung 


möglich. Falls doch monaural 
 gemessen werden soll, ist ein hoher 
Zusatzaufwand nötig (Vertäubung des 
Gegenohres mit Gehörschutz oder 
Rauschen über Kopfhörer).


• Es ist eine extrem ruhige Umgebung 
nötig (ca. 25 dB(A)).


• Subjektives Verfahren
• Zusätzliches Gerät muss angeschafft 


werden. Kauf- oder Mietkosten bzw. 
Abrechnung pro Messung.


• Training/Einweisung vor Durchführung 
nötig.


10.4 Lautstärkevergleich


Vorteile:
• Geringe Störlärmanfälligkeit  


(Außenschallpegel bis ca. 70 dB(A)).
• Verfahren ist intuitiv gut 


nachvollziehbar.
• Kann sowohl vom Betriebsarzt bzw. 


von der Betriebsärztin als auch von 
der Sicherheitsabteilung durchgeführt 
werden.


Vorteile und kritische Punkteder einzelnen Verfahren 
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Kritische Punkte:
• Subjektives Verfahren
• Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 


kann bei manchen Systemen gering 
sein.


• In der Situation mit einem Ohr offen 
und einem Ohr mit Gehörschutz kann 
sich ein unterschiedlicher Hörein-
druck ergeben, der den Lautstärke-
vergleich erschwert.


10.5 Akustischer Leckagetest


Vorteile:
• Objektives Verfahren
• Geringe Störlärmanfälligkeit  


(Außenschallpegel bis ca. 70 dB(A)).
• Geringer Zeitaufwand
• Kann sowohl vom betriebsärztlichen 


Dienst als auch von der Sicherheits-
abteilung durchgeführt werden.


Kritische Punkte:
• Das System ist nur bei Prüfung von 


speziell dafür präparierten Stöpseln 
anwendbar.


• Die Methode liefert keine Messgröße, 
die direkt mit Schalldämmwerten 
 vergleichbar ist.


10.6 Druckprüfung insbesondere 
als Herstellerverfahren


Vorteile:
• Objektives Verfahren
• Schnelle Messung
• Bei einstellbaren Filtern kann die 


Dämmung über die Leckrate 
 eingestellt werden. Die Hersteller 
 verwenden dazu typischerweise eine 
Korrelation zwischen Leckrate und 
Dämmung, z. B. als SNR-Wert oder 
1 kHz-Dämmwert, die nur für das je-
weilige Produkt gilt.


Kritische Punkte
• Nur bei Gehörschutz-Otoplastiken 


anwendbar.
• Die Überdruckmethoden liefern keine 


Aussage zur Schalldämmung des 
 Gehörschutzes (Otoplastik-Körper 
plus Filter).


• Fehleranfälligkeit: Bei verstopftem 
Filter (und Messung durch das Filter 
hindurch) oder abgeknicktem Druck-
schlauch kann eine dichte Otoplastik 
vorgetäuscht werden.


Vorteile und kritische Punkteder einzelnen Verfahren 
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• Das Filterelement wird nicht auf seine 
Funktion geprüft, somit können die 
Schutzwirkung, Linearität oder der 
Dämmwert bezogen auf die Frequenz 
nicht ermittelt werden. Man müsste 
das Filterelement einzeln messen, um 
zu prüfen, ob es verstopft ist.


• Durch den Überdruck kann ein Scha-
den am Trommelfell nicht ausge-
schlossen werden. Zur Absicherung 
sollte immer eine optische Kontrolle 
des Gehörgangs und des Trommelfells 
durchgeführt werden, im Zweifelsfall 
muss man an den Facharzt bzw. die 
Fachärztin verweisen. Zum Vergleich 
können Informationen zur Tympano-
metrie herangezogen werden (Druck-
bereich ± 300 mbar). Aus technischer 
Sicht ist bei absolut dicht sitzender 
Otoplastik ein Druck im Bereich von  
5 – 30 mbar erreichbar und vertretbar. 
[20]


• Es existieren keine standardisierten 
Kriterien für „Dichtigkeit“.


• Der Innendurchmesser des in 
 situ-Schlauches kann zu klein sein 
und durch seinen erhöhten 
 Strömungswiderstand eine dichte 
Otoplastik vortäuschen. Bei einem 
hochdämmenden Filterelement kann 
derselbe Effekt auftreten.


Vorteile und kritische Punkteder einzelnen Verfahren 


49







11 Einsatzempfehlungen


Die Einsatzmöglichkeiten für die 
 Bestimmung der individuellen Schutz-
wirkung sind mannigfaltig. Jede Prüf-
methode eignet sich für spezielle Frage-
stellungen gut oder weniger gut. So 
erfordert eine Methode, die leicht und in 
geräuschvoller Umgebung einen ent-
sprechenden Vorführeffekt erzielen 
kann, keine zuverlässige Bestimmung 
der Schalldämmung.


Geht es um die Überwachung der 
 Gesundheit von Beschäftigten, müssen 
dagegen reproduzierbare und aussage-
fähige Messwerte geliefert werden.


Tabelle 9 enthält Empfehlungen für  
die Anwendung der verschiedenen 
Messverfahren.


Erläuterung: Es wird nur das Mess-
prinzip betrachtet und nicht die konkre-
te Umsetzung.


Die Aussagekraft der Messung mit den 
Systemen Audiometrie, audiometrie-
ähnliche Verfahren und Lautstärke-
vergleich hängen stark davon ab, 
 wieviel Frequenzen gemessen und zur 
Bewertung herangezogen werden.
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12 Berücksichtigung des Datenschutzes


Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die 
Anforderungen an den Datenschutz zu 
erfüllen.


• Datenspeicherung der Audiogramme 
im betriebsärztlichen Dienst. 
Die Verwaltung der Patientendaten 
obliegt dem Betriebsarzt bzw. der 
Betriebsärztin. Die Sicherung der 
 zusätzlichen Informationen über die 
Patienten unterscheidet sich nicht von 
der Sicherung anderer Untersu-
chungsdaten. Es besteht kein 
Datenschutzproblem.


• Speicherung individueller Dämmwerte 
bei Nutzung nicht-audiometrischer 
Verfahren im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung entsprechend 
Arbeitsschutzgesetz. Danach hat  
der Arbeitgeber für die Beschäftigten 
die mit ihrer Arbeit verbundenen 
 Gefährdungen zu ermitteln und zu 
dokumentieren.


• Ermittlung des Ist-Zustandes der Ge-
hörschutzwirksamkeit mit Bewertung 
(wirksam/nicht wirksam), wobei nur 
dieses Ergebnis und nicht die 
 individuellen Dämmwerte gespeichert 
werden, z. B. durch die Abteilung 
Arbeitssicherheit.


Checkliste zum Inhalt eines 
 Datenschutzkonzepts außerhalb der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge beim 
Betriebsarzt bzw. der Betriebsärztin 
[21]:
• Pseudonymisierung durch eine 


 beauftragte Person (z. B. Betriebsarzt/
Betriebsärztin)


• Beschreibung des Pseudo-
nymisierungs verfahrens


• Wer speichert die personen-
bezogenen Daten?


• Wo sind die personenbezogenen 
Daten gespeichert (örtlich: Sitz der 
Arbeitsplatzrechner und der Server)?


• Wer hat Zugriff auf die personen-
bezogenen Daten?


• Wie und wann kann der Personen-
bezug gelöscht werden?


• Welche Stelle erhebt die pseudo-
nymisierten Daten (z. B. Sicherheits-
abteilung)?


• Kontaktdaten des Ansprechpartners 
bzw. der Ansprechpartnerin


• beteiligte betriebliche Stellen
• Datenflussdiagramm
• Kontaktdaten der bzw. des 


Datenschutzbeauftragten
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Anhang
Erwägungsgründe


[1] Reduzierte Praxisschalldämmung
Die Ergebnisse der IFA-Studien zu 
 diesem Thema enthält der IFA-Report 
4/2009. Darin finden sich auch 
 Literaturverweise auf Studien in ande-
ren Ländern.


Dantscher, S.; Sickert, P.; Liedtke, M.: 
Schalldämmung von Gehörschützern in 
der betrieblichen Praxis – Studie von 
2005 bis 2007. BGIA-Report 4/2009. 
Hrsg.: Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung e.V. (DGUV), Sankt Augustin 
2009.  
www.dguv.de/ifa, Webcode d92618


[2] Pegelbereiche am Arbeitsplatz
Durch die nur moderate Überschreitung 
des Auslösewertes von 85 dB(A) wird die 
Schädlichkeit der Lärmeinwirkung oft 
unterschätzt und kein Gehörschutz be-
nutzt, deshalb ist für diesen Pegelbe-
reich die Anzahl der entstehenden 
Lärmschwerhörigkeiten relativ hoch.


[3] Möglichkeiten der Berücksichtigung 
der individuellen Schutzwirkung
Umfassende Informationen zu diesem 
Thema finden sich auch in Dyrba, P.; 
Dantscher, S.; Fritsch, T.; Sickert, P.: 
 Vergleich verschiedener Messsysteme 
zur Ermittlung der individuellen Schall-
dämmung von Gehörschutzstöpseln. 


Lärmbekämpfung 9 (2014) Nr. 6, S. 
255-265.


Der Artikel enthält ebenfalls die Ergeb-
nisse von vergleichenden Messungen 
zwischen verschiedenen Messystemen 
zur Bestimmung der individuellen 
Schalldämmung.


[4] Beratung im Rahmen der arbeits-
medizinischen Vorsorge
Die DGUV Information 212-823 enthält 
Hinweise, wie der Betriebsarzt bzw. die 
Betriebsärztin die Beschäftigten zum 
Gehörschutz beraten kann und emp-
fiehlt auch eine individuelle Prüfung der 
Schutzwirkung im Rahmen der Bera-
tung. Darüber hinaus enthält auch der 
DGUV Grundsatz für arbeitsmedizini-
sche Untersuchungen G 20 „Lärm“ In-
formationen zur Beratung zu den The-
men Lärm und Gehörschutz. Es ist 
beabsichtigt, die Bestimmung der indi-
viduellen Schutzwirkung (insbesondere 
mittels Audiometer) bei der Überarbei-
tung des Grundsatzes aufzunehmen.
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[5] Funktionskontrolle von 
Gehörschutz-Otoplastiken
Weitergehende Informationen finden 
sich in:
• TRLV Lärm, Teil 3, Lärmschutzmaßnah-


men: siehe Abschnitt 6.2.3 (2)
• Präventionsleitlinie 


„Gehörschutz-Otoplastiken“
• Informationsmodul „Funktionskontrol-


le bei Gehörschutz-Otoplastiken“


Grundlage für die Funktionskontrolle bei 
Auslieferung ist die Verordnung (EU) 
2016/425 zu persönlichen Schutzaus-
rüstungen – Sonderanforderungen für 
„serienmäßig hergestellte PSA, bei 
denen jedes Einzelstück an einen 
 individuellen Nutzer angepasst wird“
• Anhang III, Technische Unterlagen für 


PSA, Punkt m): Die Beschreibung 
einer Funktionskontrolle ist Teil der 
technischen Unterlagen, die für die 
Baumusterprüfung einzureichen sind.


• Anhang V, EU-Baumusterprüfung 
 (Modul B), Abschnitt 4 b): Die 
 notifizierte Stelle überprüft die 
 Beschreibung der Funktionskontrolle 
auf ihre Angemessenheit.


[6] Akustischer Leckagetest
Momentan ist ein System bekannt, das 
nur für die Produkte dieses Herstellers 
verwendbar ist: Acoustic Leakage Test 
der Fa. Dynamic Ear Company  
(siehe http://dynamic-ear.com/news/
acoustic-leakage-tester).


[7] Audiometrische Verfahren
Die angegebenen maximalen 
 Hintergrundpegel (40 dB(A) für 
 Audiometrie mit Kopfhörer und 25 dB(A) 
für Freifeldaudiometrie) ergeben sich 
aus den Terzspektren, die in der 
DIN EN ISO 8253-1:2011 (Kopfhörer) bzw. 
in der DIN EN ISO 8253-2:2010 (Freifeld) 
als höchstzulässige Störschallpegel 
genannt werden.


[8] Druckprüfung
Studien zu diesem Thema wurden von 
der BGHM durchgeführt und die Ergeb-
nisse veröffentlicht: 
Weiß, R.: Studie zu Möglichkeiten der 
Funktionsüberprüfung von Gehör-
schutz-Otoplastiken, BGHM, Oktober 
2017. 
Weiß, R.: Schutzwirkung von Gehör-
schutz-Otoplastiken – Aktueller Technik- 
und Wissensstand sowie Studien-
ergebnisse zu den Einflüssen von 
Fertigung und Handhabung, BGHM, 
November 2017


Anhang


54







[9] Oktavbandwerte
Die wesentliche Aussagefähigkeit einer 
audiometrischen Messung zu Leckagen 
ergibt sich bei 125 Hz und 250 Hz. In der 
Lärm I Untersuchung nach dem Grund-
satz G 20 werden aber nur Frequenzen 
ab 1000 Hz gemessen, so dass eine 
Erweiterung auf 500 Hz und weiter auf 
250 Hz einen erhöhten Zeit- und Arbeits-
aufwand für die betriebsärztlichen Ein-
richtungen darstellt. Die wünschenswer-
te Einbeziehung von 125 Hz erscheint in 
diesem Zusammenhang unrealistisch.


[10] Messung bei nur einer Frequenz
Weitere Informationen zu dem 
 speziellen Aspekt einer Einzelfrequenz-
messung finden sich in Dantscher, S.; 
Sickert, P.: Vergleich der Beurteilungs-
kriterien für die individuelle Schall-
dämmung von Gehörschutz, Lärm-
bekämpfung 10 (2015) Nr. 2, S. 77-82.


[11] PAR-Wert
Siehe die Erläuterungen unter [16].


[12] L-Wert
Erfahrungsgemäß bilden vier Frequen-
zen eine ausreichend sichere Basis für 
die Berechnung eines L-Wertes.


[13] Druckanstiegsmethode
Die Basis für die Wahl der genannten 
Kriterien sind die Ergebnisse folgender 
Studie: 
Weiß, R.: Studie zu Möglichkeiten der 
Funktionsüberprüfung von Gehör-
schutz-Otoplastiken, BGHM, Oktober 
2017. 
Dabei wurde beabsichtigt, mit der 
Druckprüfung einen möglichst ähnli-
chen Prozentsatz an positiven Mess-
ergebnissen zu erreichen wie für das 
Kriterium „Mittelwert minus doppelte 
Standardabweichung“ für die akusti-
schen Verfahren.


[14] Druckabfallmethode
Siehe [13].


[15] Definition der Messunsicherheit
Diese Definition basiert auf der  
DIN ISO 5725-1:1997-11 „Genauigkeit 
(Richtigkeit und Präzision) von Meß-
verfahren und Meßergebnissen - Teil 1: 
Allgemeine Grundlagen und Begriffe“. 
Auch die Begriffe Genauigkeit, Wieder-
holbarkeit und Vergleichbarkeit, die in 
der DGUV Information nicht speziell 
behandelt werden, sind dort definiert.
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[16] Einzahlkennwert für A-bewertete 
Schallpegel
Dieses Verfahren wird in der US-ameri-
kanischen Norm ANSI/ASA S12.68-2007 
beschrieben. Die sogenannte „Noise 
Level Reduction Statistic for Use with 
A-Weighting (NRSA)” setzt sich aus den 
Dämmwerten zusammen, die ein Gehör-
schützer für 100 verschiedene Arbeits-
platzgeräusche („NIOSH 100“) erzielt. 
Die Standardabweichung über diese 
100 Dämmwerte wird wie die Standard-
abweichung der Dämmung über die 
Versuchspersonen als Unsicherheit 
 betrachtet und je nach angestrebtem 
Vertrauensniveau vom Mittelwert der 
Dämmung abgezogen. Je nach Fre-
quenzabhängigkeit der Dämmwerte 
kann diese Standardabweichung auch 
größer sein als die Standardabweichung 
über die Versuchspersonen.


Dieses Konzept erleichtert auf der einen 
Seite die Anwendung des Dämmwerts, 
weil nur eine Zahl nötig ist, um den 
Gehör schützer zu beschreiben, und nur 
der A-bewertete Pegel am Arbeitsplatz 
bekannt sein muss. Dies geht aber ein-
her mit einer reduzierten Genauigkeit, 
z. B. im Vergleich zu den HML-Werten.


Weitergehende Information und die 
Umsetzung im Messsystem EARfit von 
3 M finden sich in Berger, E.: What is a 
Personal Attenuation Rating (PAR) E-A-R 
07-21/HP, 3 M Occupational Health & 
Environmental Safety Division, 
E•A•RCAL Laboratory, April 2010


[17] Messunsicherheit des 
MIRE-Verfahrens
Ausführliche Arbeiten zu diesem Aspekt 
liegen von Berger et al. vor. Siehe z. B.: 
Berger, E.H.; Voix, J.; Kieper, R.W.; Le 
Cocq, C.: Development and validation of 
a field microphone-in-real-ear approach 
for measuring hearing protector 
 attenuation. Noise & Health,  
March-April 2011, 13:51, S. 163-175.


Darin ist das Verfahren beschrieben, mit 
dem die Korrekturfaktoren zwischen 
dem eigentlichen Messwert des 
 Systems und einem individuellen 
Dämmwert, der einem REAT-Wert ent-
spricht, bestimmt wurden.
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[18] Messunsicherheit der Audiometrie
Gemeinsam vom IFA mit LGC-PS wurden 
Untersuchungen zur Messunsicherheit 
bei der Audiometrie durch Wiederho-
lungsmessungen mittels Screening- 
Audiometer durchgeführt. Aus der 
 mehrfach durchgeführten Bestimmung 
von Hörschwellen mit und ohne 
 Gehörschutz (ohne den Sitz des Gehör-
schutzes zu verändern) lassen sich 
Messunsicherheiten für die resultieren-
de Schalldämmung in jeweils einem 
Frequenzband von 3 bis 4 dB (Vertrau-
enswahrscheinlichkeit 68 %, d.h. eine 
Standardabweichung) ableiten.


[19] Messunsicherheit der 
Druckprüfung
Die Angaben für die Unsicherheit bei der 
Druckprüfung beruhen auf Arbeiten von 
Rainer Weiß (ehemals BGHM). Sie wur-
den im Rahmen der Erarbeitung der 
DGUV Information zur Verfügung 
gestellt.


[20] Druckbereich für Druckprüfung
Hierzu wurde die Auskunft von Betriebs- 
und HNO-Ärzten eingeholt.


[21] Berücksichtigung des  
Datenschutzes, Checkliste
Die Checkliste basiert auf den Empfeh-
lungen der DGUV-Forschungsförderung 
für Forschungsnehmer.
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Diese Schrift dient der Information über die Verfahren zur Bestimmung der Leckage von Gehörschutz-
Otoplastiken nach der Überdruckmethode, die meist von den Herstellern dieser Produkte angewendet 
werden. 
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1 Grundprinzip 
Wie schematisch in Bild 1 gezeigt wird an die Otoplastik ein Schlauch angeschlossen, der mit einer 
Pumpe und einer Messsonde (Manometer) verbunden ist. Der Anschluss kann (wie im Bild) über den 
Schallkanal erfolgen. Dabei kann der Filter im Kanal verbleiben oder für die Dauer der Messung ent-
fernt werden. Es gibt auch Otoplastiken mit einer Servicebohrung, die parallel zum Schallkanal ver-
läuft, oder Full-Block-Otoplastiken, die gar keinen Kanal besitzen. In diesem Fall kann der Druckauf-
bau nur über einen in situ-Schlauch erreicht werden, der zwischen Otoplastik und Gehörgangwand 
geführt wird. 


Mit Hilfe der Pumpe wird vor der Otoplastik (außerhalb des Ohres) ein Druck aufgebaut. Dieser Druck 
breitet sich durch den Kanal, an den die Pumpe angeschlossen wurde, durch die Otoplastik hindurch 
bis in Raum hinter der Otoplastik aus (Restvolumen des Gehörgangs bis zum Trommelfell). Mit der 
Messsonde wird verfolgt, wie sich der Druck zeitlich verändert bzw. welcher Maximalwert erreicht wird. 
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Bild 1: Prinzipieller Aufbau eines Gehörganges mit Otoplastik, Filter und Messsonde 


Der Druckabfall nach Abschalten der Pumpe lässt sich als Leckrate messen, die als Druckänderung 
pro Zeiteinheit definiert ist. Der Zahlenwert der Leckrate hängt vom Systemdruck und vom Zeitpunkt 
der Bestimmung der Druckwerte nach Beginn der Messungen ab. 


Ziel der Messung ist die Bestimmung der Dichtigkeit der Otoplastik im Gehörgang. Damit werden Le-
ckagen festgestellt, die zwischen Gehörgangwand und Otoplastik-Oberfläche bestehen. Das konkrete 
Verhalten von Druckaufbau und -abfall wird aber auch durch die Art der Bohrung beeinflusst, an die 
der Druckschlauch angeschlossen wird. 


Die Dichtigkeit wird aus dem Druckverlauf über der Zeit bestimmt. Dabei werden zwei Methoden ange-
wendet. Beide nutzen Druckänderungen während der Prüfung zur Beurteilung. Bei der ersten Me-
thode wird der Druckanstieg beim Druckaufbau ausgewertet. Bei der zweiten Methode wird ein Über-
druck aufgebaut, und ausgewertet, wie schnell er nach Abschalten der Pumpe abfällt. 


Bild 2 zeigt je ein Beispiel für die Messung beim Druckaufbau und -abfall. Die blaue Kurve stellt je-
weils den Verlauf des Drucks an der Messsonde (also außerhalb des Ohrkanals) dar. Für die Mes-
sung beim Druckaufbau ist der maximal erreichte Wert ausschlaggebend, während bei der Druckab-
fallmethode der Restdruck/Enddruck gemessen wird, der nach einer bestimmten Zeit nach Abschalten 
der Pumpe noch vorliegt. 


Die dunkelgrauen Balken bzw. die grünen und roten Leuchtpunkte symbolisieren mögliche Anzei-
geelemente eines Messgeräts. In beiden hier gezeigten Beispielen wird jeweils ca. 80 % des maximal 
möglichen Druckwertes erreicht, so dass die Anzeigen nicht den Vollausschlag zeigen. 


 


Bild 2: Druck-Zeit-Verlauf beim Druckaufbau und Druckabfall 
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2 Druckanstiegsmethode 
2.1 Ablauf 
Das Filterelement wird aus der Gehörschutz-Otoplastik entfernt. An dessen Stelle wird ein Adapter 
zum Anschluss des Druckschlauchs eingesetzt. Die Dichtigkeit der Übergänge Schlauch – Adapter – 
Oto-plastikbohrung ist sicherzustellen. Der Druckschlauch wird mit dem anderen Ende am Messgerät 
(Pumpe, Drucksensor, Manometer, Anzeige) angeschlossen.  


Danach wird die Gehörschutz-Otoplastik in den Gehörgang eingesetzt. Es ist darauf zu achten, dass 
der Schlauch die Otoplastik nicht aus dem Ohr herauszieht oder verkantet. Abgeknickte Schläuche 
können falsche Messergebnisse zur Folge haben. 


Die Prüfung wird gestartet. Für eine fest vorgegebene Zeitdauer wird die Pumpe in Gang gesetzt. Bei 
einer dicht sitzenden Gehörschutz-Otoplastik steigt der Druck zügig an. Bei einer schlechtsitzenden 
Gehörschutz-Otoplastik entweicht während des Druckaufbaus die Luft durch die Leckage. Der maxi-
mal erreichte Druck fällt entsprechend geringer aus.  


Zum Ende der Pumpdauer wird der erreichte Druck registriert und mit einem vorgegebenen Entschei-
dungswert verglichen. Die Pumpe wird ausgeschaltet und das Testergebnis wird als Prozentwert, Bal-
kenanzeige oder Ampel (rot/grün) angezeigt.  


Kopf- und Kieferbewegungen, Schlucken und Ähnliches können den Sitz der Gehörschutz-Otoplastik 
im Ohr verändern und zu Undichtigkeiten führen. Besonders Druckschwankungen im Gehörgang, z. 
B. durch Kaubewegungen oder Muskelanspannungen, sind zu vermeiden. 


Eine Kalibrierung, die bei Drucksensoren einiger Systeme erforderlich ist, muss jährlich durchgeführt 
werden. Die Schläuche dieser Systeme dürfen nicht gekürzt werden. 


2.2 Merkmale und Besonderheiten 
● Bei Gehörschützern ohne Servicebohrung müssen einstellbare Ventile als Filter vor der Prüfung 


vollständig geöffnet werden. Nach Abschluss muss die erforderliche Dämmung am Ventil neu 
eingestellt werden. 
 


● Bei Gehörschützern mit Servicebohrungen wird der Druck durch diese aufgebaut. Dazu müssen 
einstellbare Ventile als Filter vor der Prüfung geschlossen werden. Nach Abschluss muss die erfor-
derliche Dämmung am Ventil neu eingestellt werden. 


 
● Filterelemente begrenzen die Geschwindigkeit der Druckänderung. Bei mäßigen bis hohen Strö-


mungswiderständen, Druckaufbau durch in situ-Schläuche, hochdämmende Filter oder Membranfil-
ter sind häufiger Falschaussagen „Otoplastik sitzt dicht“ möglich. 


 
● Die Druckmessung erfolgt meist vor Stabilisierung des erzielten Maximaldrucks (hellgrau unterlegter 


Bereich im Diagramm). 
 
● Der 100 %-Wert (Messergebnis) entspricht nicht dem maximalen Pumpen- bzw. Verfahrensdruck. 


Der zur Entscheidung (Prüfschärfe) herangezogene Referenzdruck kann in weiten Bereichen vari-
iert werden. 
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2.3 Beispiele und graphische Darstellung 
Bild 3 illustriert Druckverlauf und Messergebnisse für zwei verschieden stark dämmende Filter und 
drei unterschiedliche Leckagen. 


 


Bild 3: Beispiele der Messung beim Druckaufbau für hoch- bzw. niedrigdämmende Filter und jeweils drei unter-
schiedlich großer Leckagen 


Der Druckaufbau wird bei niedrigdämmenden Filterelementen oder der Nutzung von Servicebohrun-
gen mit geringen Strömungswiderständen nicht beeinflusst. Bei dicht sitzendem Gehörschutz ent-
weicht keine Luft und der Druck wird rasch aufgebaut. Mit zunehmender Leckage entweicht die Luft 
schon während des Druckaufbaus. Bei großen Leckagen kann nur ein geringer oder kein Druck 
aufgebaut werden (obere Diagrammzeile). 


Bei hochdämmenden Filterelementen oder Membranfiltern mit hohem Strömungswiderstand ist die 
Geschwindigkeit der Druckänderung begrenzt. Die Luft staut sich vor dem Filter, sie kann trotz Lecka-
ge nicht abfließen, was zu fehlerhaften Ergebnissen führt (untere Diagrammzeile). Damit das einge-
setzte Filterelement die Dämmung bestimmt, darf die Leckrate der Otoplastik maximal 75 % der Leck-
rate des benutzten Filterelements betragen. 


Bei einer Otoplastik ohne Filterelement und ohne Servicebohrung (Full-Block Otoplastik) erfolgt der 
Druckaufbau über einen in situ-Schlauch. Der Schlauch ist so dünn, dass er eine Wirkung wie ein mit-
tel- bis hochdämmendes Filterelement hat. Um die Dichtigkeit der Otoplastik eindeutig beurteilen zu 
können, darf die Leckrate der Otoplastik maximal 75 % der Leckrate des in situ-Schlauchs betragen. 


2.4 Beurteilungskriterien 
Der erreichbare Maximaldruck hängt von der Leistung der Pumpe, der Pumpdauer und der Leckage 
der Otoplastik ab. 


a. Otoplastik ohne Filter: Der Überdruck wird zwischen Otoplastik und Trommelfell erzeugt. Der 
Druckaufbau erfolgt über eine Servicebohrung oder alternativ über einen eingeführten in situ-
Schlauch. Werden Drucksysteme über 20 mbar bis 30 mbar verwendet, müssen durch das Pumpen 
mindesten 25 % des Systemdrucks (Prüfdruck) erreicht werden. Bei einem niedrigeren Prüfdruck von 
5 mbar müssen mindestens 4 mbar erreicht werden. 


b. Otoplastik mit Filter: Die Funktionsfähigkeit des Filters sollte vor der eigentlichen Messung geprüft 
werden. Dazu kann die Otoplastik vorher im offenen Zustand geprüft werden. Bei einem verstopften 
Filterelement wird ein Überdruck erzeugt und so eine dichte Otoplastik vorgetäuscht.  
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Eine dichte Otoplastik kann auch vorgetäuscht werden, wenn sich die Luft vor dem Filterelement staut 
und deshalb nicht durch eine vorhandene Leckage entweichen kann (siehe Bild 3). 


 


3 Druckabfallmethode 
3.1 Ablauf 
Das Filterelement wird aus der Gehörschutz-Otoplastik entfernt. An dessen Stelle wird ein Adapter 
zum Anschluss des Druckschlauchs eingesetzt. Die Dichtigkeit der Übergänge Schlauch – Adapter – 
Oto-plastikbohrung ist sicherzustellen. Der Druckschlauch wird mit dem anderen Ende am Messgerät 
(Pumpe, Drucksensor, Manometer, Anzeige) angeschlossen.  


Danach wird die Gehörschutz-Otoplastik in den Gehörgang eingesetzt. Es ist darauf zu achten, dass 
der Schlauch die Otoplastik nicht aus dem Ohr herauszieht oder verkantet. Abgeknickte Schläuche 
können falsche Messergebnisse zur Folge haben. 


Mit dem Starten der Prüfung wird die Pumpe in Gang gesetzt. Nach dem Stabilisieren des Drucks 
(meist nur wenige Sekunden) wird der Druckschlauch verschlossen und der zeitliche Verlauf des 
Drucks (am Manometer) beobachtet.  


Bei einer dicht sitzenden Gehörschutz-Otoplastik bleibt der aufgebaute Druck nahezu konstant. Bei 
einer schlechtsitzenden Gehörschutz-Otoplastik entweicht die Luft durch die Leckage und der Druck 
fällt während der Beobachtungsdauer ab.  


Nach Ablauf der vorgegebenen Beobachtungsdauer (meist 5 s) wird der Restdruck ermittelt und mit 
einem vorgegebenen Entscheidungswert verglichen. Das Ergebnis wird als Prozentwert, Restdruck-
wert oder Ampel (rot/grün) angezeigt.  


Kopf- und Kieferbewegungen, Schlucken und Ähnliches können den Sitz der Gehörschutz-Otoplastik 
im Ohr verändern und zu Undichtigkeiten führen. Besonders Druckschwankungen im Gehörgang, z. 
B. durch Kaubewegungen oder Muskelanspannungen, sind zu vermeiden. 


Eine Kalibrierung des Drucksensors ist bei diesen Systemen nicht erforderlich. 


3.2 Merkmale und Besonderheiten 
● Der Verlauf der Druckaufbauphase (hellgrau unterlegter Bereich im Diagramm) wird in den überwie-


genden Fällen nicht angezeigt. Der Messvorgang startet nach abgeschlossenem Druckaufbau (Sta-
bilisierung des Drucks). 


● Filterelemente begrenzen die Geschwindigkeit der Druckänderung. Bei mäßigen bis hohen Strö-
mungswiderständen, Druckaufbau durch in situ-Schläuche, hochdämmenden Filtern oder Membran-
filtern sind häufiger Falschaussagen „Otoplastik sitzt dicht“ möglich. 


● Ermittelt wird der Restdruck nach Ablauf einer vorgegebenen Messdauer (z. B. 5 s). 


● Messdauer und Restdruck können zur Einstellung der „Prüfschärfe“ in weiten Bereichen variiert 
werden. 
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3.3 Beispiele und graphische Darstellung 
Bild 4 illustriert Druckverlauf und Messergebnisse für zwei verschieden stark dämmende Filter und 
drei unterschiedliche Leckagen. 


 


Bild 4: Beispiele der Messung beim Druckabfall für hoch- bzw. niedrigdämmende Filter und jeweils drei unter-
schiedlich großer Leckagen 


Der Druckabfall wird bei niedrigdämmenden Filterelementen oder der Nutzung von Servicebohrungen 
mit geringen Strömungswiderständen nicht beeinflusst. Bei dicht sitzendem Gehörschutz entweicht 
keine Luft und der Überdruck bleibt über längere Zeit erhalten. Mit zunehmender Leckage entweicht 
die Luft schneller und der Druck sinkt während der Messdauer schneller ab. Bei großen Leckagen 
kann nur ein geringer oder kein Druck aufgebaut werden. Der Überdruck reicht dann für die Beobach-
tung des Druckabfalls nicht aus (obere Diagrammzeile). 


Bei hochdämmenden Filterelementen oder Membranfiltern mit hohem Strömungswiderstand ist die 
Geschwindigkeit der Druckänderung begrenzt. Die Luft staut sich vor dem Filter, der Überdruck kann 
trotz Leckage nicht abgebaut werden. Die Verzögerung führt zu fehlerhaften Ergebnissen (untere Dia-
grammzeile). Damit das eingesetzte Filterelement die Dämmung bestimmt, darf die Leckrate der Oto-
plastik maximal 75 % der Leckrate des benutzten Filterelements betragen. 


Bei einer Otoplastik ohne Filterelement und ohne Servicebohrung (Full-Block Otoplastik) erfolgt der 
Druckaufbau über einen in situ-Schlauch. Der Schlauch ist so dünn, dass er eine Wirkung wie ein mit-
tel- bis hochdämmendes Filterelement hat. Um die Dichtigkeit der Otoplastik eindeutig beurteilen zu 
können, darf die Leckrate der Otoplastik maximal 75 % der Leckrate des in situ-Schlauchs betragen. 


3.4 Beurteilung 
● Eine Otoplastik ohne Filterelement oder mit Servicebohrung (Druckaufbau erfolgt über die Service-


bohrung) ist dicht, wenn der Restdruck nach 5 s auf nicht weniger als 25 % des Prüfdrucks abge-
sunken ist. 


● Falls die Messung durch das Filterelement erfolgen muss, muss der Strömungswiderstand des Fil-
terelements bekannt sein. 


Niedrigdämmende Filterelemente haben zwar größere Öffnungen, aber der Überdruck kann nicht 
abgebaut werden, wenn die Otoplastik dicht im Ohr sitzt. 


Geht der Druck hinter der Otoplastik (am Ohr) schnell zurück, weil sie undicht ist, sinkt der Druck auf 
der Messseite dementsprechend schnell. Es wird der tatsächliche Wert des Drucks hinter der Otoplas-
tik angezeigt. 
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Bei hochdämmenden Filterelementen wird die Luft so geblockt, dass der Druck lange bestehen 
bleibt und ein korrekter Messwert erst nach einer längeren Zeit bestimmt werden kann. 


Mögliche Lösung: Einbringen einer Servicebohrung und Verschließen des Filters. Dann fließt die Luft 
schnell ab und der Zeitverlauf des Druckabfalls oder der Restdruck nach einer bestimmten Zeit ent-
spricht dem Druck zwischen Otoplastik und Trommelfell. 


Kann das Filterelement ohne Gefahr einer Beschädigung aus der Otoplastik entfernt und wiedereinge-
setzt werden, sollte die Druckmessung durch den Schallkanal erfolgen. Die Bohrungsdurchmesser 
sind hier ausreichend groß. 
 


Bildnachweis: 
Die Bilder wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt von: 


Rainer Weiß (ehemals BGHM)  
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1 Vorbemerkung


Um das Gehör in Lärmbereichen vor dem Einfluss von zu lautem Schall zu schützen, 
können individuell angefertigte Gehörschutz-Otoplastiken eingesetzt werden. Wenn 
darüber hinaus ein Hörverlust vorliegt, ist der Einsatz von Hörgeräten sinnvoll, um 
die Kommunikationsfähigkeit zu erhalten und das Wahrnehmen von akustischen 
Signalen zu ermöglichen. In diesem Fall können Hörgeräte in Kombination mit einer 
Gehörschutz-Otoplastik zum Einsatz kommen. Die passive Dämmwirkung der 
 Gehörschutz-Otoplastik führt zur Reduzierung der Schalleinwirkung und definiert 
die maximal mögliche Dämmung. Zudem verfügt die Gehörschutz-Otoplastik über 
eine Schnittstelle, um ein Hörgerät anzukoppeln. Die genauen Verfahren zur Prü-
fung einer Gehörschutz-Otoplastik mit der Möglichkeit, Hörgeräte anzukoppeln, 
und die Zertifizierung als Gehörschutz finden sich im Prüfgrundsatz des Instituts für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallver sicherung, GS-IFA-P16 [1]. Da 
aber auch die Eigenschaften und die Programmierung der Hörgeräte maßgeblich 
die Dämmwirkung beeinflussen, sollen in diesem Dokument sowohl die Anforde-
rungen an die Hörgeräte selbst als auch die Anforderungen an Hörakustiker und 
Hörakustikerinnen bei der Abgabe von Hörgeräten in Kombination mit einer Gehör-
schutz-Otoplastik beschrieben werden.


Diese Verfahren hinsichtlich einer Hörgeräte-Versorgung gelten für Lärmarbeits-
plätze, d. h. Arbeitsplätze, die der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 
(LärmVibrationsArbSchV vom 6. März 2007) und der PSA-Benutzungsverordnung 
unterliegen.


Die sinngleiche Anwendung dieses DGUV Grundsatzes für andere lärm exponierte 
Bereiche, wie z. B. den Privatbereich, wird empfohlen.
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2 Anwendungsbereich und Zielgruppe


In diesem DGUV Grundsatz werden Anforderungen und Prüfverfahren für den Ein-
satz von Hörgeräten mit einer Gehörschutz-Otoplastik in Lärmbereichen beschrie-
ben. Der Inhalt dieses DGUV Grundsatzes richtet sich zum einen an Prüfstellen und 
Hersteller von Hörgeräten, für die die Anforderungen an die Geräte und die Prüf-
verfahren für den Einsatz in Lärmbereichen relevant sind. Zum anderen werden aber 
auch Anforderungen bei der Abgabe von Hörgeräten für den Einsatz in Lärmberei-
chen beschrieben. Daher richtet sich dieser DGUV Grundsatz insbesondere auch 
an Hörakustiker und Hörakustikerinnen sowie die Leistungsträger, welche eine 
 Ver sorgung mit Hörgeräten für den Einsatz in Lärmbereichen durchführen oder 
veranlassen.
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3 Anforderungen an die 
Gehörschutz-Otoplastiken


Die verwendeten Gehörschutz-Otoplastiken müssen dem Prüfgrundsatz  
GS-IFA-P16 [1] entsprechen. Diese Otoplastiken sind mit dem geeigneten 
 Anschlussstück geprüft und zugelassen.


Insbesondere ist eine Funktionskontrolle jeder Gehörschutz-Otoplastik vor 
der  ersten Verwendung durchzuführen.
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4 Bauliche Gestaltung der Hörgeräte 
für den Einsatz in Lärmbereichen


Hörgeräte, die in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den Einsatz in 
Lärmbereichen verwendet werden sollen, müssen folgende Anforderungen erfüllen:
• Das Konformitätsbewertungsverfahren für das Hörgerät als Medizinprodukt der 


Klasse IIa wurde erfolgreich unter Einbezug einer Benannten Stelle abgeschlos-
sen und wird durch eine gültige CE-Kennzeichnung bestätigt.


• Die Schallabgabe vom Hörgerät in das Ohr muss über einen Schallschlauch mit 
einem Innendurchmesser von bis zu 2 mm oder über einen externen Hörer erfol-
gen. Die genauen Eigenschaften der Schnittstelle zur Gehörschutz-Otoplastik sind 
im Prüfgrundsatz GS-IFA-P16 [1] festgelegt.


• Das Hörgerät muss es erlauben, ein Lärmarbeitsplatzprogramm einzustellen, 
 welches bei Start aktiv wird (erster Programmplatz).


• Durch technische Maßnahmen muss ausgeschlossen werden, dass ein ver-
sehentliches Umschalten des Lärmarbeitsplatzprogramms auftreten kann.


• Das Lärmarbeitsplatzprogramm muss so programmiert werden können, dass ein 
Kriteriumspegel von ≥ 110 dB(A) erreicht wird und in der gleichen Einstellung das 
Internationale Sprachtestsignal (ISTS) entsprechend DIN EN 60118-15:2012-12 [2] 
bei einem Pegel von 60 dB(A) um mindestens 5 dB verstärkt wird.
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5 Notwendige Inhalte der 
 Herstellerinformation von Hörgeräten 
für den Einsatz in Lärmbereichen


In der Herstellerinformation, die sich an die Benutzerinnen und Benutzer richtet, 
muss ergänzend zu den werksseitigen Bedienhinweisen des Hörgeräteherstellers 
auf den Einsatz des Hörgeräts mit einer Gehörschutz-Otoplastik hingewiesen wer-
den und es müssen mindestens folgende Zusatzerläuterungen enthalten sein:
• In Lärmbereichen ist nur die Benutzung des Lärmarbeitsplatzprogramms zulässig, 


da ansonsten der maximal zulässige Expositionswert überschritten werden 
 könnte. Deshalb muss in der Herstellerinformation der folgende oder ein 
vergleich barer Hinweis enthalten sein: 
„Während des gesamten Aufenthaltes im Lärmbereich darf nur das Lärmarbeits-
platzprogramm verwendet werden. Eine Umschaltung in eines der anderen Pro-
gramme darf erst nach Verlassen des Lärmbereichs erfolgen. Auch ein kurzzeiti-
ges Benutzen anderer Programme während Gesprächen im Lärmbereich stellt ein 
Risiko für eine Hörverschlechterung dar.“


• Das Lärmarbeitsplatzprogramm ist bei Start aktiv (Programmplatz 1).
• Eine Umschaltung von Programmen am Gerät selbst ist nicht möglich, da 


 ansonsten versehentlich im Lärmbereich ein anderes Programm als das 
 Lärmarbeitsplatzprogramm aktiv sein könnte.


• Die Zusatzerläuterungen müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.
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6 Prüfung von Hörgeräten  
für den Einsatz in Lärmbereichen


6.1 Prüfprinzip


Die Prüfung von Hörgeräten für den Einsatz in Lärmbereichen erfolgt im 
Rahmen der Bauartprüfung von Hörgeräten mit einer bestehenden, gültigen 
CE-Kennzeichnung beim Deutschen Hörgeräte Institut oder bei einer 
 vergleichbaren Prüfstelle. Bei der Prüfung wird die Schallimmission durch 
 Hörgeräte in Anlehnung an die DIN EN 352-7:2003-04 [3] bestimmt. Die 
Abweichungen von der Norm ergeben sich aus der Verwendung anderer 
Prüfgeräusche und eines anderen Ohrsimulators. Um eine realistische 
Nachbildung verschiedener Lärmsituationen zu erreichen, werden nicht die 
in der DIN EN 352-7 vorgeschlagenen Rauschsignale, sondern die in der 
Tabelle 1 im Anhang II aufgelisteten Prüfgeräusche verwendet. Dabei han-
delt es sich um in realen Lärmbereichen aufgenommene Signale, welche 
verschiedene Frequenz- und Zeitstrukturen aufweisen. Dies kann teilweise 
anhand der Angabe von LC - LA in der Tabelle 1 im Anhang II nachvollzogen 
werden. Die Messzeit beträgt jeweils 60 s.


Zielgröße der Prüfung ist die Bestimmung des Kriteriumspegels. Dabei han-
delt es sich um den Außenpegel, der am Ohr zu einem diffusfeld-korrigier-
ten Pegel von 85 dB(A) führt. Pegelabhängig dämmender Gehörschutz 
darf nur bei Tages-Lärmexpositionspegeln bis zum Kriteriumspegel ein-
gesetzt werden. Dieses Prinzip wird von der Verordnung (EU) 2016/425 im 
 Anhang II, Abschnitt 3.5 gefordert und daher auch für die Kombination von 
Hörgerät und Gehörschutz-Otoplastik angewendet. Dabei ist zu beachten, 
dass aufgrund der Prüfung des Hörgeräts bis zu einem Kriteriumspegel von 
maximal 110 dB(A) auch in der Anwendung kein höherer Kriteriumspegel als 
110 dB(A) möglich ist.
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6.2 Messaufbau


Die Prüfung des Hörgeräts erfolgt in einem diffusen Schallfeld an einem 
Kopfsimulator (ATF 45CA der Fa. GRAS), der mit einem Ohrsimulator ent-
sprechend DIN EN 60318-4:2010-12 [4] und einer Ohrkanalverlängerung 
(GR1069 der Fa. GRAS) ausgestattet ist. Die in dem verwendeten Mess-
aufbau wirkende Ohrübertragungsfunktion des Kunstkopfes ist mit 
 1/f-Rauschen bei einem Terzbandpegel von 70 dB SPL zu bestimmen und 
festzu halten. Diese Übertragungsfunktion wird im Folgenden dafür verwen-
det, um die am Ohrsimulator aufgezeichneten Messsignale in Anlehnung 
an die DIN EN ISO 11904-2:2005-02 [5] auf das äußere Diffusfeld zu korri-
gieren. Anschließend wird dann jeweils der A-bewertete Summenpegel 
berechnet.


Das Hörgerät wird wie in der späteren Anwendung an den Kunstkopf ange-
koppelt, sodass über die Schallaustrittsöffnung, z. B. das Ende des Schall-
schlauchs oder die Öffnung eines Ex-Hörers, Schall ungehindert in die Ohr-
kanalverlängerung abgeben werden kann. An welcher Seite des Kunstkopfs 
(links oder rechts) die Ankopplung erfolgt, ist frei wählbar und sollte doku-
mentiert werden. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die Ankopplung 
den Ohrkanal des Kunstkopfes so gut abdichtet, dass bei ausgeschaltetem 
Hörgerät ein Kriteriumspegel von ≥ 110 dB(A) erreicht wird. Sollten verschie-
dene Ankopplungen möglich sein, z. B. normaler Schallschlauch und Dünn-
schlauch oder verschiedene Ex-Hörer-Modelle, ist jede Art der Ankopplung 
separat zu prüfen. 


Es muss sichergestellt werden, dass bei der Messung am Referenzpunkt 
ohne Kunstkopf für alle Prüfgeräusche und alle Pegel eine verzerrungsfreie 
Wiedergabe der Signale mit einer Abweichung in den Terzbändern von 
100 Hz bis 10 kHz von jeweils < 2 dB gewährleistet ist. Zudem sollte der 
 diffusfeld-korrigierte A-bewertete Summenschalldruckpegel am Ohrsimula-
tor des Kunstkopfs bei einer Messung ohne Gehörschutz-Otoplastik und 
Hörgerät für alle Prüfgeräusche und alle Pegel mit einer Toleranz von ± 1 dB 


Prüfung von Hörgeräten für den Einsatz in Lärmbereichen 
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dem Sollpegel entsprechen. Durch die A-bewertete Diffusfeldkorrektur 
 entspricht der Sollpegel dem A-bewerteten Eingangspegel.


6.3 Prüfablauf


Für die Prüfungen wird ein Lärmschutzprogramm in das Hörgerät einpro-
grammiert, sodass auch bei eingeschaltetem Hörgerät ein Kriteriumspegel 
von ≥ 110 dB(A) erreicht wird und in der gleichen Einstellung das Internatio-
nale Sprachtestsignal (ISTS) bei einem Pegel von 60 dB(A) um mindestens 
5 dB verstärkt wird. Dieses wird dann mit den nachfolgenden Messungen 
bestätigt. Zudem ist darauf zu achten, dass vor der Prüfung eine neue 
 Batterie eingelegt wird oder die Messungen mit einem Batterieadapter und 
einer externen Spannungsquelle erfolgen.


6.3.1 Bestimmung des Kriteriumspegels


Der Pegel der Prüfgeräusche wird von 60 dB(A) an in 20 dB-Schritten und ab 
100 dB(A) in 5 dB-Schritten bis 110 dB(A) erhöht. Für jeden Pegel und jedes 
Prüfgeräusch wird der diffusfeld-korrigierte A-bewertete Summenschall-
druckpegel am Ohrsimulator bestimmt. Nach der Messung wird durch Inter-
polation für alle Prüfgeräusche, bei denen es möglich ist, der genaue 
Außenpegel bestimmt, bei dem ein diffusfeld-korrigierter A-bewerteter 
Summenschalldruckpegel von 85 dB(A) am Ohrsimulator erreicht wird. Im 
Sinne einer Worst-Case-Abschätzung wird jedoch immer nur der kleinste 
Wert, der sich für die verschiedenen Prüfgeräusche ergibt, als Kriteriums-
pegel herangezogen. Wird bei keinem der Prüfgeräusche bei 110 dB(A) ein 
diffusfeld-korrigierter A-bewerteter Summenschalldruckpegel von 85 dB(A) 
erreicht, ist das Prüfergebnis mit ≥ 110 dB(A) anzugeben.
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6.3.2 Messung der Verstärkung des Internationalen Sprachtestsignals 
(ISTS)


Das Internationale Sprachtestsignal (ISTS) nach DIN EN 60118-15:2012-12 [2] 
wird mit einem Summenpegel von 60 dB(A) aus 0° in 1 m Entfernung wie-
dergegeben und der diffusfeld-korrigierte A-bewertete Summenschalldruck-
pegel wird bestimmt. Die Differenz zwischen Ein- und Ausgangspegel ist die 
wirksame Verstärkung. Dabei ist darauf zu achten, dass die Einstellung des 
Hörgeräts gegenüber der Messung 6.3.1 nicht verändert wird. Auch hier gilt, 
dass bei der Messung am Referenzpunkt ohne Kunstkopf für das ISTS mit 
60 dB(A) aus 0° in 1 m Entfernung eine verzerrungsfreie Wiedergabe mit 
einer Abweichung in den Terzbändern von 100 Hz bis 10 kHz von jeweils 
< 2 dB gewährleistet ist.
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7 Anforderungen an Hörakustiker 
und Hörakustikerinnen


Um ein Hörgerät in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik sicher in 
Verkehr bringen zu können, muss die Abgabe an den Anwender oder die 
Anwenderin in einem Betrieb erfolgen, der den Grundsatz der Meister-
präsenz nachweisbar erfüllt sowie die Anforderungen der Verordnung (EU) 
2017/745. Hierzu muss im Betrieb eine fachliche Leitung vorhanden sein, 
die einen Meisterbrief im Bereich Hörakustik oder einen gleichwertigen 
Qualifikationsnachweis, der zur Eintragung in die Handwerksrolle berech-
tigt, besitzt. 


Die fachliche Leitung muss die Inhalte aus dem Anhang I und insbesondere 
die staatlichen Grenz- und Auslösewerte für Lärm am Arbeitsplatz sowie 
deren normgerechte Überprüfung beherrschen und die zutreffenden Inhalte 
der PSA-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/425) kennen.
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8 Erfolgskontrolle durch Hörakustiker 
und Hörakustikerinnen


8.1 Dämmwirkung


8.1.1 Allgemeine Anmerkung


Der Hörakustiker bzw. die Hörakustikerin muss per In-situ-Messung nach 
Abschnitt 8.1.2 oder 8.1.3 nachweisen, dass der Träger oder die Trägerin der 
Kombination aus Hörgerät und Gehörschutz-Otoplastik im Lärmbereich 
in keinem Fall einer Lärmbelastung ausgesetzt ist, die den maximal zulässi-
gen Expositionswert für den Tages-Lärmexpositionspegel von 85 dB(A) 
übersteigt. Für die Expositionsermittlung sind der externe Schallpegel 
im Lärmbereich und der durch die Schallwiedergabe des Hörgeräts ent-
stehende Schallpegel zu berücksichtigen. Für die In-situ-Messung muss 
ein  Audio meter verwendet werden, das Messungen entsprechend 
DIN EN 61669:2018-06 [6] ermöglicht. Der In-situ-Schlauch bzw. die In-situ-
Sonde muss über eine spezielle Bohrung in der Otoplastik, welche nach der 
Messung wieder verschlossen wird, in den Gehörgang eingeführt werden.


 Hinweis


Idealerweise sollte bei dieser Messung als In-situ-Sonde ein Gehör-
gangsmikrofon verwendet werden. Falls eine Messung mit einem 
Schallschlauch erfolgt, sollte sichergestellt werden, dass der über den 
Schallschlauch eingekoppelte Anteil des Umgebungsschalls die Mes-
sungen nicht beeinflusst.


Für die Auswertung der Daten kann die Ohrübertragungsfunktion mit-
berücksichtigt werden. Da diese aber zu einem geringeren Expositions-
pegel führt, ist die Berücksichtigung im Sinne einer Worst-Case- 
Abschätzung nicht erforderlich.


!
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8.1.2 Messung am Arbeitsplatz im Lärmbereich


Die Messung am Arbeitsplatz ist die Methode der Wahl. Der Hörakustiker 
oder die Hörakustikerin muss ein mobiles Audiometer besitzen, mit dem er 
bzw. sie im Lärmbereich die In-situ-Messung durchführen kann. Dabei ist es 
erforderlich, dass eine repräsentative Geräuschsituation und eine der 
Arbeitssituation angepasste Mikrofonposition für die Messung im Lärmbe-
reich gewählt werden. Falls die Ohrübertragungsfunktion mitberücksichtigt 
werden soll, können die Werte aus der DIN EN ISO 11904-1:2003-02 [7] für 
die Diffusfeldkorrektur herangezogen werden.


8.1.3 Messung in der Messkabine


Ist die Messung am Arbeitsplatz nicht möglich (z.B. kein Zutritt gestattet) 
bzw. nicht zweckdienlich (d.h. sie führt wegen lauter Schallimpulse oder 
stark schwankender Schallpegel zu keinem repräsentativen Ergebnis), kann 
sie mit einem Audiometer in einer Messkabine erfolgen. Für diese Messung 
muss der am Arbeitsplatz vorherrschende  Tages-Lärmexpositionspegel 
bekannt sein. Genau mit diesem Pegel werden die in der Tabelle 1 im An-
hang II aufgelisteten Prüfgeräusche dann im Freifeld aus 0° präsentiert und 
parallel wird die In-situ-Messung durchgeführt. Die Messzeit beträgt jeweils 
60 s. Soll in diesem Fall die Ohrübertragungsfunktion berücksichtigt wer-
den, ist diese individuell zu bestimmen.


8.2 Erfolgskontrolle der Hörgeräteübertragung


8.2.1 Sprachverstehen


Für die Erfolgskontrolle der Hörgeräteübertragung ist der Freiburger Sprach-
test bei 80 dB(A) Sprache und 75 dB(A) Störgeräusch mit dem beim Freibur-
ger Sprachtest enthaltenen Rauschsignal (CCITT-Rauschen) mit 
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Gehörschutz-Otoplastik sowohl mit ein- als auch mit ausgeschaltetem Hör-
gerät durchzuführen. Das Sprachsignal muss aus 0° und das Störgeräusch 
entweder auch aus 0° oder aus 180° präsentiert werden. Die Lautsprecher-
ausrichtung muss bei beiden Messungen identisch sein. Dabei soll zwi-
schen den beiden Messungen eine Verbesserung des Sprachverstehens um 
mindestens 10 %-Punkte erreicht werden. Es sollten grundsätzlich pro Stör-
schalltestung mindestens zwei Testlisten durchgeführt werden.


8.2.2 Hörbarkeit von Warnsignalen


Die Hörbarkeit von Warnsignalen soll mit den Beispielgeräuschen entspre-
chend Anhang II getestet werden.


 Hinweis 


Dieser Test überprüft, ob übliche Warnsignale erkannt werden. Er 
 enthebt den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung, im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung sicherzustellen, dass Warnsignale am Arbeits-
platz von allen Beschäftigten sicher wahrgenommen werden können.


8.3 Dokumentation


Bei der Abgabe einer Gehörschutz-Otoplastik mit Hörgerät durch den Hör-
akustiker oder die Hörgeräteakustikerin an den Anwender oder die Anwen-
derin sind folgende Informationen vom Hörakustiker oder von der Hörakus-
tikerin zu dokumentieren (siehe auch Anhang III):
• Typ der Gehörschutz-Otoplastik mit der Art der Ankopplung, gegebenen-


falls unter Angabe des verwendeten akustischen Filters
• Typ des abgegebenen Hörgeräts mit Seriennummer


!
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• Alle nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/745 für die Abgabe des 
Hörgerätes erforderlichen Kenzeichnungen, Begleitdokumente und 
Prüfnachweise


• Eine nach Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/745 formulierte 
Erklärung mit den in Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/745 
genannten Angaben 


• Kopie der Nachweise, dass sowohl die Gehörschutz-Otoplastik als auch 
das Hörgerät den Anforderungen dieses DGUV Grundsatzes genügen


• Der im Arbeitsbereich des Hörgerätenutzers oder der Hörgerätenutzerin 
vorherrschende Tages-Lärmexpositionspegel


• Ergebnis der Erfolgskontrolle der Dämmwirkung
 – Ort der Kontrolle (Arbeitsplatz oder Messkabine)
 – Bei einer Kontrolle am Arbeitsplatz sind das Datum, die Uhrzeit, der 
genaue Messort und der gemessene Pegel zu dokumentieren. Zudem 
ist festzuhalten, ob eine Diffusfeldkorrektur mit der Ohrübertragungs-
funktion entsprechend der DIN EN ISO 11904-1:2003-02 durchgeführt 
wurde.


 – Bei einer Kontrolle in der Messkabine sind die gemessenen Schallpegel 
für alle Prüfgeräusche anzugeben. Zudem ist festzuhalten, ob die indi-
viduelle Ohrübertragungsfunktion berücksichtigt wurde.


• Ergebnis der Erfolgskontrolle der Hörgeräteübertragung
 – Ergebnis des Sprachtests mit ein- und ausgeschaltetem Hörgerät
 – Ergebnis der Überprüfung der Hörbarkeit von Warnsignalen


Erfolgskontrolle durch Hörakustiker und Hörakustikerinnen
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Anhang 1
Wichtige Inhalte für Hörakustiker und Hörakustikerinnen  
im Rahmen der Versorgung mit Hörgeräten für Lärmbereiche


1 Regelwerke im Arbeitsschutz


• LärmVibrationsArbSchV, TRLV Lärm, DGUV Regel 112-194, Verordnung (EU) 
2016/425, ArbMedVV


• Schallpegel am Arbeitsplatz, Grenz- und Auslösewerte, Lärmbereiche
• Benutzung von Gehörschutz nach Arbeitsschutzrecht (Lärm- und 


Vibrations-Arbeitsschutzverordnung)


2 Messtechnik und Kenngrößen


• Bestimmung/Messung von Lärm am Arbeitslatz
• Unterschied zwischen Schallpegel am Arbeitsplatz, am Ohr und im Ohr-


kanal (Theorie)
• Einsatz des In-situ-Messverfahrens zur Bestimmung eines Freifeldschall-


druckpegels nach TRLV Lärm
• Wichtige Schallpegel:


 – A-bewerteter momentaner Schalldruckpegel LA


 – A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel LAeq


 – Tages-Lärmexpositionspegel LEX,8h


 – C-bewerteter Spitzenschalldruckpegel LpC,peak


 – maximal zulässige Expositionswerte L‘EX,8h und L‘pC,peak
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3 Gehörschutz als PSA – Auswahl und Einsatz


• Anforderungen an Hörbarkeit von Sprache und Warnsignalen
• Otoplastik zum Einsatz als Gehörschutz (Gehörschutz-Otoplastik)
• Zulassung von Gehörschutz auf dem europäischen Markt nach 


PSA-Verordnung
• Konformitätsbewertungsverfahren entsprechend PSA-Verordnung
• Pflichten der Hersteller oder Inverkehrbringer von Gehörschutz
• Pflichten der Händler von Gehörschutz
• IFA-Positivliste der zugelassenen Gehörschützer mit Eignung für spezielle 


Einsatzfälle
• Lagerung, Ausgabe, Inspektion und Austausch von Gehörschutz
• Funktionskontrolle von Gehörschutz-Otoplastiken vor der ersten 


Verwendung


4 Hörgeräte im Lärmbereich


• Tragen von Hörgeräten in Lärmbereichen nach Arbeitsschutzrecht
• Grenzen für die Nutzbarkeit von Hörgeräten im Lärmbereich
• Hörtest am simulierten Arbeitsplatz in der Audiometrie-Kabine
• Durchführung der In-situ-Messung der Schallpegel am Ohr am Arbeits-


platz oder in der Audiometrie-Kabine mit dem Arbeitsplatzpegel
• Nachweis der Hörgeräteeinstellung zur Kommunikation am Arbeitsplatz 


für die Unfallversicherungsträger
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Anhang 2
Prüfgeräusche


1 Prüfgeräusche für die Nachbildung verschiedener Lärmbereiche


Für die Prüfung von Hörgeräten für den Einsatz in Lärmbereichen nach Abschnitt 6 
und für die Erfolgskontrolle der Dämmwirkung nach Abschnitt 8.1.3 werden die in 
der Tabelle 1 aufgelisteten Prüfgeräusche verwendet. Dabei handelt es sich um in 
realen Lärmbereichen aufgenommene Signale, welche verschiedene Frequenz- und 
Zeitstrukturen aufweisen. Dies kann teilweise anhand der Angabe von LC - LA in der 
Tabelle 1 nachvollzogen werden.


Tabelle 1  Übersicht über die Prüfgeräusche für die Nachbildung  
verschiedener Lärmbereiche


Geräusch LC - LA in dB


Kantenfräse –0,8


Flaschenabfüllanlage –0,1


Stahlschwellen 0,2


Schotter sieben 1,1


Schotter schütten 1,8


Kompressor 2,7


Plastzerkleinerungsmaschine 3,1


Zusätzlich zu den Geräuschen aus Tabelle 1 wird Rosa Rauschen zum Kalibrieren 
des Audiometers benötigt. Alle Prüfgeräusche können von einer Webseite des Insti-
tuts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) heruntergeladen werden (www.dguv.de  Web-
code: d1183003). Die Pegel der Prüfgeräusche sind aufeinander abgestimmt, so 
dass die einmalige Kalibrierung mit dem Rosa Rauschen ausreicht.
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2 Prüfgeräusche zur Warnsignalhörbarkeit


Für die Erfolgskontrolle der Hörgeräteübertragung in Bezug auf die Wahrnehm-
barkeit von Warnsignalen nach Abschnitt 8.2.2 werden die in Tabelle 2 aufgelis-
teten Prüfgeräusche verwendet. Diese Prüfgeräusche können ebenfalls von einer 
Webseite des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) heruntergeladen werden 
(www.dguv.de; Webcode: d1183003). Bei diesen Prüfgeräuschen handelt es sich 
um drei Signale, die jeweils eine Lärmumgebung nachbilden, in der zu verschiede-
nen Zeitpunkten Warnsignale vorkommen.


Tabelle 2 Übersicht über die Prüfgeräusche zur Warnsignalhörbarkeit


Geräusch Anzahl des Auftretens  
von Warnsignalen


Präsentationspegel


Kantenfräser plus Rückfahrzischen 60 s plus 5 Warnsignale 80 dB(A)


Kompressor plus Evakuierungssignal 60 s plus 5 Warnsignale 80 dB(A)


Schotter sieben plus Autohupe 60 s plus 5 Warnsignale 80 dB(A)


Vor der Prüfung wird der Hörgeräteträger bzw. die Hörgeräteträgerin darauf hinge-
wiesen, dass gleich nacheinander drei verschiedene Geräuschsituationen vorge-
spielt werden, bei denen zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils unterschiedliche 
Warnsignale auftreten. Er bzw. sie wird instruiert, jedes wahrgenommene Warnsig-
nal, z. B. per Handzeichen, zu signalisieren. Der Akustiker oder die Akustikerin über-
prüft, ob bei jedem Warnsignal ein Handzeichen erfolgt ist. Nur wenn alle Warnsig-
nale gehört wurden, ist der Test erfolgreich bestanden.


23


Anhang 2



https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/laerm/gehoerschuetzer/pruefgeraeusche-dguv-g-312-002/index.jsp





Anhang 3
Beispiel eines Formblattes zur Dokumentation der  
Versorgung durch Hörakustiker und Hörakustikerinnen


Kundennr. 9876543210


Name Mustermann  Vorname Max


Tages-Lärmexpositionspegel 101 dB(A) 


Typ der Lärmschutzotoplastik Lärmschutzotoplastiktyp ABC


Seriennummer links 234HXVYZ rechts 456HXVYZ


Verwendeter Filtertyp links Kohlefilter 15 rechts –


  Kopie der EU-Baumusterprüfbescheinigung der Gehörschutz-Otoplastik 
entsprechend des Prüfgrundsatzes GS-IFA-P16 liegt bei. 


Hörgerätetyp  Hörgerätetyp ABC


Vierstellige Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle:  xxxx


Seriennummer  links 234HXVYZ rechts 456HXVYZ


  Kopie einer Bestätigung über die erfolgreiche Prüfung der Hörgeräte 
e ntsprechend des DGUV Grundsatzes 312-002 liegt bei. 


Art der Ankopplung


 Standardschallschlauch (2 mm Innendurchmesser)


 Dünnschlauch (Thin tube)


 Ex-Hörer vom Typ links M-Hörer rechts S-Hörer 
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Erfolgskontrolle der Dämmwirkung


 Im Lärmbereich
  Datum   30.06.2018    Uhrzeit 12:00 Uhr
  Messort Gebäude x, Raum y, Arbeitsplatz 1 vor Maschine xyz


 In-situ-Pegel  links 83,2 dB(A)  rechts 82,6 dB(A)


  In-situ-Pegel enthalten eine Diffusfeldkorrektur mit der Ohrübertragungs-  
funktion entsprechend der DIN EN ISO 11904-1.


 In der Messkabine
  In-situ-Pegel links    rechts
  Prüfgeräusch 1 83,2 dB(A) Prüfgeräusch 1 83,2 dB(A)
  Prüfgeräusch 2 83,2 dB(A) Prüfgeräusch 2 83,2 dB(A)
  Prüfgeräusch 3 83,2 dB(A) Prüfgeräusch 3 83,2 dB(A)
  Prüfgeräusch 4 83,2 dB(A) Prüfgeräusch 4 83,2 dB(A)
  Prüfgeräusch 5 83,2 dB(A) Prüfgeräusch 5 83,2 dB(A)
  Prüfgeräusch 6 83,2 dB(A) Prüfgeräusch 6 83,2 dB(A)
  Prüfgeräusch 7 83,2 dB(A) Prüfgeräusch 7 83,2 dB(A)


  In-situ-Pegel enthalten eine Freifeldkorrektur mit der individuell  
bestimmten Ohrübertragungsfunktion.


Erfolgskontrolle der Hörgeräteübertragung


Sprachverstehen   Hörgeräte aus 20 %
 Hörgeräte an 70 %


Hörbarkeit von Warnsignalen  erfolgreich  nicht erfolgreich
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1. Anwendungsbereich 
Dieser Grundsatz beschreibt das Verfahren zur Prüfung und Zertifizierung von Gehörschutz-
Otoplastiken für Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz als Gehörschutz. Er orientiert sich an den 
allgemeinen Vorgaben des Grundsatzes GS-IFA-P01 und definiert zusätzliche spezielle 
Anforderungen.  


Die genannten Produkte versprechen den Schutz des Gehörs im Lärmbereich, daher sind sie 
Gehörschützer (PSA der Kategorie III) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 (PSA-Verordnung) 
und benötigen eine EU-Baumusterprüfbescheinigung einer notifizierten Stelle und eine 
Produktionsüberwachung nach Anhang VII oder VIII der PSA-Verordnung. 


Die Prüfung dieser Produkte umfasst die Prüfung der passiven Schutzwirkung (Gehörschutz-
Otoplastik zur Ankoppelung an ein Hörgerät) nach EN 352-2:2002 sowie die Prüfung von 
Benutzerinformation, Kennzeichnung und technischen Unterlagen. Die Prüfung von Hörgeräten, die 
an die Gehörschutz-Otoplastiken angeschlossen werden können, ist nicht Gegenstand dieses 
Prüfgrundsatzes. Anforderungen an die Hörgeräte sowie an die Anpassung und Erfolgskontrolle 
finden sich in der im DGUV Grundsatz „Hörgeräte in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik 
für den Einsatz in Lärmbereichen“. 


 


2. EU-Baumusterprüfung 


2.1. Der Konformitätsnachweis 
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter beantragt bei einer 
notifizierten Stelle die EU-Baumusterprüfung. Es ist nicht zulässig, den Antrag gleichzeitig bei 
mehreren notifizierten Stellen einzureichen. 


Die notifizierte Stelle überprüft im Rahmen der EU-Baumusterprüfung die technischen 
Fertigungsunterlagen des Herstellers sowie die Baumuster der PSA dahingehend, ob die 
grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 erfüllt sind. 


Bei positivem Ergebnis stellt die notifizierte Stelle die EU-Baumusterprüfbescheinigung aus, in der 
bestätigt wird, dass das Baumuster der PSA den grundlegenden Anforderungen der PSA-
Verordnung entspricht. 


Auf der Grundlage der EU-Baumusterprüfbescheinigung und einer Produktionsüberwachung nach 
Anhang VII oder VIII der PSA-Verordnung gibt der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft 
niedergelassener Bevollmächtigter eine EU-Konformitätserklärung ab, in der er bestätigt, dass die 
darin bezeichnete PSA mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 übereinstimmt und 
mit der PSA identisch ist, die Gegenstand der o.g. EU-Baumusterprüfbescheinigung war. An jeder 
gefertigten PSA bringt der Hersteller das EU-Konformitätszeichen inkl. der Nummer der 
überwachenden Stelle an (siehe 6). 


Für eine eventuelle Vorlage bei den zuständigen Behörden muss der Hersteller folgende 
Unterlagen bereithalten: 


• Unterlagen nach Anhang III der Verordnung (Technische Fertigungsunterlagen des 
Herstellers) 


• EU-Baumusterprüfbescheinigung der notifizierten Stelle 


• Unterlagen zur Produktionsüberwachung 
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• EU-Konformitätserklärung des Herstellers. 


2.2. Beantragung der EU-Baumusterprüfung 
Das IFA ist notifizierte Stelle für die Durchführung der EU-Baumusterprüfung von Gehörschützern. 
Die Durchführung der EU-Baumusterprüfung (gemäß Prüf- und Zertifizierungsordnung, Abs. 3.1 
und 3.2) kann beim IFA mit einem Auftragsformular, dem als Anlage 2 beigefügten Vordruck 
„Anlage zum Auftrag“ sowie einer Erklärung und gegebenenfalls einer Vollmacht des Herstellers 
beantragt werden. Diese Formulare können direkt beim IFA angefordert werden. 


Die Baumusterprüfung beginnt nach Abschluss eines rechtswirksamen Vertrages zwischen der 
Prüfstelle und dem Auftraggeber. 


Dem Auftrag sind beizufügen: 


• Benutzerinformationen nach der Normenreihe EN 352 und den in Abschnitt 3.2 dieser 
Grundsätze genannten Ergänzungen in deutscher oder englischer Sprache. Damit ist die 
Forderung nach einer Informationsbroschüre entsprechend Anhang II, Abschnitt 1.4 der 
PSA-Verordnung erfüllt. 


• Technische Fertigungsunterlagen nach Anhang III der PSA-Verordnung. Dazu gehören 
insbesondere ein Foto des Gehörschützers, eine technische Konstruktionszeichnung, 
gegebenenfalls Detailzeichnungen sicherheitsrelevanter Bauteile oder Schaltpläne, eine 
Aufstellung der grundlegenden Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit, 
die bei der Gestaltung der PSA berücksichtigt wurden, eine Liste der Risiken, vor denen die 
PSA schützen soll, eine Liste der harmonisierten Normen, die angewendet wurden, sowie 
ein Entwurf der Verpackung und Kennzeichnung. 


Falls diese Unterlagen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht vorliegen, müssen sie dem IFA 
spätestens vor der Ausstellung der EU-Baumusterprüfbescheinigung vorgelegt werden. 


Von der zu prüfenden Gehörschutz-Otoplastik sind zur Bestimmung der passiven Schalldämmung 
25 Paar mit Ankopplungsmöglichkeit für das Hörgerät einzureichen, die nach Ohrabformungen der 
Versuchspersonen des IFA gefertigt werden. Die Ohrabdrücke werden vom Auftraggeber im IFA 
angefertigt. Bei verschiedenen Farben müssen alle vorkommenden Farben vertreten sein. Dies gilt 
ebenfalls für andere mögliche Varianten (Griffe, Metallkugeln zur Detektierbarkeit etc.). 


Alle schriftlichen Unterlagen sind in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. Sofern von 
Prüfzeugnissen Übersetzungen vorgelegt werden, sind Kopien der Originalzertifikate beizufügen. 
Das IFA behält sich vor, im Bedarfsfalle die Übersetzungen auf Kosten des Antragstellers amtlich 
beglaubigen zu lassen. 


2.3. Spezielle Anforderungen  
Der Einsatz dieser Gehörschutz-Otoplastiken in Kombination mit einem Hörgerät am 
Lärmarbeitsplatz darf nur mit dafür geeigneten Hörgeräten erfolgen, die den Anforderungen aus der 
DGUV Information „Hörgeräte in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den Einsatz in 
Lärmbereichen“ entsprechen. 


Für die Gehörschutz-Otoplastiken gelten die folgenden Anforderungen: 


• Möglichkeit zur in situ-Messung 


• Schallschlauch mit 2 mm Innendurchmesser oder Dünnschlauch oder Aufnahme für externen 
Hörer 
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3. Prüfung 


3.1. Prüfung der passiven Gehörschutzfunktion 
Die Prüfung erfolgt nach EN 352-2:2002 (Gehörschützer – Allgemeine Anforderungen – Teil 2: 
Gehörschutzstöpsel) mit den im Folgenden genannten Ergänzungen. Für die Prüfung der passiven 
Schalldämmung nach Abschnitt 4.3.6 ist für Gehörschutz-Otoplastiken mit Schallschlauch das Ende 
des Schallschlauchs, das Richtung Hörgerät weist, zu verschließen, um auch die Dämmwirkung 
des Schlauches mit zu berücksichtigen. Bei Produkten zum Anschluss eines externen Hörers ist die 
Messung entweder mit einem solchen Hörer (im passiven Modus) oder mit einem baugleichen 
Verschlussstück durchzuführen. 


Für Gehörschutz-Otoplastiken ist nach Recommendation for Use sheet RfU 04.045 im Rahmen der 
Baumusterprüfung eine individuelle Funktionskontrolle der Prüfmuster durchzuführen. Die Wahl der 
Methode ist frei. Entsprechend Anhang III, Punkt m) der PSA-Verordnung ist das Verfahren in den 
technischen Unterlagen als Teil der Qualitätssicherungsmaßnahmen zu dokumentieren. Eine 
entsprechende Funktionskontrolle ist bei allen ausgelieferten Produkten durchzuführen. 


3.2. Prüfung der Benutzerinformation und Kennzeichnung 
Für die Benutzerinformation gelten die Anforderungen der EN 352-2:2002, Abschnitt 6. Außerdem 
sind die im Folgenden genannten Punkte zu erfüllen. 


Die Benutzerinformation weist eindeutig darauf hin, dass für den Einsatz an Lärmarbeitsplätzen nur 
Hörgeräte verwendet werden dürfen, die die Zusatzprüfung nach der DGUV Information „Hörgeräte 
in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den Einsatz in Lärmbereichen“ bestanden 
haben, und dass auch die individuelle Anpassung und Erfolgskontrolle nach den Vorgaben der 
DGUV Information durchgeführt werden muss. 


Die Benutzerinformation weist ebenfalls darauf hin, dass die Signalwahrnehmbarkeit durch das 
Tragen des Hörgeräts im Lärmbereich eingeschränkt sein kann. Außerdem wird darauf 
hingewiesen, dass vor der Benutzung  individuell zu überprüfen ist, dass alle relevanten Signale 
(insbesondere Warnsignale) wahrgenommen werden können. 


Die Gehörschutz-Otoplastik oder die kleinste handelsübliche Verpackungseinheit müssen mit 
folgenden Angaben gekennzeichnet werden: 


• Name, Handelsmarke oder ein anderes Zeichen des  Herstellers oder seines 
bevollmächtigten Vertreters, 


• Nummer der Norm, d.h. "EN 352" 


• Modellbezeichnung, 


• die Angabe, dass die Gehörschutz-Otoplastiken zum mehrfachen Gebrauch bestimmt sind, 
*) 


• Hinweise zum Einsetzen und zur Anwendung, in denen auf die Notwendigkeit des 
sorgfältigen Einsetzens hingewiesen wird,  


• auf jeder Gehörschutz-Otoplastik eine ausdrückliche Markierung für rechts oder links oder 
eine Farbkodierung zur Unterscheidung zwischen rechtem und linkem Ohr, 


*)  Diese Information kann auf dem begleitenden Verpackungsmaterial mitgeliefert werden. 
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3.3. Prüfung der technischen Unterlagen 
Die technischen Unterlagen müssen die im Prüfgrundsatz GS-IFA-P01, Abschnitt 2.2 aufgeführten 
Dokumenten umfassen. Insbesondere ist Punkt m) des Anhangs III der PSA-Verordnung zu 
berücksichtigen. 


 


4. Verbleib der Prüfobjekte und sonstigen Prüfungsunterlagen 
Nach Beendigung der EU-Baumusterprüfung verbleiben die Prüfobjekte als Belegexemplare bei der 
Prüfstelle. Im Einzelfall kann eine andere Vereinbarung getroffen werden. Sofern nach der Prüfung 
in der Prüf- und Zertifizierungsstelle eine Aufbewahrung der Prüfobjekte nicht erforderlich ist, 
werden diese nach Abschluss der Prüfung sechs Wochen zur Abholung bereitgehalten. Werden die 
Prüfobjekte innerhalb dieser Frist nicht zurückgenommen, ist die Prüf- und Zertifizierungsstelle 
berechtigt, die Prüfobjekte auf Rechnung des Auftraggebers zurückzusenden, entgeltlich zu lagern 
oder verschrotten zu lassen. 


Unterlagen, die dem IFA vom Antragsteller für die Durchführung der Prüfung zur Verfügung gestellt 
wurden, verbleiben als Belege bei der Prüfstelle. Die Zweitfertigung dieser Unterlagen wird dem 
Hersteller mit Prüfvermerk der notifizierten Stelle zur Aufbewahrung zurückgegeben. 


 


5. EU-Baumusterprüfbescheinigung 
Wird die EU-Baumusterprüfung mit positivem Ergebnis abgeschlossen, erhält der Antragsteller vom 
IFA die EU-Baumusterprüfbescheinigung, die das Ergebnis der Prüfung enthält. In ihr bestätigt die 
notifizierte Stelle, dass das geprüfte Modell der in der Bescheinigung bezeichneten PSA den 
einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Gültigkeit der EU-
Baumusterprüfbescheinigung ist auf fünf Jahre befristet.  


Auf Antrag des Bescheinigungsinhabers kann die EU-Baumusterprüfbescheinigung überprüft 
werden. Dazu stellt der Bescheinigungsinhaber einen Antrag frühestens zwölf Monate und 
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Gültigkeit der EU-Baumusterprüfbescheinigung und reicht 
nach Anhang V, 7.6 der PSA-Verordnung folgende Unterlagen/Muster ein: 


a. seinen Namen und seine Adresse sowie Angaben zur Identifizierung der betreffenden EU-
Baumusterprüfbescheinigung; 


b. die aktuelle Adresse der Fertigungsstätte; 


c. einen formlosen Antrag sowie ein Belegexemplar des verkaufsfertigen Produktes inklusive 
Verpackung und Benutzerinformation 


d. eine Bestätigung, dass weder eine Änderung an dem zugelassenen Baumuster gemäß 
Nummer 7.2, einschließlich Werkstoffe, Bestandteile oder Baugruppen, noch eine Änderung 
der angewandten einschlägigen harmonisierten Normen oder technischen Spezifikationen 
stattgefunden hat; 


e. eine Bestätigung, dass keine Änderung des Stands der Technik gemäß Nummer 7.3 
stattgefunden hat; 


f. Kopien aktueller Produktzeichnungen und Fotografien, Produktkennzeichnungen und der 
vom Hersteller gelieferten Informationen; 
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g. für Produkte der Kategorie III Informationen über die Ergebnisse der gemäß Anhang VII 
durchgeführten überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen oder über die 
Ergebnisse der gemäß Anhang VIII durchgeführten Audits seines 
Qualitätssicherungssystems, falls diese der notifizierten Stelle nicht bereits vorliegen. 


Wenn die notifizierte Stelle bestätigt, dass keine Änderung an dem zugelassenen Baumuster und 
keine Änderung des Stands der Technik stattgefunden haben, so wird das vereinfachte 
Überprüfungsverfahren angewandt. In solchen Fällen erneuert die notifizierte Stelle die EU-
Baumusterprüfbescheinigung ohne technische Prüfungen. 


Stellt die notifizierte Stelle fest, dass die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, so wird das 
Verfahren nach Anhang V, 7.5 der PSA-Verordnung angewandt, das Prüfungen am Produkt 
umfasst. 


Bei begründetem Zweifel an der Übereinstimmung des Produktes mit den geprüften Baumustern 
behält sich die Prüfstelle darüber hinaus eine Kontrollprüfung relevanter Anforderungen auf Kosten 
des Antragstellers vor. 


 


6. Beantragung der Kontrolle der fertigen PSA 
Das IFA ist notifizierte Stelle für die Kontrolle der fertigen PSA gemäß Anhang VII (Modul C2) 
"Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit 
überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen" und für die Anerkennung und 
Überwachung von Qualitätssicherungssystemen gemäß Anhang VIII (Modul D) "Konformität mit 
dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess". 
Die Durchführung der Kontrolle der fertigen PSA kann vom Hersteller beim IFA beantragt werden. 
 
Alle schriftlichen Unterlagen sind in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. Sofern von 
Zertifikaten Übersetzungen vorgelegt werden, sind Kopien der Originalzertifikate beizufügen. Das 
IFA behält sich vor, im Bedarfsfalle die Übersetzungen auf Kosten des Antragstellers amtlich 
beglaubigen zu lassen. 
 
Bei Annahme des Auftrags schließt das IFA mit dem Hersteller einen Überwachungsvertrag ab. 
 


6.1. Kontrolle der fertigen PSA nach Anhang VII der PSA-Verordnung 
Bevor eine PSA in Verkehr gebracht wird, reicht der Hersteller einen Antrag auf überwachte 
Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen bei einer einzigen notifizierten Stelle seiner Wahl 
ein. Der Antrag enthält Folgendes: 
 


a. Namen und Anschrift des Herstellers sowie, wenn der Antrag vom Bevollmächtigten 
eingereicht wird, auch dessen Namen und Anschrift; 


b. eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle 
eingereicht worden ist; 


c. Identifizierung der betreffenden PSA. 
d. Beschreibung der Kontroll- und Prüfeinrichtungen, die im Herstellungsbetrieb eingesetzt 


werden. 
 
Ist die ausgewählte Stelle nicht die Stelle, die die EU-Baumusterprüfung durchgeführt hat, muss der 
Antrag außerdem Folgendes enthalten: 


a. die technischen Unterlagen gemäß Anhang III; 
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b. den Prüfbericht im Rahmen der EU-Baumusterprüfung; 
c. ein Exemplar der EU-Baumusterprüfbescheinigung. 


 
Die ersten Produktprüfungen müssen spätestens ein Jahr nach dem Tag der Ausstellung der EU-
Baumusterprüfbescheinigung durchgeführt werden. 
 
Weiteres regelt der Prüfgrundsatz GS-IFA-QM2. 
 


6.2. Kontrolle der fertigen PSA nach Anhang VIII der PSA-Verordnung 
Der Hersteller beantragt bei einer einzigen notifizierten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines 
Qualitätssicherungssystems. Der Antrag enthält Folgendes: 


a. Namen und Anschrift des Herstellers sowie, wenn der Antrag vom Bevollmächtigten 
eingereicht wird, auch dessen Namen und Anschrift; 


b. die Anschrift der Räumlichkeiten des Herstellers, in denen die Audits durchgeführt werden 
können; 


c. eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle 
eingereicht worden ist; 


d. die Identifizierung der betreffenden PSA; 
e. die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem. 


 
Ist die ausgewählte Stelle nicht die Stelle, die die EU-Baumusterprüfung durchgeführt hat, muss der 
Antrag außerdem Folgendes enthalten: 


a. die technischen Unterlagen über die PSA nach Anhang III; 
b. den Prüfbericht im Rahmen der EU-Baumusterprüfung; 
c. ein Exemplar der EU-Baumusterprüfbescheinigung. 


 
Die erste Auditierung muss abgeschlossen sein, bevor die PSA in Verkehr gebracht wird. 
 
Weiteres regelt der Prüfgrundsatz GS-IFA-QM2. 
 


7. CE-Kennzeichnung 
Sind alle Voraussetzungen nach nach Anhang V und VII bzw. VIII der PSA-Verordnung erfüllt, hat 
der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter an den 
Gehörschützern das CE-Zeichen gemäß Art. 16 und 17 der Verordnung (EU) 2016/425 für die 
Lebensdauer der PSA lesbar und unauslöschbar anzubringen. 
 
Für die Kennzeichnung von PSA der Kategorie III gilt: Auf die CE-Kennzeichnung folgt die 
Kennnummer der notifizierten Stelle, die in dem Verfahren nach Anhang VII oder VIII tätig war. Dies 
ist im Fall des IFA die Nummer 0121. 
 
Aus Artikel 30 und Anhang II der Verordnung (EG) 765/2008 ergibt sich: Die verschiedenen 
Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen etwa gleich hoch sein: die Mindesthöhe beträgt 5 mm. 
Bei kleinen PSA kann von dieser Höhe abgewichen werden. Bei Verkleinerung oder Vergrößerung 
der CE-Kennzeichnung müssen die sich aus dem in der Richtlinie abgebildeten Raster ergebenden 
Proportionen eingehalten werden. 
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Anlage 1: Regelwerke 
 


EG/EU-Richtlinien, -Verordnungen und deren nationale Umsetzungen 
(Bezugsquelle: Internet-Seiten der Europäischen Union, des Bundesministeriums der Justiz und der 
BAuA) 
 
Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über 
persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates, 
anwendbar ab 21.04.2018 
 
89/686/EWG 
Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedsstaaten für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) mit den Änderungsrichtlinien: 
93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG, anwendbar bis 20.04.2018 
 
ProdSG vom 08.11.2011: „Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt“ dient unter 
anderem der Umsetzung der Richtlinie 89/686/EWG (PSA-Richtlinie) in der 9. Verordnung zum 
ProdSG (9. ProdSV) 
 
Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 2003 über 
Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) 
 
Lärm-VibrationsArbSchV vom 9.03.2007 zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung 
vom 18. Oktober 2017: Diese Verordnung dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz der 
Umsetzung der Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 
2002 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor 
der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) sowie der Richtlinie 2003/10/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 2003 über Mindestvorschriften zum 
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen (Lärm)  
 
TRLV Lärm vom August 2017: Die Technische Regel zur Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung, Teil Lärm, gibt dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene 
entsprechende Regeln und sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die 
Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln wieder. Die Technische Regel konkretisiert die 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) hinsichtlich der Messung 
von Lärm und hinsichtlich der Ableitung von geeigneten Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen 
durch Lärm.  
 
 
Harmonisierte europäische Normen  
(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, www.beuth.de) 
 
DIN EN 352-1, Ausgabe 2003-04 (mit DIN EN 13819-1:2003-04 und DIN EN 13819-2:2003-04 als 
Ersatz für DIN EN 352-1:1993-10) 
Gehörschützer - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen – Teil 1: 
Kapselgehörschützer; Deutsche Fassung EN 352-1:2002 
 
DIN EN 352-2, Ausgabe 2003-04 (mit DIN EN 13819-1:2003-04 und DIN EN 13819-2:2003-04 als 
Ersatz für DIN EN 352-2:1993-10) 
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Gehörschützer - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen – l Teil 2: 
Gehörschutzstöpsel; Deutsche Fassung EN 352-2:2002 
 
DIN EN 352-3, Ausgabe 2003-04 (mit DIN EN 13819-1:2003-04 und DIN EN 13819-2:2003-04 als 
Ersatz für DIN EN 352-3:1997-02)  
Gehörschützer - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen - Teil 3: An 
Industrieschutzhelmen befestigte Kapselgehörschützer; Deutsche Fassung EN 352-3:2002 
 
DIN EN 13819-1, Ausgabe 2003-04  
Gehörschützer - Prüfung - Teil 1: Physikalische Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13819-
1:2002  
 
DIN EN 13819-2, Ausgabe 2003-04  
Gehörschützer - Prüfung - Teil 2: Akustische Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13819-2:2002 
 
DIN EN 352-4, Ausgabe 2006-04 (als Ersatz für DIN EN 352-4:2001-06) 
Gehörschützer - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen - Teil 4: Pegelabhängige 
Kapselgehörschützer; Deutsche Fassung EN 352-4:2001 + A1:2005 
 
DIN EN 352-5, Ausgabe 2006-03 (als Ersatz für DIN EN 352-5:2003-04)  
Gehörschützer - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen - Teil 5: 
Kapselgehörschützer mit aktiver Geräuschkompensation; Deutsche Fassung EN 352-5:2002 + 
A1:2005  
 
DIN EN 352-6, Ausgabe 2003-04  
Gehörschützer - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen - Teil 6: 
Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtungen; Deutsche Fassung EN 352-6:2002 
 
DIN EN 352-7, Ausgabe 2003-04  
Gehörschützer - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen - Teil 7: Pegelabhängig 
dämmende Gehörschutzstöpsel; Deutsche Fassung EN 352-7:2002 
 
DIN EN 352-8, Ausgabe 2008-07 
Gehörschützer - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen - Teil 8: 
Audiokapselgehörschützer für Unterhaltungszwecke; Deutsche Fassung EN 352-8:2008 
 
DIN ISO 4869-1, Ausgabe 1991-10  
Akustik; Gehörschützer; Subjektive Methode zur Messung der Schalldämmung; Identisch mit EN 
24869:1992 und ISO 4869-1:1990  
 
DIN EN ISO 4869-2, Ausgabe 1995-08  
Akustik - Gehörschützer - Teil 2: Abschätzung der beim Tragen von Gehörschützern wirksamen A-
bewerteten Schalldruckpegel (ISO 4869-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO 4869-2:1995  
 
DIN EN ISO 4869-2 Berichtigung 1, Ausgabe 2007-09 
Akustik – Gehörschützer – Teil 2: Abschätzung der beim Tragen von Gehörschützern wirksamen A-
bewerteten Schalldruckpegel (ISO 4869-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO 4869-2:1995, 
Berichtigungen zu DIN EN ISO 4869-2:1995-08; Deutsche Fassung EN ISO 4869-2:1995/AC:2007 
 
DIN EN ISO 4869-3, Ausgabe 2007-09 (als Ersatz für DIN EN 24869-3:1994-02)  
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Akustik – Gehörschützer – Teil 3: Vereinfachtes Verfahren zur Messung der Schalldämmung von 
Kapselgehörschützern unter Verwendung einer akustischen Prüfvorrichtung (ISO 4869-3:2007); 
Deutsche Fassung EN ISO 4869-3:2007  
 
DIN EN 458, Ausgabe 2016-07 (als Ersatz für DIN EN 458:2005-02)  
Gehörschützer - Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung - Leitfaden; 
Deutsche Fassung EN 458:2016 
 
DIN EN ISO 11904-1, Ausgabe 2003-02  
Akustik - Bestimmung der Schallimmission von ohrnahen Schallquellen - Teil 1: Verfahren mit 
Mikrofonen in menschlichen Ohren (MIRE-Verfahren) (ISO 11904-1:2002); Deutsche Fassung EN 
ISO 11904-1:2002  
 
DIN EN ISO 11904-2, Ausgabe 2005-02  
Akustik - Bestimmung der Schallimmission von ohrnahen Schallquellen - Teil 2: Verfahren unter 
Verwendung eines Kopf- und Rumpf-Simulators (ISO 11904-2:2004); Deutsche Fassung EN ISO 
11904-2:2004  
 
 
Technische Blätter zur Auslegung der Richtlinie 89/686/EWG bzw. der Verordnung (EU) 
2016/425 
(Bezugsquelle: Internet-Seiten der Europäischen Union, 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/) 
 
Recommendations for Use des Horizontalen Komitees der Prüfstellen für PSA 
 
Recommendations for Use der Vertikalgruppe 4 (Gehörschutz) der Prüfstellen für PSA 
 
 
DGUV-Schriften 
 
DGUV Grundsatz „Hörgeräte in Kombination mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den Einsatz in 
Lärmbereichen“ 
 



http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/
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*) Bitte für jeden Gehörschützer ein Antragsformular verwenden. / One form should be used for only one model of hearing protector. 
   
  Ausgabe 04/2019   


 
Anlage zum Auftrag "Prüfung von Gehörschutz-Otoplastiken für Hörgeräte für den 
Lärmarbeitsplatz als Gehörschutz " *) vom ………..  
Enclosure to the order form "Testing of custom moulded earplugs for hearing aids for noisy work places as 
hearing protectors" *) as of ………  


für das Produkt………………………………………………………………………………………………. 
to the product ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TEIL 1: ANGABEN ZUR PRÜFUNG / PART 1: INFORMATION REGARDING TESTS REQUIRED 
 
1.1 EU-Baumusterprüfung / EU type examination 
 
Wir beantragen die Durchführung einer EU-Baumusterprüfung nach EN 352-2 /  
We apply for an EU type examination in accordance with EN 352-2  .......................................................................  � 
 
Der unter Teil 2 dieses Antragsformulars beschriebene Gehörschützer wurde schon geprüft nach / the hearing 
protector described in Part 2 of this application form has been independently tested previously in accordance with: 
 - ISO 4869-1  Schalldämmungsmessung / ISO 4869-1 for attenuation    Ja / Yes ..... �   Nein / No ..... � 
 - nationalen Normen eines europäischen Staates /  
  a national standard of a European country        Ja / Yes ..... �    Nein / No ..... � 
 - EN 352   Ja / Yes ..... �    Nein / No ..... � 


Falls ja, Name der Prüfstelle angeben / If "yes" please specify name of test laboratory  .........................................  
…………………… ...............................................................................................................................................  
  
Datum der Prüfungen / Date of testing: ……………….     Prüfbericht-Nr. / Report number(s):  .............................  
Prüfberichte sind beigefügt / Test reports are enclosed  Ja / Yes ..... � Nein / No ..... � 


 
Vor Beantragung dieser Prüfung haben wir unter Berücksichtigung der Norm EN 352 folgende Tests durchgeführt. / 
We have performed the following tests, taking into account EN 352, prior to making this application.  .............................  
………………….. .....................................................................................................................................................  
 
Testberichte sind beigefügt / Test reports are enclosed  Ja / Yes ..... � Nein / No ..... � 
 
Bei negativen Teilergebnissen während der Prüfung soll / If, during the testing scheme, a failure is encountered, 
please: 
 
- die Prüfung abgebrochen werden / discontinue testing  ......................................................................................  � 
- die komplette Prüfung beendet werden / complete all tests  ...............................................................................  � 
 
 
1.2 Einzelprüfung / Partial test 
 
Wir beantragen die Durchführung einer Einzelprüfung nach EN 352-2 / We apply for a partial test in accordance with 
EN 352-2............................................................................................................................................................. � 
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Folgende Teilprüfungen sollen durchgeführt werden (bitte Nr. und Titel des Abschnitts der Norm angeben, sofern 
bekannt) / Please test to the requirements of the following clauses of the respective standard (if known, specify clause 
number(s) and title(s)): 
 
 ................................................................................................................................................................................  
 
1.3 Anlagen (bitte als Checkliste verwenden) / Enclosures (please use this as a check list) 
 
Als Anlage zu diesem Antrag sind beigefügt / Enclosed with this application are: 
 
1.3.1 Prüfmuster der Gehörschutz-Otoplastiken / Specimens of the custom moulded earplugs 
 
Gehörschutz-Otoplastiken / custom moulded earplugs: 30 Paar für IFA Versuchspersonen gefertigt / 30 pairs custom 
moulded for IFA test subjects………………………………………………………………………………………..……..� 
 
 
1.3.2 Technische Unterlagen / Technical documentation 
 
Benutzerinformationen nach EN 352 / User information as required by EN 352  .................................................  � 
Weitergehende technische Informationen nach EN 352 / Additional information as required by EN 352  ...........  � 
 
Zusätzlich bei Beantragung der EU-Baumusterbescheinigung: / Also, if this application is in connection with an 
application for EU type examination certificate: 
 
Konstruktionszeichnung (siehe 2.2.1 a) / Engineering assembly drawing (see section 2.2.1 a)  .............................  � 
Bisherige Prüfberichte (siehe Teil 3 d und e) / Previous test reports (see Part 3 d and e)  ....................................  � 
Verzeichnis der grundlegenden Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit, die bei der  
Gestaltung der PSA berücksichtigt wurden / List of the essential requirements with  regard to safety and health  
that had been considered for the design of the PPE ........................................................................................... …. � 
Fotos von Produkt und Verpackung /  photos of product and packaging  ............................................................  � 
Kopie des ISO 9001 Zertifikates für die Fertigungsstätte (falls vorhanden) /  Copy of the ISO 9001 certificate of the 
production plant (if available) ..............................................................................................................................  � 
Alternativ eine Beschreibung der Kontroll- und Prüfeinrichtungen, die bei der Produktion  
eingesetzt werden / Alternatively, a description of the control and test facilities used during production …………....� 
Für Otoplastiken: eine Beschreibung der Funktionskontrolle bei Auslieferung / for custom moulded ear-plugs: a 
desciption of the sealing test during delivery. …………….……………………………………………………………………....� 
 
ANMERKUNG / NOTE: Diese Unterlagen sind in deutscher und/oder englischer Sprache einzureichen. / The above 
documents are to be provided in German and/or English language. 
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TEIL 2 : ANGABEN ZUM GEHÖRSCHÜTZER / PART 2 : INFORMATION REGARDING THE HEARING 
PROTECTOR 
 
2.1 Typ der Gehörschutz-Otoplastik / Type of the custom moulded earplug 
 
Bauform der Gehörschutz-Otoplastik (Concha, Ohrkanalform…) / Design/model of the custom moulded earplug (concha, 
ear canal form…) …………………………………………………………………………………………………………..... 
Warenzeichen oder anderes Zeichen des Herstellers, Importeurs oder Händlers / trademark or other means of 
identification of manufacturer, importer or distributor 
 ................................................................................................................................................................................  
Modellbezeichnung / Model designation  ..................................................................................................................  
Typidentische Kennzeichnung / type identification  ..................................................................................................  
Datum der Fertigung oder Verpackung / Date of final assembly or packaging  ..........................................................  
 
 
2.2 Nähere Beschreibung / Detailed description 
 
Werkstoffe (genaue Bezeichnung, ggf. Shore-Härte) / Materials (precise designation, "Shore" hardness if applicable) 


.................................................... ......................................................................................................................  
Farbe(n) / Colour(s)  ................................................................................................................................................  
Teil-/Zeichnung-Nr. / Part/drawing number(s)  ..........................................................................................................  
Herstellungsdatum / Issue date(s)  ............................................................................................................................  
Hersteller / Manufacturer  .........................................................................................................................................  
Fertigungsstätte / Manufacturing plant  ....................................................................................................................  
 
 
TEIL 3 : ERKLÄRUNGEN / PART 3 : DECLARATIONS 
 
− Wir bestätigen die Kenntnisnahme der „Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen 


im DGUV Test“, der „Prüfgrundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Gehörschützern“ sowie der 
Gebührenordnung des IFA. / We confirm the attention of the „Rules of Procedure for Testing and Certification 
carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test“ the „Test Principles for the Testing and Certification 
of Hearing Protectors“ and the Scale of Fees of IFA.. 


 
− Wir erklären, dass die Teile des Gehörschützers, die mit der Haut des Benutzers in Kontakt kommen keine 


Stoffe oder Stoffkonzentrationen enthalten, die dafür bekannt sind oder im Verdacht stehen, Hautreizungen, 
allergische Reaktionen oder andere Gefährdungen für Gesundheit oder Hygiene des Benutzers her-
vorzurufen. / We declare that those parts of the hearing protector that may come into contact with the user`s skin 
don’t contain substances or substances at levels that are known to or suspected to  be likely to cause skin irritation, 
allergic reaction or any other adverse effects  on the user’s hygiene or health. 


 
− Wir erklären, dass die Werkstoffe nicht im Verdacht stehen, sich bei Kontakt mit Schweiß, Zerumen oder 


anderen Substanzen, die im Gehörgang auftreten können, so zu verändern, dass deutliche Veränderungen 
der im Rahmen der Baumusterprüfung zu beurteilenden Eigenschaften auftreten. / We declare that the 
materials are not known to undergo changes that would result in significant alteration to those properties that are  
required to be assessed in connection with the type approval when subject to contact with sweat, ear wax or with 
other materials likely to be found in the ear-canal. 
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Für bereits verwendete Werkstoffe / For existing materials: 
Die gleichen Werkstoffe werden schon seit ...... Jahren ohne jeden Hinweis auf Hautprobleme verwendet. / 
The same materials have been used without any evidence of skin problems for ...... years. 
Für neue Werkstoffe / For new materials: 
Mit den Werkstoffen wurden folgende Hautreaktiontests durchgeführt von / The materials have been subjected 
to skin reaction tests performed by (specify)  ............................................................................................................  


 
− Wir versichern, dass wir weder die technischen Spezifikationen des unter Teil 2 dieses Antragformulars 


beschriebenen Gehörschützers noch die Benutzer-Informationen noch die weitergehenden technischen 
Informationen ändern werden, ohne zuvor die beauftragte notifizierte Stelle hierüber in Kenntnis zu setzen. / 
We undertake not to modify the technical specification of the hearing protector described in part 2 of this application 
form, nor the user information, nor additional technical information, without notifying the  notified body hereby 
applied to. 


 
− Wir bestätigen, dass wir die grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen im Anhang 


II der Verordnung (EU) 2016/425 und die harmonisierten Europäische Normen EN 352 bei der Herstellung 
und des Imports des unter Teil 2 dieses Antragformulars beschriebenen Gehörschützer beachten. / We 
confirm that we have taken into account the Essential Health and Safety requirements in Annex II of the  regulation 
(EU) 2016/425 for personal protective equipment and the harmonized European standards EN 352 when 
manucfacturing or importing the hearing protector described in Part 2 of this application form. 


 
− Wir versichern, identische Übersetzungen der Benutzerinformationen und der weitergehenden technischen 


Informationen nach EN 352 in die offiziellen Sprachen des EU-Bestimmungsstaates in gut lesbarer Form 
(Schriftart, Schriftgröße und Farbe) zur Verfügung zu stellen. / We undertake to provide identical translations 
into the official language(s) of the EU Member State of destination of user information and additional technical 
information as required by EN 352 in a clearly legible way (font, font size and colour). 


 
− Für den Fall, das für den unter Teil 2 dieses Antragformulars beschriebenen Gehörschützer eine EU-


Baumusterbescheinigung erteilt wird, erklären wir uns damit einverstanden, dass dieser Gehörschützer mit 
seinen technischen Daten (z.B. Schalldämmwerte, Andrückkraft, Masse) in der IFA-Datenbank “Zertifizierte 
Gehörschützer” für regelmäßige Veröffentlichungen geführt wird. / In the event of the hearing protector 
described in Part 2 of this application form being granted an EU type examination certificate, we agree that this 
hearing protector with its technical data (e.g. sound attenuation data, headband force, mass) is  included in the IFA 
data-base “Certified hearing protectors” for periodical publications. 


 
 
 
TEIL 4: UNTERSCHRIFT, DATUM UND FIRMENANGABEN / PART 4: SIGNATURE, DATE AND COMPANY 
INFORMATION 
 
Ich habe dieses Antragsformular ausgefüllt und bestätige nach bestem Wissen die Richtigkeit der gemachten 
Angaben. / I have completed this application form, and confirm that to the best of my knowledge and belief, the information 
given is correct. 


Datum / Name in Druckbuchstaben / 
Date  ...............................................................  Name in Capitals  ....................................................................  


Position / Unterschrift / 
Position  ..........................................................  Signed  ...................................................................................  


Im Auftrag der Firma: / On behalf of: 


Firmenname / Company Name  .................................................................................................................................  
Adresse / Adress  .....................................................................................................................................................  
Telefon / Phone  .......................................................................................................................................................  
Telefax / Fax  ...........................................................................................................................................................  
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Name und Adresse des Antragsstellers: 


 
 
 
 
 
Name und Adresse des Rechnungsempfängers: 
 
 
 
 
 
Name und Adresse des Herstellers (EU-VO 2016/425): 
 
 
 
 
 
Name und Adresse der Produktionsstätte: 
 
 
 
 
 
Name des Inhabers des Kontrollvertrags (Modul C2 / Modul D): 
 
 
 
 
 


 


 


-------------------------------- ------------------------------------------- 


Datum   Unterschrift und Firmenstempel 


 





		GS-IFA-P16 2019-03 Otoplastiken für Hörgeräte am Lärmarbeitsplatz final

		1.  Anwendungsbereich

		2. EU-Baumusterprüfung

		2.1. Der Konformitätsnachweis

		2.2. Beantragung der EU-Baumusterprüfung

		2.3. Spezielle Anforderungen

		3. Prüfung

		3.1. Prüfung der passiven Gehörschutzfunktion

		3.2. Prüfung der Benutzerinformation und Kennzeichnung

		3.3. Prüfung der technischen Unterlagen

		4. Verbleib der Prüfobjekte und sonstigen Prüfungsunterlagen

		5. EU-Baumusterprüfbescheinigung

		6. Beantragung der Kontrolle der fertigen PSA

		6.1. Kontrolle der fertigen PSA nach Anhang VII der PSA-Verordnung

		6.2. Kontrolle der fertigen PSA nach Anhang VIII der PSA-Verordnung

		7. CE-Kennzeichnung

		8. Entwicklungsprüfung

		9. Prüfgebühren

		10. Gültigkeit des Prüfgrundsatzes



		GS-IFA-P16 S9

		GS-IFA-P16 2019-03 Otoplastiken für Hörgeräte am Lärmarbeitsplatz final

		1.  Anwendungsbereich

		2. EU-Baumusterprüfung

		2.1. Der Konformitätsnachweis

		2.2. Beantragung der EU-Baumusterprüfung

		2.3. Spezielle Anforderungen

		3. Prüfung

		3.1. Prüfung der passiven Gehörschutzfunktion

		3.2. Prüfung der Benutzerinformation und Kennzeichnung

		3.3. Prüfung der technischen Unterlagen

		4. Verbleib der Prüfobjekte und sonstigen Prüfungsunterlagen

		5. EU-Baumusterprüfbescheinigung

		6. Beantragung der Kontrolle der fertigen PSA

		6.1. Kontrolle der fertigen PSA nach Anhang VII der PSA-Verordnung

		6.2. Kontrolle der fertigen PSA nach Anhang VIII der PSA-Verordnung

		7. CE-Kennzeichnung

		8. Entwicklungsprüfung

		9. Prüfgebühren

		10. Gültigkeit des Prüfgrundsatzes



		GS-IFA-P16 2019-03 Anlage 2 anhängen



































































75


76


77


78


79


80


81


A B C D E F G H


Evaluierung des IP-Verfahrens 


im UVT in Planung bisher noch nicht


Reha und Leistung veranlasst ggf. 


Evaluierung bzw. hält nach, ob IP erfolgt 
ist. nein


Kosten im Verfahren Verdienstausfall  -  - ja nein


Übernachtungskosten  -  - ja nein


Fahrtkosten  -  - ja nein


Materialkosten  -  - ja nein


Finanzierungsgrenze


Otoplastik: 150,-€
 Hörgerät:


 ICP-HG:


Otoplastik 140,-€  + Einzelfallentscheidung; 
ICP nach DGUV-Rahmenvertrag, auch für 


elektron. GS sind feste Kosten vereinbart


Otoplastik 140€; ICP Finazierung im Rahmen des 


DGUV Rahmenvertrages ca.5000€, 


Otoplastik: ohne! Otoplastiken als 
Lärmschutz sind nicht Gegenstand in der 


Rahmenvereinbarung zur Versorgung mit 
Hörsystemen, daher frei verhandelbar. HG 
und ICP-Hörgeräte nach der genannten 


Rahmenvereinbarung.


Otoplastik: 250.- €; HG und HG am 
Arb.platz: Kostenübernahme nach 


Rahmenvereinbarung HG


Sonstige


Abschluss des Verfahrens nach 6 
Monaten, BK-Sachbearbeitung erhält 


Kopie des Empfehlungsschreibens vom 
AP


Lärmkoffer soll nicht eingesetzt 


werden, d.h. keine Vorschläge für 
GS-Versorgung!







Stand 26.04.2021


IP-Verfahrenselemente Kriterien für IP-Maßnahmen


Reha/PD Allgemeines/Start


1.Eingangsvoraussetzungen / 


"Indikation"


1.1 BK 2301-Verdachtsanzeige


1.2 BKV §3  Maßnahmen


1.3 BK 2301-Anerkennung


1.4 Meldung durch den Betriebsarzt


1.5 Hörgeräteversorgung durch 
HNO-Arzt


1.6 Eigene Meldung durch den 
Versicherten an UVT


2. Ausschlussgründe 2.1 keine Lärmexposition am AP


2.2 Ruhestand


2.3 Fehlende Mitwirkung (aktiv und 
passiv)


PD


3. Angewendetes IP-Vefahren 


in Prävention


3.1 Betriebsbesuch mit indiv. 
Beratung


3.2 indiv. Beratung im UVT


3.2 Seminarangebot


3.3 Seminarbesuch mit 


Nachbetreuung


3.4 Bearbeitung nach Aktenlage


3.5 Online-Beratung


3.6 Telefonische Beratung


Reha/PD/


Seminar


4. Durchführung der IP 


Erstmaßnahme 3.3 


Seminarangebot







4.1 Ermittlung des Versicherten


4.2 Erstkontakt


4.3 Anfrage zur Bereitschaft des 
Versicherten zum 
Seminar/Anmeldung


4.4 Organisation der 
Seminarbesuche


Anzahl der Seminare pro jahr


4.5 Seminardauer


PD 5. Seminardurchführung


5.1 Seminarinhalte


Vorträge:


Praktischer Teil:







5.2 Arbeiten mit dem Musterkoffer


5.3 Auswahl eines 
Alternativgehörschutzes aus dem 
Musterkoffer


5.4 Gespräch mit einem 
Arbeitsmediziner


5.5 Veranlassung von 
Lärmmessungen


5.6 Ermittlung der arbeitsmed. 
Vorsorge


5.7 Erfassung der Hörgeräte-
Versorgung


5.8 Trageversuche mit elektron. 
Gehörschutz im Seminar (10 min)







5.9 Gehörschutzüberlassung für 
längeren Trageversuch (z.B. 4 
Wochen)


PD


6 Folgemaßmahme zu 3.3 


Seminarnachbetreuung PD


6.1 Kontrolle der Eignung/Akzeptanz 
des gewählten Gehörschutzes


6.2 Keine Azeptanz: Bereistellung 
eines anderen Gehörschutzes


6.3 Telefonische Nachbetreuung


6.4 Organisation der Versorgung mit 
Otoplastiken


6.5 Bestätigung des 
Seminarbesuchs für die Firma


6.6 Rückmeldung über 
Seminarbesuch an BK-Abteilung


6.7 Rückmeldung über 
Seminarbesuch an AP


6.8 Infomation zur Otopkastik-
Prüfung an Firma


6.9 Kontrolle der  Otoplastik-
Nutzung


6.10 Fortschritt der HG-Versorgung


6.11 ICP-Nutzung


6.12 Info der AP für Hörakustiker


Leistung


7. Organisation nachgehender 


Maßnahmen 


(Reha/BK/Leistung) nach 


Seminar


7.1 Organisation der 
Otoplastikversorgung in UVT


7.2 Otoplastik-Versorgung:  spezielle 
Auswahl nach Arbeitssituation


7.3 Prüfung auf durchgeführte 
Funktionskontrolle der Otoplastik







7.4 Nachversorgung  bei Verlust der 
Otoplatik 


7.5 Finanzierung der Otoplastiken


Reha/Leis


tung


 8. Versorgung mit ICP, 


elektron. GS durch Reha, 


Leistung


8.1 Erfassung der Hörgeräte-
Versorgung 


8.2 ICP-Versorgung bekannt?


8.3 Organisation der ICP-
Versorgung


8.4 Stellungnahme der Prävention


8.5 Rückmeldung über ICP-
Versorgung


8.6 Kontrolle der ICP-Versorgung


8.7 regelmäßige Nachversorgung 
mit ICP 


8.8 Versorgung mit hochwertigen 
pegelabhd. GS (HA ACTIVE, EEP 
100)?


PD/Reha


9.IP am Arbeitsplatz als 


Alternative oder 


Seminarnachbetreuung


9.1 Organisation, Durchführung, 
Dokumentation


9.2 Erfassung der Lärmexposition


9.3 Ermittlung/ Beratung, 
Erfahrungen der GS-Versorgung


10. Zusammenfassung der IP-


Lärm







10.1 Art der IP-Maßnahme


10.2 Zielstellung


10.3 Schwerpunkte


10.4 Evaluierung des IP-


Verfahrens im UVT


10.5 Nachverfolgung, 


Nachhaltigkeit der versorgung


10.5 Kosten; Zahlungen für:


10.6 Finanzierungsgrenze


alle Sonstiges







Spezifizierung UVT 8


ja, Beratung durch AP oder MTD  bei 
Betriebsbesuch


ICP-Empfehlung, wenn HG-
Versorgung durch BG RCI und 
Lärrmexposition


ja, Seminarteilnahme mit anerkannter 
BK 2301-->Otoplastik , ICP-
Versorgung durch Hilfsmittel-Abteilung


nein


nein, ev. BK 2301-Verfahren einleiten
ICP nach Meldung durch Versicherten 
+ BK Anerkennung, Seminarteilnahme 
möglich für Erkrankte, Sifa, 
Vorgesetzte


ja für ICP, nein für Seminarteilnahme 
möglich


ja


ja


ja, Beratung durch AP oder MTD,  aber 
Hauptverfahren ist Lärmseminar


nein


ja


Seminardurchführung  Bildungs-stätte 
Maikammer und Laubach


nein


nein


nein







Info aus BK-Verfahren


nach Bescheid von BK-Abt. mit 
Einladung zum Seminar, Anmeldung 
durch BK-Abt.


ja, BK-Abt.


Seminardurchführung in BG-
Bildungsstätte Maikammer und 
Laubach


10-12 Seminare/Jahr


3 Tage inkl. An- und Abreise


Verwaltungsrecht der UVT ja (Verwaltung)


Lärm am Arbeitsplatz ja (Prävention)


Gehör/Schwerhörigkeit ja (Arzt)


Ursachen der 
Schwerhörigkeit/BK ja (Arzt)


Medizinische Gundlagen für 
Schwerhörigkeit ja (Arzt)


Tinnitus ja (Arzt)


Prävention und AmV ja


Auswahl von Gehörschutz ja, vorgestellt, Schutzwirkung erklärt


individuelle Schutzwirkung von 
Gehörschutz ja


Benutzung von Gehörschutz ja (Prävention)
Hinweis auf weitere Info-
Möglichkeiten
z.B. DGUV I 212-686 nein


Überprüfung des mitgebrachten 
GS nein







Musterkoffer GS-Vorstellung ja, einen Koffer pro PD/Bildungsstätte


Übung: Einsetzen von 
Gehörschutzstöpseln ja


Umgang mit Otoplastiken: 
Einsetzen, Funktionskontrolle, 
Reinigung nein, macht Akustiker


Umgang mit Hörgeräten: 
Einsetzen:
Programmwahl:
Benutzungsdauer: 
Batteriewechsel


nein, macht Akustiker, aber Hinweis 
HG im Lärmbereich aus


Erfahrunsgaustausch 
Betroffener ja, Kennenlernrunde


individuelle Beratung, 
Tragversuche nein, Musterkoffer nur im Seminar


Einsetztest nein


Befragung zum Tragekomfort nein


Beratung zur regelmäßigen 
Durchführung der AmV ja


Wiederkehrende 
Funktionskontrolle der 
Otoplastiken durchgeführt? nein


Auftrag in Messstelle des UVT
BK-Abt. an Präv., nicht entscheidbar   --
> an Messstelle, Ausnahme


regelmäßige Durchführung der 
AmV


ja, an AMD oder BA Schreiben zur 
Information


Hörgerätebenutzung/Produkt nein


ICP-Versorgung: 
arbeitstechnische 
Voraussetzungen


Bedarf vom Versicherten, Arzt, AP. 
Akustiker-->MIP, Akustiker stellt ein


Test hochwertiger elektron. GS. nein, nicht im System







Ausgabe von ausreichend 
vielen Gehörschützern für 
Langzeittest nein


Telefonisch oder Besuch


parallel zu Seminar Auftrag an 
Prävention ausgelöst, Besuche am 
Arb.platz durch AP mit ind. Gespräch


nein


nein


Beschaffung über UVT, HG-
Akustiker, Vertragspartner der 
Firma


Otoplastik- 1x Gutschein für  Otoplastik 
für Hörakustiker


ja, Formtext


ja, an BK-Abt. über Formtext


nein


nein


nein


Rückmeldung über Akustiker--> 
Erfolgsmeldung (für alle HG)


nein, ev. AP bei Besuch im Betrieb


Organisation der 
Otoplastikversorgung in UVT


Otoplastikgutschein nach 
Seminarbesuch, über Hörakustiker


nein, Auswahl trifft Hörakustiker


nein, Aufgabe der Hörakustikers







Ersatzbeschaffung, Antrag an 
BK-Abt. über/mit: nein, keine Ersatzbeschaffung


Gutschein/Abrechnung mit HG-
Akustiker/mehrfach/einmalig


Gutscheinverfahren: Info über BK-Abt: 
Seminarbesuch --> durch Hilfsmittel-
Abt.


Hörgerätebenutzung/Produkt 
mit BA und/oder Versichertem Im Bereich HIlfsmittelversorgung


Wer initiiert sie?
ja, Antrag von Versichertem, UB BK-
Abt.


Organisation durch BK-
Bearbeiter
Organisation über eigene Abt.


Hilfsmittelabteilung versorgt selbst, 
fragt in Firma Exposition an, 
Information an Präventionsabteilung 
zur Kenntnis


Vor ICP-Versorgung durch 
Hilfsmittelbereich Stellungnahme von 
Präv. angefordert, wenn unklare 
Lärmexposition


von Hörakustiker an UVT
Rückmeldung, dass versorgt an 
Hilfsmittelabt. Keine info an BK-Abt.


keine Kontrolle im UVT, Hörakustiker 
geht an den Arbeitsplatz und passt an


Wenn ja, nach wieviel Jahren 
wird neus ICP bezahlt? ja, alle 5 Jahre


Test hochwertiger elektron. 
Gehörschutz z.B. HA ACTIVE ?


ja, in Einzelfällen genehmigt; kein 
Standardangebot


AP:
BA:
Reha-Manager/BK-Abt. AP bei Betriebsbesuch


Messungen möglich


i.A. nein







vorwiegend Seminar


Information und Motivation zm 
lärmarmen Verhalten und zur GS- 
Benutzung


Seminar


ja/nein
ja, über Fragebogenaktion nach Ende 
Seminar (Seminarbewertung)


keine Nachhaltigkeitstest (Prüfung der 
Akzeptanz nach längerer Zeit (Jahren))


Verdienstausfall ja


Unterbringung ja


Verpflegung ja


Fahrtkosten ja


Materialkosten  -


spezieller Gehörschutz ja, Gutschein nach Seminarteilnahme


Otoplastik:


ICP:
HG:


Otoplastik:  130€;  ICP: 5350€  HG 
Kat1: 2063€, Kat2: 2300€, Kat3: frei


frühzeitige IP-Beratung im Rahmen der 
BK-Ermittlungen im Betrieb 
(Feststellungsverfahren)  durch AP 
oder MTD







UVT 9


nein


ja


ja, Seminarteilnahme möglich, 
Otoplastik/ICP-Versorgung  nur bei 
weiter bestehender Lärmexposition


nein


nein


nein


ja (Einzelfallentscheidung möglich als 
§3 BKV-Maßnahmen)


ja


ja (maximal drei Einladungen)


ja, aber nicht Hauptverfahren


nein


nein, siehe 3.3
Seminardurchführung im 
PD/Bildungsstätte, Nachbetreuung 
durch Leistungsabteilung


nein


nein


nicht als Hauptverfahren,
--> Erstkontakt im BK-Verfahren







Aus BK-Verfahren, nach 
Anerkennung oder als §3 Maßnahme


Telefonische Beratung zum 
Gehörschutz, Einladung zum Seminar


ja, durch Prävention, maximal dreimal


PD: Seminardurchführung im PD 
Mannheim +  Bilds. Reinhardsbrunn
(Überrnachtung, Verpflegung, 
Teilnehmerunterlagen, Anschreiben 
an Versicherten und Betrieb)


4-5 Seminare/Jahr


2 Tage inkl. An- und Abreise


ja  (AP)


ja


ja (Arzt)


ja (Arzt)


ja (Arzt)


ja (Arzt)


ja


ja, allgemeine Informationen nach 
DGUV R 112-194, mit 
Praxisvorführung (AP)


ja (AP)


ja (AP)


ja (AP)


nein (bis 2018 durchgeführt)







ja, einen Koffer pro PD/Bildungsstätte


ja


ja, nein, ja


ja
nein
nein
nein


ja


alle Teilnehmer erhalten die 
Möglichkeit zur Versorgung mit 
Otoplastik.  Standardgehörschutz nur 
vorgestellt, keine Trageversuche.


Ausnahmefälle, wenn Otoplastik 
abgelehnt wird.


ja


ja


Hinweis auf Eigenverantwortung, 
Durchführung meist durch 
Betriebsarzt


grundsätzlich ja, nur im Bedarfsfall


nein


ja, im Seminargespräch, kein 
Produktname


Eigene Vorlage, orientiert an DGUV-
Vorlage (gekürzt)


nein, da meist Otoplastiken 
empfohlen werden







nein, da meist Otoplastiken 
empfohlen werden


nein


nein


nein


UVT, --> Reha: BK-Abteilung: 
Kostenübernahmeerklärung, 140€ 
inkl. Dichtheitsprüfung


ja, durch PD über 
Teilnahmebestätigung/-zertifikat


ja, BGN-Formular, Otoplastik oder 
ICP wird befürwortet


ja, nur über digitale Betriebsakte


nein


schrftl. Bestätigung des Versicherten 
über Erhalt Otoplastik und deren 
regelmäßige Nutzung


Über --> Reha/BK-Abteilung


3 Monate nach Übergabe ICP, 
Überprüfung durch HA im Geschäft 
und am Arb.platz


ja, dB, HML, Bauform, Material, V, W, 
X, detektierbar,  Schalldämmung


Otoplastik-Gutschein nach 
Seminarbesuch, über Hörakustiker


ja, dB, HML, Bauform, Material, V, W, 
X, detektierbar,  Schalldämmung über 
Hörakustiker


ja, Bestätigung an Reha vor 
Bezahlung







Otoplastik: Einzelfall-Ersatz bei 
entspr. Antrag


nur Erstversorgung, weitere 
Otoplastiken durch Betrieb


ja, wird durchgeführt, HNO-Arzt


Leistungsabteilung, J 6120 für ICP-
AP Empfehlung an BK-Abt. 
Zweifelsfälle an Frau Krasemann


Wird vor ICP-Versorgung immer 
eingeholt, auf J 6120


Rückmeldung von HA an Abt. 
Leistung, mit Testformular


Vorgabe: Kontrolle der Wirksamkeit 
durch Hörakustiker am Arbeitsplatz in 
Beisein der AP, Formblatt, Praxis: AP-
Anwesenheit eher selten


ja, alle 5 Jahre


nein, bisher nicht bekannt


AP-Besichtigung auf Anfrage
BA: gemäß ArbMedVV
Doku in Leistungsabteilung


Falls Messung erforderlich


i.A. nein







vorwiegend Seminar


1. Bewusstsein, Motiviation, 
Selbstwirksamkeit des Versicherten 
(auch im Privatbereich), 2. 
Versorgung i.a. mit Otoplastiken 


Seminar


ja, jeweils nach Seminarende 
(Seminarbewertung); Verfahren 
innerhalb der BG bereits evaluiert


kein Nachhaltigkeitstest (Prüfung der 
Akzeptanz nach längerer Zeit 
(Jahren))


ja


ja


ja


ja


 -


ja, Otoplastik-Gutschein nach 
Seminarbesuch, über Hörakustiker


Otoplastik bis 140 € (inkl. 
Funktionskontrolle)
laut DGUV-Vereinbarung
laut DGUV-Rahmenvertrag


es wird auch IP am AP durchgeführt







































































































































































































































































































IP-Verfahrenselemente Kriterien für IP-Maßnahmen


Allgemeines/Start: IP ja/nein


PD 0. Beteiligung der Prävention


1. Eingangsvoraussetzungen / 


"Indikation" 1.1 BK 2301-Verdachtsanzeige


1.2 BKV §3  Maßnahmen


1.3 BK 2301-Anerkennung


1.4 Meldung durch den Betriebsarzt


1.5 Hörgeräteversorgung durch HNO-
Arzt


1.6 Meldung durch den Versicherten 
an UVT


2. Ausschlussgründe 2.1 keine Lärmexposition am AP


2.2 Ruhestand


2.3 Verweigerung der Mitarbeit


PD


3. Angewendete Vefahren in der 


Prävention


3.0 Betriebsbesuch /AP 
Besichtigung/Messung ohne Beratung


3.1 Betriebsbesuch mit indivdueller 
Beratung


3.2 indiv. Beratung im UVT


3.2 Seminarangebot


3.3 Seminarbesuch mit Nachbetreuung 
(z.B.Otoplastik)


3.4 Bearbeitung nach Aktenlage


3.5 Online-Beratung


3.6 Telefonische Beratung


PD


4. Durchführung der  


Erstmaßnahmen 3.1 


Betriebsbesuch


4.1 Auslösung der IP - Lärm


4.2 Arbeitsplatzbesichtigung


4.3 Befragung des Versicherten


4.4 Erfassen des 
Benutzungsverhaltens







4.5 Tageslärmexpositionspegel für 
notwendige Dämmung


4.6 Auswahl eines GS aus dem 
Angebot in der Firma


4.7 Vorstellung des Musterkoffers


4.8 Auswahl eines 
Alternativgehörschutzes aus dem 
Musterkoffer


Nachbestückung des Musterkoffers 
nach GS-Ausgabe


4.9 Gespräch mit Betriebsarzt


4.10 Gespräch mit Betriebsrat


4.11 Gespräch mit SiFA


4.12 Funktionskontrolle von 
Otoplastiken


Ermittlung des LEX,8h vor Ort


4.13 Veranlassung von 
Lärmmessungen


4.12 Ermittlung der arbeitsmed. 
Vorsorge, wenn kein BA


Reha


Versorgung mit individuellem 


GS (Otoplastik, ICP, elektron. 


GS)


4.13 Erfassung der Hörgeräte-
Versorgung 


4.14 Antrag der BK-Abt. auf 
arbeitstechn. Vorausssetzung für ICP-
Versorgung 


4.15 Trageversuche mit elektron. 
Gehörschutz während des 
Erstbesuches (10 min)


4.15 Gehörschutzüberlassung für 
längeren Trageversuch (z.B. 4.Wo)


ICP-Versorgung


Reha


5. Durchführung von 


Folgemaßmahme -


Betriebsbesuch


Zweitkontakt: Zeitrahmen des 
Zweitbesuches


Kontrolle der Eignung/Akzeptanz des 
gewählten Gehörschutzes


Keine Azeptanz: Bereistellung eines 
anderen Gehörschutzes


Zweitbegehung des Arbeitsplatzes


Telefonische Nachbetreuung


Organisation der Otoplastik-
Versorgung in UVT Abt. Prävention







Weitere Nachsorge am 


Arbeitsplatz


Organisation, Durchführung, 
Dokumentation


Kontrolle im Fortschritt der HG-
Versorgung


Leistung


6. BK, Reha- und Leistungsabt.-


Beschaffung von HG, spez. GS, 


Otoplastiken


Beschaffung  ICP


Beschaffung/ Finazierung spezieller 
GS,Otoplastik


weitere nachgehende 


Maßnahmen


Organisation weiterer Maßanhmen in 
der Rehabilitation/Verwaltung/PD


7. Zusammenfassung:


Schwerpunkt der IP-Maßnahme, 


Häufigkeit


Art der IP-Maßnahmen


Erfolgskontrolle der Maßnahme


Kenntnis über Akzeptanz der 


Maßnahme?


Evaluierung des IP-Verfahrens 


im UVT


Kosten


Finanzierungsgrenze


Sonstige







Zusatzbemerkung







Spezifizierung UVT 10


ja


nein, nur ICP-Stellungnahme im BK-Verfahren


ja


ja


ja


ja


ja, keine individuelle Beratung


nein


zu klären nein


zu klären nein


nein


zu kären nein


bisher nicht bekannt nein


zu klären nein


BK-Sachbearbeitung beauftragt 
Präventionsdienst IP Lärm nur in Leistungsabteilung


Beratung des Versicherten zum 
lärmarmen Verhalten, Hinweise an die 
Fa. zu Lärmminderung nein


Nutzung eines Formulars: GS, HG, 
Otoplastik.. nein


Vorführung des Einsetzens von 
Gehörschutzstöpseln des eigenen GS nein







Gefährdungsbeurteilung
Lärmmessung der UVT
Überschlägige Messungen vor Ort nein


Liste der angebotenen GS vorlegen 
lassen


nein


Einsetztest
Befragung zum Tragekomfort nein


lokal oder zentral im PD nein


nein


nein


Liste der bereitgestellten GS und der 
Filter im GS nein


Organisation wiederkehrende 
Funktionskontrolle durchgeführt? nein


Übrschlagsmessung bei 
Betriebsbesuch durch AP nein


Auftrag in Messstelle des UVT nein


regelmäßige Durchführung der AmV nein


Hörgerätebenutzung/Produkt mit BA 
und/oder Versichertem


HG-Versorgung, wenn Sprachaudiogramm 
Hilfsmittelrichtline entspricht/HNO-Arzt HG verordnet


ICP-Versorgung: arbeitstechnische 
Voraussetzungen


formlose Anfrage im Zweifelsfall, sonst BK-
Dokumentation


Test hochwertiger elektron. GS z.B. 
HA ACTIVE nein


Ausgabe von ausreichend vielen 
Gehörschützern für Langzeittest: nein


Wer initiiert sie?
ICP ja, wenn Lärm-Arb.platz + HNO-HGVO oder 
Sprachaudiogarmm auf HG hinweist 


nein


nein


nein


nein


nein


Info-Weitergabe an BK-Abteilung nein







AP:
BA:
Reha-Manager/BK-Abt.


Kann von Reha oder Prävention 
durchgeführt werden


Beschaffung über BK-Abt., HG-
Akustiker, Vertragspartner der Fa.?


HG/ICP-Entscheidung in Hilfsmittelmanagement und 
Beschaffung über HG-Akustiker


Organisation der Otoplastik-Prüfung nein


Organisation der ICP-Versorgung


Überwachung der ICP-Messung am 
AP


Finanzierung der Otoplastiken


Verfahren bei Verlust der Otoplatik


Versorgung mit HG/selten ICP-HG


ICP-Versorgng


nicht bekannt


nein


nein


Verdienstausfall


Übernachtungskosten


Fahrtkosten


Materialkosten


Otoplastik: 150,-€
 Hörgerät:
 ICP-HG:











UVT 11 UVT 12


ja ja
nein, nur ICP-Stellungnahme; wenn angefordert 


im BK-Verfahren


nein, Verwaltung macht Stufe1 


BK 2301 ohne Prävention


nein ja


nein ja


ja ja


nein


ja


nein


ja ja


ja ja


ja


ja, zur Ermittlung der Lärmexposition ,wenn beauftrag 
t- keine individuelle Beratung nein


nein nein


nein nein


nein nein


nein nein


nein ja


nein nein


nein nein


ja, Sachbearbeitung beauftragt PD zur 
Expositionsermittlung wegen ICP-Versorgung


BK-Sachbearbeitung empfielt 
Otopastik oder ICP


nur Expositionsermittlung nein


zu Expositionsfragen nein


nein nein







nein nein, für BK-Verfahren geschätzt


nein nein


nein nein


nein nein


nein nein


nein, i.Allg. existiert kein BA nein


nein nein


nein nein


nein ?


nein nein


nein nein


nein


Otoplastik: selten, dann auf Antrag HNO-Arzt, ICP-
Versorgung: HNO, BK-Zustimmung


ja im Einzelfall


nein nein


nein nein


Leistungsabteilung, im Ausnahmefall PD beteiligt Abt. BK und Reha oder Leistung


ohne Vorgaben nein


Zweitkontakt telefonisch zur Nachkontrolle ICP nein


nein


nein nein


nein


nein nein







Leistungsabteilung
Dokumentation in Abt. 
BK/Reha/Leistung


Versorgung erfolgt über HA, der alles koordiniert, 
Kontrolle durch Leistunsgabt. möglich nein


ja, nur Beschaffung von ICP


Otoplastik über Firmen, die zahlen 
i.A. selbst; ICP-Versorgung: 
Hilfsmittel-Abt. an Hörakustiker


nein nein


nein
Vertrag Leistungsabt. mit 
Hörakustiker


Leistungsabteilung
Prüfung des ICP-Vorschlages 
durch einen HNO-Vertragsarzt


duch Hörakustiker nein


Leistungsabteilung Leistungsabteilung


Verlust des HG wird ersetzt, wenn keine 
Auffäligkeiten


Versorgung mit Hörgeräten
Abt. Prävention i.Allg. nicht 
eingebunden


Verwaltung organisiert das nein


nein nein


ICP ohne Beschwerden, hohe Akzeptanz
wenig Akzeptanz, Verfahren zu 
aufwendig


nein nein


-


-


-


-


Finanzierung nach DGUV-Ablaufplan, Otoplastik ohne 
Kostengrenzung


Otoplastik zahlen  Arbeitgeber; 
Hörgerät und ICP nach BIS


Verfahren nicht streng gereglt und 
systematisiert











UVT 13


ja
nein, Entschädigung ist Herr des Verfahrens, Prävention 


nicht einbezogen


nein


ja, wenn HNO-Arzt ICP empfiehlt, sehr selten


ja, HNO Arzt empfiehlt ICP


nein, unklare Aussage!


nein







BK-Abteilung holt Info vom Unternehmer ein, leitet es dann 
Frau Krasemann (beratende HA), wenn befürwortet--
>Hörakustiker


BK-Abteilung







ICP-Beschaffung wird von BK-Abt. ausgelöst, Organisation und 
Durchführung über Hörakustiker, keine Kontrolle


nein


nein


Hörakustiker, Fachliche Betreuung: Frau Kraseman


nein


Leistungsabteilung


Versorgung mit HG


nein











UVT 14 UVT 15


ja ja


ja, in Prävention kaum bekannt, 4Fälle/Jahr ja, J 6120 + Lärmmessungen-->Reha


nein
1-5 ICP/Jahr, aber bisher kein Otoplastik-
Versorgung


nein


ja, wenn HNO-Arzt ICP empfiehlt, sehr selten ja


nein nein


nein


nein


ja


ja


ja


ja, AP-Besichtigung, falls nötig


Betriebsbesuch mit Lärmmessung, 
Expositionsermittlung, Funktionskontrolle 
Otoplastik


nein nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


HA oder HNO empfiehlt ICP->Hilfsmittel-Abt. an 
PD


ja


nein ja, Formular J 6120 (Erhebungsbogen)


nein







nein


nein


nein


nein
1 Gehörschutzkoffer angeschafft, kein 
GS ausgegeben


nein


nein


nein


nein


nein


ja


nein


nein


keine Otoplastik


ja, für ICP-HG, formlos, weil zu selten


Bisher kein notwendiger ICP-Fall, 
Prävention mit J 6120 aus anderem 
Grund angefragt


nein


nein


Hilfsmitteabt. versorgt







ICP-Beschaffung wird in Hilfsmittel-Abt. 
ausgelöst, Organisation und Durchführung über 
Hörakustiker, Zweifelfsfälle an Frau Krasemann ICP ja


nein nein


Hörakustiker, Fachliche Betreuung: Frau 
Kraseman (unklare Fälle)


nein


Leistungsabteilung


Versorgung mit HG Versorgung mit HG


nein nein


Finanzierung nach DGUV


Verfahren nicht streng gereglt und systematisiert







Bisher 4 Fälle ICP/Jahr


Frau Krasemann hat ihr Geschäft schon 
gschlossen; Frage Nachfolger?







UVT 16 UVT 17


nein nein


kein IP Lärm nein, keine IP Lärm, kaum BKn


Bisher 1 Otoplastikversorgung, 
organisiert durch HNO-Arzt, BK-
Abt. zahlt


 -  -











1 Otoplastik-Versorgung über HNO-
Arzt, Orientierung: UV-Net, BK 
2301


nein nein


nein nein











UVT 18 UVT 19


ja ja


ja, 3-5 IP-Stellungnahmen/Jahr


nein, Anfragen zu ICP nur im Ausnahmefall: 


Gespräche am Lärm-Arb.platz notwendig?


nein


ja ja


nein


nein


nein


ja


ja


ja


ja, AP gibt Stellungnahme, ob 
Versicherter lärmgefährdet tätig


Anfragen zu ICP nur im Ausnahmefall: Gespräche am 
Lärm-Arb.platz notwendig


nein nein, keine IP durch Prävention


nein


nein


nein


nein


nein


nein


BK-Sachbearbeitung beauftragt 
Präventionsdienst BK-Sachbearbeitung beauftragt Präventionsdienst


ja, AP gibt Stellungnahme, ob 
Versicherter lärmgefährdet tätig Stellungnahme zur Lärmexposition abgeben


ja, mit Erhebungsbogen J 6120 ohne Erhebungsbogen


nein







nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


ja


nein


?


BK Abteilung beauftragt PD, 
Stellungnahme J 6120


nein


nein


ICP nicht durch PD initiiert


nein


nein


nein


nein


nein


nein







nein


nein


ICP-Versorgung über BK-Abt. 
iniitiert


 ICP wird in BK-Abt. ohne Vorgabe abgearbeitet, wie 
normale HG-Versorgung, nur Präv.-Anfrage, ob im 
Lärm gearbeitet


nein, keine Otoplastikfinanzierung
nein, Otoplastikversorgung in Prävention nicht 
bekannt


Otoplastiken zahlen Mitgliedsfirmen 
(Hafen,Wasserwerke, 
Stadtreinigung) BK-Abt.  -> ICP-Versorgung über Hörakustiker


alles macht BK-Abt.


alles macht BK-Abt.


alles macht BK-Abt.


alles macht BK-Abt.


ICP-Versorgung 2 Fälle/jahr wenn dann nur ICP, versorgt durch Verwaltung


Beratung durch Frau Krasemann nein


Kostenerstattung nach DGUV-
Rahmenvertrag


Seminarversuch wegen 
Teilnehmermangel eingestellt







Hamburger Hafen 2000 AN


Stadtreinigung 4000 AN


Wasserwerke 2500 AN


Flughafen


staatl. Aufsicht gehört zu UK Nord







UVT 20 UVT 21


nein ja
nein, kein IP Lärm, nur 1-2 BK 


2301/Jahr


Präv.: 1-2 Fälle bekannt. 


Bestätigung Lärmexposition


nein ja


nein nein


nein


nein
BK-Abteilung fragt Bestätigung der 
Lärmexposition ab.


AP gibt Stellungnahme, ob 
Versicherter lärmgefährdet tätig


nein







nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein kein System


nein


nein


nein nein


nein


nein


nein


nein


nein







nein


nein


nein ICP als Einzelfälle, kein System


nein


BK-Abt.  -> ICP-Versorgung steuert 
Hörakustiker


keine Überwachung der 
Versorgung


keine IP Lärm
wenn dann nur ICP, versorgt durch 
Verwaltung


nein nein











UVT 22 UVT 23


nein ja
Präventionsleitung keine IP Lärm-


Fälle bekannt


 kein standardisiertes Verfahren 


1-2 Fälle/Jahr


ja


BK-Abteilung behandelt wie HG-
Versorgung







2 ICP-Versorgungen/Jahr


kein standardisierets IP-Verfahren







nein
BK Abteilung informiert Versicherte, 
wählen HA selbst


ICP unbekannt ICP unbekannt


nein nein







Hinweis auf mögliche Dunkelziffer, 
weil ICP-Fall nicht erkannt!







UVT 24 UVT 25


ja nein


ja keine IP Lärm


ja


ja


ja


ja


individueller Besuch durch AP oder 
MTD


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


ja, Sachbearbeitung beauftragt PD 


ja


ja


nein







nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


ja


nein


ja


nein


nein


Versogung genehmigt durch BK-Abt. 
nach Rücksprache mit PD-->ICP-
Entscheidung


ja


3-4 BK 2301 Fälle/Jahr, HG-
Versorgung ja, keine ICP/Otoplastik-
Versorgumg


nein nein


nein nein


2-3 ICP-Fälle/Jahr nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein







nein


nein


bisher 1 Otoplastik-Versorgung ICP: 
Hilfsmittelabt. schlägt HA aus Liste 
dem Versicherten vor nein


nein


BK-Abt.  -> ICP-Versorgung steuert 
Hörakustiker, keine Überprüfung 
duch UVT


nein, Kat 3 HG: Anfrage bei Frau 
Krasemann


ICP: 2-3 Fälle/Jahr bisher kein ICP-Fall


nein











UVT 26 UVT 27


ja ja


ja, Auftrag der BK-Abt. ja, Expositionsanfrage


nein


ja ja


nein


nein


nein


ja


ja


ja


ja, Arb.platz-Besichtigung mit 
Befragung des Versicherten


Betriebsbesuch zur 
Gefährdungsbeurteilung


BK-Abt., nach HG-Verordnung 
durch HNO-Arzt


BK-Sachbearbeitung beauftragt 
Präventionsdienst


ja, Arb.platz-Besichtigung, 
ja, AP gibt Stellungnahme, ob 
Versicherter lärmgefährdet tätig ist


Lärmexposition abfragen, 
Notwendigkeit der Gespräche


nein







nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


ja, verwenden J 6120


ja, AP gibt Stellungnahme, ob 
Versicherter lärmgefährdet tätig + GS 
getragen wird 


nein nein


nein nein


BK-Abt. nach HNO-Verordnung


nein nein


nein nein


nein nein


nein nein


nein nein


nein nein







nein nein


nein nein


ICP-Beschaffung: Auftrag an HG-
Akustiker aus DGUV-Liste (PLZ)


Bisher 2 ICP-HG, UV-Net-Verfahren,  
soweit möglich, kein Stufenverfahren 
der BK 2301


bisher keine Otoplastiken versorgt


durch Hörakustiker ICP-Versorgung über Hörakustiker


durch Hörakustiker wenn, dann durch Hörakustiker


ICP (bisher 2 Fälle)


nein nein











UVT 28 UVT 29


ja nein


ja, Expositionsanfrage bisher keine IP Lärm


ja (1x)


ja


nein


nein


nein


ja


ja


ja


Arb.platz-Besichtigung, Messung, 
arbeitechnische Ermittlungen


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


BK-Abt. beauftragt PD, wenn 
Exposition unklar; BK-Anerkennung-
> Rehamanagement HG?


BK 2301-Fälle bisher kurz vor oder 
nach dem Ausscheiden/Ruhestand


ja, AP gibt Stellungnahme, ob 
Versicherter lärmgefährdet tätig ist: 
J 6120


ja


nein







nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


nein


ja LEX,8h, selten mit MTD, meist 
Datenbank/Literatur


ja


nein


Rehamangement Auftrag formlos 
an PD mit DGUV-
Handlunsganleitung IP Lärm nein


nein


nein


PD->Empfehlung an Leistungsabt., 
die entscheidet


nein


nein


nein


nein


nein


nein







nein


ja, Rehamangement lässt sich 
Dokument zur Messung am 
Arb.platz für HG-Versorgung 
schicken


Beschaffung ICP:ja, Reha Auftrag 
an HG-Akustiker, wenn 
Beratungsarzt HG vorschlägt


nein


Rehamangement lässt sich 
Dokument zur Messung am 
Arb.platz für HG-Versorgung 
schicken


Beschaffung durch Hörakustiker, 
HG Kat 3 an Frau Krasemann


Vorlage HA-Dokumente an Reha, 
ev. Anfrage bei Frau Krasemann 
(HG Kat 3)


3 Fälle in letzten 2 Jahren
keine ICP-Fälle, BK 2301-Fälle  kurz 
vor oder nach Ruhestandsbeginn


nein











UVT 30 UVT 31


nein nein, keine BK 2301-Fälle


nein, keine BK 2301-Fälle




















Beispiel IP- Erstversorgungskoffer: Gehörschutztypen-Musterkoffer


LEX,8h in 


dB(A)


Zu formende GS-


Stöpsel 


Fertig geformte GS-


Stöpsel 


Kapselgehör-


schutz
Kombination


Kapsel-Stöpsel 


< 85 Ultratech (Cabot Safety) 


EARfoon EF4 (weiß)


85 - 90 Bilsom PerFIt (5603/4) 


Moldex Rockets 6400 


Ultratech (Cabot Safety) 


90-100 Bilsom 303 S


Bilsom 303 L 


Bilsom Clarity C1


LaserLite LL-1 Howard Leight:  Airsoft 


Max Lite 


Ohropax Soft 


UVEX Com4-fit 


100-110 Swed Safe AB EP1 Aearo Push-Ins Bilsom Clarity C3


UVEX X-FIT 


110-115 MAX Hellberg Mark 12 + 


Ear classic II








Bestückung des Gehörschutzkoffers (Vorschlag)
5x


Uvex Com4‐
Fit 


5x
Howard Leight
Laser LiteLL1


je 3x
Bilsom 303 


S + L


5x
Howard Leight
Max Litegrün


5x
Ohropax
Soft


< 85 dB(A)


< 85 dB(A) 


5x 5x 85 ‐ 90 
dB(A)


85 ‐ 90 
dB(A)


MoldexRockets
6400


Howard Leight
Airsoft 90 – 100 


dB(A)


dB(A)


je 3x
Howard Leight


F i


1x
Hygiene 


Reinigungstücher


1x
Hellberg 1 x 


1x Clarity
C3


110 – 115 
dB(A) l


100 – 110 
dB(A)


Fusion  
Gr.  S + M/L


5


ReinigungstücherHellberg Clarity
C1


dB(A) als 
Kombinatiion


2x
Earfoon EF4


5x
MoldexJazzband 


6700


5x5x
EAR P h


2x
EAR Ult


5x+1 Pck
Uvex X‐Fit 


EAR Push‐
Ins Corded


EAR Ultra 
Tech


EAR Classic II







LEX,8h
in dB(A)


Zu formende 
GS‐Stöpsel


Fertig geformte
GS – Stöpsel


Kapselgehör‐
schutz


Bügelstöpsel


EARf EF4 M ldEARfoon EF4
(weiß, mit und ohne Band


Moldex
Jazzband 6700


< 85 EAR UltraTech







LEX,8h
in dB(A)


Zu formende 
GS‐Stöpsel


Fertig geformte
GS – Stöpsel


Kapselgehör‐
schutz


Bügelstöpsel


H d L i h F i M ldHoward Leight Fusion 
(Bilsom PerFit)


Moldex
Jazzband 6700


85 Moldex Rockets 640085 
‐


Moldex Rockets 6400


90
EAR UltraTech







LEX,8h
i dB(A)


Zu formende 
GS Stö l


Fertig geformte
GS Stö l


Kapselgehör‐
h t


Kombination 
K l Stö lin dB(A) GS‐Stöpsel GS – Stöpsel schutz Kapsel ‐ Stöpsel


Bilsom 303 L Howard Leight Airsoft Bilsom Clarity C1


Howard LeightHoward Leight
Laser Lite LL1


90 
‐


Howard Leight
Max Lite grün‐


100
Oh S ftOhropax Soft


Uvex Com4‐fit







LEX,8h Zu formende  Fertig geformte Kapselgehör‐ Kombination 
in dB(A) GS‐Stöpsel GS – Stöpsel schutz Kapsel ‐ Stöpsel


100
Uvex X‐Fit EAR Push‐Ins Corded Bilsom Clarity C3


100 
‐ 110


LEX,8h
in dB(A)


Zu formende 
GS‐Stöpsel


Fertig geformte
GS – Stöpsel


Kapselgehör‐
schutz


Kombination 
Kapsel ‐ Stöpsel


110 
Hellberg Mark 12 


‐
115


in Verbindung mit 
EAR Classic II


115
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J 6120-2301 0816 IP BK 2301 - Erhebung 


 


 


Erhebungsbogen IP Lärm 


Name, Vorname:       geb.:       Az.:       


 
Unternehmensnummer:       Firma:       


Beratung am:       durch:       


 
Gesprächspartner/ 
Gesprächspartnerin: 


             


             


             


 
Telefon-Nr. der versicherten Person:       Mobil-Nr.:       


 
 
 


Angaben zum Betrieb und Arbeitsplatz  


1. Betriebsteil/Abteilung:       


2. Arbeitsplatz, Arbeitsplatzbeschreibung, ausgeführte Tätigkeit, Lärmminderungsmaßnahmen 


       


       


       


       


  


Fragen an Vorgesetzte 


3. Ist die versicherte Person am aktuellen Arbeitsplatz gehörgefährdendem Lärm ausgesetzt? 


  Nein (Ende der Befragung)  Ja 


4. Wie hoch ist der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz? 


 Wenn genaue Angaben vorliegen: LEX,8h =       dB(A) LpC,Peak=       dB(C) 


 Wenn keine genauen Angaben vorliegen: 


 LEX,8h =  80 – 84 dB(A)  85 – 89 dB(A)  90 – 99 dB(A) 


   100 – 110 dB(A)  > 110 dB(A)  


5. Was ist die Hauptlärmquelle am Arbeitsplatz? 


  (z. B. Maschinen)  


  Lärm benachbarter Arbeitsplätze 


6. Wie schätzen Sie den Lärm am Arbeitsplatz ein? 


  Weitgehend konstantes Geräusch  Geräusch mit hohen Impulsspitzen (Peak-Pegel) 


  Regellos schwankendes Geräusch  Periodisch schwankendes Geräusch 
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Az.:      , Name:       
 
 


7. Der Lärm ist  mittel- bis hochfrequent.  deutlich tieffrequent. 


8. Gibt es erhebliche Umgebungsbelastungen? 


  Schmutz  Hitze  Kälte  Vibration 


  Sonstiges:       


9. Muss Ihr Mitarbeiter/Ihre Mitarbeiterin unter Verwendung von Gehörschutz zwingend 
Warnsignale hören können? 


  Nein  Ja, welche?       


10. Muss Ihr Mitarbeiter/Ihre Mitarbeiterin unter Verwendung von Gehörschutz zwingend 
Gespräche führen können? 


  Nein 


  Ja, regelmäßig (wobei?)              Min./Schicht 


  Ja, selten (wobei?)              Min./Schicht 


11. Ist das permanente Hören von Maschinengeräuschen unter der Verwendung von Gehörschutz 
erforderlich? 


  Nein  Ja, selten 


  Ja, regelmäßig       Min./Schicht 


  


Fragen an Mitarbeiter/Mitarbeiterin 


12. Welchen Gehörschutz tragen Sie zurzeit? 


  Keinen  Gehörschutzstöpsel Typ:       


  Kapselgehörschutz Typ:       


  Kombination aus Stöpsel/Kapsel Typ:       


  Otoplastik Typ:       


 Otoplastik finanziert durch:  Betrieb  UVT  versicherte Person 


 Otoplastik wird verwendet:  Länger als 1 Jahr  Länger als 5 Jahre  Seit kurzer Zeit 


 Otoplastik-Funktionsüberprüfung:  Ja, zuletzt im Jahr:        Noch nie 


13. Welche Arten von Gehörschutz werden an Ihrem Arbeitsplatz zusätzlich angeboten? 


       


14. Seit wann benutzen Sie Gehörschutz? 


  Seit kurzer Zeit   Länger als 1 Jahr  Länger als 5 Jahre 


15 Benutzen Sie bisher regelmäßig Gehörschutz? 


  Nein  Ja 
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Az.:      , Name:       
 
 


16. Sind Sie mit Ihrem Gehörschutz zufrieden? Wenn „Nein“, warum nicht? 


  Ja  Nein, weil:       


       


17. Können Sie mit dem Gehörschutz Warnsignale hören, Gespräche führen oder 
Maschinengeräusche ausreichend hören? 


  Nein   Ja, alle 


  Teilweise (was nicht?)       


18. Wird der Gehörschutz zur Kommunikation/zum Hören von Maschinengeräuschen heraus-/ 
abgenommen? 


  Nein  Selten  Ja, immer 


19. Haben Sie Druckschmerz oder/und schwitzen Sie unter dem Gehörschutz? 


  Nein  Ja, und zwar       


20. Beeinflusst der Druckschmerz oder/und das Schwitzen Ihr Trageverhalten? 


  Nein  Ja, und zwar       


21. Leiden Sie unter störenden Ohrgeräuschen (Tinnitus)? 


  Nie  Selten  Häufig  Ständig 


22. Wann waren Sie zuletzt bei der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung (G 20)? 


       


23. Tragen Sie ein Hörgerät? 


  Nein 
(Fragen an Mitarbeiter/Mitarbeiterin beendet) 


 Ja 
(weiter mit den nächsten Fragen) 


24. Was für ein Hörgerät benutzen Sie? 


  Hörgerät hinter dem Ohr.  Hörgerät im Ohr. 


25. Verwenden Sie das Hörgerät am Arbeitsplatz um sich unterhalten zu können? 


  Nein  Ja 


26. Nehmen Sie das Hörgerät während der Arbeit aus dem Ohr? 


  Nein  Ja 


27. Benutzen Sie Gehörschutz über dem Hörgerät? 


  Nein  Ja 
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Az.:      , Name:       
 
 


Bemerkungen: 


      


      


      


      


      


      


      


 
 
 


Zusammenfassung  


 Aktuell keine gehörgefährdende Lärmexposition. 


 Gehörschutz ist ausreichend und die versicherte Person verwendet den Gehörschutz korrekt. 


 Gehörschutz ist ausreichend, aber folgende Maßnahmen sind veranlasst worden: 


       


       


 Es muss anderer Gehörschutz getestet werden. 


 Art des Gehörschutzes:       


 Eine ICP-Versorgung (Gerätekombination aus Gehörschutz und Hörgerät) ist aus 
arbeitstechnischer Sicht sinnvoll. 


 
 
 
 
 


        


(Datum)  (Unterschrift) 
 








LGC-PS 
Lärm- und Gehörschutz-Consult 


Peter Sickert 


 


Datenschutz-Information und Erklärung für die Teilnehmer an der Befragung 
zur Gehörschutzbenutzung durch Personen mit Hörminderung innerhalb der 
Studie LÄRMINKLU 


 
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung als Dachverband der 
Unfallversicherungsträger unterstützt die Berufsgenossenschaften und die 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand. Diese haben mit allen geeigneten Mitteln 
für die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren zu sorgen und sollen dabei auch den Ursachen nachgehen (§ 14 SGB 
VII). Dazu unterstützt die DGUV gemeinsam mit der BGHM die Durchführung einer 
wissenschaftlichen Studie zur sprachlichen Verständigung von Personen mit Hörminderung 
beim Benutzen von Gehörschutz in Lärmebereichen, die die Lärm- und Gehörschutz-Consult 
Peter Sickert (LGC-PS) in Kooperation mit dem Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) 
durchführt.  
 
Im Rahmen der Befragung werden u.a. auch individuelle Daten gem. § 67 SGB X 
(Sozialdaten) erhoben, gespeichert und ausgewertet. Art und Umfang der Daten sind aus 
dem Fragebogen („Erfahrungen mit dem verwendeten Gehörschutz bei bestehender 
Hörminderung“) von LGC-PS ersichtlich. 
Alle Arbeitsunterlagen, d.h. Fragebogen, Auswertungen, Ergebnisse etc., werden so 
aufbewahrt und gesichert, dass nur die mit der Untersuchung Beauftragten Zugang zu den 
Daten haben. Damit wird eine missbräuchliche Verwendung der personenbezogenen Daten 
verhindert.  
Es ist sichergestellt, dass die Daten und Ergebnisse für die Auswertungen der Studie so 
pseudonymisiert werden, dass keinerlei Rückschlüsse auf bestimmte Personen möglich sind. 
Nach Abschluss der Studie werden die erhobenen Daten gelöscht bzw. vernichtet. 
 
Wir bitten Sie um Teilnahme an der Studie und schriftliche Einwilligung zur Datenerhebung, -
speicherung, -verarbeitung und -nutzung. 
 
Auf Wunsch werden Sie über das Ergebnis der Studie unterrichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Lärm- und Gehörschutz-Consult Peter Sickert 
Inhaber: Dipl.-Physiker Peter Sickert  
 
 
Nürnberg, 26.11.2017 
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Anhang 19: Ergänzende Abbildungen zu den Ergebnissen der audiometrischen 
Messungen in Betrieben 


Die folgende Zusammenstellung enthält für jede teilnehmende Firma und jeden 
Gehörschutztyp zwei Graphiken: 


- Die individuellen Schalldämmkurven von fünf Personen (Messungen für zehn Ohren) 
im Vergleich zu den Dämmwerten aus der Baumusterprüfung. Es wird darauf 
verzichtet, jeweils alle Einzelergebnisse zu zeigen. 


- Der Anteil der individuellen Schalldämmwerte, die im angestrebten Wertebereich aus 
der Baumusterprüfung liegen. 


Insgesamt wurden die folgenden Datensätze ausgewertet: 


Firma Gehörschutz-
Bauform 


Anzahl 
Messwerte 


Individuelle 
Schalldämmkurven 


Vergleich 
Zielwerte 
Gesamtstichprobe 


A Gehörschutz-
Otoplastik 


26 Abbildung 90 Abbildung 97 


B Gehörschutz-
Otoplastik 


78 Abbildung 91 Abbildung 98 


C Gehörschutz-
Otoplastik 


32 Abbildung 92 Abbildung 99 


F Gehörschutz-
Otoplastik 


32 Abbildung 93 Abbildung 100 


A Schaumstoffstöpsel 16 Abbildung 94 Abbildung 101 
D Schaumstoffstöpsel 6 Abbildung 95 Abbildung 102 
E Schaumstoffstöpsel 34 Abbildung 96 Abbildung 103 


 


Exemplarische individuelle Schalldämmkurven 


Bis auf Firma D (nur drei Versuchspersonen) sind jeweils die Daten von fünf Personen 
dargestellt (je rechtes und linkes Ohr). Die gelbe Kurve zeigt die Schalldämmwerte aus der 
Baumusterprüfung (Mittelwert ± 2 Standardabweichungen). 


 
Abbildung 90: Individuelle Schalldämmkurven, Firma „A“, Gehörschutz-Otoplastik 
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Abbildung 91: Individuelle Schalldämmkurven, Firma „B“, Gehörschutz-Otoplastik 


 
Abbildung 92: Individuelle Schalldämmkurven, Firma „C“, Gehörschutz-Otoplastik 


 
Abbildung 93: Individuelle Schalldämmkurven, Firma „F“, Gehörschutz-Otoplastik 
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Abbildung 94: Individuelle Schalldämmkurven, Firma „A“, Schaumstoffstöpsel 


 
Abbildung 95: Individuelle Schalldämmkurven, Firma „D“, Schaumstoffstöpsel 


 
Abbildung 96: Individuelle Schalldämmkurven, Firma „E“, Schaumstoffstöpsel 
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Erreichung der Zielwerte aus der Baumusterprüfung 


Für jedes Ohr und jede Frequenz wurde berechnet, ob der individuell ermittelte Dämmwert 
im Zielbereich der Schalldämmung (Mittelwert ± 2 Standardabweichungen) liegt bzw. 
oberhalb oder unterhalb des Korridors. Pro Firma bzw. pro Gehörschützer-Typ lässt sich 
dann für jede Frequenz der Anteil an Messwerten angeben, der in dem jeweiligen Bereich 
liegt.  


 
Abbildung 97: Vergleich mit Zielwerten aus der Baumusterprüfung, Firma „A“, Gehörschutz-Otoplastik 


 
Abbildung 98: Vergleich mit Zielwerten aus der Baumusterprüfung, Firma „B“, Gehörschutz-Otoplastik 
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Abbildung 99: Vergleich mit Zielwerten aus der Baumusterprüfung, Firma „C“, Gehörschutz-Otoplastik 


 
Abbildung 100: Vergleich mit Zielwerten aus der Baumusterprüfung, Firma „F“, Gehörschutz-
Otoplastik 


 
Abbildung 101: Vergleich mit Zielwerten aus der Baumusterprüfung, Firma „A“, Schaumstoffstöpsel 
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Abbildung 102: Vergleich mit Zielwerten aus der Baumusterprüfung, Firma „D“, Schaumstoffstöpsel 


 
Abbildung 103: Vergleich mit Zielwerten aus der Baumusterprüfung, Firma „E“, Schaumstoffstöpsel 
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Anhang 20: Zusammenstellung der Befragungsergebnisse aus Arbeitspaket 1 


 


Für jede Frage aus dem Befragungsbogen wurden zwei Graphiken erstellt: 


- Ein Säulendiagramm, um die Ergebnisse der sechs Branchen untereinander zu 
vergleichen. 


- Ein Kreisdiagramm mit den Daten des Mittelwerts über alle Personen und Branchen, 
das einen Überblick über die gesamte Stichprobe erlaubt. 


Die Diskussion der Ergebnisse findet sich in Abschnitt 4.1.2 im Haupttext. 


 


 
Abbildung 104: Angabe zur Altersgruppe, nach 
Branchen 


 
Abbildung 105: Angabe zur Altersgruppe, 
Mittelwert 


 


 
Abbildung 106: Angabe zum Geschlecht, nach 
Branchen 


 
Abbildung 107: Angabe zum Geschlecht, 
Mittelwert 
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Abbildung 108: Angabe zur Datenerhebung, 
nach Branchen 


 
Abbildung 109: Angabe zur Datenerhebung, 
Mittelwert 


 


 
Abbildung 110: Angabe zur Art des 
Gehörschutzes, nach Branchen 


 
Abbildung 111: Angabe zur Art des 
Gehörschutzes, Mittelwert 


 


 
Abbildung 112: Angabe zur Durchführung der 
Gehörschutzversorgung, nach Branchen 


 
Abbildung 113: Angabe zur Durchführung der 
Gehörschutzversorgung, Mittelwert 
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Abbildung 114: Frage: „Wurden bei der 
Gehörschutz-Auswahl Praxisabschläge 
berücksichtigt?“, nach Branchen 


 
Abbildung 115: Frage: „Wurden bei der 
Gehörschutz-Auswahl Praxisabschläge 
berücksichtigt?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 116: Angabe zur Aufenthaltsdauer im 
Lärm, nach Branchen 


 
Abbildung 117: Angabe zur Aufenthaltsdauer im 
Lärm, Mittelwert 


 


 
Abbildung 118: Frage: „Welcher Tages-
Lärmexpositiospegel liegt vor?“, nach Branchen 


 
Abbildung 119: Frage: „Welcher Tages-
Lärmexpositiospegel liegt vor?“, Mittelwert 
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Abbildung 120: Frage: „Sind Gespräche am 
Arbeitsplatz notwendig?“, nach Branchen 


 
Abbildung 121: Frage: „Sind Gespräche am 
Arbeitsplatz notwendig?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 122: Frage: „Treten Lärmimpulse 
auf?“, nach Branchen 


 
Abbildung 123: Frage: „Treten Lärmimpulse 
auf?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 124: Frage: „Ist der Lärm mittel- bis 
hochfrequent oder tieffrequent?“, nach Branchen 


 
Abbildung 125: Frage: „Ist der Lärm mittel- bis 
hochfrequent oder tieffrequent?“, Mittelwert 


 







5 / 10 
 


 
Abbildung 126: Frage: „Welche Hörminderung 
liegt vor?“, nach Branchen 


 
Abbildung 127: Frage: „Welche Hörminderung 
liegt vor?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 128: Frage: „Treten Ohrgeräusche 
(Tinnitus) auf?“, nach Branchen 


 
Abbildung 129: Frage: „Treten Ohrgeräusche 
(Tinnitus) auf?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 130: Frage: „Erschwert der Tinnitus 
die Verständigung beim Benutzen von 
Gehörschutz?“, nach Branchen 


 
Abbildung 131: Frage: „Erschwert der Tinnitus 
die Verständigung beim Benutzen von 
Gehörschutz?“, Mittelwert 
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Abbildung 132: Frage: „Wurde der Gehörschutz 
speziell für Sie und Ihre Hörminderung 
ausgewählt?“, nach Branchen 


 
Abbildung 133: Frage: „Wurde der Gehörschutz 
speziell für Sie und Ihre Hörminderung 
ausgewählt?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 134: Frage: „Sind Sie mit Ihrem 
Gehörschutz generell zufrieden?“, nach 
Branchen 


 
Abbildung 135: Frage: „Sind Sie mit Ihrem 
Gehörschutz generell zufrieden?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 136: Frage: „Können Sie mit Ihrem 
Gehörschutz am Arbeitsplatz im Lärmbereich 
Warnsignale hören?“, nach Branchen 


 
Abbildung 137: Frage: „Können Sie mit Ihrem 
Gehörschutz am Arbeitsplatz im Lärmbereich 
Warnsignale hören?“, Mittelwert 
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Abbildung 138: Frage: „Empfinden Sie das 
Hören und Erkennen [der Warnsignale] als…?“, 
nach Branchen 


 
Abbildung 139: Frage: „Empfinden Sie das 
Hören und Erkennen [der Warnsignale] als…?“, 
Mittelwert 


 


 
Abbildung 140: Frage: „Können Sie mit Ihrem 
Gehörschutz am Arbeitsplatz im Lärmbereich 
Gespräche führen?“, nach Branchen 


 
Abbildung 141: Frage: „Können Sie mit Ihrem 
Gehörschutz am Arbeitsplatz im Lärmbereich 
Gespräche führen?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 142: Frage: „Empfinden Sie das 
Verstehen [der Gespräche] als…?“, nach 
Branchen 


 
Abbildung 143: Frage: „Empfinden Sie das 
Verstehen [der Gespräche] als…?“, Mittelwert 
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Abbildung 144: Frage: „Können Sie mit Ihrem 
Gehörschutz am Arbeitsplatz im Lärmbereich 
Telefonate führen?“, nach Branchen 


 
Abbildung 145: Frage: „Können Sie mit Ihrem 
Gehörschutz am Arbeitsplatz im Lärmbereich 
Telefonate führen?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 146: Frage: „Empfinden Sie das 
Verstehen [der Telefonate] als…?“, nach 
Branchen 


 
Abbildung 147: Frage: „Empfinden Sie das 
Verstehen [der Telefonate] als…?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 148: Frage: „Wie wichtig ist 
Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz?“, nach 
Branchen 


 
Abbildung 149: Frage: „Wie wichtig ist 
Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz?“, 
Mittelwert 
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Abbildung 150: Frage: „Sind 
Maschinengeräusche ausreichend hörbar?“, 
nach Branchen 


 
Abbildung 151: Frage: „Sind 
Maschinengeräusche ausreichend hörbar?“, 
Mittelwert 


 


 
Abbildung 152: Frage: „Empfinden Sie das 
Arbeitsgeräusch mit Gehörschutz als zu laut 
oder zu leise?“, nach Branchen 


 
Abbildung 153: Frage: „Empfinden Sie das 
Arbeitsgeräusch mit Gehörschutz als zu laut 
oder zu leise?“, Mittelwert 


 


 
Abbildung 154: Frage: „Verändert sich das 
Sprachverstehen nach Ihrem Empfinden durch 
den Gehörschutz?“, nach Branchen 


 
Abbildung 155: Frage: „Verändert sich das 
Sprachverstehen nach Ihrem Empfinden durch 
den Gehörschutz?“, Mittelwert 
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Abbildung 156: Angabe zur Durchführung eines 
Tests zum Sprachverstehen, nach Branchen 


 
Abbildung 157: Angabe zur Durchführung eines 
Tests zum Sprachverstehen, Mittelwert 


 


 
Abbildung 158: Angabe zur Art des Tests zum 
Sprachverstehen, nach Branchen 


 
Abbildung 159: Angabe zur Art des Tests zum 
Sprachverstehen, Mittelwert 


 


 








LGC-PS 
Lärm- und Gehörschutz-Consult 


Peter Sickert       ID-Nummer (optional):…………………… 


 


Einwilligungserklärung 


 


für die Teilnahme an einer Befragung innerhalb der Studie zur Gehörschutzbenutzung durch 


Personen mit Hörminderung (LÄRMINKLU) 


 


Hiermit erkläre ich 


 


 


………………………..  ……………………………….  ………..…………. 


Vorname   Nachname   Geburtsdatum 


 


dass ich durch Herrn Sickert (LGC-PS) oder durch den Betriebsarzt: 


Herrn/ Frau………………………………………………… 


mündlich oder schriftlich über Inhalt und Ziel der Befragung zur Gehörschutzbenutzung 


informiert wurde.  


Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 


Gründen und ohne nachteilige Folgen für mich zurückzuziehen und dass ich eine weitere 


Verwendung und Nutzung der zu meiner Person gespeicherten Daten verbieten und deren 


Löschung verlangen kann. 


Ich habe eine Kopie der schriftlichen Information und der Einwilligungserklärung erhalten. 


 


Ich erkläre, dass ich freiwillig bereit bin, an der wissenschaftlichen Studie teilzunehmen. 


Ich erkläre mich damit einverstanden, 


1. dass die für den Zweck der oben genannten Studie nötigen Daten durch den 


Betriebsarzt, seine beauftragten Mitarbeiter/-innen oder durch Herrn Sickert erhoben 


und gespeichert werden, 


2. dass meine Studiendaten pseudonymisiert („verschlüsselt“, d.h. gekennzeichnet ohne 


Identifikationsmerkmale) verarbeitet und genutzt werden, auch auf elektronischen 


Datenträgern, 


3. dass die Studienergebnisse in zusammengefasster Form, die keinen Rückschluss auf 


meine Person zulässt, veröffentlicht werden. 


 


………………………  ……………………… ……………………………… 


Ort    Datum   Unterschrift 
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Erfahrungen mit dem verwendeten Gehörschutz  
bei bestehender Hörminderung 
 
Lärm- und Gehörschutz-Consult Peter Sickert   Variante B 2019-06-06 


 
Fragen an den Gehörschutzbenutzer 
 
ID-Kennung ……………………oder Patientenstamm-Nr. Betriebsarztes ………………  
 


Altersgruppe: < 30 Jahre  30-39 Jahre     40-49 Jahre  50-59 Jahre     >59 Jahre  
Geschlecht:   männlich   weiblich  
 
 
Firma:   ……………………………………………………….. 
Firmenadresse: ……………………………………………………….  
 
Ansprechpartner in der Firma (SiFa, BA, Vorgesetzter, BR): 
 
………………………………... …………   bei Rückfragen Tel.-Nr.: ……………….. 


 
 Erhebung am: ………………    durch: LGC-PS  Arbeitssicherheit  Betriebsarzt  
 


1 Grundsätzliche Fragen zum Gehörschutz und der Lärmsituation 
 


a) Art und Typ des Gehörschutzes: Kapsel      Stöpsel    Otoplastik  
Name: ………………………………………………… 
Filtername: ……………………………………………(bei Otoplastiken) 
 


b) Gehörschutzversorgung durch: (z.B. BG (IP Lärm), Sifa, Betriebsarzt, Firma, 
Hörgeräteakustiker) ……………………………………………………..... 
 


c) Wurden bei der GS-Auswahl Praxisabschläge berücksichtigt? Ja  Nein  unbekannt  
 


d) Aufenthalt im Lärm: ständig   überwiegend    gelegentlich   
 
In wechselnden Lärmsituationen tätig    
 


e) Welcher Tages-Lärmexpositionspegel liegt vor? 
 80 - 84 dB(A)  85 - 89 dB(A)  90 - 94 dB(A)  
 95 - 100 dB(A)  >100 dB(A) 
 


f) Sind Gespräche am Arbeitsplatz notwendig? ständig   überwiegend   
 gelegentlich   nein   
 


g) Wenn ja, welcher Lärmpegel ist dabei typisch?  ............ dB(A) 
 


h) Treten Lärmimpulse auf?    Wenn ja, ist der Spitzenpegel bekannt?...........dB(C) 
 


i) Ist der Lärm mittel-bis hochfrequent     oder tieffrequent  ? 
 


j) Welche Hörminderung liegt vor? (z.B. geringgradig; Lärm-Schwerhörigkeit anerkannt; stark 
schwerhörig – falls bekannt, Angabe der bestehenden Hörschwellenverschiebung z.B. bei 
2 kHz, 3 kHz und 4 kHz) 
…………………………………………………………………………………………… 
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k) Treten Ohrgeräusche (Tinnitus) auf? Wenn ja, wie oft und wie hören sie sich an? 
……………………………………………………………………………………………. 
 


l) Erschwert der Tinnitus die Verständigung beim Benutzen von Gehörschutz? 
.......................................................................................................................... 
 


2 Einschätzung des verwendeten Gehörschutzes 


 
Wurde der Gehörschutz speziell für Sie und Ihre Hörminderung ausgewählt?  
   ja 
   nein, weil…………………………………………………………………………………… 
 
Sind Sie mit Ihrem Gehörschutz generell zufrieden? Wenn „nein“ warum nicht? 
   ja 
   nein, weil……………………………………………………………………………… 
 
Können Sie mit Ihrem Gehörschutz am Arbeitsplatz im Lärmbereich: 
 
Warnsignale hören?   Empfinden Sie das Hören und Erkennen als: 
   ja        anstrengend 
   ja, teilweise      wenig anstrengend 
   nein       problemlos 
 
Gespräche führen?   Empfinden Sie das Verstehen als: 
   ja        anstrengend 
   ja, teilweise      wenig anstrengend 
   nein       problemlos 
 
Telefonate führen?   Empfinden Sie das Verstehen als: 
   ja        anstrengend 
   ja, teilweise      wenig anstrengend 
   nein       problemlos 
 
Wenn „nein“ (Gespräche, Telefonate oder Warnsignale), warum nicht? (z.B. zu leise, verzerrt) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wie wichtig ist Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz? 
   sehr 
   teilweise 
   wenig 
 
Sind Maschinengeräusche ausreichend hörbar? 
   ja      ja, teilweise 
   nein 
 
Empfinden Sie das Arbeitsgeräusch mit Gehörschutz als zu laut oder zu leise? 
 
   ja (zu laut/zu leise) ………………………………. 
   zeitweise, wann……………………………………………………………………….. 
   nein 
 
Verändert sich das Sprachverstehen nach Ihrem Empfinden durch den Gehörschutz? 
   ja  Wenn ja, wie? ……………………………… 
   nein 
 
Hinweise und Bemerkungen…………………………………………………………….. 
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3 Möglicher vergleichender Sprachtest zur Hörbarkeit von Sprache mit 


Gehörschutz mit Praxisabschlag 
 
Vorgehensweise: Bei typischem Arbeitslärm sollen diese Sätze in angemessener 
Lautstärke am Arbeitsplatz in einem typischen Gesprächsabstand ohne und mit 
üblichem passiven Gehörschutz gesprochen werden. 
 
Bemerkung: Der Gehörschutzbenutzer muss die vom Tester gesprochenen Sätze 
wiederholen. Es muss jeweils der komplette Satz korrekt wiedergegeben werden. Die 
richtigen und falschen Antworten werden in der Tabelle angekreuzt. 
 


Testreihe 1  
(ICP-Satztest) 
 
10 Testsätze nach ICP-Verfahren 
 


Mittelfrequenter Störschall, passiver Gehörschutz  


 
 


10 Testsätze 
 
Bitte Reihenfolge variieren! 
  
(Entfernung und Sprache so anpassen, dass der erste Satz ohne Gehörschutz verstanden wird) 


 
 
 Ohne Gehörschutz        mit Gehörschutz 
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Testreihe 2  
(Göttinger Satztest) 
 
A Testsätze 1- 20 
 
 
 


Mittelfrequenter Störschall, passiver Gehörschutz 
       


 
     Ohne Gehörschutz 1  
 


 
 


Wir hörten den plätschernden Bach        Sie sollte Medizin nehmen.                    
       Ja  Nein                      Ja  Nein 
 


Er gewinnt sechs Spiele hintereinander.       Er schüttelt kräftig deine Hand.              
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 


Ein kleiner Junge war der Sieger.         Was kostet ein Glas Selterswasser.      
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 


Die Belastung war zu hoch.         Bald ist der Hunger gestillt.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 


Jetzt wird das Fundament gelegt.         Jetzt suche ich das Weißbrot.     
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 


Das Haus hat keinen Garten.                     Er musste unbezahlt Urlaub nehmen.    
       Ja   Nein                     Ja Nein 
 


Stehend klatschen sie Beifall.         Der Wagen wurde abgeschleppt.           
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 


Übermorgen fahren wir fort.              Der Kutscher besieht sich den Schaden.    
       Ja  Nein                      Ja Nein 
 


Ich freue mich schon auf das Essen.         Seht Euch doch ein bisschen um.         
       Ja  Nein                    Ja   Nein 
  


Trotzdem wurde keiner satt.          Alles hört auf mein Kommando.             
       Ja  Nein                    Ja   Nein 
 
 


 
Summe:      …  …                     …    … 
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Testreihe 2   
(Göttinger Satztest) 
 
B Testsätze 21-40 
 
 
 


Mittelfrequenter Störschall, passiver Gehörschutz 
       


 
     Ohne Gehörschutz 2 
 


 
 
Wir werden Euch nie vergessen.        Darf ich deine Schleife binden?                 
       Ja  Nein                      Ja  Nein 
 


Schnupfen stört uns natürlich sehr.        Lange nicht gesehen, mein Lieber.            
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Zum Ausweis gehört ein Lichtbild.         Unser Doktor besucht Vater täglich.           
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Gleich hier sind die Nahrungsmittel.        Sie hatten wunderschöne Urlaubstage.      
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Das Angebot war sittenwidrig.          Heute ist kein Geschäft zu machen.           
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Er konnte den Ball nicht mehr fangen.        Der Streit ist beendet.                   
       Ja   Nein                     Ja Nein 
 
Der Direktor hatte keinen Erfolg.        Die Bahn soll schneller werden.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Alle Blumen gingen ein.          Alle nahmen an dem Ereignis teil.              
       Ja  Nein                      Ja Nein 
 
Morgen ist auch noch ein Tag.           Links herum geht es schneller.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Jeder blickte zu Boden.          Auskunft gibt es erst morgen.                 
       Ja  Nein                    Ja   Nein 
 
 


 
Summe:      …  …                     …    … 
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Testreihe 2   
(Göttinger Satztest) 
 
C Testsätze 81- 100 
 
 
 


Mittelfrequenter Störschall, passiver Gehörschutz 
       


 
     Mit Gehörschutz 1 
 


 
 
Riecht Ihr nicht die frische Luft?         Morgen komme ich später.                  
       Ja  Nein                      Ja  Nein 
 


Alles geht einmal vorüber.         Diese Epoche geht zu Ende.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Der Fluss trat über die Ufer.          Sie isst kein salziges Gericht.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Ich möchte hinter euch gehen.         Jeder brachte Schätze mit.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Anschrift und Marke nicht vergessen.        Endlich läuft unser Wasser wieder.     
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Die Sonne wird bald wieder scheinen.        Die Menschen standen und schauten.        
       Ja   Nein                     Ja Nein 
 
Frische Gardinen hängen am Fenster.        Das Museum ist geschlossen.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Die Kartoffeln gehören zum Mittagessen.      Die Hütte bot uns allen Raum.                  
       Ja  Nein                      Ja Nein 
 
Ist denn noch nicht Feierabend?                Der Bahnhof liegt sieben Minuten entfernt.      
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Im Keller lagerten Weinfässer.          Gut Ding will Weile haben.                 
       Ja  Nein                    Ja   Nein 
 
 


 
Summe:      …  …                     …    … 
 


 







7 
 


Testreihe 2   
(Göttinger Satztest) 
 
D Testsätze 101- 120 
 
 
 


Mittelfrequenter Störschall, passiver Gehörschutz 
       


 
     Mit Gehörschutz 2 
 


 
 
Deine Uhr geht vor.          Der Vortrag findet nicht statt.                  
       Ja  Nein                      Ja  Nein 
 


Wir genossen die prächtige Aussicht.        Viele Menschen fliegen ungern.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Dieser Vortrag war zu langweilig.        Das alte Gerät tut es auch.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Öl fehlte wohl auch.  .        Unserer Tante fehlt gar nichts.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Wer trinkt einen Kaffee?         Dort muss jedes Auto bremsen.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Der Regen brachte die erhoffte Kühle.        Die Eltern müssen sich entscheiden.          
       Ja   Nein                     Ja Nein 
 
Der Weg führte schnurgerade darauf zu.           Messer und Gabel liegen neben dem Teller.      
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Der Kanal musste verbreitert werden.        Mutter konnte länger schlafen.                  
       Ja  Nein                      Ja Nein 
 
Die Tante bewohnt ein nettes Häuschen.      Räum doch bitte den Tisch ab.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Am Zaun steht eine Regentonne.        Die Fraktion hat abgestimmt.                 
       Ja  Nein                    Ja   Nein 
 
 


 
Summe:      …  …                     …    … 
 


 
 


 
Gesamtsumme: mit Gehörschutz …  …            ohne Gehörschutz   …    … 
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Testreihe 3   
(Göttinger Satztest) 
 
E Testsätze 121- 140 
 


Hochfrequenter Störschall, passiver Gehörschutz 
       


 
     Ohne Gehörschutz 
 


 
 
Öfen brauchen Kohlen und Briketts.        Im Keller brennt kein Licht.                 
       Ja  Nein                      Ja  Nein 
 


Hör doch erst einmal zu.         Wie finden Sie meinen neuen Hut?     
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Die Schwimmbäder waren überfüllt.         Die Uhr ist schon abgelaufen.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Diese Gegend nennt man Sandwüste.        Sie bummeln beide durch die Stadt.           
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Das Ziel liegt noch weit entfernt.         Manche Menschen vertragen keine Erdbeeren.    
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Diese Brücke wird bald einstürzen.        Du solltest weniger rauchen.                  
       Ja   Nein                     Ja Nein 
 
Dazu essen wir den Salat.         Die Götter thronen auf dem Olymp.            
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Zieht vielleicht die festen Schuhe an.        Die Konferenz ergab nichts Neues.            
       Ja  Nein                      Ja Nein 
 
Adler fliegen tausend Meter hoch.        Alle stimmten gleich mit ein.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Der Andrang war ungeheuerlich.        Mir ist es viel zu warm.                   
       Ja  Nein                    Ja   Nein 
 
 


 
Summe:      …  …                     …    … 
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Testreihe 3   
(Göttinger Satztest) 
 
F Testsätze 141- 160 
 


Hochfrequenter Störschall, passiver Gehörschutz 
       


 
     Mit Gehörschutz 
 


 
 
Nehmt doch Butter zum Brot.         Der Giebel ist schon fertig.                  
       Ja  Nein                      Ja  Nein 
 


Dieser Anzug steht ihm gut.         Die Station wird angesagt.      
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Ob ich Süßigkeiten kaufen darf?        Die Fenster sind alle entzwei.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Wir spielen alle Tage.          Hast Du genug Bier im Haus?                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Der gelbe Küchenofen sorgt für Wärme.        Zuvor müssen wir uns stärken.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
In der Dämmerung kommen wir heim.        Der Zug fuhr heute früh um fünf.                 
       Ja   Nein                     Ja Nein 
 
Die Bremen quietschen grässlich.        Alle Post ist schon ausgetragen.                 
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Die Feuerwehr verkündete den 
Ausnahmezustand.          Trotzdem kamen alle mit.                            
       Ja  Nein                      Ja Nein 
 
Mitunter lohnt es zu warten.         Das Gebäude wird abgetragen.                  
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Aber alles zu seiner Zeit.         Die Arbeiter machen viel Lärm.                  
       Ja  Nein                    Ja   Nein 
 
 


 
Summe:      …  …                     …    … 
 


 
 


 
Gesamtsumme: mit Gehörschutz …  …            ohne Gehörschutz   …    … 
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Erläuterungen zum Fragebogen und Sprachtest 
 
Zu Frage 1 c) Wurden bei der GS-Auswahl Praxisabschläge berücksichtigt: 
Die Praxisabschläge sind die Werte, die man von den Kennwerten der Gehörschützer auf der 
Verpackung abziehen muss, um die Schalldämmung in der Praxis zu erhalten. Verwendet man zur 
Gehörschutzauswahl die IFA Positivliste oder die DGUV Regel 112-194, so sind die 
Praxisabschläge berücksichtigt. Verwendet man die Auswahlempfehlung der Hersteller oder die 
Angaben auf der Verpackung, sind die Praxisabschläge nicht berücksichtigt.  
 
Zu Frage 1d) Aufenthaltsdauer im Lärm: 
Es bedeutet überwiegend > 50 %; gelegentlich > 10% der Arbeitsschicht. 
 
Zu Frage 1f) Sind Gespräche am Arbeitsplatz notwendig? 
ständig > 90 %; überwiegend > 50%; gelegentlich > 10 %; Prozentangabe, wenn möglich z.B. 
70 % sinnvoll. 
 
Zu den Fragen zur Einschätzung des Gehörschutzes 
 
Zur ersten Frage:  Wurde der Gehörschutz speziell für Sie und Ihre Hörminderung 
ausgewählt? 
Bei der Benutzung von Gehörschutz ist nicht entscheidend, ob eine Otoplastik benutzt wird 
(Antwort: „Nein“). Entscheidend ist die individuelle Versorgung mit Gehörschutz wegen einer 
Hörminderung (Antwort: „Ja“). Die Hörminderung selbst muss dabei nicht abgefragt worden sein. 
Auch bei Versorgung mit einem ICP-Hörgeräteversorgung ist die Frage mit „Ja“ zu beantworten. 
 
Zur letzten Frage: Verändert sich das Sprachverstehen nach Ihrer Empfindung durch 
Gehörschutz? 
Hier wird der direkte Vergleich der Gesprächssituation mit und ohne Gehörschutz abgefragt (z.B. 
leiser, verzerrt, schwierige Sätze nicht verständlich, bei direktem Sichtkontakt möglich). 
 
Zum Sprachtest 
Es ist sinnvoll, mit den Testsätzen analog ICP-Test ohne Gehörschutz zu beginnen. Direkt daran 
sollten sich die GöSa Sätze ohne Gehörschutz anschließen. Danach wird alles mit Gehörschutz 
wiederholt. Um das Wiedererkennen der Sätze zu minimieren, sollten sie in der Reihenfolge 
variiert und das direkte Ablesen von den Lippen vermieden werden. 








ICP-Satztest 
(10 Testsätze der ICP-Hörgeräteversorgung) 
 


Mittelfrequenter Störschall, passiver Gehörschutz  


 
 


Hinweise: 
• 10 Testsätze zu Beginn und nach GöSa Testsätzen verwenden 


• Reihenfolge variieren 


• Entfernung und Sprache so anpassen, dass der erste Satz ohne Gehörschutz verstanden wird 


 
 
 
 


Ohne Gehörschutz        mit Gehörschutz 
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Vergleichender Sprachtest zur Hörbarkeit von Sprache mit Gehörschutz mit Praxisabschlag 
Bemerkung: Der Gehörschutzbenutzer muss die vom Tester gesprochenen Sätze wiederholen. Die vollständig 
richtigen und falschen Antworten werden in der Tabelle angekreuzt. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 


Testreihe 4          B 2019-06-06 
(Göttinger Satztest) 
 


Durchführung mit pegelabhängig dämmendem Kapselgehörschutz:  
Honeywell Impact Pro  
3M Pro Tac III   
 
A Testsätze 161-180 
 


Mittelfrequenter Störschall, aktiver Gehörschutz 
       


 
     Gehörschutz passiv 1 
 


 
Du begrüßt erst Deinen Gast.        Er saß zu lange am Steuer.                  
       Ja  Nein                      Ja  Nein 
 


Wir gehen auf den Bahnsteig.        Diese Wohnung liegt zu hoch.              
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Es ging erstaunlich leise zu.          Wir bieten alle Größen an.      
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Was macht denn Dein     Motoren brauchen Benzin, Öl  
verstauchter Fuß?          und Wasser.        
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Das Vergnügen findet morgen statt.        Die Zeitung hat es schon berichtet.     
       Ja  Nein                     Ja  Nein 
 
Der Komplex wurde erweitert.                   Die Freude war ihr anzusehen.     
       Ja   Nein                     Ja Nein 
 
Einige Busse fahren heute später.        Nicht jeder verträgt kaltes Bier.              
       Ja  Nein                      Ja  Nein 
 
Er muss wohl abgeschleppt werden.        Der Pflug zieht tiefe Furchen.     
       Ja  Nein                      Ja Nein 
 
Lass bitte das Licht brennen.         Es gab erhebliche Schwierigkeiten.      
       Ja  Nein                      Ja   Nein 
  
Ich müsste lesen und rechnen.        Vater hat den Tisch gedeckt.      
       Ja  Nein                     Ja   Nein 
 
 


 
Summe:      …  …                     …    … 
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Testreihe 4 
 
(Göttinger Satztest) 
 
B Testsätze 41-60 
 


Mittelfrequenter Störschall, aktiver Gehörschutz 
(pegelabhängig dämmend) 
 


 
      Gehörschutz passiv 2  
 


Wir erwarten noch eine Überraschung.              Schlaf vor Mitternacht ist gesund.           
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 
 


Der Mann wurde bestraft.                    Das ist der Reiz des Neuen.                    
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 


 
Auf der Straße war ein Auflauf.                   Sie leiteten den Verkehr um.              
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 


 
Der Sockel war viel zu groß.                    Beinahe hätte ich Dich verpasst.             
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 


 
Die Röcke werden wieder kürzer.                Am blauen Himmel ziehen die Wolken.      
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 


 
Seine Frau macht ein trauriges Gesicht.            Diese Durchsage ist ohne Gewähr.         
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 


 
Die Mannschaft enttäuschte heute.                Alle Vorbereitungen waren getroffen.         
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 
 


Bist Du sehr kalt geworden?                    Bahn und Post gehören zusammen.       
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 


 
Die Schwelle liegt zu hoch.                     Die Arbeiten dauerten viele Jahre.          
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 


 
Diese zarten Blumen welken rasch.              Im Zimmer herrschte strahlende Helle.        
                Ja   Nein                                 Ja  Nein 


 
 


 
Summe:           …  …                 …    … 
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Testreihe 4 
 
(Göttinger Satztest) 
 
C Testsätze 181- 200 
 


Mittelfrequenter Störschall, aktiver Gehörschutz  
(pegelabhängig dämmend) 
 


 
      Gehörschutz aktiv 1  
 


 
 
Alle Kinder mussten aufs Land.          Die Klage wurde abgewiesen.           
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 
 


Sie musste ihr Kind erst versorgen.          Lass den Hut nicht hängen.               
         Ja  Nein                 Ja  Nein 
 
Achte auf die Autos.             Überquere die Straße vorsichtig.       
         Ja  Nein                 Ja  Nein 
 
Die neue Mauer ist höher.                    Mein Arzt empfahl dringend Bäder      
         Ja  Nein                  Ja  Nein 
 
Löst doch die Fahrkarten am Schalter.      Schon bald sind wir zu Hause.           
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 
 
Alles andere bleibt für später.             Jetzt haben sie wieder alles vergessen     
          Ja   Nein                   Ja Nein 
 
Die Braut war festlich geschmückt.                Muss der Zucker nicht dort drüben stehen?    
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 
 
Wer möchte noch Milch?           Der Mann hatte alles Geld ausgegeben.      
          Ja  Nein                  Ja  Nein 
 
Die Hotels waren ausverkauft.                 Guten Morgen meine Damen und Herren.      
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 
  
Alle Kinder essen gerne Eis.           Kinderarbeit ist verboten.              
          Ja  Nein                  Ja  Nein 
 
 


 
Summe:      …  …                     …    … 
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Testreihe 4 
 
(Göttinger Satztest) 
 
D Testsätze 61 - 80 
 


Mittelfrequenter Störschall, aktiver Gehörschutz 
(pegelabhängig dämmend) 
 


 
      Gehörschutz aktiv 2  
 


Iss Dein Essen nie hastig.          Der Mantel kann in den Schrank.              
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
Wir wollen heute spazieren gehen.         Wer muss noch Schularbeiten machen         
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
Er war das fünfte Rad am Wagen.         Vater will sich eine Pfeife anzünden.              
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
Die Rinder sind noch auf der Weide.        Über den Tarif wird bald entschieden.           
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
Die Sonne lacht.           Unsere Eltern tanzen Wiener Walzer.           
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
Hast Du den Kuckuck gehört?         Mir schmeckt heute alles.               
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
Nach Tisch wird geruht.          Wir haben ein Abteil extra für uns.              
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
Lieber heute als morgen gehen.         Begreifen Sie meine schwierige Lage?         
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
Die Behörde weiß alles.           Die Aktien sind wieder gestiegen.              
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
Jedermann war hochgestimmt.         Grüne Vorhänge verdecken die Aussicht.     
          Ja  Nein                                 Ja  Nein 


 
 


 
Summe:       …  …                 …    … 
 


 
 


 
Gesamtergebnis passiv     …  …          Gesamtergebnis aktiv         …  … 
 


 
 
 








DGUV-Projekt Gehörschutz FF-FP 0410 


         


Individuelle Bestimmung der Schalldämmung von Gehörschutz, ermittelt 


mittels Audiometer 


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Datum:     


Firma /ID-Kennung: 


Gehörschutztyp:    Filter: 


 


Frequenz in Hz Hörschwelle 
ohne 


Gehörschutz in 
dB 


Hörschwelle mit 
Gehörschutz in 


dB 


Individuelle 
Dämmung in dB 


125 
R: R: R: 


L: L: L: 


250 
R: R: R: 
L: L: L: 


500 
R: R: R: 


L: L: L: 


1000 
R: R: R: 
L: L: L: 


2000 
R: R: R: 


L: L: L: 


3000 
R: R: R: 
L: L: L: 


4000 
R: R: R: 
L: L: L: 


6000 
R: R: R: 
L: L: L: 


8000 
R: R: R: 
L: L: L: 


        








 


DGUV Projekt FF-FP 0410 „Sicherstellung der individuellen Wirksamkeit von Gehörschutz 


als Beitrag zur Inklusion von Personen mit Hörminderung 


 


 


Audiometrie Auswertung- Abfrage bei den teilnehmenden Betriebsärzten 


2020-04-01 


 


 


1. Wurden die Messungen im Rahmen der 
turnusmäßigen G20-Untersuchungen durchgeführt? 


☐ ja ☐ nein 


2. a) Welches Audiometer wurde für die Messungen 
verwendet? 


Hersteller: 


 Typ: 
 


    b) Welcher Kopfhörer kam zum Einsatz? ☐ ohrum-
schließend 


☐ ohraufliegend 


 Typ: 
 


3. Entsprechen die gemessenen offenen Hörschwellen 
den Werten aus der normalen G20-Messung? 


☐ ja ☐ nein 


4. Wie hoch war der Störschallpegel im Raum? (Beschreibung oder ungefähre Angabe 
in dB) 


5. Wie groß ist Zeitaufwand für die Messung der 
Hörschwelle (Luftleitung) beim G20 (Lärm I bzw. Lärm 
II)? 


(Angabe in min) 


6. Welcher zusätzliche Zeitaufwand ergibt sich bei der 
audiometrischen Bestimmung der individuellen 
Schutzwirkung von Gehörschutz? Dies umfasst die 
zusätzlichen Frequenzen für die offene Hörschwelle und 
die Schwellenbestimmung mit Gehörschutz. 


(Angabe in min) 


7. Wie sind die Beschäftigten mit der ungewohnten 
Hörschwellenbestimmung mit Gehörschutz 
zurechtgekommen? 


 


8. Sind die Beschäftigten mit der korrekten Handhabung 
des Gehörschützers vertraut (Einweisung 
durchgeführt)? 


☐ ja ☐ nein 


9. Wurde vor der Hörschwellenbestimmung mit 
Gehörschutz eine Sichtprüfung zum korrekten Sitz 
durchgeführt? 


☐ ja ☐ nein 


10. Beim Einsatz von Gehörschutz-Otoplastiken: Wurde 
eine Funktionskontrolle bei Auslieferung durch den 
Hersteller durchgeführt? 


☐ ja ☐ nein 


11. Werden regelmäßig (maximal alle drei Jahre) 
wiederkehrende Funktionskontrolle unter 
Verantwortung des Unternehmers durchgeführt? 


☐ ja ☐ nein 


12. Wenn bei einem Otoplastik-Modell verschiedene 
Filter zum Einsatz kommen, ist die korrekte Angabe der 
Filterbezeichnung im Betrieb gewährleistet? 


☐ ja ☐ nein 


 








IP-Verfahrenselemente Kriterien für IP-Maßnahmen Spezifizierung


Allgemeines/Start: IP ja/nein


PD 0. Beteiligung der Prävention


1. Eingangsvoraussetzungen / 
"Indikation" 1.1 BK 2301-Verdachtsanzeige


1.2 BKV §3  Maßnahmen


1.3 BK 2301-Anerkennung
1.4 Meldung durch den Betriebsarzt
1.5 Hörgeräteversorgung durch HNO-
Arzt
1.6 Meldung durch den Versicherten an 
UVT


2. Ausschlussgründe 2.1 keine Lärmexposition am AP
2.2 Ruhestand
2.3 Verweigerung der Mitarbeit


PD


3. Angewendete Vefahren in der 
Prävention


3.0 Betriebsbesuch /AP 
Besichtigung/Messung ohne Beratung
3.1 Betriebsbesuch mit indivdueller 
Beratung
3.2 indiv. Beratung im UVT zu klären
3.2 Seminarangebot zu klären
3.3 Seminarbesuch mit Nachbetreuung 
(z.B.Otoplastik)
3.4 Bearbeitung nach Aktenlage zu kären
3.5 Online-Beratung bisher nicht bekannt
3.6 Telefonische Beratung zu klären


PD


4. Durchführung der  
Erstmaßnahmen 3.1 
Betriebsbesuch


4.1 Auslösung der IP - Lärm
BK-Sachbearbeitung beauftragt 
Präventionsdienst


4.2 Arbeitsplatzbesichtigung


Beratung des Versicherten zum 
lärmarmen Verhalten, Hinweise an die 
Fa. zu Lärmminderung


4.3 Befragung des Versicherten
Nutzung eines Formulars: GS, HG, 
Otoplastik..


4.4 Erfassen des Benutzungsverhaltens
Vorführung des Einsetzens von 
Gehörschutzstöpseln des eigenen GS


4.5 Tageslärmexpositionspegel für 
notwendige Dämmung


Gefährdungsbeurteilung
Lärmmessung der UVT
Überschlägige Messungen vor Ort


4.6 Auswahl eines GS aus dem 
Angebot in der Firma


Liste der angebotenen GS vorlegen 
lassen


4.7 Vorstellung des Musterkoffers
4.8 Auswahl eines 
Alternativgehörschutzes aus dem 
Musterkoffer


Einsetztest
Befragung zum Tragekomfort


Nachbestückung des Musterkoffers 
nach GS-Ausgabe lokal oder zentral im PD
4.9 Gespräch mit Betriebsarzt
4.10 Gespräch mit Betriebsrat


4.11 Gespräch mit SiFA
Liste der bereitgestellten GS und der 
Filter im GS


4.12 Funktionskontrolle von 
Otoplastiken


Organisation wiederkehrende 
Funktionskontrolle durchgeführt?


Ermittlung des LEX,8h vor Ort
Übrschlagsmessung bei 
Betriebsbesuch durch AP


4.13 Veranlassung von 
Lärmmessungen Auftrag in Messstelle des UVT
4.12 Ermittlung der arbeitsmed. 
Vorsorge, wenn kein BA regelmäßige Durchführung der AmV


Reha


Versorgung mit individuellem 
GS (Otoplastik, ICP, elektron. 
GS)


4.13 Erfassung der Hörgeräte-
Versorgung 


Hörgerätebenutzung/Produkt mit BA 
und/oder Versichertem


4.14 Antrag der BK-Abt. auf 
arbeitstechn. Vorausssetzung für ICP-
Versorgung 


ICP-Versorgung: arbeitstechnische 
Voraussetzungen


4.15 Trageversuche mit elektron. 
Gehörschutz während des 
Erstbesuches (10 min)


Test hochwertiger elektron. GS z.B. HA 
ACTIVE


4.15 Gehörschutzüberlassung für 
längeren Trageversuch (z.B. 4.Wo)


Ausgabe von ausreichend vielen 
Gehörschützern für Langzeittest:


ICP-Versorgung Wer initiiert sie?


Reha


5. Durchführung von 
Folgemaßmahme -
Betriebsbesuch


Zweitkontakt: Zeitrahmen des 
Zweitbesuches
Kontrolle der Eignung/Akzeptanz des 
gewählten Gehörschutzes
Keine Azeptanz: Bereistellung eines 
anderen Gehörschutzes
Zweitbegehung des Arbeitsplatzes
Telefonische Nachbetreuung
Organisation der Otoplastik-
Versorgung in UVT Abt. Prävention Info-Weitergabe an BK-Abteilung


Weitere Nachsorge am 
Arbeitsplatz


Organisation, Durchführung, 
Dokumentation


AP:
BA:
Reha-Manager/BK-Abt.


Kontrolle im Fortschritt der HG-
Versorgung


Kann von Reha oder Prävention 
durchgeführt werden


Leistung


6. BK, Reha- und Leistungsabt.-
Beschaffung von HG, spez. GS, 
Otoplastiken


Beschaffung  ICP
Beschaffung über BK-Abt., HG-
Akustiker, Vertragspartner der Fa.?


Beschaffung/ Finazierung spezieller 
GS,Otoplastik


weitere nachgehende 
Maßnahmen


Organisation weiterer Maßanhmen in 
der Rehabilitation/Verwaltung/PD Organisation der Otoplastik-Prüfung


Organisation der ICP-Versorgung


Überwachung der ICP-Messung am AP
Finanzierung der Otoplastiken


Verfahren bei Verlust der Otoplatik
7. Zusammenfassung:


Schwerpunkt der IP-Maßnahme, 
Häufigkeit
Art der IP-Maßnahmen


Erfolgskontrolle der Maßnahme
Kenntnis über Akzeptanz der 
Maßnahme?


Evaluierung des IP-Verfahrens 
im UVT
Kosten Verdienstausfall


Übernachtungskosten
Fahrtkosten
Materialkosten


Finanzierungsgrenze


Otoplastik: 150,-€
 Hörgerät:
 ICP-HG:


Sonstige


Zusatzbemerkung





